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1 Einleitung 
 

1.1 Die Umweltprüfung zur LROP-Änderung 

Bei Änderung des Landes-Raumordnungsprogramms (LROP) besteht gem. § 9 i. V. m. § 7 Abs. 
7 des Raumordnungsgesetzes (ROG) die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung (auch 
„Strategische Umweltprüfung“, nachfolgend SUP). Diese Verpflichtung geht auf die Richtlinie 
2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung 
von Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie, ABl. EG Nr. L 197 
S. 30) zurück, die für den Anwendungsbereich der Raumordnung über das Raumordnungsgesetz 
in nationales Recht umgesetzt wurde.  
 
Ziel der SUP ist eine frühzeitige Einbeziehung und angemessene Beschreibung, Bewertung und 
Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Ausarbeitung, Annahme (Beschluss) oder Ände-
rung von bestimmten Plänen und Programmen. Bei der SUP handelt es sich demnach um ein 
Instrument der Umweltfolgenprüfung, das auf der vorausgehenden Plan- und Programmebene 
die spätere Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für Vorhaben ergänzt. Die SUP ist unselbst-
ständiger Teil des behördlichen Verfahrens zur Aufstellung und wesentlichen Änderung von Plä-
nen und Programmen. Die Verfahrensschritte der Umweltprüfung werden in das Verfahren zur 
Änderung des LROP integriert. Hierdurch ist es möglich, dass die von der beabsichtigten LROP-
Änderung ausgehenden möglichen Auswirkungen auf die Umwelt bereits frühzeitig ermittelt und 
in den Planungsprozess einbezogen werden. Im Umweltbericht werden die ermittelten, voraus-
sichtlichen erheblichen Auswirkungen des Raumordnungsplans auf  

• Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt, 

• Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 
• Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 
• die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

beschrieben und bewertet (s. hierzu § 9 Abs.1 S. 1 ROG). 
 
Das Verfahren zur Änderung des LROP (mit integrierter SUP) sieht folgende Bearbeitungs- / 
Verfahrensschritte vor: 
 

• Mit der Bekanntgabe der allgemeinen Planungsabsichten im niedersächsischen Ministerial-
blatt wird das Aufstellungsverfahren (Änderung) für das LROP begonnen. 

 
• Die überschlägige Prüfung (das sogenannte „Screening“, § 9 Abs. 2 ROG), um festzustellen, 

ob bei geringfügigen Planänderungen eine Ausnahme von der Umweltprüfpflicht besteht, 
kommt im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung. Aufgrund des nicht nur geringfügigen Cha-
rakters der LROP-Änderung besteht eine SUP-Pflicht. 

 
• Die Festlegung des Untersuchungsrahmens der SUP als Basis des Umweltberichts ist in § 9 

Abs. 1 S. 2 ROG vorgeschrieben. In diesem Verfahrensschritt (sogenanntes „Scoping“) legt 
der Planungsträger den Detaillierungsgrad und den erforderlichen inhaltlichen und räumli-
chen Umfang des Umweltberichts fest. Hierfür sind gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 ROG die öffentli-
chen Stellen (zuständigen Behörden), deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgaben-
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bereich von den Umweltauswirkungen berührt wird, zu beteiligen. Im Rahmen dieses Ände-
rungsverfahrens zum LROP wird dieser Beteiligungskreis um weitere Behörden und Umwelt-
Institutionen, wie z. B. anerkannte Umwelt- und Naturschutzverbände, erweitert. Das Sco-
ping erfolgt in schriftlicher Form, indem an die Beteiligten eine Scoping-Unterlage (Vor-
schlag) mit der Bitte um Hinweise und Anregungen zum Untersuchungsrahmen der Umwelt-
prüfung versendet wird. Nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen erfolgt die 
Festlegung des Untersuchungsrahmens der Umweltprüfung im Scoping-Dokument, das ins-
besondere den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichts gem. § 9 
Abs. 1 Satz 2 ROG enthält. 

 
• Während der Erarbeitung des LROP-Entwurfs erfolgt die Prüfung, wie sich die einzelnen 

geplanten Festlegungen auf Umweltbelange auswirken, so dass im Einzelfall Erkenntnisse 
zu problematischen Umweltauswirkungen frühzeitig in die Entwurfserarbeitung einfließen 
können. Hierdurch wird die Berücksichtigung etwaiger Umweltauswirkungen bereits bei der 
planerischen Abwägung zum LROP-Entwurf gewährleistet.  

 
• Damit zusammenhängend erfolgt die Erarbeitung eines Umweltberichts auf Grundlage des 

LROP-Entwurfs, in dem unter anderem die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der 
LROP-Änderung auf verschiedene Schutzgüter der Umwelt sowie die Umweltauswirkungen 
vernünftiger Planungsalternativen zu beschreiben und zu bewerten sind (§ 9 Abs. 1 S. 1 
ROG). Der Umweltbericht zum Entwurf enthält gemäß Anlage 1 Nr. 2c ROG Angaben zu 
geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen und gemäß Anlage  1 Nr. 3 b ROG auch Vorschläge zu den geplanten Maß-
nahmen zur Überwachung der Auswirkungen auf die Umwelt. 

 
• Mit der Bekanntgabe des LROP-Entwurfs und des dazu gehörigen Entwurfs des Umweltbe-

richts wird die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 10 Abs.1 ROG), inklusive der 
grenzüberschreitenden Beteiligung (§ 10 Abs.2 ROG), eingeleitet. 

 
• Die in der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung (inkl. der grenzüberschreitenden Beteili-

gung) abgegebenen Stellungnahmen zu den LROP-Entwurfsunterlagen (inkl. Begründung 
und Umweltbericht) werden bei der planerischen Abwägung und Entscheidung über die Än-
derung von Festlegungen des LROP berücksichtigt (§ 7 Abs. 2 ROG). 

 
• Das Verfahren endet mit der Verkündung der Verordnung zur Änderung des LROP und der 

öffentlichen Bereithaltung des Plans (einschl. Begründung), der Dokumentation der Umwelt-
prüfung durch den Umweltbericht sowie der Zusammenfassenden Erklärung, die neben der 
Beschreibung der Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung im Aufstellungsverfahren berücksichtigt wurden, auch eine 
Aufstellung der Überwachungsmaßnahmen nach § 9 Abs. 4 ROG enthält (§ 11 ROG). 

 
 

1.2 Zielsetzung und Inhalte der LROP-Änderung 

Das LROP ist der zusammenfassende und übergeordnete Raumordnungsplan, der die ange-
strebte räumliche und strukturelle Entwicklung des Landes Niedersachsen darstellt. Ein solcher 
Raumordnungsplan ist gemäß bundesgesetzlicher Vorgaben für jedes Bundesland aufzustellen. 
Das LROP wird von der Landesregierung Niedersachsen als Verordnung beschlossen. 
Im LROP werden Ziele und Grundsätze der Raumordnung zur Entwicklung, Ordnung und Siche-
rung des Raums in textlicher und zeichnerischer Form festgelegt. 
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Die Inhalte des LROP haben als Rechtsnormen allgemeine Geltung. Die einzelnen Festlegungen 
sind nach Maßgabe des § 4 ROG von öffentlichen Stellen (z. B. Kommunen, Fachbehörden) und 
unter bestimmten Bedingungen auch von Personen des Privatrechts zu beachten oder zu be-
rücksichtigen. Festlegungen des LROP, die abschließend abgewogen und in ihrem Sach- und 
Raumbezug eindeutig bestimmt oder bestimmbar sind („Ziele der Raumordnung“ im Sinne von 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG), bewirken eine Beachtenspflicht, d. h. diese Ziele sind bei raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen sowie Planfeststellungsverfahren und Genehmigungsver-
fahren mit vergleichbaren Rechtswirkungen zwingend zu beachten. Eine erneute Abwägung die-
ser Ziele in nachfolgenden Planungen und den o. a. Entscheidungen ist nicht zulässig. Neben 
den „Zielen der Raumordnung“ beinhaltet das LROP auch „Grundsätze der Raumordnung“ im 
Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG; dies sind allgemein gehaltene Aussagen zur Entwicklung oder 
Ordnung des Raumes, die eine Berücksichtigungspflicht auslösen. Berücksichtigungspflicht 
heißt: Grundsätze wirken als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentschei-
dungen, von denen in begründeten Fällen aber abgewichen werden darf. Eine erneute Abwä-
gung der Grundsätze ist damit möglich. 
Diese Bindungswirkung gilt insbesondere auch für die Träger der Regionalplanung, die in Nie-
dersachsen die Regionalen Raumordnungsprogramme aufstellen. Die Regionalen Raumord-
nungsprogramme sind aus dem LROP zu entwickeln. An die Ziele beider Planungsebenen sind 
wiederum die von den Gemeinden aufzustellenden Bauleitpläne anzupassen. Umgekehrt sind 
die Entwicklungserfordernisse von Teilräumen (wie Gemeinden, Regionen) bei der Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung eines Gesamtraums zu berücksichtigen (Gegenstromprinzip). Innerhalb 
der hierarchisch gestuften Raumplanung mit LROP, Regionalen Raumordnungsprogrammen 
und Bauleitplänen gibt es dadurch einen wechselseitigen Abgleich der Entwicklungsvorstellun-
gen und Festlegungen zwischen den Planungsebenen. 
Vergleichbares gilt für Fachpläne und Fachprogramme öffentlicher Träger, die aus sektoraler 
Sicht Anforderungen an die Nutzung des Raumes definieren. Sie bilden einerseits eine wichtige 
Grundlage für die Erarbeitung des LROP, andererseits ist ihre Aufstellung nach § 4 ROG an die 
Beachtung bzw. Berücksichtigung der Inhalte von Raumordnungsplänen gebunden. 
 
Das LROP muss als Gesamtkonzeption für eine tragfähige Landesentwicklung und als Grund-
lage für die Aufstellung der Regionalen Raumordnungsprogramme aktuell gehalten und zu-
kunftsgerichtet weiterentwickelt werden. 
Im Anschluss an die 2012 abgeschlossene Änderung des LROP wurde eine Fortschreibung u. a. 
zu den Themen „Reduzierung des Flächenverbrauchs“, „Biodiversität und Biotopverbund“ ange-
regt. Darüber hinaus werden auch Regelungen aufgegriffen und konkretisiert, zu denen sich 
aufgrund aktueller Rechtsprechung Änderungsbedarf ergeben hat. Aktualisiert werden zudem 
solche Regelungen, bei denen sich zwischenzeitlich die fachlichen Rahmenbedingungen verän-
dert haben, vorhabenbezogene raumordnerische Prüfverfahren abgeschlossen sind oder sich 
planungspolitische Zielrichtungen konkretisiert haben. 
Das Änderungsverfahren umfasst folgende beschreibende und zeichnerische Festlegungen: 
 
• In Abschnitt 1.1 (Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes) sollen die Festlegungen 

zur Kommunikationstechnologie um den Zusatz „vorzugsweise Hochgeschwindigkeitsbreitband-
netze“ ergänzt werden. 

• In Abschnitt 2.1 (Entwicklung der Siedlungsstruktur) sollen zur Begrenzung des Flächenver-
brauchs Regelungen zur flächensparenden Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung der 
Infrastrukturfolgekosten, des Vorrangs der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung, des de-
mographischen Wandels, der Konzentration auf Zentrale Orte und vorhandene Siedlungsge-
biete mit ausreichender Infrastruktur festgelegt werden.  
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• In Abschnitt 2.2 (Entwicklung der Zentralen Orte) sollen neben der Definition grundzentra-
ler Verflechtungsbereiche bei der Abgrenzung mittelzentraler Verflechtungsbereiche von Mit-
tel- und Oberzentren die Berücksichtigung von Erreichbarkeiten und grenzüberschreitende 
Verflechtungen normiert werden. 

• In Abschnitt 2.3 (Entwicklung der Versorgungsstrukturen) sind Regelungen vorgesehen 
zur Konkretisierung der Begriffe „periodisches“ und „aperiodisches Sortiment“ und zu „neuen“ 
Einzelhandelsgroßprojekten sowie zur Neufassung des Kongruenzgebotes. 

• In Abschnitt 3.1.1 (Elemente und Funktionen des Freiraumverbundes, Bodenschutz) sol-
len Regelungen zu kohlenstoffhaltigen Böden getroffen und Vorranggebiete „Torferhaltung“ 
festgelegt werden, um im Hinblick auf die Klimabilanz und den Klimawandel die Treibhaus-
gasfreisetzung zu vermindern sowie die biologische Vielfalt zu schützen. 

• In Abschnitt 3.1.2 (Natur und Landschaft) sollen die Regelungen zur Biodiversität und zur 
Biotopvernetzung im Hinblick auf den vorgesehenen Aufbau eines landesweiten Biotopver-
bundes konkretisiert werden. Dies erfolgt durch die Festlegung von Kerngebieten als Vorrang-
gebiete „Biotopverbund“, den Auftrag zur Ergänzung und Vernetzung der Kerngebiete an die 
nachgeordneten Planungsebenen und den Aufbau des Biotopverbundes unterstützende Re-
gelungen zur räumlichen Steuerung naturschutzfachlicher Kompensationsmaßnahmen. 

• In Abschnitt 3.2.2 (Rohstoffgewinnung) sollen Vorranggebiete Rohstoffgewinnung der Roh-
stoffart Torf teilweise gestrichen werden. In den verbleibenden Vorranggebieten Rohstoffge-
winnung der Rohstoffart Torf ist ein Torfabbau in der Regel nur zulässig, wenn eine zusätzli-
che klimaschutzbezogene Kompensation geleistet wird. Darüber hinaus soll zur geordneten 
Steuerung des Bodenabbaus für andere Rohstoffe anstelle der bisherigen Zeitstufenregelung 
die Option zur differenzierten Festlegung von Vorranggebieten „Rohstoffgewinnung“ und Vor-
ranggebieten „Rohstoffsicherung“ geschaffen werden. 

• In der Zeichnerischen Darstellung (Anlage 2 des LROP) wird, unter thematischem Bezug zu 
Abschnitt 3.2.4 (Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und Hochwasser-
schutz), ein Vorranggebiet Trinkwassergewinnung gestrichen. 

• In Abschnitt 4.1.1 (Entwicklung der technischen Infrastruktur, Logistik) sollen logistische 
Knoten und Standorte für Güterverkehrszentren (GVZ) konkretisiert werden. 

• In Abschnitt 4.1.2 (Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Fahrradverkehr) 
sollen Regelungen zur Sicherung stillgelegter, für den Gütertransport landesbedeutsamer 
Schienenstrecken getroffen werden. Zur Sicherstellung der Erreichbarkeit zentraler Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge und zur Erschließung ländlicher Räume werden Regelungen neu 
aufgenommen, die ergänzende Mobilitätsangebote des ÖPNV weiter entwickeln und stärken 
sollen. 

• In Abschnitt 4.1.4 (Schifffahrt, Häfen) erfolgt eine Neuformulierung umweltpolitischer As-
pekte für die Sicherung und Weiterentwicklung der Hafenhinterlandanbindungen der Seehä-
fen, insbesondere mit Eisenbahnstrecken und Binnenwasserstraßen.  

• In Abschnitt 4.2 (Energie) sollen Regelungen zur Entwicklung bzw. Festlegung von Ener-
gieclustern auf Basis erneuerbarer Energien, die Festlegung des Mindestwirkungsgrades von 
55 % für den Neubau von Großkraftwerken in den im LROP bereits festgelegten Vorrangge-
bieten Großkraftwerk mit einer Ausnahmeregelung für Kraftwerke zur Begleitung des Ausbaus 
erneuerbarer Energien, die Verlängerung der Festlegung der Eignungsgebiete für die Erpro-
bung der Windenergie auf See bis zum 31. Dezember 2020, die Präzisierung der Regelungen 
zum Leitungsbau für Höchstspannungsgleichstromleitungen, die Präzisierung der Regelungen 
für die Erdverkabelung, die Trassensicherung für die raumordnerisch geprüfte Trasse Dörpen 
– Niederrhein, sowie Emden – Conneforde raumordnerische Regelungen zur Beachtung wei-
terer nach Energierecht erforderlicher Netzausbaumaßnahmen, die Festlegung einer zusätz-
lichen Kabeltrasse zur Netzanbindung über Norderney, Regelungen für die raumordnerische 
Prüfung einer weiteren Trasse zur Netzanbindung im Bereich Wangerooge/Langeoog/Baltrum 
und Regelungen zur Vermeidung bzw. zum Ausgleich von Bodenabsenkungen beim Bau von 
Kavernen in Salzgestein getroffen werden. 
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• In Abschnitt 4.3 (Sonstige Standort- und Flächenanforderungen) soll eine Festlegung von 
Regelungen zu Bedarfsräumen für die Deponien der Klasse I (z. B. Bauschutt) getroffen wer-
den und das Vorranggebiet für die Entsorgung radioaktiver Abfälle am Standort Gorleben ge-
strichen werden. 

 
 

1.3 Zustand und Ziele der Umwelt in Niedersachsen 

1.3.1 Menschen, einschließlich menschliche Gesundheit 

Das Schutzgut Menschen umfasst dessen Gesundheit und Wohlbefinden. Die Umweltziele 
und relevanten Probleme für das Schutzgut Menschen befassen sich mit dem Schutz vor 
negativen Einwirkungen auf das Schutzgut. Mögliche negative Einwirkungen sind insbeson-
dere Lärmimmissionen, Schadstoffimmissionen und eine verringerte Erholungseignung der 
Landschaft. 
Die Erholungseignung der Landschaft wird primär beim Schutzgut Landschaft behandelt. Be-
züglich Schadstoffen sind Angaben auch beim Schutzgut Luft enthalten. Folglich wird nach-
stehend auf das Thema Schutz vor gesundheitsschädigenden Lärmimmissionen fokussiert. 
 

• Ziele und Zustand  

 Schall gehört zu unserer natürlichen Umwelt. Schall wird zu Lärm, wenn er Menschen be-
einträchtigt oder gar zu Erkrankungen führt. 
Verschiedene gesetzliche und untergesetzliche Regelungen zielen auf den Schutz und die 
Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch Lärm, 
insbesondere indem Grenz- oder Richtwerte für die Beurteilung verschiedener Geräusch-
quellenarten festgelegt sind. Solche finden sich z. B. in der 16. und der 18. Verordnung zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (16. BImSchV - Verkehrslärmschutzverordnung, 18. BIm-
SchV - Sportanlagenlärmschutzverordnung) sowie der Technischen Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm (TA Lärm). Das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (Fluglärmschutzgesetz) 
bezweckt bauliche Nutzungsbeschränkungen und baulichen Schallschutz in der Umgebung 
von Flugplätzen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Fluglärm mit der Einrichtung von Lärmschutzbereichen sicherstellen. 
Für raumbedeutsame Planungen ist insbesondere die Bestimmung des § 50 des Gesetzes 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) we-
sentlich, wonach die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzu-
ordnen sind, dass u. a. schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie 
möglich vermieden werden. 
Darüber hinaus existiert mit der Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung 
von Umgebungslärm vom 25. Juni 2002 (Umgebungslärmrichtlinie) auch eine gemeinschafts-
rechtliche Regelung zur Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen 
durch Umgebungslärm. Mit der Richtlinie werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, für be-
stimmte Gebiete und Schallquellen strategische Lärmkarten zu erstellen, die Öffentlichkeit 
über die Schallbelastungen und die damit verbundenen Wirkungen zu informieren, Aktions-
pläne aufzustellen, wenn bestimmte festgelegte Kriterien zur Vermeidung schädlicher Um-
welteinwirkungen oder zum Schutz und zur Erhaltung ruhiger Gebiete nicht erfüllt sind und 
die EU-Kommission über die Schallbelastung und die Betroffenheit der Bevölkerung zu in-
formieren. Die Richtlinie wurde mit dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die 
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Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 24. Juni 2005 zwischenzeitlich in 
deutsches Recht umgesetzt. 
 
Für die zivilen Flugplätze Hannover und Braunschweig sowie die militärischen Flugplätze 
Wunstorf und Wittmundhafen wurden bereits oder werden noch Lärmschutzbereiche festge-
setzt. Für weitere militärische Flugplätze wird noch geprüft, ob ein Lärmschutzbereich fest-
zusetzen ist. 
Auf raumordnungsrechtlicher Ebene ist § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 6 ROG zu beachten, der als 
Grundsatz der Raumordnung die Sicherstellung des Schutzes der Allgemeinheit vor Lärm 
verlangt. Als Zielsetzung legt das Landes-Raumordnungsprogramm für den wichtigsten Ver-
kehrsflughafen des Landes, den Flughafen Hannover, einen Siedlungsbeschränkungsbe-
reich fest, um eine vorsorgliche Vermeidung weiterer Konflikte durch Lärmbeeinträchtigun-
gen zu erreichen. 
 

• Relevante Probleme 

Lärm durch Straßenverkehr steht an erster Stelle der Lärmbelästigungen. Nach Untersu-
chungen des Umweltbundesamtes fühlten sich im Jahr 2012 mehr als 50 Prozent der Men-
schen in Deutschland durch Straßenverkehrslärm belästigt. In den letzten 10 Jahren wurden 
die Grenzwerte für Fahrzeuggeräusche bei Neuzulassungen zwar gesenkt, diese Lärmmin-
derung wird jedoch durch die starke Zunahme vor allem des Lkw-Verkehrs wieder aufgeho-
ben. Die Auswertung der Lärmkartierung 2012 zeigt deutlich, dass auch in Niedersachsen 
der Schutz vor Verkehrslärm weiter verbessert werden muss. 
Vom Schienenverkehrslärm fühlt sich rund ein Drittel der Bevölkerung belästigt, davon zirka 
10 Prozent stark oder äußerst belästigt. Dabei ist die nächtliche Belästigung relativ groß, da 
der Güterverkehr vornehmlich nachts abgewickelt wird.  
Luftverkehr ist die Geräuschquellenart, die von rund einem Viertel der Bevölkerung als be-
lästigend empfunden wird.  
 
 

1.3.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

• Ziele und Zustand 

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich zur Erhaltung der Arten- und Lebensraumvielfalt in 
internationalen Abkommen verpflichtet und ist darüber hinaus als Mitgliedsstaat der Europä-
ischen Union aufgefordert, einen Beitrag zum Schutzsystem Natura 2000 zu leisten. Die in-
ternationalen und europäischen Abkommen und Rechtsverpflichtungen finden ihre nationale 
und landesrechtliche Verankerung insbesondere in den Naturschutzgesetzen des Bundes 
und des Landes Niedersachsen. 
Die 1994 völkerrechtlich in Kraft getretene Biodiversitätskonvention (Übereinkommen über 
die Biologische Vielfalt) verpflichtet die Bundesrepublik Deutschland, die Artenvielfalt und 
auch die Vielfalt an Lebensgemeinschaften in ihren Lebensräumen (Ökosystemen) und die 
genetische Vielfalt zu erhalten. Nur eine ausreichend breite genetische Basis mit einer aus-
reichenden Zahl von Merkmalen und Merkmalskombinationen sichert einer Art die erforder-
liche Fähigkeit, sich ändernden Umweltbedingungen anpassen zu können. Das Übereinkom-
men verpflichtet die Vertragsparteien zur Erhaltung aller Bestandteile der biologischen Viel-
falt und zur nachhaltigen Ausgestaltung bestehender Nutzungen der biologischen Vielfalt. 
Entsprechend ihrer weltweiten Zielsetzung hat die Biodiversitätskonvention das gesamte, 
weltweite Verbreitungsgebiet jeder Art im Blick. Aus dieser weltweiten Sicht lassen sich Ver-
antwortungen für den Artenerhalt von der europäischen Ebene über die Bundesebene bis 
auf die Ebene der Bundesländer konkretisieren. Dabei wird davon ausgegangen, dass der 
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Schutz einer Art in ihrem Verbreitungsschwerpunkt ansetzen muss, denn hier entscheidet 
sich das Überleben einer Art. Eine besondere Schutzverantwortung trägt Niedersachsen für 
die Arten, die in der Bundesrepublik oder gar weltweit nur hier vorkommen (endemische 
Arten). 
 
Geschützte Teile von Natur und Landschaft 
 
Überblick über den Planungsraum 
Niedersachsen weist eine große landschaftliche Vielfalt auf. Geomorphologisch ist im Nor-
den die Küstenregion mit dem Wattenmeer, den Düneninseln, den See- und Flussmarschen 
zu nennen. Nach Süden schließen sich die Geestlandschaften an, die mehr als zwei Drittel 
des Landes einnehmen und vorwiegend aus sandigen Eiszeitablagerungen, Hoch- und Nie-
dermooren bestehen. Das südniedersächsische Berg- und Hügelland ist durch den Wechsel 
lößbedeckter Ebenen und meist aus Sand- oder Kalkgestein aufgebauten Erhebungen ge-
kennzeichnet. Eine Sonderstellung nimmt der bis zur hochmontanen Stufe aufsteigende Harz 
ein. 
Die Landschaft ist heute überwiegend eine vom Menschen gestaltete Kulturlandschaft. Die 
Fläche wird wie folgt genutzt. 
 

Tab. 1: Umwelt und Landwirtschaft - Bodenfläche in ha in Niedersachsen (Niedersach-

sen in Zahlen 31.12.2012, Niedersächsisches Landesamt für Statistik, NLS) 

Bodenfläche insgesamt 4.761.378 ha 

Landwirtschaftsfläche 2.858.645 ha 

Waldfläche 1.042.106 ha 

Verkehrsfläche 245.050 ha 

Erholungsfläche 45.711 ha 

Betriebsfläche 33.654 ha 

Gebäude- u. Freifläche 351.478 ha 

Wasserfläche 110.920 ha 

Flächen anderer Nutzung 73.814 ha 

 
Arten 
In Niedersachsen sind mehr als 40.000 Pflanzen- und Tierarten heimisch. Sie kommen „na-
türlich“ überall da vor, wo ihre Lebensraumansprüche erfüllt sind, gleichgültig ob inmitten der 
technisierten Zivilisation oder in der freien Landschaft. Viele Arten sind in ihren ursprüngli-
chen niedersächsischen Verbreitungsgebieten allerdings nicht mehr anzutreffen, mehr oder 
weniger stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. 
 

• Relevante Probleme 

Von den in Deutschland vorkommenden 133 endemischen Gefäßpflanzen wachsen 70 in 
Niedersachsen. Weiterhin kommen im Land acht europaweit gefährdete, 15 weltweit gefähr-
dete sowie eine weltweit vom Aussterben bedrohte Pflanzenart (Schierlings-Wasserfenchel) 
vor. 
Für 33 der in Niedersachsen vorkommenden Brutvogel-Arten trägt das Land eine besondere 
Verantwortung. 
In Niedersachsen liegen für 22 Gruppen von Tier- und Pflanzenarten so gute Kenntnisse vor, 
dass sie hinsichtlich ihrer Gefährdung nach den bundesweit geltenden Kriterien bewertet 
werden konnten. Demnach ist die Hälfte der heimischen Arten auf dem Rückzug. Die Haupt-
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ursachen dafür sind starke Veränderung ihrer spezifischen Lebensräume, (bspw. durch Tro-
ckenlegung, Überbauung, Zerschneidung, Nutzungsänderung, Schadstoff- und Stoffein-
träge), starker Erholungsdruck, Beeinträchtigungen durch Freizeitaktivitäten (u. a. Wasser-
sport) sowie z. T. die direkte Verfolgung und Entnahme von Individuen aus der Natur. In 
erster Linie sind solche Arten besonders bedroht, die sehr spezielle Ansprüche an ihren Le-
bensraum stellen. Gefährdet sind aber weiterhin auch Arten, die aus klimatischen Gründen 
in Niedersachsen am Rande ihres Areals siedeln. Insgesamt ist ein großer Teil der hier ehe-
mals vorkommenden Arten bereits ausgestorben. Gewinner sind demgegenüber diejenigen 
Arten, die sich veränderten Lebensraumbedingungen (z. B. der hohen Nährstoffzufuhr) an-
passen und anthropogene Sonderstandorte nutzen können. 
 
Besondere Lebensräume 
Als Lebensraum für die Pflanzen- und Tierwelt haben natürliche oder nur extensiv genutzte, 
naturnahe und halbnatürliche Ökosysteme eine besondere Bedeutung. Dazu gehören die 
naturnahen Biotope wie das Wattenmeer, Hochmoore, Seen, manche Flüsse und Wälder, 
die Relikte der ursprünglichen Naturlandschaft repräsentieren, sowie Biotope der Kulturland-
schaft wie z. B. Heiden, Magerrasen, Feuchtwiesen, Gehölzinseln. Diese Lebensräume mit 
landesweiter Bedeutung nahmen nach den Daten der landesweiten Biotopkartierung mit 
Stand 2004 (Erfassungszeitraum 1984-2004) insgesamt ca. 360.000 ha ein, das entspricht 
7 % der Landesfläche. Davon betrug der terrestrische Anteil (ohne Wattflächen und Küsten-
gewässer) ca. 250.000 ha (5,2 % der Landesfläche). Der aktuelle Bestand ist nicht bekannt. 
Tendenziell hat die Flächengröße schutzwürdiger Wälder, Moore und Gewässer infolge von 
Biotopentwicklungsmaßnahmen und aufgrund veränderter Bewertungskriterien (höhere Be-
wertung von FFH-Lebensraumtypen im Vergleich zu den 1980er-Jahren) zugenommen, im 
Grünland hingegen infolge von Nutzungsintensivierung stark abgenommen.  
Die naturnahen Biotoptypen der Wälder, Moore, Gewässer, Küstenlebensräume und Felsen 
sowie die halbnatürlichen Biotoptypen wie Extensivgrünland, Heiden und Magerrasen haben 
eine Schlüsselfunktion für die landschaftliche Eigenart sowie für die Erhaltung der natürli-
chen Artenvielfalt. 
 
Natura 2000 
Die von der Europäischen Union 1992 verabschiedete Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 über die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - FFH-Richtlinie) und die darauf gründenden 
bundes- und landesrechtlichen Rechtsvorschriften verpflichten Niedersachsen zum Aufbau 
eines europaweit vernetzten Schutzgebietsnetzes mit der Bezeichnung „Natura 2000“. 
In das Netz Natura 2000 werden die besonderen Schutzgebiete gemäß der Richtlinie 
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(EG-Vogelschutzrichtlinie), in der kodifizierten Fassung als Richtlinie 2009/147/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009, und die gemäß den Vorga-
ben der FFH-Richtlinie von den Bundesländern ausgewählten und der Kommission in Brüssel 
gemeldeten FFH-Gebiete einbezogen. 16,2 % der Landesfläche Niedersachsens (inkl. der 
3-Seemeilenzone) sind Bestandteil des Netzes Natura 2000 (Stand Juni 2012). 
Mit der Einbringung der Flächen in das Schutzgebietsnetz Natura 2000 ist das Land Nieder-
sachsen die Verpflichtung eingegangen, diese Gebiete dauerhaft zu erhalten und für einen 
guten Erhaltungszustand der in den europäischen Richtlinien aufgeführten Lebensraumtypen 
und Arten zu sorgen. Die Umsetzung dieser Verpflichtung erfordert u. a. eine nachhaltige 
Raumentwicklung und Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen. 
Schutzgebiete spielen eine wesentliche Rolle zur Umsetzung rechtlicher Anforderungen in 
Natura 2000-Gebieten. Inwieweit die niedersächsischen Natura-2000-Gebiete durch hoheit-
liche Schutzgebiete überlagert sind, wird aus nachfolgender Tabelle ersichtlich (Tab. 2). 
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Tab. 2: Natura 2000-Gebiete; Statistische Angaben über Natura 2000-Gebiete in Nie-

dersachsen (Stand: Juni 2012): Gesamtflächen gemäß Meldung an die EU-Kommission 

 
 
Kategorie 
 
 

Fläche  
– gesamt 

(in ha) 
(inkl. mariner 

Bereiche) 

% der Lan-
desfläche 
(inkl. mari-
ner Berei-

che) 

Fläche 
(in ha) 

(exkl. mariner 
Bereiche) 

% der 
Landfläche 
(exkl. mari-
ner Berei-

che) 

FFH-Gebiete 
(385 Gebiete) 

610.044 11,4 325.215 6,8 

Vogelschutzgebiete 
(71 Gebiete) 

686.794 12,9 338.826 7,1 

Natura 2000-Gebiete (FFH-Ge-
biete und Vogelschutzgebiete; 
z. T. sich überlagernd) 

861.996 16,2 499.042 10,5 

Natura 2000-Gebiete bzw. -Ge-
bietsteile, die als Nationalpark / 
Naturschutzgebiet, Biosphären-
reservat (ohne Zone „A“) oder 
Landschaftsschutzgebiet ge-
schützt sind 

710.935 13,3 371.631 7,8 

-  davon als Nationalpark oder 
Naturschutzgebiet geschützt 
(inkl. Zone „C“ Biosphärenreser-
vat Elbtalaue) 

553.706 10,4 214.410 4,5 

-  davon als Landschaftsschutz-
gebiet geschützt  (inkl. Zone „B“ 
Biosphärenreservat Elbtalaue) 

157.229 2,9 157.221 3,3 

 
 
Geschützte Teile von Natur und Landschaft 
Gemäß dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) in Verbindung mit dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum Bundesna-
turschutzgesetz (NAGBNatSchG) ist die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushal-
tes, die Nutzbarkeit der Naturgüter sowie der Pflanzen- und Tierwelt unter anderem durch 
den Schutz und die Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft zu gewährleis-
ten. 
Seit nunmehr über 70 Jahren ist die Ausweisung von Schutzgebieten und Schutzobjekten 
auf naturschutzrechtlicher Grundlage wichtiger Bestandteil der Naturschutzarbeit zur Erhal-
tung der biologischen Vielfalt in Niedersachsen. Ohne die Sicherung und Pflege von Schutz-
gebieten wären zahlreiche wertvolle Gebiete in Niedersachsen mit ihren Biotopen und Le-
bensgemeinschaften wild lebender Tier- und Pflanzenarten nicht mehr oder nur verändert 
erhalten. Dabei kommt der vorsorgenden Steuerung der Nutzungen und der Schaffung eines 
Systems von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft sowie Biotopverbund 
in den Raumordnungsprogrammen eine besondere Bedeutung zu. 
In Niedersachsen gibt es derzeit (Stand: 31.12.2012) insgesamt 774 Naturschutzgebiete mit 
einer Gesamtfläche von 200.809 ha, was einem Anteil von 3,8 % der Landesfläche ent-
spricht. 
Außerdem gibt es zwei Nationalparke („Niedersächsisches Wattenmeer“ und „Harz“) mit ei-
ner Fläche von zusammen 361.676 ha, die jeweils durch ein eigenständiges Nationalpark-
gesetz geschützt sind. 
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Abb. 1: Geschützte Teile von Natur und Landschaft (NLWKN) 

 

Tab. 3: Überblick über naturschutzrechtlich geschützte Flächen und Objekte in Nieder-

sachsen 

Schutzkategorie Anzahl Fläche in ha 
% 

der Landesfläche 
 2004 2012 2004 2012 2004 2012 
Naturschutzgebiete 717 774 147.033 200.809 2,9 3,8 
Nationalparke 2 2 293.540 361.676 5,2 6,8 
Biosphärenreservate 1 1 56.760 56.760 1,1 1,1 
streng geschützte Ge-
biete  

  326.856 473.631 6,4 9,0 

Naturdenkmale 4.140 3.551 2.059 1.363 0,04 0,03 
Landschaftsschutzge-
biete 

1.426 1.279 971.496 993.357 19,0 18,7 

Geschützte Land-
schaftsbestandteile 

470 593 1.039 1.254 0,02 0,02 

Naturparke  12 13 797.032 1.025.100 15,6 19,3 
 
Ebenfalls durch Gesetz festgesetzt wurde 2002 das Biosphärenreservat „Niedersächsische 
Elbtalaue“ mit einer Größe von 56.760 ha. Als Bestandteil der von Lauenburg bis zur Lan-
desgrenze nach Sachsen reichenden „Flusslandschaft Elbe“ wurde ihm auch von der UNE-
SCO das internationale Prädikat eines Biosphärenreservats verliehen. 
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Streng geschützte Gebiete umfassen Naturschutzgebiete sowie ausgewählte Teilflächen der 
Nationalparke und des Biosphärenreservats. In Niedersachsen bestehen streng geschützte 
Gebiete auf 9,0 % der Landesfläche. 
Ferner gibt es in Niedersachsen derzeit 1.279 Landschaftsschutzgebiete, die eine Fläche 
von 993.357 ha umfassen, was 18,7 % der Landesfläche entspricht. Die insgesamt 3.551 
ausgewiesenen Naturdenkmäler sind Einzelschöpfungen der Natur und setzen sich überwie-
gend aus einzelnen besonders bedeutsamen Laubbäumen und nur zum geringen Teil aus 
flächenhaften Objekten wie Teichen oder Steinbrüchen zusammen. Auch durch die 593 Ge-
schützten Landschaftsbestandteile werden zumeist kleinflächige Objekte wie Hecken und 
Feldgehölze sowie Kleingewässer und Wasserläufe geschützt (Stand jeweils 31.12.2012). 
Die 13 niedersächsischen Naturparke erstrecken sich auf fast 1.025.100 ha Fläche bzw. rund 
19 % des Landes. Sie sind ein Planungs- und Entwicklungsinstrument des Naturschutzes für 
großräumige Erholungslandschaften, die größtenteils aus Landschaftsschutzgebieten oder 
Naturschutzgebieten bestehen. 
 

Tab. 4: Naturparke in Niedersachsen (Stand: 31.12.2012) 

Name des Natur-
parks 

Gründung 
Fläche (ha) 

(Anteil in 
Niedersachsen) 

Zuständigkeitsbereich 
der Unteren Naturschutzbehörden 

Dümmer 1972 99.000 ha Diepholz, LK Osnabrück, Vechta 
Elbhöhen-Wendland 1968 116.000 ha Lüchow-Dannenberg, Lüneburg 
Elm-Lappwald 1977 46.900 ha Helmstedt, Wolfenbüttel 
Harz 1960 90.900 ha Goslar, Osterode am Harz 
Lüneburger Heide 1922 107.900 ha Harburg, Heidekreis, Lüneburg 
Münden 1959 45.500 ha LK Göttingen 
Nördl. Teutoburger 
Wald, Wiehenge-
birge, Osnabrücker 
Land – Terra.vita 

1962 104.100 ha 
LK Osnabrück, Stadt Osnabrück, 

Emsland 

Solling-Vogler im 
Weserbergland 

1963 55.500 ha Holzminden, Northeim 

Steinhuder Meer 1974 31.000 ha 
Region Hannover, Nienburg, 

Schaumburg 
Südheide 1964 48.000 ha LK Celle, Stadt Celle 
Weserbergland 1975 116.000 ha LK Hameln-Pyrmont, Schaumburg 

Wildeshauser Geest 1984 151.300 ha 
Diepholz, LK Oldenburg, Vechta, 

Cloppenburg 
Internationaler Natur-
park Bourtanger 
Moor - Bargerveen 

2006 11.200 ha Emsland, Grafschaft Bentheim 

 
Die „Besonders geschützten Biotope“ sind auf Grund des § 30 BNatSchG und des § 24 NAG-
BNatSchG unmittelbar gesetzlich geschützt. Es bestehen weitreichende räumliche Über-
schneidungen zu den vorgenannten Schutzgebietskategorien. 
 
Maßstabsbedingt spielen Naturdenkmäler, Geschützte Landschaftsbestandteile und Beson-
ders geschützte Biotope im LROP in aller Regel keine Rolle; sie sind auf nachfolgenden 
Planungsebenen eingehender zu berücksichtigen. 
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Lebensräume - relevante Probleme 
 
Wälder 
Wälder wurden und werden durch verschiedenste Nutzungseinflüsse beeinträchtigt. Im Hin-
blick auf die Festlegungen des Landes-Raumordnungsprogramms stehen dabei zunächst 
Flächenverluste durch Waldumwandlung alter, naturnaher Wälder zu Gunsten anderer Nut-
zungen im Vordergrund. Aufgrund der langen Entwicklungsdauer naturnaher Wälder können 
Flächenverluste durch Neuaufforstungen (die landesweit zusammen mit der natürlichen Be-
waldung von Brachflächen zu einer positiven Flächenbilanz führen) nicht wertgleich kompen-
siert werden. Die Rodung von Wäldern zur Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzflächen 
spielt heute - anders als in früheren Jahrhunderten - keine nennenswerte Rolle. Hauptverur-
sacher sind gegenwärtig der (Aus-)Bau von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen sowie 
Rohstoffgewinnung. Neben den Flächenverlusten ist dabei auch die qualitative Beeinträchti-
gung durch Zerschneidung zu beachten (Störung des Waldinnenklimas, Stoffeinträge, Aus-
breitungsbarrieren für wenig mobile Tierarten). Besonders schwerwiegende Konflikte mit 
dem Bodenabbau ergeben sich in den Gipskarstgebieten des südlichen und südwestlichen 
Harzvorlands (aufgrund der Einzigartigkeit und Seltenheit von Wäldern in Gipskarstgebieten) 
sowie in den Tongebieten der Ostfriesisch-Oldenburgischen Geest (die zu den bundesweit 
waldärmsten Naturräumen gehört, so dass weitere Flächenverluste bei naturnahen, histo-
risch alten Wäldern leicht zur Unterschreitung notwendiger Mindestflächengrößen und -qua-
litäten führen können). Weitere Konfliktbereiche mit dem Bodenabbau liegen in Hartgesteins-
vorkommen (v. a. bei naturnahen Laubwäldern auf Jurakalk). 
Die Mehrzahl der sonstigen qualitativen Beeinträchtigungen von Wäldern kann nicht oder nur 
teilweise durch Festlegungen von Raumordnung und Landesplanung beeinflusst werden, so 
der Anbau standortfremder Baumarten, Wegebau oder unzureichende Erhaltung von Alt- und 
Totholz im Rahmen forstwirtschaftlicher Nutzung, Störungen durch Freizeitnutzungen, 
Säure- und Nährstoffeinträge durch Immissionen, Austrocknung von Feuchtwäldern durch 
Grundwasserabsenkung. Nach der Waldzustandserhebung 2014 weisen 16 % der Wald-
bäume in Niedersachsen eine mittlere Kronenverlichtung und rd. 1,3 % stärkere Schäden 
auf, wobei die Ursachen aus einer Kombination von anthropogenen (Stoffeinträge u. a.) und 
natürlichen Stressfaktoren (Witterungsverlauf, Insekten- und Pilzbefall) bestehen.  
Fast alle naturnahen Waldtypen gehören zu den Lebensraumtypen (LRT), für die nach FFH-
Richtlinie ein günstiger Erhaltungszustand gesichert werden muss. Entsprechend dem nati-
onalen FFH-Bericht 2013, den die Bundesrepublik Deutschland am 15.11.2013 der Europä-
ischen Kommission übermittelt hat, weisen sämtliche Wald-Lebensraumtypen in der atlanti-
schen biogeographischen Region, an der Niedersachsen von allen Bundesländern den größ-
ten Flächenanteil hat, einen ungünstigen (unzureichenden bis schlechten) Erhaltungszu-
stand auf. In der kontinentalen Region ist die Situation etwas günstiger. Hier haben bundes-
weit vier von zwölf der in Niedersachsen vorkommenden Wald-LRT einen günstigen Erhal-
tungszustand. Aufgrund eines stärker ökologisch ausgerichteten Waldbaus (vgl. Programm 
zur langfristigen ökologischen Waldentwicklung (LÖWE-Programm) und Waldschutzgebiets-
konzept in den Landeswäldern, Umbau von standortfremden Nadelholzbeständen zu Laub- 
und Mischwäldern in allen Waldbesitzarten u. a.) besteht in vielen Waldgebieten eine deutli-
che Tendenz zu naturnäheren Wäldern. 
 
 
Küstenbiotope 
Der überwiegende Teil der Küstenbiotope ist durch den Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer gesichert. Belastungen bestehen dennoch, u. a. durch Fischerei, Schiffsver-
kehr, Maßnahmen des Küstenschutzes, Wasserverschmutzung, Einschleppung gebietsfrem-
der Arten, Trinkwassergewinnung in Dünengebieten und Freizeitnutzungen (vgl. Statusbe-
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richt zum trilateralen Wattenmeer-Monitoring: Wadden Sea Quality Status Report 2004, Wad-
den Sea Ecosystem No 19 - 2005). Weitere raumordnungsrelevante Belastungen können 
insbesondere durch den Bau neuer Häfen, Leitungen und der Anlage von Offshore-Wind-
kraftanlagen entstehen. 
Fast alle naturnahen Küsten-Lebensraumtypen sind in Anhang I der FFH-Richtlinie aufge-
führt. Von den 18 Küsten-Lebensraumtypen mit Vorkommen in Niedersachsen weisen nach 
dem nationalen Bericht 2013 in der atlantischen Region, zu der auch die niedersächsische 
Küste gehört, zehn einen günstigen und sieben einen unzureichenden bis schlechten Erhal-
tungszustand auf. Bei einem LRT kann der Erhaltungszustand in Ermangelung ausreichen-
der Daten nicht hinreichend beurteilt werden. Besonders schlecht ist der Erhaltungszustand 
der Ästuare. Diese sind nur zu einem kleinen Teil als Schutzgebiete ausgewiesen und ins-
besondere durch den Ausbau und die fortschreitende Fahrwasservertiefung für den Schiffs-
verkehr in ihren Strukturen und ökologischen Funktionen stark beeinträchtigt. Die Erhaltung 
bzw. Wiederherstellung des von der FFH-Richtlinie geforderten günstigen Erhaltungszu-
stands ist hier stärker als bei den meisten anderen Lebensräumen in Frage gestellt. 
 
Binnengewässer 
Ein großer Teil der Fließ- und Stillgewässer ist hinsichtlich der Wasserqualität durch Abwas-
sereinleitungen bzw. diffuse Einträge von Nährstoffen, Schadstoffen und Feinsedimenten 
beeinträchtigt. Während die Belastung durch Einleitungen in den letzten Jahrzehnten deut-
lich abgenommen hat, sind diffuse Einträge - v. a. aus landwirtschaftlichen Nutzflächen - 
nach wie vor ein erhebliches Problem für die Sicherung bzw. Wiederherstellung eines güns-
tigen Erhaltungszustands. Die Mehrzahl der größeren Fließgewässer ist durch Ausbau und 
Begradigung sowie die Einschränkung der natürlichen Überflutungsräume nachhaltig beein-
trächtigt. Letzteres gilt auch für einige der größten Seen, die zudem in besonderem Maß 
durch Wassersport belastet sind.  
Weitere Beeinträchtigungen von Gewässern resultieren aus der Wassergewinnung (Quell-
fassung, Austrocknung von Oberläufen), Fischerei (z. B. Fischbesatz, Teichanlagen an 
Fließgewässern), Verfüllung von Tümpeln oder die Einschränkung der natürlichen Abfluss-
verhältnisse durch bestehende Talsperren. 
Nur ein kleiner Teil der niedersächsischen Gewässer entspricht aufgrund ihrer Ausprägung 
den Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie. Der Erhaltungszustand ist im nationalen FFH-Be-
richt 2013 für die atlantische Region bei allen acht Gewässer-Lebensraumtypen, für die kon-
tinentale Region bei sieben von acht dort in Niedersachsen vorkommenden Gewässer-LRT 
als unzureichend oder schlecht bewertet worden, so dass hier – auch im Zusammenhang mit 
der Wasserrahmenrichtlinie – ein vorrangiger Handlungsbedarf besteht. 
 
Waldfreie Moore und Moorheiden 
Fast alle größeren Hochmoore sind durch Entwässerung, Nährstoffeinträge aus landwirt-
schaftlichen Flächen und Abtorfung beeinträchtigt. Durch Renaturierung nach Abschluss des 
Torfabbaus verbessert sich die Situation in vielen Hochmoorgebieten allmählich, ohne dass 
der ursprüngliche Zustand auf absehbare Zeit wieder herstellbar wäre. 
Naturnahe Moorheiden sowie Übergangsmoore sind durch Entwässerung, Nährstoffeinträge 
und Aufgabe traditioneller Nutzungen landesweit sehr selten geworden.  
Die Lebensraumtypen der Hoch- und Übergangsmoore sowie Moorheiden sind vollständig in 
Anhang I der FFH-Richtlinie enthalten. Der Erhaltungszustand aller fünf in Niedersachsen 
vorkommenden Lebensraumtypen der Hoch- und Übergangsmoore sowie Moorheiden ist in 
beiden Regionen gemäß FFH-Bericht 2013 unzureichend bis schlecht, so dass auch hier 
Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen besonders wichtig sind. 
Von den waldfreien Niedermooren sind nur zwei basenreiche Ausprägungen in Anhang I der 
FFH-Richtlinie enthalten, beide 2013 mit schlechtem Erhaltungszustand in der atlantischen 
und unzureichendem Zustand in der kontinentalen Region. Die Niedermoore der anderen 
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Standorttypen (z. B. Großseggenriede, Landröhrichte) sind ebenfalls gefährdet und bei künf-
tigen Moorentwicklungskonzepten zu berücksichtigen. 
 
Grünland 
Die Hauptgefährdung liegt nach wie vor in dem fortschreitenden Artenverlust durch Intensi-
vierung der landwirtschaftlichen Nutzung (insbesondere starke Düngung, Umbruch, Entwäs-
serung) einerseits und das Brachfallen von Flächen auf ertragsschwachen Standorten ande-
rerseits. Über 90 % des niedersächsischen Grünlands weist aufgrund intensiver Nutzung nur 
noch eine geringe Artenvielfalt auf. Lokal führen außerdem Ausweisungen von Baugebieten, 
Aufforstungen und Gesteinsabbau (v. a. Gips) zu erheblichen Flächenverlusten. Weitere Be-
einträchtigungen resultieren u. a. auf früheren Eindeichungen oder Grundwasserabsenkun-
gen durch Wassergewinnung. 
Nur ein sehr kleiner Teil des niedersächsischen Grünlands (deutlich unter 5 %) entspricht 
Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie. Der Erhaltungszustand ist im natio-
nalen Bericht 2013 bei allen vier Grünland-Lebensraumtypen als schlecht eingestuft worden. 
 
Heiden, Magerrasen, Felsen 
Heiden und Magerrasen sind im überwiegenden Teil des Landes durch frühere Aufforstungen 
und Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung auf kleinste Restflächen (unter 0,3 % 
der Landesfläche) zurückgedrängt worden, die durch Nutzungsaufgabe und Nährstoffein-
träge weiteren Flächenverlusten unterliegen. Regional treten Beeinträchtigungen durch Frei-
zeitaktivitäten sowie Flächenverluste durch Gesteinsabbau auf. 
Die meisten größeren Flächen wurden inzwischen als Naturschutzgebiete ausgewiesen oder 
liegen in Truppenübungsplätzen mit bezogen auf diese Lebensraumtypen zielkonformer Nut-
zung. Aus diesem Grund ist der Erhaltungszustand bei großen Flächenanteilen der als FFH-
Gebiete gemeldeten Vorkommen günstig. Dies gilt aber nicht für alle Ausprägungen und Re-
gionen gleichermaßen. Magerrasen sind stärker gefährdet als Heiden und die Vorkommen 
im nordwestlichen Tiefland sind deutlich schlechter erhalten als diejenigen der zentralen Lü-
neburger Heide. Felsen und Felsschutthalden sind dagegen überwiegend in einem ver-
gleichsweise günstigen Zustand. Insgesamt ist der Erhaltungszustand gemäß FFH-Bericht 
2013 in der atlantischen Region bei drei von elf dieser LRT günstig, in der kontinentalen bei 
sechs von fünfzehn, also mehrheitlich unzureichend bis schlecht. Dabei spielen Pflegedefi-
zite bei Heiden und Magerrasen eine maßgebliche Rolle. 
 
 

1.3.3 Boden 

• Ziele und Zustand 

Die Böden sind ein empfindliches Teilsystem unserer Umwelt, das es zu schützen gilt: Böden 
sind Lebensraum und Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen. Sie wirken als 
Filter für das Grundwasser, können Nährstoffe speichern (insbesondere Kohlenstoff-Spei-
cher) und Stoffe umwandeln. Ihnen kommt damit eine Schlüsselrolle im Umweltschutz zu. 
Die Böden unterscheiden sich in Abhängigkeit von Gestein, Relief, Wasserhaushalt und 
Klima voneinander. Sie werden in Bodenregionen (z. B. Böden des Bergvorlandes) und wei-
ter in Bodengroßlandschaften (z. B. Lössböden) unterteilt. 
Eine besondere Bedeutung kommt den natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion 
des Bodens zu. In Niedersachsen werden auf fachbehördlicher Ebene diese Funktionen 
durch die folgenden Kriterien bewertet (GUNREBEN & BOESS 2003): Besondere Standortei-
genschaften (Extremstandorte), Naturnähe, natürliche Bodenfruchtbarkeit, Wasserspeicher-
vermögen, naturgeschichtliche und kulturgeschichtliche Bedeutung sowie Seltenheit. Die 
Ausprägung dieser Eigenschaften entscheidet über Wert und Schutzwürdigkeit der Böden. 
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Außerdem kann das Filterpotenzial (gegenüber Schwermetallen, organischen Schadstoffen 
oder Nitrat) bewertet werden. 
Der Schutz der Böden ist mit dem Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen 
und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG) und dem Niedersächsische Bodenschutzge-
setz (NBodSchG) auf eine eigene gesetzliche Grundlage gestellt worden. Zusammen mit der 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind damit Voraussetzungen 
geschaffen worden, die insbesondere den stofflichen Bodenschutz und die Altlastenbearbei-
tung verbessern. Im Zuge der Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen 
Union wird bei der Gewährung von Direktzahlungen an die Landwirtschaft die Einhaltung von 
Umweltstandards verlangt (Cross-Compliance), die auch den Boden betreffen, u. a. Rege-
lungen zum Erosionsschutz und zur Erhaltung der organischen Bodensubstanz.  
§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG normiert, dass der Raum u. a. in seiner Bedeutung für die Funktions-
fähigkeit der Böden entwickelt, gesichert oder – soweit möglich – wiederhergestellt werden 
soll und dass die Inanspruchnahme von Freiflächen zu minimieren ist, was einer Neuversie-
gelung von Böden entgegenwirken soll. 
Neben den gesetzlichen Regelungen gibt es auf anderer Ebene eine Reihe von Umweltzielen 
des Bundes und Landes zum Bodenschutz.  
Ein Zielkonzept für die Bodenqualität des Landes Niedersachsen wird von den Bodenschutz-
Fachbehörden des Landes ressortübergreifend erarbeitet. In einem ersten Teil sind 2003 
Zielaussagen zur Bodenerosion und zur Bodenversiegelung empfohlen worden. Danach 
empfehlen Landwirtschafts- und Umweltressort gemeinsam, die Gefährdung durch Bodene-
rosion in Abhängigkeit von der Gründigkeit des Bodens zu klassifizieren und durch geeignete 
Bewirtschaftungsmaßnahmen die Bodenfruchtbarkeit nicht zu gefährden (SCHÄFER ET AL. 
2003). Darüber hinaus wurden Qualitätsziele zur Belastung der Böden mit Schwermetallen, 
Organika und Säurebildnern entwickelt (FORTMANN ET AL. 2007). In Abstimmung mit den kom-
munalen Spitzenverbänden des Landes sind Mindestdichten für die Bebauung vorgeschla-
gen worden, die die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen und für 
die Versiegelung von Böden reduzieren soll. Angestrebt werden sollte danach, eine Grund-
flächen- und eine Geschossflächendichte von zumindest 50 % der Obergrenzen der Grund-
flächen- bzw. Geschossflächenzahl (nach Baunutzungsverordnung - BauNVO) bei der Be-
bauung zu erreichen (GUNREBEN ET AL. 2003). 
Einen Überblick über den Zustand der niedersächsischen Böden liefern auch die repräsen-
tativ angelegten Boden-Dauerbeobachtungsflächen (HÖPER & MEESENBURG 2012). An diesen 
Flächen werden kontinuierlich Daten zur Bewirtschaftung, Stoffeinträgen, stofflichen und 
nicht stofflichen Parametern im Boden und Grundwasserqualitätsdaten erhoben, um zeitliche 
Entwicklungen zu verfolgen und möglichen Verschlechterungen des Zustands zeitnah ent-
gegenwirken zu können. 
 

• Relevante Probleme 

Die Böden in Niedersachsen haben in der Regel mehrere Tausend Jahre zu ihrer Entwick-
lung und Ausprägung gebraucht. Sie sind deshalb bei Verlust (z. B. durch Bodenerosion oder 
Versiegelung) nicht oder nur schwer wieder herstellbar. Böden können durch stoffliche Be-
lastungen (z. B. durch Schwermetalle, Säuren und Säurebildnern oder organische Schad-
stoffe) und Klimawandel in ihrer Funktionserfüllung beeinträchtigt sein. Durch Entwässerung 
von Mooren und anderen grundwassergeprägten Standorten oder durch Grünlandumbruch 
kommt es zu einem Verlust an organischer Substanz. Der aus dem Humus stammende Koh-
lenstoff wird als Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt und trägt zum anthropogenen 
Treibhauseffekt bei. Freigesetzter Stickstoff kann, sofern der Bedarf der Kulturpflanzen über-
schritten wird, in das Grundwasser ausgewaschen werden. 
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Schwermetallgehalte in Böden 
Natürlich vorkommende Schwermetallkonzentrationen resultieren zum größten Teil aus den 
Gesteinen, aus denen sich die Böden entwickelt haben. Darüber hinaus tragen diffuse Ein-
träge aus der Luft, durch Landwirtschaft, Verkehr und Industrie zu den so genannten Hinter-
grundwerten bei. 
Großräumige Schwermetallbelastungen treten in Niedersachsen vor allem in Flussauen auf. 
Häufige Ursache sind frühere Bergbau- und Verhüttungsaktivitäten oder auch industrielle 
Einleitungen. Die Schwermetallgehalte überschreiten z. T. die Prüfwerte oder die Maßnah-
menwerte der Bodenschutzverordnung. 
 
Belastungen mit organischen Schadstoffen 
In den niedersächsischen Böden treten auch organische Schadstoffe auf, die im Wesentli-
chen auf anthropogene Einwirkungen zurückzuführen sind. Sie stammen z. B. aus industri-
ellem Eintrag oder aus unvollständigen Verbrennungsprozessen und gelangen über den Luft-
pfad oder durch Sedimenteintrag in Flussauen in die Böden. 
 
Versauerung von Waldböden 
Waldböden werden durch die Filterwirkung der Vegetation deutlich stärker als andere Nut-
zungen durch Stoffeinträge aus der Atmosphäre belastet. Allerdings hat der direkte Eintrag 
versauernder Substanzen u. a. durch die zurückgehenden Schwefel- und Stickstoffemissio-
nen in die Atmosphäre in den letzten 20 – 30 Jahren deutlich abgenommen. Trotzdem sind 
die kritischen Belastungsschwellen (Critical Loads) für versauernde Stoffeinträge noch 
vielerorts überschritten. 
Die Versauerung der Waldböden geht einher mit einer Auswaschung von Nährstoffen, wie 
langjährige Messreihen auf Boden-Dauerbeobachtungsflächen zeigen. Um diese auszuglei-
chen und um die eingetragenen Säuren zu neutralisieren, werden versauerungsempfindliche 
Waldböden gekalkt. 
 
Bodenerosion 
Vor allem bei ackerbaulichen intensiv genutzten Böden kann Wassererosion zu Schäden 
führen. In Niedersachsen sind dabei besonders die Gebiete mit Löss- oder Sandlössdecke 
in geneigten Lagen und die schluffig-lehmigen Verwitterungsböden des Berg- und Hügellan-
des gefährdet. Insgesamt gelten in Niedersachsen ca. 290.000 ha landwirtschaftlicher Flä-
che potenziell als hoch bis sehr hoch erosionsgefährdet. Dies sind ca. 10 % der gesamten 
landwirtschaftlichen Fläche. 
Potenziell winderosionsgefährdet sind in Niedersachsen vor allem die leichten und trockenen 
Sandböden der Geestlandschaften und ackerbaulich genutzte Moorböden. Unter Berücksich-
tigung von Bodenart, Windhindernissen und Windrichtung sind in Niedersachsen ca. 
650.000 ha landwirtschaftlicher Fläche potenziell hoch oder sehr hoch winderosionsgefähr-
det, was ca. 23 % der gesamten landwirtschaftlichen Fläche entspricht. 
 
Versiegelung 
Die Versiegelung hat gravierende Auswirkungen auf die Böden: Natürliche Bodenfunktionen 
gehen verloren, ein Gas- und Wasseraustausch mit der Atmosphäre findet nicht mehr statt 
und die Böden scheiden für die Filterung und Pufferung des Sickerwassers aus. In Nieder-
sachsen sind bereits 5,5 % der Landesfläche versiegelt, wobei die höchsten Versiegelungs-
grade in den Ballungsgebieten liegen (vgl. Abb. 2). 
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Abb. 2: Bodenversiegelung auf Gemeindeebene in Niedersachsen in % (LBEG, 2012) 

 
Die zunehmende Versiegelung von Böden ist eng an die Zunahme der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche in Niedersachsen gekoppelt. 
Deren Anteil an der Landesfläche beträgt bereits mehr als 13,5 % bei steigender Tendenz. 
Im Jahre 2012 wurden täglich mehr als 9,8 ha in Niedersachsen zusätzlich für Siedlungs- 
und Verkehrsflächen in Anspruch genommen. Die neuen Überbauungen gehen dabei zum 
größten Teil auf Kosten landwirtschaftlich genutzter Böden, deren Anteil zurückgeht. Nicht 
selten sind von dieser Flächeninanspruchnahme wertvolle Böden betroffen, die besonders 
fruchtbar oder auch aus anderen Gründen besonders schutzwürdig sind.  
 

• Voraussichtliche Entwicklung 

Der Netto-Versiegelungsgrad stieg in Niedersachsen zwischen 1990 und 2012 von 4,6 % auf 
5,5 % der Landesfläche an. Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche beträgt derzeit 
mehr als 13,5 % der Landesfläche bei steigender Tendenz. Im Jahre 2004 wurde ein Spit-
zenwert von täglich mehr als 18 ha in Niedersachsen zusätzlich für Siedlungs- und Verkehrs-
fläche in Anspruch genommen, danach hat sich die Flächeninanspruchnahme bis 2012 auf 
9,8 ha pro Tag reduziert. 
Konkrete Festsetzungen, wie z. B. die zeichnerische Darstellung von Vorranggebieten für 
Bodenschutz, sieht das geltende Landes-Raumordnungsprogramm nicht vor. Das Schutzgut 
Boden wird allerdings mittelbar über zeichnerische und textliche Festsetzungen zu Natur und 
Landschaft und Wasser sowie über die textlich formulierten Grundsätze und Ziele der Raum-
ordnung positiv beeinflusst. Das geltende Landes-Raumordnungsprogramm enthält textliche 
Festlegungen in Form von Zielen und Grundsätzen zur Entwicklung der Freiraumstrukturen 
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und Freiraumnutzungen von denen angenommen werden kann, dass sie sich positiv auf das 
Schutzgut auswirken (vgl. LROP Abschnitt 3.1.1, Ziffer 04). Danach ist eine Entwicklung zu 
erwarten, bei der Belange des Bodenschutzes gleichberechtigt neben dem Schutz anderer 
Güter des Naturhaushalts bestehen und ihren gesellschaftlichen und politischen Stellenwert 
behalten. Die geplante Fortschreibung des Landes-Raumordnungsprogramms enthält zu 
LROP Abschnitt 3.1.1 Ziffern 05 und 06 Ergänzungen, die den o. a. Umweltzielen Rechnung 
tragen und von denen angenommen werden kann, dass sie sich positiv auf das Schutzgut 
Boden auswirken. 

 
 

1.3.4 Wasser 

• Ziele und Zustand 

Ziel einer zukunftsorientierten Wasserwirtschaft ist es, im Rahmen eines integrativen Um-
weltschutzes nachteilige Belastungen der Gewässer zu vermeiden, die Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Gewässerqualität zu nutzen, den Wasserschatz sparsam zu bewirtschaf-
ten und einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Nutzungsinteressen herzustellen. Dar-
über hinaus ist es notwendig, im Rahmen des Hochwasserrisikomanagements Strategien zu 
Umgang mit extremen Hochwasserereignissen und Sturmfluten zu entwickeln. 
Die rechtliche Grundlage dafür bildet das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz - WHG) und das Niedersächsische Wassergesetz (NWG). Die Gesetze 
verpflichten dazu, das Wasser auch für kommende Generationen in ausreichender Menge 
und Güte zu sichern und in seinen ökologischen Funktionen zu erhalten. Das Niedersächsi-
sche Deichgesetz bildet den gesetzlichen Rahmen insbesondere für Maßnahmen des Küs-
tenschutzes. 
Mit der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 
(EG-Wasserrahmenrichtlinie, WRRL) vom 23. Oktober 2000 wurden zum ersten Mal europa-
weit einheitliche und damit vergleichbare, umfassende und verbindliche Vorgaben für den 
Zustand aller Gewässer gemacht. Ziel der Richtlinie ist, dass die Bewirtschaftung der Ge-
wässer künftig grenzüberschreitend koordiniert für die einzelnen Flussgebietseinheiten vor-
genommen wird. Niedersachsen ist von den Flussgebietseinheiten Elbe, Weser, Ems und 
Rhein berührt. Umweltziele sind das Erreichen eines guten ökologischen Zustands für alle 
Oberflächengewässer und eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustands für das 
Grundwasser bis 2015; Ausnahmen sind zu begründen. Der gute ökologische Zustand ist in 
erster Linie auf die Vielfalt vorhandener Pflanzen- und Tierarten ausgerichtet; dabei werden 
eine naturnahe Gewässerstruktur und die Einhaltung chemischer Emissions- und Immissi-
onsgrenzwerte vorausgesetzt. Um einen guten mengenmäßigen Zustand des Grundwassers 
zu erreichen, dürfen Wasserentnahmen die Rate der Grundwasserneubildung nicht über-
schreiten. Der gute chemische Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers ist 
gegeben, wenn die Schadstoffkonzentrationen die geltenden Qualitätsnormen nicht über-
schreiten. 
Durch erhebliche Anstrengungen auf dem Gebiet der Abwasserbehandlung in den letzten 
Jahrzehnten hat Niedersachen erhebliche Fortschritte auf dem Gebiet des Gewässerschut-
zes erreicht. 
Für den Umgang mit den Übergangs- und Küstengewässern sind analog zu den Oberflä-
chengewässern des Binnenlandes die WRRL, zusätzlich aber auch internationale Meeres-
schutzabkommen wie z. B. die Oslo – Paris – Kommission (OSPAR) von entscheidender 
Bedeutung. 
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Für Niedersachsen ergeben sich somit folgende Zielsetzungen: 
Die nach der WRRL festzustellenden Defizite bezüglich des guten ökologischen Zustands 
beruhen im Wesentlichen auf einer weitgehend unbefriedigenden Gewässerstruktur, die es 
weiter zu verbessern gilt. 
Die erhöhten Nährstoffeinträge über die Fläche in das Grundwasser sind weiter zu verrin-
gern. Hiervon hängt die Erreichung der Umweltziele der WRRL für das Grundwasser maß-
geblich ab. 
Teilweise werden die Fließgewässer durch direkte Einträge (Abschwemmung) und diffuse 
Einträge über das Grundwasser übermäßig mit Nährstoffen belastet. Die hohen Nährstoff-
frachten wirken sich insbesondere in der Nordsee negativ aus. Um die Umweltziele der 
WRRL auch für die Küstengewässer zu erreichen, aber auch um den Verpflichtungen aus 
den Meeresschutzübereinkommen nachzukommen, müssen die Nährstoffeinträge weiter er-
heblich reduziert werden. Hierfür sind vor allem Maßnahmen im Gewässernahbereich (Rand-
streifen) und in der Fläche erforderlich. 
Der Eintrag von prioritären Stoffen in die Gewässer ist weiter einzuschränken, der Eintrag 
von prioritär gefährlichen Stoffen ist bis 2020 einzustellen. 
Die Mengenbewirtschaftung des Grundwassers hat unter Berücksichtigung der Schutzgüter 
„Grundwasserabhängige Landökosysteme und Oberflächengewässer“ und zur Sicherung der 
Trinkwasserversorgung zu erfolgen. Eine Beeinträchtigung dieser Schutzgüter führt zur Ziel-
verfehlung nach WRRL für das Grundwasser. 
Um die Umsetzung von kostenintensiven Maßnahmenprogrammen zur Erreichung der Um-
weltziele nach der WRRL zu fördern, sind geeignete Finanzierungsinstrumente unter wesent-
licher Einbeziehung der Wassernutzer zu entwickeln. Naturschutzrechtliche Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen sollen soweit möglich zur Verbesserung des ökologischen Zustands der 
Fließgewässer und Seen eingesetzt werden. 
 
Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG soll der Raum in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit 
des Wasserhaushalts entwickelt, gesichert oder – soweit möglich – wiederhergestellt werden 
und Grundwasservorkommen sollen geschützt werden.  
 

• Relevante Probleme 

Flüsse und Seen 
 
Fließgewässerqualität 
Das Ziel des Gewässerschutzes in Niedersachsen war bisher die sogenannte Gewässergü-
teklasse II (mäßig belastet), die den chemisch-biologischen Zustand aufgrund der Sauer-
stoffzehrung beschreibt. Dieser Zustand war in Niedersachsen bis 2000 bei knapp der Hälfte 
der Gewässer erreicht. Ein weiterer großer Teil der Gewässer ist mit der Güteklasse II-III 
(kritisch belastet) bewertet worden. Hauptsächlich im Tiefland- bzw. Küstenbereich gibt es 
schlechter bewertete Gewässer. Auch unter natürlichen Bedingungen können die sehr lang-
sam fließenden Marschgewässer die Güteklasse II oft nicht erreichen. 
In Niedersachsen wurde im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie eine Bestandsauf-
nahme für 1.500 Gewässerabschnitte (Wasserkörper, Einzugsgebietsgröße > 10 km²) mit 
gut 16.000 km Gewässerstrecke durchgeführt.  
Ergebnis der Bestandsaufnahme in Niedersachsen ist: Bei ca. 19 % der Gewässer ist die 
Umweltzielerreichung nach derzeitiger Einschätzung wahrscheinlich, bei ca. 61 % der Was-
serkörper wird sie als unklar und bei ca. 21 % als unwahrscheinlich angesehen. 
 
Gewässerstruktur 
Neben der Wasserqualität werden die Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere in und an 
den Bächen und Flüssen von der Struktur des Gewässers, vom Gewässerbett und der Aue 
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bestimmt. Verbauung, Begradigungen, die Beseitigung von Röhricht und Ufergehölzen und 
die Nutzung der Auen bis unmittelbar an den Gewässerrand verändern die natürliche Struktur 
eines Gewässers erheblich. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme zeigen erhebliche Defi-
zite im Hinblick auf den morphologisch-strukturellen Zustand der Fließgewässer: Viele Bäche 
und Flüsse sind aufgrund menschlicher Nutzungen (insbesondere durch Siedlung und Land-
wirtschaft) in einem eher naturfernen Zustand. 
 
Schwermetalle 
Schwermetalle kommen im Wasser häufig nur in relativ geringen Konzentrationen vor. Über 
längere Zeit hinweg können sie sich jedoch in den Gewässersedimenten durch Anlagerung 
an feinkörnige Partikel anreichern (Sedimentbelastung als "Langzeitgedächtnis" eines Ge-
wässers). Auf diese Weise kann eine hohe Sedimentbelastung verursacht werden. 
In Niedersachsen sind es vor allem die Gewässer aus dem Harz, die infolge des früheren 
Erzbergbaus deutliche Schwermetallbelastungen aufweisen. Die Folgen industrieller Aktivi-
täten zeigen sich ebenfalls an der Elbe und im Südwesten Niedersachsens. 
 
Phosphor in Seen 
Der entscheidende, die Eutrophierung steuernde Nährstoff ist Phosphor. 96 % aller P-Ein-
träge in die Gewässer sind in Deutschland anthropogen bedingt; weniger als 4 % lassen sich 
natürlichen Quellen und Prozessen zuordnen. 
 
Fischbestände 
Fische stellen eine wichtige biologische Qualitätskomponente nach der WRRL dar. Gemes-
sen an den Anforderungen der WRRL liegen hierzu bisher für Niedersachsen nur wenige 
belastbare Daten vor. Aufgrund der hohen Anzahl an Querbauwerken in den niedersächsi-
schen Fließgewässern, die oft ein Wanderungshindernis z. B. für Langdistanzwanderfische 
wie den Lachs darstellen, sowie Beeinträchtigungen der natürlichen Fischlaichgründe durch 
erhöhte Sandeinträge ist davon auszugehen, dass zur Wiederherstellung natürlicher Fisch-
bestände in Zukunft erhebliche Anstrengungen zu unternehmen sind. 
 
Übergangs- und Küstengewässer 
Übergangsgewässer liegen in der Nähe von Flussmündungen und werden im Wesentlichen 
von Süßwasserströmungen beeinflusst – wegen der Nähe zur Küste weisen sie aber einen 
erhöhten Salzgehalt auf. Sie sind gekennzeichnet durch den Übergang von Süßwasser zum 
Salzwasser, durch Stofftransporte infolge der Wasserbewegungen und durch einen Wechsel 
der Tier- und Pflanzenwelt. 
 
Die Zielerreichung in den niedersächsischen Küstengewässern nach den Anforderungen der 
WRRL ist insbesondere wegen der Nährstoffeinträge aus den Flüssen und aus der Luft in 
die Nordsee sowie den daraus resultierenden Eutrophierungseffekten (z. B. Algenblüten) als 
unwahrscheinlich einzustufen. Die identifizierten, auf Erfordernissen des Küstenschutzes 
und der Seeschifffahrt beruhenden morphologischen Veränderungen im Bereich der Küsten-
gewässer werden vorläufig für den Qualitätszustand als nicht signifikant eingestuft, da sie 
bei den großen Wasserkörpern der Küstengewässer allenfalls nur sehr kleinräumige Auswir-
kungen haben und daher wahrscheinlich nicht ins Gewicht fallen. Die niedersächsischen 
Küstengewässer werden daher zunächst nicht als erheblich verändert betrachtet. Bei den 
Übergangsgewässern (Unterläufe von Ems, Weser und Elbe einschl. der Hafenanlagen) han-
delt es sich hingegen aufgrund der bestehenden Nutzungen (Schifffahrt, Küstenschutz) nach 
heutiger Kenntnis eindeutig um erheblich veränderte Gewässer. Für sie kann als Umweltziel 
lediglich ein gutes ökologisches Potenzial zugrunde gelegt werden. 
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Grundwasser 
Verglichen mit anderen Bundesländern ist Niedersachsen ein wasserreiches Land, das 85 % 
seiner Wasserversorgung aus dem Grundwasser deckt. 
Die Beschaffenheit des Grundwassers wird durch eine Vielzahl natürlicher (geogener) und 
anthropogener Faktoren beeinflusst.  
In einigen Gebieten ist das Grundwasser durch punktuelle oder flächenhafte Problemstoffe-
inträge belastet (Nitrat- und Pflanzenschutzmitteleinträge). Die allgemein zu beobachtende 
Versauerung der Gewässer macht dort, wo eine Pufferung durch basische Gesteine fehlt, 
auch vor dem Grundwasser nicht halt und äußert sich in steigenden Aluminium- und Schwer-
metallgehalten. Punktuelle Schadstoffeinträge sind in erster Linie auf Altlasten (Altstandorte, 
Altablagerungen, Rüstungsaltlasten) zurückzuführen. Besonders gefährdet ist das Grund-
wasser sowohl für punktuelle als auch für flächenhafte Einträge in Regionen, in denen über 
dem Grundwasserleiter keine schützenden, wenig durchlässigen Bodenschichten ausgebil-
det sind, so dass mit der Grundwasserneubildung ein schnelles Eindringen von Problemstof-
fen erfolgen kann. 
Die Bestandsaufnahme für das Grundwasser in Niedersachsen gemäß WRRL hat ergeben, 
dass 39 von 121 Grundwasserkörpern (GWK) bezüglich der Beschaffenheit (chemische Qua-
litätskomponente) in einem guten Zustand (Umweltzielerreichung wahrscheinlich) und 82 in-
tensiver zu untersuchen sind, weil hier die Umweltzielerreichung unklar / unwahrscheinlich 
ist.  
Der mengenmäßige Zustand des Grundwassers in Niedersachsen ist weitgehend als gut 
einzustufen. Als Ergebnis der Bestandsaufnahme gemäß WRRL sind für Niedersachsen sie-
ben Grundwasserkörper im Monitoring mengenmäßig intensiver zu untersuchen. 
 
Nitrat 
Die landwirtschaftliche Bodennutzung auf 61 % der Landesfläche ist die größte potenzielle 
Belastungsquelle für das Grundwasser. Die Nitratgehalte sind in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts stark angestiegen, hauptsächlich durch die intensive landwirtschaftliche 
Düngung. Regionen mit Intensivtierhaltung, Gemüseanbau oder sehr leichten Böden sind 
hiervon besonders stark betroffen. Hohe Nitratgehalte beeinträchtigen die Nutzung des 
Grundwassers als Trinkwasser. 
Die Belastung ist seit 1995 relativ konstant, die landwirtschaftlichen Maßnahmen zur be-
darfsgerechten Düngung beginnen sich bislang nur im oberflächennahen Grundwasserbe-
reich positiv auszuwirken. 
 
Pflanzenschutzmittel 
Obwohl Pflanzenschutzmittel grundsätzlich vollständig im Boden abgebaut werden sollen, 
können sie dennoch in das Grundwasser eingewaschen werden. In Niedersachsen wird das 
Grundwasser in Sonderuntersuchungen auf Pflanzenschutzmittelwirkstoffe untersucht. Der 
Trinkwassergrenzwert von 0,1 Mikrogramm je Liter wurde an 10 % der 131 untersuchten 
Messstellen von einem der Wirkstoffe überschritten (Vergleichswert für Deutschland: 7,9 % 
(Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Wasser - LAWA 2003). 
 
Aluminium 
Die Versauerung der Niederschläge hat sich auch in den Böden, im Grundwasser und in 
einigen Quellgewässern bemerkbar gemacht. Die Versauerung des Grundwassers fördert 
die Löslichkeit von toxischen Spurenstoffen. Auch Aluminium, das zu den häufigsten in der 
Erdkruste vorkommenden Elementen zählt, wird im sauren Milieu zunehmend gelöst und 
wirkt dann toxisch auf viele Lebewesen. Die Grundwasserproben werden seit 1990 alle fünf 
Jahre auf Aluminium untersucht. 
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Auffallend ist der hohe Prozentsatz der mit Aluminium belasteten Messstellen, an denen der 
Trinkwassergrenzwert überschritten wird (1995: 13,6 %, 2000: 21,4 %). Derartig hohe An-
teile an Grenzwertüberschreitungen können nur mit der fortschreitenden Versauerung des 
Grundwassers erklärt werden. Auch die Zunahme der versauerungsbelasteten Messstellen 
in den fünf Jahren von 1995 bis 2000 deutet auf anthropogene Einflüsse hin. 
 
Wasserschutzgebiete 
Um eine gute Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten und den Aufwand für die Aufbe-
reitung gering zu halten, können Wasserschutzgebiete eingerichtet und zusätzliche Rege-
lungen zum Schutz des für die Trinkwasserversorgung vorgesehenen Grundwassers verord-
net werden. Ein vorrangiges Ziel in Niedersachsen ist es, alle Einzugsgebiete von öffentli-
chen Wasserwerken als Wasserschutzgebiete auszuweisen. 
Die Wasserschutzgebiete überdecken rd. 15 % der Fläche Niedersachsens. 
 

• Voraussichtliche Entwicklung 

Flüsse und Seen  
Die Durchführung wasserwirtschaftlicher Tätigkeiten wird seit 2000 ganz wesentlich durch 
die Inhalte der WRRL bzw. deren Implementierung in das NWG geprägt. Der darin enthaltene 
Ansatz, losgelöst von administrativen Grenzen nunmehr auf der Basis von hydrologischen 
Grenzen im Sinne von Bearbeitungsgebieten bzw. Flussgebietseinheiten tätig zu werden, 
stellt neue Herausforderungen an alle Beteiligten. Dies gilt auch und in besonderem Maße 
für die Ebene der fachgebietsübergreifenden Raumordnung. Eine sektorale Fachplanung wie 
die Wasserwirtschaft bedarf zwangsläufig der zielgerichteten Abstimmung mit anderen, ggf. 
konkurrierenden räumlichen Planungen und damit der Unterstützung durch sowie der Ein-
bindung in die Raumordnung.  
Darüber hinaus wurden bereits 2008 und 2012 raumordnerische Ziele aktualisiert oder gänz-
lich neu formuliert, etwa hinsichtlich der Erreichung von Bewirtschaftungszielen oder der Mi-
nimierung von Schadstoffeinträgen. Dabei erhält die integrierte Betrachtung aller relevanten 
Wirkfaktoren unter besonderer Berücksichtigung sozioökonomischer Belange eine neue 
Qualität. 
 
Übergangs- und Küstengewässer 
Für den Umgang mit den Übergangs- und Küstengewässern sind analog zu den Oberflä-
chengewässern des Binnenlandes die WRRL, zusätzlich aber auch internationale Meeres-
schutzabkommen wie z. B. die Oslo – Paris – Kommission (OSPAR) von entscheidender 
Bedeutung. Zur zielgerichteten Bearbeitung der relevanten Belange soll künftig verstärkt ein 
integriertes Küstenzonenmanagement zum Tragen kommen. 
 
Grundwasser 
Der landesweite Schutz des Grundwassers wird weiterhin über Planungen und Maßnahmen 
nach dem WHG und NWG, insbesondere durch die Berücksichtigung der Inhalte der WRRL, 
umgesetzt. Weitere Instrumente zu dessen Schutz sind die Düngeverordnung zur Umsetzung 
der Nitratrichtlinie, das BBodSchG beim Schutz des Grundwassers vor punktuellen Einträgen 
aus Altlasten und die landesweiten Vorgaben für die Erteilung von Entnahmerechten. 
Ein Sonderfall liegt für den Bereich der Vorranggebiete Trinkwassergewinnung vor. Hier wur-
den bisher durch die Ausweisung der Vorranggebiete im Landes-Raumordnungsprogramm 
zukünftige Erfordernisse der öffentlichen Trinkwasserversorgung gegenüber anderen Nut-
zungen geschützt, was auch weiterhin gewährleistet werden soll.  
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1.3.5 Klima  

Der Begriff Klima steht für die Gesamtheit aller Wetterphänomene über einen Zeitraum von 
30 Jahren. Zur Beschreibung des Klimas wird der Durchschnitt der einzelnen Wettergrößen 
gebildet, zum Beispiel der Mittelwert der über die Jahre gemessenen Temperaturwerte. 
Eine entscheidende Rolle für das globale Klima spielen sogenannte Treibhausgase wie etwa 
Kohlendioxid (CO2), die in einer bestimmten Konzentration in unserer Atmosphäre vorkom-
men. Diese Gase verhindern, dass die auf die Erde eingestrahlte Wärme wieder vollständig 
ins All entweicht. Da dieser Effekt dem eines Treibhauses ähnlich ist, spricht man vom na-
türlichen Treibhauseffekt. Ohne den natürlichen Treibhauseffekt würde auf der Erde eine 
mittlere Temperatur von nur ca. -18 Grad Celsius vorherrschen. 
 

• Ziele und Zustand 

Zentrales Ziel der internationalen Klimapolitik ist es, den Anstieg der globalen Durchschnitts-
temperatur auf insgesamt maximal 2°C gegenüber vorindustriellem Niveau zu begrenzen. 
Die Industrieländer haben sich hierfür im Rahmen des Kyoto-Protokolls 1997 erstmals völ-
kerrechtlich verbindlich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen in der Zeit von 2008 bis 
2012 um durchschnittlich 5,2 % gegenüber dem Niveau von 1990 zu verringern. Sowohl die 
Europäische Union als auch Deutschland konnten ihre im Rahmen des Kyoto-Protokolls ein-
gegangen Minderungsverpflichtungen von -8 % (EU-15) bzw. -21 % (Deutschland) erfüllen. 
Da im Rahmen der internationalen Klimaverhandlungen keine Einigung auf ein Folgeabkom-
men erzielt werden konnte, wurde das Kyoto-Protokoll nach seinem Auslaufen im Jahr 2012 
ohne schärfere Reduktionsvorgaben bis zum Jahr 2020 verlängert. Ziel der internationalen 
Klimaverhandlungen ist es, im Jahr 2015 ein neues globales Klimaabkommen mit verbindli-
chen Minderungszielen für alle Mitgliedsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention für die Zeit 
nach 2020 zu verabschieden. 
Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 um 
20 % gegenüber 1990 zu verringern, wovon im Jahr 2011 bereits 17,5 % erreicht wurden. 
Zentrales Instrument der europäischen Klimapolitik ist dabei der EU-Emissionshandel. Hier-
über soll in den Sektoren Energieerzeugung und Industrie bis 2020 eine Reduktion der Treib-
hausgase um 21 % gegenüber 2005 erreicht werden. In den nicht vom Emissionshandel er-
fassten Sektoren Verkehr, Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Landwirt-
schaft werden bis 2020 Emissionsminderungen von insgesamt 10 % gegenüber 2005 ange-
strebt. In diesen Sektoren unterliegen die Mitgliedsstaaten je nach Wirtschaftskraft unter-
schiedlich hohen Minderungsverpflichtungen. Deutschland muss seine Treibhausgasemissi-
onen hier um 14 % reduzieren. Für einen über 2020 hinausreichenden klimapolitischen Rah-
men der EU liegen erste Vorschläge der Kommission vor, wonach bis 2030 eine Emissions-
reduktion von 40 % gegenüber 1990 angestrebt wird – unter anderem durch eine Reform des 
Emissionshandels. 
Ziel der Bundesregierung ist es, die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis zum Jahr 
2020 um 40 %, bis 2030 um 55 %, bis 2040 um 70 % und bis 2050 um 80 bis 95 % zu redu-
zieren (jeweils bezogen auf das Basisjahr 1990). Zwischen 1990 und 2011 konnte bundes-
weit bereits eine Emissionsreduktion um 25,6 % erreicht werden. 
Die Bundesländer tragen durch eigene Politiken und Maßnahmen zur Erreichung der natio-
nalen Klimaschutzziele bei. Niedersachsen will über ein Klimaschutzgesetz rechtlich verbind-
liche Ziele für eine Reduktion der Treibhausgasemissionen für die Jahre 2020 und 2050 fest-
schreiben und in einem integrierten Klimaschutz- und Energieprogramm die notwendigen 
Strategien und Maßnahmen zur Umsetzung benennen. Von der Regierungskommission Kli-
maschutz wurden bereits im Jahr 2012 zentrale Klimaschutzmaßnahmen für Niedersachsen 
empfohlen. Insgesamt sind die energiebedingten CO2-Emissionen des Landes von 1990 bis 
2010 um 12,79 % gesunken. 
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An Umweltziele des Klimaschutzes knüpfen auch die in § 2 Abs. 2 Nr. 6 Sätze 7 und 8 ROG 
formulierten Grundsätze der Raumordnung an, die für das Landes-Raumordnungsprogramm 
von besonderer Bedeutung sind. Danach soll den räumlichen Erfordernissen des Klimaschut-
zes Rechnung getragen werden, sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entge-
genwirken, als auch durch solche, der der Anpassung an den Klimawandel dienen. Dabei 
sind insbesondere die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau erneuerbarer (luftschad-
stoffarmer/ -freier) Energien sowie für die Erhaltung und die Entwicklung natürlicher Senken 
für klimaschädliche Stoffe zu schaffen. 
Bei der Novellierung des Landes-Raumordnungsprogramms wird die Treibhausgas-Relevanz 
der getroffenen Festlegungen in den Abwägungsprozessen einbezogen. 
 

• Relevante Probleme 

Seit Beginn der Industrialisierung nimmt die Konzentration der Treibhausgase in der Atmo-
sphäre kontinuierlich zu. Vor allem durch den Einsatz fossiler Brennstoffe wie Kohle und Gas 
werden große Mengen an zusätzlichem CO2 freigesetzt und so der natürliche Treibhauseffekt 
verstärkt. Man spricht in diesem Fall von einem anthropogenen (d. h. vom Menschen verur-
sachten) Treibhauseffekt. Für den zusätzlichen Treibhauseffekt sind größtenteils die Indust-
riestaaten verantwortlich. Ihr bisheriger Anteil an der CO2-Anreicherung in der Atmosphäre 
wird auf grob vier Fünftel geschätzt. 
Vor allem aufgrund der Zunahme der Treibhausgase hat sich die globale Jahresmitteltempe-
ratur in den letzten hundert Jahren um etwa 0,74 °C erwärmt. In Niedersachsen ist allein im 
Zeitraum von 1950-2000 ein Anstieg der mittleren Temperatur von etwa 1,4 °C zu verzeich-
nen.  
Klimaprojektionen zeigen, dass – je nach Zunahme der Treibhausgasemissionen – bis Ende 
des 21. Jahrhunderts eine mittlere globale Erwärmung von etwa 1,8 bis 4,0 °C im Vergleich 
zur vorindustriellen Zeit zu erwarten ist. Ein Temperaturanstieg deutlich über 2 °C ist mit 
gravierenden Folgen für Mensch und Natur verbunden, etwa dem Anstieg des Meeresspie-
gels und dadurch verursachten Überschwemmungen in tiefliegenden Gebieten in Küsten-
nähe und im Bereich von Inseln oder der Zunahme von Extremwetterereignissen wie Dürre-
perioden, Stürmen oder Starkregen. 

 

1.3.6 Luft 

• Ziele und Zustand 

Die Luft gehört zu den unverzichtbaren Medien unseres Lebens. Neben der Natur selbst (mit 
zum Beispiel Fäulnisprozessen, Waldbränden, Vulkanausbrüchen) beeinflusst der Mensch 
die Güte der Luft, indem er Luftschadstoffe wie Ruß, Staub und Gase erzeugt.  
Luftschadstoffe können beim Menschen zu akuten Beeinträchtigungen oder chronischen 
Schädigungen der Atemwege und anderer Organe führen. Sie beeinflussen aber auch an-
dere Schutzgüter wie Tiere, Pflanzen und Materialien. 
Zu einer erfolgreichen Luftreinhaltepolitik gehört zum einen, den Schadstoffausstoß bei den 
Verursachern zu ermitteln und zu reduzieren sowie emissionsmindernde Maßnahmen zu 
überwachen und durchzusetzen, zum anderen, die Schadstoffkonzentrationen in der Fläche 
kontinuierlich zu messen. Diese Immissionsüberwachung dient als Erfolgskontrolle für die 
Wirksamkeit der Emissionsminderungsmaßnahmen und als Bestandsaufnahme für die Be-
lastung der Bevölkerung durch verschmutzte Luft. Die nach objektiven Methoden gewonne-
nen und dokumentierten Ergebnisse sind für umweltrelevante Weichenstellungen zur Vor-
sorge für Mensch und Ökosysteme von erheblicher Bedeutung. 
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Grundlage der Luftreinhaltung bildet das 1974 in Kraft getretene Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG). Durch das BImSchG wurde der anlagen- und produktbezogene Immissi-
onsschutz als Instrument der Luftreinhaltung eingeführt. Beim anlagenbezogenen Immissi-
onsschutz werden Höchstmengen beziehungsweise -konzentrationen für die von Anlagen 
ausgehenden Luftverunreinigungen festgelegt, beispielsweise für Emissionen aus Kraftwer-
ken (Großfeuerungsanlagen), Abfallverbrennungsanlagen, Heizungen (Kleinfeuerungsanla-
gen) oder chemischen Reinigungen. Der produktbezogene Immissionsschutz setzt direkt bei 
den verwendeten Produkten an und regelt zum Beispiel die Inhaltsstoffe von Kraftstoffen. 
Ferner sieht das Gesetz die Erstellung von Emissionskatastern, die flächendeckende Erfas-
sung bestimmter Luftverunreinigungen sowie die Festsetzung von Untersuchungsgebieten 
und die Aufstellung von Luftreinhalteplänen bei möglichen Grenzwertüberschreitungen durch 
Luftschadstoffe vor. 
Unmittelbare Auswirkungen auf raumbedeutsame Planungen hat § 50 BImSchG, wonach die 
für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen sind, dass u. a. 
schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen die-
nende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden 
werden. Ferner müssen danach bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Ge-
bieten, in denen die in Rechtsverordnungen festgelegten Immissionsgrenzwerte und Ziel-
werte noch nicht überschritten werden, Belange der Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 
berücksichtigt werden. 
Die mit den o. a. Vorschriften verfolgte Reinhaltung der Luft wird ferner als Grundsatz der 
Raumordnung in § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 6 ROG aufgegriffen und wird bei Festlegungen im 
Landes-Raumordnungsprogramm berücksichtigt. 
 
Emissionen 
Luftschadstoffe werden von verschiedenen Emissionsquellen, die wiederum Emittentengrup-
pen wie beispielsweise Verkehr, Gebäudeheizungen oder Industrie zugeordnet werden kön-
nen, freigesetzt.  
 
Immissionen 
Die flächendeckende Immissionsüberwachung in Niedersachsen erfolgt durch das Lufthygi-
enische Überwachungssystem Niedersachsen (LÜN, http://www.luen-ni.de/ ). Es dokumen-
tiert kontinuierlich die Luftqualität in Niedersachsen. Die Beurteilung der Luftgüte erfolgt 
durch eine Kombination von Messung und Modellierung. 22 Messstationen erfassen die all-
gemeine Luftqualität in Reinluftgebieten, im ländlichen Raum und in industriell geprägten 
Räumen, 7 Stationen liegen an stark befahrenen innerstädtischen Straßen und erfassen be-
sonders die verkehrsbedingten Luftschadstoffe. Die stündlich aktualisierten Messwerte wer-
den im Internet veröffentlicht. Das LÜN wird vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hildes-
heim betrieben. Die Messungen des LÜN werden ergänzt durch zeitlich oder räumlich be-
grenzte Sonderuntersuchungen sowie darüber hinaus durch Schadstoffausbreitungsrech-
nungen zur Ermittlung der flächenhaften Belastung und für Prognosen, vor allem als Vorbe-
reitung für die Aufstellung von Luftreinhalteplänen. 
 
Deposition 
Nicht nur gasförmige Verbindungen und Staub verunreinigen die Luft, auch feste Schadstoffe 
belasten die Atmosphäre. Sie durchlaufen vielfältige chemische Reaktionen und physikali-
sche Umwandlungen und werden nach unterschiedlichen Verweilzeiten in der Atmosphäre 
wieder ausgetragen. Grobe Staubpartikel werden zum Teil durch Sedimentation auf dem 
Erdboden abgelagert und treten dort als so genannter Staubniederschlag in Erscheinung 
(trockene Deposition). Feine Staubpartikel, vor allem die durch chemische und physikalische 
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Reaktionen aus gasförmigen Luftschadstoffen wie zum Beispiel Schwefeldioxid, Stickstoffdi-
oxid und Ammoniak gebildeten Aerosole, werden in Wassertröpfchen gelöst und mit Regen 
oder Schnee auf die Erdoberfläche getragen; dieses ist die nasse Deposition. 
Die messtechnische Ermittlung dieser Depositionen ist von großer Bedeutung, um den Ein-
trag von Luftschadstoffen in Böden, Gewässer und Vegetation zu beschreiben und zu be-
werten. In Niedersachsen wird die Gesamtdeposition an fünfzehn Stationen des LÜN-Mess-
netzes und an zwei Belastungsschwerpunkten (Oker-Harlingerode und Nordenham) erfasst. 
Diese Ermittlungen werden seit 1991 durchgeführt. Hinzu kamen im Jahr 2008 ein zeitlich 
befristetes Programm zur Beurteilung der Deposition von PCB und PCDD/F im nördlichen 
Niedersachsen sowie das Messprogramm Küste im Jahr 2011. 
 
Gebietsbezogene Luftreinhaltung  
Die Ziele der Luftreinhalteplanung sind darauf ausgerichtet, die Luft als natürliche Lebens-
grundlage zu schützen, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten und dauerhaft 
zu verbessern. Insoweit musste die Luftreinhaltung über konkrete Maßnahmen an einzelnen 
Anlagen hinausgehen. Die Vorgaben der EG-Richtlinien erforderten daher eine Weiterent-
wicklung der Luftreinhalteplanung, hier insbesondere der gebietsbezogenen Luftreinhaltung. 
Auf der Grundlage des BImSchG wurde deshalb zur Umsetzung von Luftqualitätsrichtlinien 
der EU die 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Ver-
ordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen – 39. BImSchV) erlassen. 
Ziel der 39. BImSchV ist es, schädliche Auswirkungen von Luftschadstoffen auf die mensch-
liche Gesundheit und die Umwelt durch die Einhaltung der vorgeschriebenen Immissions-
werte und Emissionshöchstmengen zu vermeiden oder zu verringern sowie die Bevölkerung 
umfassend über die Luftqualität zu informieren. Darüber hinaus enthält sie unter anderem 
Regelungen für die Luftschadstoffe PM10, NO2, NOX, SO2, Ozon, CO, Benzol und Staubin-
haltsstoffe und führt darüber hinaus erstmals Grenz- und Zielwerte für besonders kleine Par-
tikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 µm (PM2,5) ein. 
 

• Relevante Probleme 

Luftschadstoffe können beim Menschen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen und 
haben zugleich Auswirkungen auf andere Schutzgüter wie Tiere und Pflanzen sowie Materi-
alien. 
 
Emissionsminderungsmaßnahmen, wie Rauchgasentschwefelungs-, -entstaubungs- und  
-entstickungsanlagen, Abgasnachbehandlung in Fahrzeugen (geregelter Katalysator, Parti-
kelfilter), Entschwefelung von Brennstoffen, effizienterer Energieeinsatz oder die veränderte 
Benzinzusammensetzung haben auch in Niedersachsen dazu beigetragen, dass sowohl von 
Großfeuerungsanlagen als auch in Haushalten und Verkehr deutlich weniger Massenschad-
stoffe wie Schwefeldioxid, Staub und Stickstoffoxide ausgestoßen werden. Dazu kamen Still-
legungs- und Sanierungsmaßnahmen bei großen Industrieanlagen in den neuen Bundeslän-
dern, die sich positiv auf die Luftqualität in Niedersachsen auswirkten (hinsichtlich des zeit-
lichen Verlaufs vgl. Abb. 3). 
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Abb. 3: Indikator für Luftqualität der Länderinitiative Kernindikatoren 

 
Probleme verursachen nach wie vor die kraftfahrzeugspezifischen Luftschadstoffe vor allem 
mit den krebserregenden Komponenten des Feinstaubs sowie mit Stickstoffoxiden und flüch-
tigen organischen Verbindungen, welche die Vorläuferstoffe des bodennahen Ozons sind. 
 

• Voraussichtliche Entwicklung 

Die Luftverunreinigungen durch Schwefeldioxid, Stickoxide und Staub weisen in Niedersach-
sen im Mittel einen abnehmenden Trend auf. Dies steht im Einklang mit den in Folge gesetz-
licher Maßnahmen rückläufigen Emissionen insbesondere aus Feuerungsanlagen und dem 
Wirksamwerden der Abgasminderungsmaßnahmen bei Anlagen und Fahrzeugen. Der Rück-
gang wird wesentlich stärker durch die Abnahme der Schwefeldioxidkonzentrationen als 
durch die Abnahme der Staub- und Stickoxidkonzentrationen geprägt. 
Der Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid wurde in den bisher untersuchten Bereichen in Nie-
dersachsen punktuell auch 2013 noch überschritten. Die betroffenen Kommunen haben ge-
genüber der EU mitgeteilt, die Möglichkeiten der Fristverlängerung für Stickstoffdioxid nutzen 
zu wollen. Sie mussten dabei nachvollziehbar aufzeigen, wie sie bis Ende 2014 die Probleme 
angehen und lösen wollen. Die Mitteilungen auf Fristverlängerung wurden im Februar 2013 
- in zwei Fällen unter formellen Auflagen - von der EU genehmigt. 
Die Immissionsgrenzwerte für Partikel werden in Niedersachsen seit dem Jahr 2007 einge-
halten. 
Die höchsten Ozonwerte werden bedingt durch die Ozonchemie und Transportvorgänge im 
Allgemeinen im verkehrsfernen ländlichen Raum gemessen. Die mittlere Belastung durch 
bodennahes Ozon ist seit 2003 etwa gleichbleibend. Meteorologisch bedingt treten von Jahr 
zu Jahr geringfügige Unterschiede auf. Ein Trend ist bislang nicht zu erkennen. Demgegen-
über sind die Spitzenbelastungen durch Ozon stark witterungsabhängig. Auch bei diesen 
Spitzenbelastungen ist kein ausgeprägter Trend erkennbar. 
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1.3.7 Landschaft  

• Ziele und Zustand  

Um dem Trend zu nivellierten, monotonen Landschaften zu begegnen, hat der Europarat im 
Oktober 2000 eine „Europäische Landschaftskonvention“ verfasst. Entsprechend dieser Kon-
vention wird „Landschaft“ als „ein vom Menschen als solches wahrgenommenes Gebiet, des-
sen Charakter das Ergebnis des Wirkens und Zusammenwirkens natürlicher und/oder anth-
ropogener Faktoren ist“ (Kapitel I Artikel 1 Begriffsbestimmungen) definiert. Ziel dieser Kon-
vention ist es, die unterschiedlichen Landschaften Europas zu erfassen, zu bewerten und 
Ziele für ihre Erhaltung festzulegen. Deutschland hat diese Konvention noch nicht ratifiziert. 
Zahlreiche Ziele, die auf europäischer und nationaler Ebene für den Schutz von Lebensräu-
men, Arten, einzelnen Schutzgütern und zur Sicherung unverbauter Freiräume gefasst wor-
den sind, haben auch eine unmittelbare Wirkung auf das Landschaftserleben und die Vo-
raussetzung für landschaftsgebundene Erholung und Freizeit sowie die Nutzung und Pflege 
der landschaftsprägenden Elemente. Exemplarisch zu nennen sind die Ziele des Bundesna-
turschutzgesetzes zur Errichtung eines europäischen ökologischen Netzes, zur Schaffung 
eines Biotopverbunds in den Ländern auf mindestens 10% der Landesfläche sowie das Ziel 
zur Reduzierung des Siedlungs- / Verkehrsflächenzuwachses der Bundesregierung. 
Die Bewahrung und Gestaltung einer Raumstruktur, in der möglichst ungestörte Natur- und 
Landschaftsräume die Voraussetzung für die Erholung und Freizeitgestaltung bieten, ist eine 
zentrale Aufgabe der Raumordnung. 
Jede Landschaft verfügt über charakteristische Eigenschaften, die sie unverwechselbar 
macht und ihre Eignung für Freizeit und Erholung bestimmt. Prägend ist ein Zusammenspiel 
der natürlichen Geländeformen, der standortbedingten Flora und Fauna und der historisch 
gewachsenen landschaftstypischen Nutzungs- und Siedlungsstrukturen. Das Zusammen-
spiel von natürlichen, naturnahen und kulturhistorisch bedingten Strukturen bestimmen die 
Schönheit und Eigenart einer Landschaft.  
Zwischen Harz und Nordseeküste erstreckt sich in Niedersachsen eine vielfältige Landschaft 
mit unterschiedlichen Natur- und Kulturräumen und großer biologischer Vielfalt. Von der Mit-
telgebirgsregion im Süden, über Heide- und Moorgebiete bis an das Wattenmeer finden sich 
zahlreiche unterschiedliche Naturräume, die der Erholung dienen. Neben kleinen Resten von 
Naturlandschaften findet man vor allem eine Kulturlandschaft, die schon seit Jahrtausenden 
vom Menschen besiedelt, genutzt und verändert wird. 
Für Niedersachsen prägend sind neben der Nordseeküste mit den vorgelagerten Inseln, den 
Watten und Marschen vor allem die Geesten (Ostfriesisch-Oldenburgische Geest, Stader 
Geest, Ems-Hunte Geest, Dümmer Geestniederung), die großen Moorniederungen, die 
Flussniederungen von Elbe, Weser/Aller und Ems, Heidegebiete (v. a. Lüneburger Heide), 
die Börden und die großen zusammenhängenden Waldgebiete, die sich vor allem im südli-
chen Landesteil im Bereich des Harzes und des Weser- und Leineberglandes, des Ostbraun-
schweigischen Hügellandes und des Osnabrücker Hügellandes erstrecken. 
Diese Vielfalt unterschiedlich geprägter Landschaftsräume mit ihren charakteristischen 
Merkmalen zu bewahren ist gesetzlicher Auftrag gemäß Naturschutzrecht, welches zahlrei-
che Instrumente zur Verfügung stellt, um Natur und Landschaft auch im Hinblick auf ihre 
große Bedeutung für das Naturerleben durch den Menschen zu schützen.  
 

• Relevante Probleme 

Der jeweilige Zustand der Landschaft ist eine Augenblicksaufnahme innerhalb einer langen 
Entwicklung. Überkommene Nutzungen, deren Intensität durch die Leistungskraft des Stan-
dortes begrenzt wurde, drücken die Erfahrungen aus, die die Bevölkerung über Jahrhunderte 
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mit der ihr vorgegebenen Natur und Landschaft gesammelt hatte. Durch den enormen zivili-
satorisch-technischen Wandel vor allem in den letzten Jahrzehnten haben sich die meisten 
Nutzungsformen zunehmend von natürlichen Voraussetzungen gelöst.  
Heute wird fast die gesamte Fläche des Landes - zunehmend auch die des Wattenmeeres 
und der Nordsee - intensiv genutzt. Häufig sind damit Veränderungen und Beeinträchtigun-
gen des Naturhaushalts und auch des Landschaftsbilds verbunden. Das kann in vielen bisher 
noch intakten Bereichen zum Verlust der regionalen Eigenart, der Vielfalt und Schönheit der 
prägenden Landschaften führen. 
Ein weiteres Problem ist der weiterhin hohe Flächenverbrauch für Siedlung und Verkehr, die 
zunehmende Zerschneidung und technische Überprägung der Landschaft durch Ver-
kehrstrassen, bauliche Anlagen im Außenbereich und andere technische Elemente (wie 
Stromtrassen, Windkraftanlagen etc.) mit negativen Auswirkungen auf das ungestörte Natur-
erleben bzw. Landschaftsbild.  

 
 

1.3.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter  

• Ziele und Zustand 

Für das Landes-Raumordnungsprogramm relevant sind kulturelle Sachgüter, auf die nach-
folgend eingegangen wird. Zu sonstigen Sachgütern können auf der Planungsebene des 
Landes-Raumordnungsprogramms keine spezifischen Aussagen getroffen werden. 
Die in Niedersachsen vorhandene Vielfalt sowohl an Kulturdenkmälern als auch hinsichtlich 
der Biodiversität ist das Produkt historischer Prozesse, in denen sich Baukultur, Erwerbsle-
ben und die natürliche Umwelt gegenseitig beeinflussen. Diese Vielfalt beinhaltet neben der 
geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen und städtebaulichen Bedeutung immer 
auch den Aspekt der regional gewachsenen Identität, die im Interesse der Nachhaltigkeit auf 
den Ausgleich mit der biologischen Umwelt abzielt. In diesem Sinne handelt es sich bei den 
Natur- und Kulturdenkmälern um einen Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses. 
Um das Entwicklungspotenzial der Kulturdenkmäler sowie der historischen Kulturlandschaft-
selemente stärken und nutzen zu können, müssen sie als Bestandteile der natürlichen Le-
bensgrundlagen erhalten und gepflegt werden. Die historische Baukultur in Bezug auf den 
umgebenden Raum vermittelt in hohem Maße Lebensmodelle, die entwicklungs- und anpas-
sungsfähige Potenziale für künftige Entwicklungen vorhalten (z. B. Kulturdenkmale als Le-
bensräume für Pflanzen und Tiere, die Nutzung ökologisch verträglicher Baustoffe und nach-
wachsender sowie vor Ort verfügbarer Ressourcen sowie die Nutzung von Wasser- und 
Windkraft). 
Das Land Niedersachsen bekennt sich zum Schutz des kulturellen Erbes in Art. 6 seiner 
Landesverfassung (Nds. Verfassung). Als behördliche Aufgabe sind Denkmalschutz und 
Denkmalpflege im 1979 in Kraft getretenen Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz 
(NDSchG) festgeschrieben. § 2 NDSchG definiert die Erhaltung der Kulturdenkmale als ge-
meinschaftliche Aufgabe aller Beteiligten im Lande und weist den Planungsbehörden die 
Pflicht zur besonderen Berücksichtigung des öffentlichen Belanges zu. Ergänzend zum 
NDSchG haben zudem europäische Vereinbarungen wie das europäische Übereinkommen 
zum Schutz des Archäologischen Erbes („Konvention von Malta“, revidiert, La Valetta 1992) 
und die Internationale Charta über die Konservierung und Restaurierung von Denkmälern 
und Ensembles („Charta von Venedig“ 1964) Gesetzeskraft. Zu nennen ist in diesem Zusam-
menhang auch die europäische Landschaftskonvention (Florenz 2000). Niedersachsen 
zeichnet sich vom Wattenmeer bis ins Mittelgebirge durch eine große naturräumliche, biolo-
gische und kulturlandschaftliche Vielfalt aus, die auch eine Vielfalt historischer Prozesse und 
kulturlandschaftlicher Entwicklungen bedingt. Die einzelnen Landschaften sind geprägt 
durch die jahrtausendelange Anwesenheit des Menschen, dessen Aktivitäten bis heute zur 
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Veränderung und Umgestaltung seiner Umwelt führten und führen und so die Entwicklung 
und Herausbildung verschiedener, einzigartiger Kulturlandschaften bewirkt haben.  
Der Harz, der aufgrund der Metalllagerstätten seit mindestens 4.000 Jahren überregionale 
Bedeutung besitzt, spiegelt mit einer Fülle hochrangiger Kulturdenkmale die montanwirt-
schaftliche Nutzung des Gebirges wider. Von beispielhafter Bedeutung ist das Erzbergwerk 
Rammelsberg. Die mittelalterliche Wirtschaftskraft wird anhand der Reste mehrerer Kaiser-
pfalzen und der Stadt Goslar sichtbar. 
Das Berg- und Hügelland prägt Niedersachsen südlich der Linie Osnabrück-Hildesheim-Wol-
fenbüttel. Die jahrtausendelange landwirtschaftliche Nutzung der fruchtbaren Lössböden im 
Leinetal und Eichsfelder Becken und vor allem die Nutzung der reichen Vorkommen an Ton 
und Erden, Natursteinen, Eisen und Holz haben das heutige Landschaftsbild geprägt. 
Insbesondere in den waldreichen Berg- und Hügelgebieten hat sich ein vielfältiger Bestand 
obertägig noch sichtbarer Bodendenkmäler wie Burgwälle, Landwehren oder Altstraßenreste 
erhalten.  
Das an Hinterlassenschaften aller Zeiten reiche, nördlich anschließende, sanft gewellte 
Bergvorland entwickelte sich mit seinen fruchtbaren Lössbörden seit dem frühen Mittelalter 
zur wichtigsten Wirtschafts- und Herrschaftsregion in Norddeutschland. 
Die weiträumige Landschaft der Geest in der norddeutschen Tiefebene wird bis heute von 
einer in Europa einmalig großen Zahl erhaltener jungsteinzeitlicher Großsteingräber und 
bronzezeitlicher Grabhügel charakterisiert. Die weiträumigen Moore waren für die Menschen 
seit Jahrtausenden Hindernis, Gefahrenquelle, heilige Landschaft und Lebensgrundlage zu-
gleich. Bemerkenswert sind die Moorwege – darunter die mit fast 7.000 Jahren ältesten 
Kunststraßen der Welt – als Versuche, die Moorbarrieren zu überwinden. Die Strukturen der 
Moorkolonisation seit dem Mittelalter sind vielfach noch sehr gut erhalten. Die hervorragen-
den Erhaltungsbedingungen für organisches Material machen die Moore zu einem einzigar-
tigen archäologischen Archiv. 
Die für die Küste typischen Kulturlandschaften finden sich in den See- und Flussmarschen 
von Elbe, Weser und Ems, den ostfriesischen Inseln und dem Wattenmeer. Erhaltene Wur-
ten, Deiche und Entwässerungssysteme lassen den Aufwand der Neulandgewinnung bzw. 
der Verteidigung von Siedelgebieten durch den Menschen erkennen. Die langschmalen Flu-
ren des Alten Landes z. B. zeigen bis heute die Struktur der mittelalterlichen Landgewinnung. 
Der erreichte Wohlstand lässt sich an zahlreichen Baudenkmalen wie Tuffsteinkirchen, kost-
baren Orgeln, Gulfhäusern oder technischen Anlagen, Mühlen oder Schöpfwerken aufzeigen.  
Die historischen Landnutzungsformen und Siedlungsstrukturen haben ebenso wie die erhal-
tenen Kulturdenkmale einen hohen Informationswert für die landeskundliche wie überregio-
nale Forschung. Den archäologischen Funden und Befunden wie z. B. Gräberfeldern, Sied-
lungen, Befestigungen, Produktionsstätten oder Kultplätzen, die überwiegend untertägig er-
halten und nur selten oberirdisch sichtbar sind, kommt dabei besondere Bedeutung zu. Sie 
stellen die einzige Informationsquelle für den langen Zeitraum ohne schriftliche Überlieferung 
dar. Darüber hinaus können sie für jüngere Zeiträume Aspekte beleuchten, die in Schrift-
quellen gar nicht, verfälscht oder nur sehr ungenau wiedergegeben werden. Dem Boden 
kommt ein mit einem Archiv vergleichbarer Stellenwert zu. Eingriffe in den Boden können 
deshalb einen unwiederbringlichen Verlust nichtschriftlicher Geschichtsquellen bedeuten, 
die zum Verständnis und zur Rekonstruktion der Kulturlandschaftsentwicklung notwendig 
sind.  
 

• Relevante Probleme 

Die von Menschenhand geschaffenen und über Jahrhunderte gewachsenen Kulturdenkmäler 
und historischen Kulturlandschaften sind einem ständigen, natürlichen Wandlungs- und Ent-
wicklungsprozess unterworfen. Sie sind für sich und in ihrer Umgebung als sensible Ökosys-
teme einer Vielzahl von Umwelteinflüssen ausgesetzt. Probleme tauchen überall dort auf, wo 



Begründung, Teil H - Umweltbericht -  

 

 - 143 -

über den natürlichen Wandel- und Alterungsprozess hinaus im Zuge eines anhaltenden und 
sich beschleunigenden Strukturwandels für viele bauliche Zeugnisse die historische Nut-
zungskontinuität unterbrochen wird. Davon sind verstärkt auch die Bau- und Kunstdenkmale 
betroffen, denen die unverzichtbaren Grundlagen für eine kontinuierliche Bauunterhaltung 
und sinnvolle (wirtschaftliche) Nutzung entzogen werden.  
Zunehmender Leerstand, fehlende Nutzung, unterlassene Bauunterhaltung, "herrenlose" 
Objekte, mangelnde finanzielle Ausstattung sowie fehlende Entwicklungsperspektiven ge-
fährden zunehmend den landesweiten Bestand der Kulturzeugnisse. Innerhalb des Landes 
sind das Leine- und Weserbergland, das Eichsfeld, der Harz, das Harzvorland sowie das 
Hannoversche Wendland, die Städte Wilhelmshaven und Salzgitter, die Landkreise an We-
ser-, Ems- und Elbemündung sowie an der Küste besonders stark betroffen. Insbesondere 
die historischen Siedlungskerne der Wohnplätze, Dörfer, Flecken und kleinen Landstädte mit 
der Mehrzahl der kulturellen Zeugnisse stehen in der akuten Gefahr, ihre historische Identität 
zu verlieren. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft, dem zunehmenden Verschwinden 
einer kleinbäuerlichen, integrierten Landwirtschaft und der Zunahme der Forstflächen drohen 
die historisch gewachsenen Kulturlandschaften zu veröden.  
Nach wie vor sind die Flächeninanspruchnahme und damit die Zerstörung von Bodendenk-
malen erheblich. Nutzungsänderungen führen häufig zum Verschwinden der im Boden erhal-
tenen Spuren menschlichen Handelns. Spektakuläre Funde wie die altsteinzeitlichen Speere 
aus dem Braunkohlerevier Schöningen – die ältesten Jagdwaffen der Welt – zeigen, welche 
Qualität das kulturelle Erbe haben kann, das ggf. undokumentiert zerstört wird.  
Die flächenzehrende Tiefbautätigkeit durch die Anlage von Verkehrs-, Ver- und Entsorgungs- 
sowie Pipelinetrassen, Wohn- und Gewerbegebieten und den Rohstoffabbau ist eine große 
Herausforderung für die archäologische Denkmalpflege, die an vielen Stellen die Boden-
denkmäler vor ihrer unwiederbringlichen Zerstörung durch Rettungsgrabungen sichern muss. 
Die Schwierigkeit besteht darin, dass nur etwa 20 % der im Bodenarchiv überlieferten archä-
ologischen Substanz bereits bekannt ist, während nur noch 2 bis 3 % der Fundstellen ober-
tägig sichtbar sind. Die archäologische Flugprospektion macht deutlich, dass im Boden kom-
plexe archäologische Landschaften unterschiedlicher Zeitstellung überliefert sind. Ein be-
sonderes Problem bereiten die Auftragsböden in den Geestgebieten: Zur Verbesserung der 
Bodenqualität wurden seit dem Mittelalter stallgedüngte Grassoden und Heideplaggen auf 
die Äcker gebracht. Diese Eschwirtschaft hat zu bis zu einem Meter mächtigen Auftragsbö-
den geführt, unter denen sich archäologische Strukturen zwar hervorragend erhalten haben, 
die sich aber nicht an die Oberfläche „durchpausen“.  
Allgemein können Bodeneingriffe jeglicher Art leicht zur Vernichtung von Bodendenkmalen 
führen. Auch die üblichen und zulässigen land- und forstwirtschaftlichen Maßnahmen sind 
mit einer schleichenden Zerstörung der Bodendenkmale verbunden. Auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen führt der Einsatz schweren Arbeitsgeräts seit Jahrzehnten zu messbaren 
Substanzverlusten. Der Pflug reicht in bisher ungestörte Schichten hinein. Darüber hinaus 
stellt der regelmäßige Düngereintrag eine zunehmende chemische Bedrohung für das archä-
ologische Fundmaterial dar. Moderne forstwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden können 
sich negativ auf die unter dem Schutz des Waldes eigentlich gut konservierten Bodendenk-
male wie Wallburgen, Grabhügel und Steinsetzungen auswirken. 
Die Trockenlegung der Moore führt zum Verfall der hierin seit Jahrtausenden konservierten 
organischen Funde. Der Einsatz moderner Torfabbaumaschinen ist Ursache dafür, dass 
spektakuläre archäologische Entdeckungen wie Moorleichen immer seltener werden. Ein an-
deres Problem ist die Wiedervernässung von Moorflächen, die sich dann der archäologi-
schen Prospektion entziehen.  
Veränderungen der Gewässerstruktur in Form von Rückbau, Begradigung, Vertiefung, Ver-
bauung und Beseitigung von Uferbewuchs können massive Auswirkungen auf Fließge-
schwindigkeit und Wasserhaushalt der näheren Umgebung haben. Damit verbunden ist auch 
die Gefahr der maschinellen oder erosionsbedingten Zerstörung archäologischer Fundstellen 
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wie beispielsweise Wracks. Neu entstehende künstliche Gewässer bedrohen Fundstellen 
und verändern durch landschaftsgestalterische Maßnahmen historische Kulturlandschaften. 
Grundwasserabsenkungen können zur Austrocknung ursprünglich vernässter oder feuchter 
Bodendenkmale und dadurch unweigerlich zum Zerfall wertvoller organischer Funde und Be-
funde (Holz, Knochen, Textilien etc.) führen und z. B. die Standsicherheit von auf Pfählen 
und Holzrosten gegründeten Baudenkmalen gefährden – schlimmstenfalls ganzer histori-
scher Stadtkerne.  
Hervorragende Erhaltungsbedingungen für organische Materialien finden sich in der Marsch 
und im Wattenmeer. Auf dem Meeresboden zeugen zusedimentierte steinzeitliche Fundstel-
len, Kulturlandschaftselemente und z. T. verlagerte Artefakte von einer submarinen prähis-
torischen Landschaft, die einen wichtigen Einblick in die Klima-, Landschafts- und Mensch-
heitsgeschichte gewähren. Der Bestand dieser einmaligen Kulturdenkmale wird beispiels-
weise durch Fahrrinnenvertiefungen, Schleppnetze, Offshore-Anlagen oder den Pipelinebau 
stark gefährdet. 
Maßnahmen des Hochwasser- und Küstenschutzes verändern oft historische Deiche und die 
Materialbeschaffung führt zur großflächigen Abdeckung von Kleischichten, die schützend 
über potenziellen archäologischen Fundstellen liegen. 

 
 

1.4 Vorgehensweise, Methodik und verwendete Daten 
bei der Umweltprüfung  

1.4.1 Vorgehensweise und Methodik bei der Umweltprüfung 

Gemäß § 9 Abs. 1 S. 3 ROG bezieht sich die Umweltprüfung auf das, was nach gegenwärtigem 
Wissensstand und den allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillie-
rungsgrad des Raumordnungsplans angemessenerweise verlangt werden kann. Der Untersu-
chungsumfang ist vor dem Hintergrund des zumutbaren Aufwands an das zur Ermittlung der 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen notwendige Maß anzupassen. Die Beurtei-
lungen der voraussichtlichen Umweltauswirkungen sowie der Maßnahmen zur Verhinderung, zur 
Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen für die einzelnen Festlegun-
gen beziehen sich auf die jeweilige Änderung gegenüber der bisherigen Regelung des geltenden 
Landes-Raumordnungsprogramms (LROP). Daher ist der Untersuchungsumfang auf die Ände-
rungen des LROP ausgerichtet; die mit dem Plan beabsichtigten raumordnerischen Festlegun-
gen entscheiden über die Untersuchungstiefe bestimmter Aspekte: Prüfumfang und Prüftiefe 
müssen der Planebene des LROP entsprechen und im Hinblick auf das "Raster" bzw. den De-
taillierungsgrad des Plans angemessen sein. Die Prüfung der Umweltauswirkungen kann nur mit 
der Konkretheit erfolgen, wie diese Wirkungen bereits an Hand der Festlegungen sachlich und 
auf der Maßstabsebene (1:500.000) des LROP räumlich erkennbar werden.  
 
Gegenstand der Prüfung von Umweltauswirkungen sind die textlichen und zeichnerischen Fest-
legungen von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung im Zuge der LROP-Änderung, sofern 
deren Abstraktionsgrad Umweltauswirkungen erwarten lässt. Die fachliche Begründung zur Än-
derung des LROP erläutert die Planinhalte lediglich und trifft keine eigenständigen Regelungen. 
Sie ist daher zwar notwendiger Bestandteil der Verfahrensunterlagen und Gegenstand des Be-
teiligungsverfahrens, aber insoweit nicht Gegenstand der Umweltprüfung. 
 
Durch die Änderung des LROP werden nicht unmittelbar Eingriffsvorhaben und -maßnahmen 
festgesetzt, die mit voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen verbunden sein können. 
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Jedoch werden über einen raumbezogenen Abwägungsprozess unterschiedlicher Nutzungsinte-
ressen durch die Festlegung Rahmen setzender Ziele und Grundsätze (einschließlich der zeich-
nerischen Darstellung von Vorranggebieten) Entscheidungen über Flächennutzungen vorberei-
tet. Von einer Umsetzung der Änderung des LROP auf nachfolgenden Planungsebenen kön-
nen - je nach Art und Wirksamkeit der Steuerungswirkung - daher erhebliche positive oder ne-
gative Auswirkungen und Wechselwirkungen auf die vorhandenen Umweltgüter gemäß § 9 Abs. 
1 S. 1 Nr. 1 bis 4 ROG ausgehen.  
 
Die Bewertung des Umweltzustands erfolgt neben einer allgemeinen Betrachtung nur bezogen 
auf den Prüfumfang und den Untersuchungsraum der Festlegungen und nur insoweit, wie Ände-
rungen des Umweltzustands erkennbar bzw. zu erwarten sind. Unveränderte Festlegungen des 
LROP, Informationen über bestehende Nutzungen sowie nachrichtliche Übernahmen zu geplan-
ten Nutzungen bzw. Nutzungsentwicklungen werden gegebenenfalls als künftige Vorbelastung 
bzw. Entlastung der Umweltsituation berücksichtigt. Die Berücksichtigung der in nationalen und 
internationalen Fachplänen und Programmen, sowie Fachgesetzen festgelegten Ziele des Um-
weltschutzes erfolgt im Rahmen der Abwägung der planerischen Festlegungen des LROP. Sie 
erfolgt im Zuge des Verfahrens in einer Art, die der Maßstabsebene des LROP (1 : 500.000) und 
der Stellung des LROP als übergeordneter landesweiter Raumordnungsplan entspricht. Umwelt-
ziele, die sich auf lokal begrenzte Gebiete oder im Einzelfall sehr kleinräumige Umweltgüter 
beziehen (z. B. geschützte Landschaftsbestandteile), können ggf. erst auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen im Rahmen konkretisierender Planungen berücksichtigt werden. Zur Erfassung 
des Umweltzustandes und der Umweltziele dienen insbesondere die im folgenden Kapitel bei-
spielhaft genannten Umweltdaten. 
 
Um den Bezug zum Gesamtplan (LROP) zu gewährleisten, wird zweistufig vorgegangen. 
In einem ersten Schritt werden Festlegungen im Zuge der LROP-Änderung untersucht, die ge-
eignet sind, erhebliche - und insbesondere erhebliche nachteilige - Umweltauswirkungen zu ent-
falten. Die Beurteilung berücksichtigt jedoch auch positive Wirkungen, wie sie insbesondere mit 
einer Festlegung von Vorranggebieten zum Schutz bestimmter Umweltgüter verbunden sind. 
Geprüft werden neue oder geänderte  
• Festlegungen des LROP mit Bezug zu einzelnen Vorhaben oder Festlegungen, aus denen 

sich nach Konkretisierung auf nachfolgenden Planungsstufen konkrete Projekte ergeben 
können,  

• nicht konkret vorhabensbezogene Festlegungen,  
• unmittelbar die Umwelt bzw. einzelne Medien schützende Festlegungen. 
Stehen bestimmte neue oder geänderte Festlegungen in einem eindeutigen inhaltlich-konzepti-
onellen Zusammenhang, so werden sie gebündelt beurteilt.  
Nicht geprüft werden Änderungen bzw. Regelungen, die keine neuen Umweltauswirkungen her-
vorrufen, weil sie einer Klarstellung der gültigen Festlegung, deren Umweltauswirkungen bereits 
zum gültigen LROP geprüft wurden, dienen.  
Soweit Alternativen zu den Planinhalten in Betracht kommen, werden deren Umweltauswirkun-
gen in dem Maße untersucht, wie dies für eine ggf. zu treffende Auswahlentscheidung notwendig 
ist. 
Die Beurteilung berücksichtigt die übergeordnete Stellung des LROP in der Hierarchie der In-
strumente der räumlichen Gesamtplanung. An geeigneten Textstellen werden Hinweise zu nach-
geordneten Plänen, auf die die neuen oder geänderten LROP-Festlegungen Bindungswirkungen 
entfalten (z. B. Regionale Raumordnungsprogramme und deren Umweltfachbeiträge), gegeben, 
insbesondere dann, wenn erkennbar wird, dass auf den nachfolgenden Planungsebenen (Regi-
onalplanung, Bauleitplanung, Vorhabensgenehmigung) eine vertiefte Untersuchung bestimmter 
Umweltauswirkungen erforderlich ist.  
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Für Umweltauswirkungen, die bereits auf der Maßstabsebene des LROP erkennbar sind, erfolgt 
eine Beurteilung maßstabsbezogen. Während Zielfestlegungen im Hinblick auf die damit ver-
bundenen Umweltauswirkungen zumeist vergleichsweise direkt beurteilt werden können, gilt 
dies bezogen auf die Festlegung von Grundsätzen immer nur vorbehaltlich der Ausgestaltung 
dieser Grundsätze durch die jeweils angesprochenen zuständigen Stellen. 
 
Bezüglich der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands und der Untersuchungs-
räume ergeben sich somit folgende Beurteilungsansätze:  
A) Allgemeine Beurteilung: Bei Festlegung von Zielen, die sich räumlich nicht konkretisieren 
lassen, ist eine Beurteilung nur verbal-argumentativ und ohne konkreten Raumbezug möglich; 
relevante Umwelteffekte werden ggf. in die summarische Beurteilung einbezogen. 
B) Raumbezogen unspezifische Beurteilung: Bei raumbezogenen Festlegungen für Nutzungen, 
die nur textlich, nicht aber kartographisch gefasst werden bzw. die keinen gebietsscharfen Be-
zug erlauben und damit einen weiten Rahmen setzen, erfolgt die Beurteilung dem Planungs-
maßstab entsprechend durch raumbezogene Auswertungen. 
C) Raumbezogen spezifische Beurteilung: Bei Festlegungen für raumbezogene Nutzungen, die 
zeichnerisch gebietsscharf konkretisiert werden, erfolgt die Beurteilung dem Planungsmaßstab 
entsprechend durch gebietsbezogene Auswertungen, v. a. wenn nachteilige Umweltauswirkun-
gen zu erwarten sind.  
 
In einem zweiten Schritt erfolgt eine übergreifende (summarische) und kumulative Betrach-
tung und Bewertung der vorgesehenen Änderungen des LROP vor dem Hintergrund der un-
verändert fortbestehenden Festlegungen. Eine Kumulierung von – belastenden – Umweltauswir-
kungen kann entstehen, wenn unterschiedliche einzelne zeichnerische Festlegungen mit poten-
ziell umweltbelastenden Steuerungsgehalten sich in einem Raum konzentrieren. In diesen Fäl-
len erfolgt eine verbale Abschätzung zur Relevanz von Belastungskumulation.  
 
Bei der summarischen Beurteilung der raumbezogenen Wirkungen (Prognosen) werden alle 
textlichen bzw. zeichnerischen Festlegungen der LROP-Änderung insgesamt unter Berücksich-
tigung kumulativer Wirkungen sowie möglicher positiver und negativer Umweltauswirkungen be-
trachtet. Ergänzend werden hier – falls vorhanden – raumunabhängige Aspekte der Umweltwir-
kungen, die von den jeweils angesprochenen Aktivitäten ausgehen (können), aufgeführt. Ver-
gleichsbasis bildet hier das LROP in der Fassung vom 8. Mai 2008 (Nds. GVBl. Nr. 10/2008, 
S. 132), zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. September 2012 (Nds. MBl. Nr. 20/2012, 
S. 350). Die summarische Beurteilung (Prognose) wird im Umweltbericht separat in einem Un-
terkapitel aufgeführt.  
 
Aussagen zur Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung und bei Nicht-
durchführung der LROP-Änderungen (Anlage 1 Nr. 2b zu § 9 Abs. 1 ROG) erfolgen, in Anleh-
nung an die oben genannten Beurteilungsmaßstäbe (A bis C), verbal-argumentativ in den jewei-
ligen Unterkapiteln des Kapitels 2. Des Weiteren sind hier in Betracht kommende anderweitige 
Planungsmöglichkeiten (Anlage 1 Nr. 2d zu § 9 Abs. 1 ROG) von Bedeutung, die dem Zweck 
der Planung entsprechen und im Zuge der Entwurfserstellung ernsthaft in Betracht gezogen 
werden können, aufgeführt.  
 
Mit den neuen oder geänderten Festlegungen im LROP könnten grundsätzlich erhebliche nach-
teilige Auswirkungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und auf Europäische Vo-
gelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (europäisches ökologisches Netz 
Natura 2000) einhergehen. Ist dies im Einzelfall nicht auszuschließen, so sind für den jeweiligen 
Bestandteil zugleich Aussagen zur FFH-Verträglichkeit zu treffen (§ 34 BNatSchG). Auswirkun-
gen auf einzelne Natura 2000-Gebiete werden entsprechend der Planungsstufe und dem Detail-
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lierungsgrad des LROP beurteilt. Ergebnis könnte eine Empfehlung zur planerischen Vermei-
dung erheblicher Beeinträchtigungen durch eine veränderte Entwurfsgestaltung oder zur Kon-
kretisierung der FFH-Verträglichkeitsprüfung auf nachfolgenden Planungsebenen sein. Aussa-
gen hierzu erfolgen im Rahmen der Umweltprüfung als eigenständiger Baustein innerhalb der 
Unterkapitel des Kapitels 2. 
 

Aufgrund des abstrakten Charakters der LROP-Festlegungen und des LROP-Maßstabes 
(1:500.000) ist eine Prüfung des Artenschutzrechts (allgemeiner und besonderer Artenschutz 
nach BNatSchG) im Umweltbericht i. d. R. nicht zielführend. Diese Aspekte werden auf nachfol-
gende Planungsebenen abgeschichtet, sofern die LROP-Regelung einen entsprechenden Abs-
traktionsgrad behält bzw. genügend raumgreifende Alternativen auf nachfolgenden Planungs-
ebenen zulässt. 
 
Dies gilt gleichermaßen für die Angaben zu geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen (gem. Anlage 1 Nr. 2 c ROG). Auch sie 
werden – soweit sie erkennbar und beschreibbar sind – entsprechend der Planungsstufe und 
dem Detaillierungsgrad des LROP beurteilt. Bezug genommen wird dabei immer auf einen mög-
lichen Ausgestaltungsspielraum innerhalb der Regelung (Alternativen inkl. Nichtdurchführung 
der Planung werden gesondert betrachtet). Soweit erkennbar, werden im Umweltbericht Hin-
weise für eine Konkretisierung der Maßnahmen auf nachfolgenden Planungsebenen gegeben. 
 
Angaben zu erheblichen grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen werden in einem geson-
derten Kapitel dargestellt. 
 
Der Umweltbericht enthält auch Vorschläge zu den geplanten Maßnahmen zur Überwachung der 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt (gemäß Anlage 1 Nr. 3 b ROG) und Hinweise, ob be-
stimmte erhebliche Umweltauswirkungen schwerpunktmäßig auf nachfolgenden Planungsebe-
nen geprüft werden sollen. 
 
 

1.4.2 Verwendete Daten bei der Umweltprüfung 

Die Bearbeitung des Umweltberichts erfolgte unter Verwendung der landesweit verfügbaren Um-
weltdaten. Umweltdaten der lokalen oder regionalen Ebene wurden aufgrund des Planungsmaß-
stabs von 1:500.000 nicht systematisch einbezogen.  
 
Als wesentliche Datenquellen wurden das Niedersächsische Umweltinformationssystem (NU-
MIS) sowie weitere Datenbestände etwa des niedersächsischen Landesamtes für Bergbau, 
Energie und Geologie (LBEG) zum Schutzgut Boden (NIBIS) und des Niedersächsischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege zum Schutzgut Kulturelle Sachgüter (ADABweb) verwendet. Zu-
sätzlich zu den schutzgutbezogenen Informationen standen topographische Karten, Luft- und 
Satellitenbilder zur Verfügung. Die Bearbeitung erfolgte unter Verwendung eines Geographi-
schen Informationssystems (GIS). 
 
Bei Übernahme von oder Anlehnung an Trassen aus Raumordnungsverfahren konnte bei hinrei-
chender Aktualität auf Bestandsdaten aus den zugehörigen Umweltprüfungen zurückgegriffen 
werden. 
 
Die Grundinformation variiert schutzgutbezogen und ist neben den Bewertungsmaßstäben des 
jeweiligen Schutzgutes auch von den Umweltauswirkungen der LROP-Festlegungen abhängig. 
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Nachfolgend wird dies beispielhaft erläutert und die verwendeten Datengrundlagen tabellarisch 
aufgelistet. 
 
Die Bewertungsmaßstäbe für das Schutzgut Mensch orientieren sich an den Schutzansprüchen 
des Menschen und seiner Gesundheit gegenüber Flächenverlusten sowie betriebsbedingten 
Lärm- und Schadstoffbelastungen von Wohn- und Erholungsbereichen. Daher stehen die Wohn- 
und Wohnumfeldqualitäten im Vordergrund. So sind die Siedlungen und hier insbesondere die 
zu Wohnzwecken genutzten Ortsteile sowie die wohnergänzenden Nutzungen wie Schulen und 
innerörtliche Grünflachen von herausgehobener Bedeutung. Die menschliche Gesundheit ist 
darüber hinaus mittelbar mit der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, d. h. der Schutz-
güter Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaft / Erholung verbunden (Wechselwirkungen). 
 
Die Bewertungsmaßstäbe der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt orientieren 
sich am europäischen und nationalen Naturschutz- und Artenschutzrecht (BNatSchG, FFH-RL 
und Vogelschutz-RL). Eine besondere Bedeutung kommt den gemäß der nationalen und inter-
nationalen Regelungen ausgewiesenen Schutzgebieten zu (Natura 2000-Gebiete, Naturschutz-
gebiete). Darüber hinaus werden mit dem Artenschutzrecht bestimmte gefährdete Tier- aber 
auch Pflanzenarten einem besonderen Schutz unterstellt. Soweit aufgrund des vorbereitenden 
Charakters des LROP kein unmittelbarer Bezug zu beeinträchtigenden Vorhaben besteht, ist 
dieser besondere Schutz nicht Gegenstand der Prüfung. Die im Rahmen von Umweltprüfungen 
zu berücksichtigenden Aspekte der biologischen Vielfalt sind mit der Prüfung der Schutzgüter 
Tiere und Pflanzen grundsätzlich abgedeckt und fließen z. B. durch die Einbeziehung der ge-
nannten Gebietskategorien ein. 
Als Lebensraum für die Pflanzen- und Tierwelt haben nicht oder nur extensiv genutzte natürliche, 
naturnahe und halbnatürliche Ökosysteme eine besondere Bedeutung. Diese haben eine 
Schlüsselfunktion für die Erhaltung der natürlichen Artenvielfalt sowie für die landschaftliche 
Eigenart (Schutzgut Landschaft).  
Im Hinblick auf die Festlegungen der Vorranggebiete Torferhaltung und der Vorranggebiete Bi-
otopverbund ist das Niedersächsische Moorschutzprogramm (MSP) von besonderer Bedeutung 
(Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz, 2009). Zu den Zielen und Forde-
rungen des Moorschutzprogramms gehört, dass ca. 50.000 ha nicht abgetorfte Hochmoorflächen 
(naturnahe Hochmoore und Degenerationsstadien) als Naturschutzgebiete (NSG) gesichert wer-
den. Weitere mindestens 31.000 ha Hochmoorflächen sollen nach Abtorfung regeneriert und 
ebenfalls als Naturschutzgebiet gesichert werden. Für die Erarbeitung des Umweltberichts wur-
den die aktuellen Datengrundlagen zum Niedersächsischen Moorschutzprogramm verwendet. 
Inwieweit die betroffenen Flächen aus dem Moorschutzprogramm durch z. B. landwirtschaftliche 
Nutzung aus heutiger Sicht eine Wertminderung (Vorbelastung) im Bezug auf ihre naturschutz-
fachliche Qualität erlitten haben, konnte im Rahmen des Umweltberichts weder überprüft noch 
quantifiziert werden. Es muss aber weiterhin von einem insgesamt hohen naturschutzfachlichen 
Wert ausgegangen werden, da bestehende Nutzungen weitestgehend auch vor der letzten Be-
standsaufnahme von 1994 schon existierten und der Aufnahme der Flächen in das Moorschutz-
programm damals nicht entgegenstanden. 
 
Die Böden sind ein empfindliches Teilsystem unserer Umwelt, das es zu schützen gilt. Böden 
sind Lebensraum und Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen. Sie wirken als Filter 
für das Grundwasser, können Nährstoffe speichern und Stoffe umwandeln. Ihnen kommt damit 
eine Schlüsselrolle im Umweltschutz zu. Der Schutz der Böden ist mit dem Gesetz zum Schutz 
vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG) und dem 
Niedersächsischen Bodenschutzgesetz (NBodSchG) auf eine eigene gesetzliche Grundlage ge-
stellt worden. Nach den Bewertungen und Informationen des niedersächsischen Landesamtes 
für Bergbau, Energie und Geologie (GUNREBEN & BOESS 2003) werden Böden mit hohem Er-
tragspotenzial, besonderen Standorteigenschaften (trocken / feucht), seltenen Böden sowie 
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Plaggenesch besondere Bodenfunktionen zugeordnet. Zunehmend relevant werden zudem auf-
grund ihrer natürlichen Speicherfunktion für Treibhausgase Böden mit hohen Kohlenstoffgehal-
ten. 
 
Das Schutzgut Wasser setzt sich aus den Teilschutzgütern Grund- und Oberflächenwasser zu-
sammen. Wasser ist in seinen verschiedenen Formen ein abiotischer Bestandteil des Natur-
haushalts und bestimmt den natürlichen Wasserhaushalt der Landschaft. Es hat wesentliche 
Funktionen als Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen, als Transportmedium für 
Nährstoffe sowie als belebendes und gliederndes Landschaftselement (vgl. BNatSchG §§ 1, 2; 
§ 1a WHG). Neben diesen Funktionen bilden Grund- und Oberflächenwasser eine wesentliche 
Lebensgrundlage für den Menschen, z. B. zur Trink- und Brauchwassergewinnung, für die Land-
wirtschaft, die Fischerei sowie für die Freizeit- und Erholungsnutzung. 
Datengrundlagen zum Schutzgut Wasser beziehen sich zum einen auf Fließgewässer (prioritäre 
Fließgewässerabschnitte nach EU-Wasserrahmenrichtlinie für die Festlegung von Vorrangge-
bieten Biotopverbund), zum anderen auf bestehende oder geplante Wassergewinnung (Trink-
wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Wassergewinnungsgebiete / Vorranggebiete 
Trinkwassergewinnung des LROP für die Festlegung von Vorranggebieten Torferhaltung. 
 
Klima- und immissionsökologische Aspekte des Lokalklimas (Geländeklima) bestimmen maß-
geblich die Lebensbedingungen von Pflanzen, Tieren und Menschen sowohl im städtischen als 
auch im ländlichen Raum. Gemäß den gesetzlichen und planungsrechtlichen Zielsetzungen sind 
der Immissionsschutz sowie die Erhaltung von bioklimatischen und lufthygienischen Ausgleichs-
funktionen die wesentlichen zu betrachtenden raumbezogenen Aspekte. Im Vordergrund der Be-
trachtung steht das Vermögen landschaftlicher Teilräume (Ausgleichsräume), bei austauschar-
men Wetterlagen über Luftaustauschprozesse klimatischen und lufthygienischen Belastungen 
entgegenzuwirken. Wesentlich ist die räumlich-funktionale Zuordnung entsprechender Land-
schafts(teil)räume zu Belastungsräumen. Im Immissionsschutz bildet die Luftreinhalteplanung 
das wesentliche Instrument zur Verbesserung der Luftqualität. Grundlage ist die Neufassung der 
Richtlinie über Luftqualität und saubere Luft für Europa (RL 2008/50/EG vom 21.05.2008). Die 
Umsetzung erfolgt über Pläne zur Luftreinhaltung. 
Klimaänderungen stellen bei globaler Betrachtungsweise ein weltweit zunehmendes Risiko für 
Wohlstand und biologische Vielfalt dar. Als Klimawandel wird derjenige Anteil der globalen Kli-
maveränderung verstanden, der auf den von Menschen verursachten (anthropogenen) Treib-
hausgasausstoß zurückgeht. Auf der Weltklimakonferenz in Kyoto 1997 hat sich die Staatenge-
meinschaft auf die verbindliche Senkung von Treibhausgas-Emissionen verständigt und als In-
strument den Emissionshandel sowie projektorientierte Instrumente eingeführt. Für eine Beur-
teilung wird der Einfluss unterschiedlicher Festlegungen auf die Treibhausgas-Emissionen ge-
prüft. Belastbare Prognosen bezogen z. B. auf die zu erwartenden CO2-Emissionen in Folge von 
Bodenbearbeitung bzw. Grundwasserabsenkung von in Boden gebundenen Kohlenwasserstof-
fen können auf Ebene des LROP nicht geleistet werden, da die hierzu notwendigen Angaben 
zur Grundwasserabsenkung und Torfzehrung auf dieser Ebene nicht erhoben werden können. 
Es muss auch bei einer Fortführung der landwirtschaftlichen Nutzung auf Moorstandorten grund-
sätzlich mit der Freisetzung erheblicher CO2-Mengen gerechnet werden. 
Das Schutzgut Klima / Luft in seiner räumlichen Ausprägung wird aufgrund der für eine landes-
weite Betrachtung fehlenden Beurteilungsgrundlage nicht in die raumbezogene Bewertung ein-
bezogen und ist daher in der folgenden Tabelle nicht aufgeführt.  
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Tab. 5: Informationsbasis für Schutzgüter 

Grundinformation Datenbasis 

Schutzgut Menschen (einschl. menschliche Gesundheit): 

Siedlungsflächen Luft- und Satellitenbilder, Topogra-
phische Karten, ATKIS 

Schutzgut Tiere / Pflanzen (biologische Vielfalt) 

Nationalpark NLWKN - Daten 

Natura-2000-Gebiete NLWKN - Daten 

Naturschutzgebiete NLWKN - Daten 

Biosphärenreservat NLWKN - Daten 

wertvolle Flächen des Moorschutzes (Moorschutz-
programme I und II) 

NLWKN - Daten 

Flächen des nationalen Naturerbes 
GIS-Daten der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) und der 
Nabu-Stiftung 

Landnutzung (Wald, Grünland) Luftbilder  

Schutzgut Boden: 

Bodentypen (Bodenübersichtskarte M=1:50.000) LBEG, NIBIS-Kartenserver 

  

Schutzgut Wasser: 

Im LROP festgelegte Vorranggebiete Trinkwas-
sergewinnung  

ML, LROP - Daten 

Haupt- / Nebengewässer des Fließgewässer-
schutzprogramms NLWKN - Daten 

Prioritäre Fließgewässer nach EU-Wasserrah-
menrichtlinie 

NLWKN - Daten 

Heilquellenschutzgebiete NLWKN - Daten 

Schutzgut Landschaft: 

Biosphärenreservat NLWKN - Daten 

Naturschutzgebiete, Nationalparks NLWKN - Daten 

 
 
 
  



Begründung, Teil H - Umweltbericht -  

 

 - 151 -

2 Umweltauswirkungen der LROP-Ände-
rung (LROP-Abschnitt)  

 

2.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes: 
Regelung zu Hochgeschwindigkeitsbreitbandnet-
zen (1.1) 

 
In Ziffer 1.1 07 Satz 3 findet dahingehend eine Präzisierung statt, dass die dort festgelegte 
vorsorgliche Verlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau vorzugsweise für den Ausbau 
der Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetze zu nutzen ist. Die Änderung der Regelung bezieht sich 
somit lediglich auf eine Spezifizierung des Verwendungszwecks der Leerrohre. 
Des Weiteren werden im gleichen Satz die Worte „in angemessener Weise“ durch „bedarfsge-
recht“ ersetzt. 
 

2.1.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die Regelungsänderung hat auf alle Schutzgüter voraussichtlich keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen. Da die Regelungsänderung keine räumlich konkrete Festlegung beinhaltet, sind un-
mittelbar keine Natura-2000-Gebiete betroffen. 
 

2.1.2 Alternativenprüfung 

Alternativen zur Regelungsänderung mit positiveren Umweltauswirkungen sind nicht ersichtlich. 

 

2.1.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Gegenüber der Nichtdurchführung der Festlegung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen 

erkennbar. 

 

2.2 Entwicklung der Siedlungsstruktur: Regelungen 
zur Inanspruchnahme von Fläche (2.1) 

Die Regelungen zielen auf eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme für Zwecke der Sied-
lungsentwicklung. Bei der Festlegung von Gebieten für Wohn- und Arbeitsstätten soll der Belang 
des Flächensparens durch Berücksichtigung demographischer Entwicklungen und Infrastruktur-
folgekosten stärker gewichtet werden. 
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Dabei soll die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten vorrangig auf die Zentralen Orte und 
des Weiteren auf vorhandene Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur konzentriert wer-
den.  
Für die weitere bauliche Entwicklung in den Siedlungsgebieten soll die Innenentwicklung Vor-
rang haben, wobei jedoch innerorts die gezielte Erhaltung und Neuschaffung von Freiflächen 
davon unberührt bleibt. 
 

2.2.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Die Regelungen haben unter-
schiedliche positive Auswirkungen 
auf das Schutzgut Mensch: Sie wir-
ken Zersiedlungseffekten entgegen 
und unterstützen die Erhaltung und 
Entwicklung kompakter und ver-
kehrsvermeidender Siedlungsstruk-
turen. Dadurch können verkehrsbe-
dingte Belastungen (Lärm, Schad-
stoffe) reduziert, siedlungsnahe 
Freiflächen für die Naherholung ge-
schützt und das System der Zentra-
len Orte in seiner Bedeutung für die 
Versorgung der Bevölkerung ge-
stärkt werden.  
 
Denkbare negative Auswirkungen 
beziehen sich auf den möglichen 
Verlust von Freiflächen innerhalb 
von Siedlungsgebieten, die bei-
spielsweise Bedeutung für die woh-
nungsnahe Erholung oder das 
Mikroklima im Siedlungsbereich ha-
ben können.  
Aus diesem Grund wurde in Zif-
fer 06 Satz 2 bestimmt, dass die ge-
zielte Erhaltung und Neuschaffung 
von Freiflächen in innerörtlichen 
Bereichen aus städtebaulichen 
Gründen vom Vorrang der Innen-
entwicklung vor der Außenentwick-
lung unberührt bleibt. 

Durch Ziffer 06 Satz 2, der die Er-
haltung und Neuschaffung von 
Freiflächen im besiedelten Bereich 
von der Regelung ausnimmt, wer-
den potenzielle negative Auswir-
kungen der Regelung auf das 
Schutzgut vermieden. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Die beabsichtigten Regelungen ha-
ben mehrere positive Auswirkungen 
auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen 

Innerörtliche Freiräume weisen 
z. T. eine hohe Bedeutung für die 
Schutzgüter auf (z. B. durch alten 
Baumbestand). Durch Ziffer 06 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

und biologische Vielfalt: Die Rege-
lungen wirken Zersiedlungseffekten 
entgegen und tragen damit zur Er-
haltung von Freiräumen und Biotop-
strukturen bei. Durch die Sicherung 
und Entwicklung verkehrsvermei-
dender Siedlungsstrukturen können 
verkehrsbedingte negative Umwelt-
auswirkungen (Zerschneidungsef-
fekte, Lärmemissionen, Kollisionen) 
vermieden bzw. verringert werden.  

Satz 2, der die Erhaltung und Neu-
schaffung von Freiflächen im besie-
delten Bereich von der Regelung 
ausnimmt, werden potenzielle ne-
gative Auswirkungen der Regelung 
auf die Schutzgüter vermieden. 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Schutzzweck und Erhaltungsziele 
sämtlicher Natura 2000-Gebiete 
werden durch die Regelung abseh-
bar nicht beeinträchtigt. Es ist somit 
pauschal eine FFH-Verträglichkeit 
gegeben. 

- 

Schutzgut Boden Die Regelungen zielen auf den 
sparsamen Umgang mit dem 
Schutzgut Boden und sind somit po-
sitiv zu bewerten.  

- 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Die Regelungen zielen auf den 
sparsamen Umgang mit dem 
Schutzgut Boden und die Reduzie-
rung der Versiegelung von Freiflä-
chen für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke. Aufgrund der Versicke-
rungs-, Speicher und Filterfunktion 
unversiegelter Böden sind durch-
weg positive Auswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser zu erwarten.  

Innerörtliche Freiräume weisen 
z. T. eine Bedeutung für das 
Schutzgut auf (z. B. Versickerung 
in ansonsten stark versiegeltem 
Umfeld). Durch Ziffer 06 Satz 2, der 
die Erhaltung und Neuschaffung 
von Freiflächen im besiedelten Be-
reich von der Regelung ausnimmt, 
werden potenzielle negative Aus-
wirkungen der Regelung auf das 
Schutzgut vermieden. 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Aufgrund der Freihaltung von Flä-
chen vor baulicher Inanspruch-
nahme hat die Festlegung grund-
sätzlich positive Auswirkungen (Si-
cherung von Frischluftschneisen 
und Kaltluftentstehungsgebieten). 
Beeinträchtigungen der Schutzgü-
ter könnten sich im Einzelfall erge-
ben, wenn Nachverdichtung in be-
reits städtebaulich verdichteten Be-
reichen sich negativ auf das Sied-
lungsklima auswirken.  
Aus diesem Grund wurde in Zif-
fer 06 Satz 2 bestimmt, dass die ge-
zielte Erhaltung und Neuschaffung 
von Freiflächen in innerörtlichen 

Durch Ziffer 06 Satz 2, der die Er-
haltung und Neuschaffung von 
Freiflächen im besiedelten Bereich 
von der Regelung ausnimmt, wer-
den potenzielle negative Auswir-
kungen der Regelung auf die 
Schutzgüter vermieden. 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Bereichen aus städtebaulichen 
Gründen vom Vorrang der Innen-
entwicklung vor der Außenentwick-
lung unbenommen bleibt. 

Schutzgut Land-
schaft 

Der Schutz der Landschaft vor Zer-
siedlungseffekten ist eine positive 
Auswirkung der Regelungen. 

- 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Die Regelungen zielen u. a. auf 
eine bedarfsgerechte Baulandent-
wicklung unter Berücksichtigung 
von demographischen Entwicklun-
gen und von Infrastrukturfolgekos-
ten. Sie wirken dadurch einer Ab-
wertung des Immobilienbestands 
(Schutz der Sachgüter) und dem 
Leerfallen historischer Ortsmitten 
durch übermäßige Baulandauswei-
sung entgegen (Schutz von Sach- 
und Kulturgütern). Des Weiteren 
unterstützt der Vorrang der Innen-
entwicklung die Wieder- bzw. Um-
nutzung baulicher Kulturgüter, 
bspw. ortsprägender Gebäude. 
Der mit der Regelung intendierte 
sparsame Umgang mit Freiflächen 
wirkt darüber hinaus positiv in Be-
zug auf die Erhaltung historischer 
Kulturlandschaften und die Vermei-
dung von Eingriffen in Bodendenk-
male in der freien Landschaft. Im 
Zuge der Nachverdichtung in histo-
rischen Ortskernen können sich 
aber auch negative Umweltauswir-
kungen der Regelung ergeben (Be-
einträchtigung von Baudenkmalen, 
auch bezüglich ihres Umfeldschut-
zes, sowie von Bodendenkmalen). 

Innerörtliche Freiräume weisen 
z. T. eine Bedeutung für die 
Schutzgüter auf (z. B. Blickachsen 
auf Baudenkmale). Durch Ziffer 06 
Satz 2, der die Erhaltung und Neu-
schaffung von Freiflächen im besie-
delten Bereich von der Regelung 
ausnimmt, werden potenzielle ne-
gative Auswirkungen der Regelung 
auf die Schutzgüter vermindert. 
Bei Baumaßnahmen im Umfeld von 
Baudenkmalen kann durch ange-
passte Architektur Rücksicht auf 
die denkmalpflegerischen Belange 
genommen werden. 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Es ergeben sich positive Wechsel-
wirkungen. Die Erhaltung und die 
Entwicklung flächensparender und 
verkehrsvermeidender Raumstruk-
turen wirken positiv auf Natur und 
Landschaft, was u. a. eine Aufwer-
tung für die Erholungseignung nach 
sich ziehen kann. 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Die positiven Umweltauswirkungen 
der Festlegung auf die verschiede-
nen Schutzgüter wirken kleinräumig 
auch grenzüberschreitend.  
In grenznahen Räumen ist theore-
tisch eine Verlagerung von Sied-
lungsentwicklung in den benach-
barten Grenzraum mit entsprechen-
den negativen Umweltwirkungen 
(Zersiedlung, zusätzliche Verkehre 
usw.) möglich. Diese Entwicklungen 
sind jedoch nicht prognostizierbar. 

- 

 

2.2.2 Alternativenprüfung 

Durch Verzicht auf die Regelungen entfielen die genannten positiven Umweltauswirkungen. Eine 

Verschärfung der Regelungen könnte die positiven Umweltauswirkungen zwar erhöhen, aber 

gleichzeitig die Gefahr einer schädlichen Verdichtung erhöhen. Eine sehr eng gefasste Be-

schränkung der Entwicklung auf die Zentralen Orte und auf Siedlungsteile mit ausreichender 

Infrastruktur würde jedoch die Handlungsspielräume der Kommunen unverhältnismäßig be-

schränken. 

 

2.2.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Bei Verzicht auf die Regelung entfielen die vorgenannten positiven Umweltauswirkungen. 
 

2.3 Entwicklung der Daseinsvorsorge und der Zentra-
len Orte (2.2) 

Der Inhalt der Regelung lässt sich in folgende Bestandteile aufgliedern: 

a) 03 S. 8 u. 9 Die grundzentralen Verflechtungsbereiche werden normativ festgelegt. 

b) 05 S. 2 Die Berücksichtigungspflicht von Erreichbarkeiten und grenzüberschreitenden 
Verflechtungen bei der Abgrenzung mittel- und oberzentraler Verflechtungsbe-
reiche wird normiert. 
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2.3.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

zu a): Die Regelung hinsichtlich der 
grundzentralen Verflechtungsbe-
reiche unterstützt die Sicherung 
und Entwicklung verkehrsvermei-
dender Raumstrukturen, woraus 
positive Umweltauswirkungen für 
das Schutzgut Menschen resultie-
ren.  
zu b): Die Regelung hinsichtlich der 
Erreichbarkeiten und grenzüber-
schreitenden Verflechtungen unter-
stützen die Sicherung und Entwick-
lung verkehrsvermeidender Raum-
strukturen, woraus positive Um-
weltauswirkungen für das Schutz-
gut Menschen resultieren.  

- 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt 

zu a) und b): 
Direkte Umweltauswirkungen sind 
nicht erkennbar. Mittelbar resultie-
ren positive Umwelteffekte durch 
die Sicherung und Entwicklung ver-
kehrsvermeidender Raumstruktu-
ren.  

- 
 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Umweltauswirkungen auf Na-
tura 2000 sind nicht erkennbar. 

- 

Schutzgut Boden zu a) und b): Die Regelungen stär-
ken das Zentrale-Orte-System und 
bewirken durch das Bündelungs-
prinzip und die Unterstützung der 
Sicherung und Entwicklung ver-
kehrsvermeidender Raumstruktu-
ren mittelbar eine verminderte In-
anspruchnahme von Boden.  

- 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

zu a) und b): 
Umweltauswirkungen sind nicht er-
kennbar. 

- 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

zu a) und b): 
Direkte Umweltauswirkungen sind 
nicht erkennbar. Mittelbar ist durch 
die Unterstützung der Sicherung 
und Entwicklung verkehrsvermei-

- 
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 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

dender Raumstrukturen eine Min-
derung verkehrsbedingter Emissio-
nen zu erwarten.  

Schutzgut Land-
schaft 

zu a) und b): 
Umweltauswirkungen sind nicht er-
kennbar. 

- 

Schutzgüter Kultur-
güter und sonstige 
Sachgüter 

zu a) und b): 
Umweltauswirkungen sind nicht er-
kennbar. 

- 

Wechselwirkungen 
zwischen den 
Schutzgütern 

Durch verkehrsvermeidende Struk-
turen sowie eine geringere Inan-
spruchnahme des Schutzgutes Bo-
den werden auch die Entwicklun-
gen der übrigen Schutzgüter positiv 
beeinflusst. 

- 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Die positiven Umweltauswirkungen  
der Festlegung sind auch grenz-
überschreitend zu erwarten.  

- 

 

2.3.2 Alternativenprüfung 

Die Regelungen stärken und entwickeln dauerhaft die flächendeckende, gute Erreichbarkeit 

zentralörtlicher Einrichtungen und Angebote der Daseinsvorsorge. Alternativen, die eine Zieler-

reichung mit noch positiveren Umweltauswirkungen verbinden lassen, sind nicht erkennbar. 

 

2.3.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Gegenüber den aktuellen Festlegungen im Landes-Raumordnungsprogramm wird möglichen ne-

gativen Umweltauswirkungen stärker entgegengewirkt. Ein Verzicht auf die Änderungen wäre im 

Hinblick auf die Umweltauswirkungen ungünstiger zu beurteilen. 

 

2.4 Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Ein-
zelhandels (2.3) 

Der Inhalt der Regelung lässt sich in mehrere Bestandteile zergliedern: 

a) 02  Klarstellung und Begriffsdefinition  

b) 03 S. 1 u. 2 Festlegung des grundzentralen Kongruenzgebotes  

c) 03 S. 3 u. 4 Festlegung des Kongruenzgebotes aperiodisch mittel- und oberzentral 

d) 03 S. 6 Konkretisierung des Kongruenzgebotes 

e) 03 S. 8  Begriffsbestimmung von Sortimenten 
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f) 05 S. 3 Ausnahmeregelung für Einzelhandelsgroßbetriebe mit periodischen Sortimen-
ten vom Integrationsgebot  

g) 10 Ausnahmeregelung für Standorte mit herausgehobener Bedeutung für die Nah-
versorgung 

h)  redaktionelle Änderungen der Nummerierung, ohne Umweltauswirkungen 

 

2.4.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

zu a), d), e), f), g) und h): Umwelt-
auswirkungen sind nicht erkenn-
bar. 
zu b) und c): Die Bestimmung des 
Gemeinde- bzw. Stadtgebietes als 
grundzentraler Kongruenzraum  
bzw. die Festlegung, dass die un-
tere Landesplanungsbehörde den 
Kongruenzraum von Mittel- und 
Oberzentren in Bezug auf aperiodi-
sche Sortimente zu ermitteln hat, 
dient einer flächendeckenden Ver-
sorgungsstruktur mit möglichst kur-
zen Wegen. Dies unterstützt die Si-
cherung und Entwicklung verkehrs-
vermeidender Raumstrukturen, wo-
raus positive Umweltwirkungen für 
das Schutzgut Menschen resultie-
ren. 

- 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt 

zu a), d), e), f), g) und h): Umwelt-
auswirkungen sind nicht erkenn-
bar. 
zu b) und c): Direkte Umweltaus-
wirkungen sind nicht erkennbar. 
Mittelbar resultieren positive Um-
welteffekte durch die Sicherung 
und Entwicklung verkehrsvermei-
dender Raumstrukturen.  

- 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

zu a) bis h): Umweltauswirkungen 
sind nicht erkennbar. 

- 

Schutzgut Boden zu a), d), e), f), g) und h): Umwelt-
auswirkungen sind nicht erkenn-
bar. 
zu b) und c): Die Regelungen stär-
ken das Zentrale-Orte-System und 
bewirken durch die Sicherung und 

- 
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 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Entwicklung verkehrsvermeidender 
Raumstrukturen mittelbar eine ver-
minderte Inanspruchnahme von 
Boden. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

zu a) bis h): Umweltauswirkungen 
sind nicht erkennbar. 

- 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

zu a), d), e), f), g) und h): Umwelt-
auswirkungen sind nicht erkenn-
bar. 
zu b) und c): Direkte Umweltaus-
wirkungen sind nicht erkennbar. 
Mittelbar ist durch die Unterstüt-
zung der Sicherung und Entwick-
lung verkehrsvermeidender Raum-
strukturen eine Minderung ver-
kehrsbedingter Emissionen zu er-
warten. 

- 

Schutzgut Land-
schaft 

zu a) bis h): Umweltauswirkungen 
sind nicht erkennbar. 

- 

Schutzgüter Kultur-
güter und sonstige 
Sachgüter 

zu a) bis h): Umweltauswirkungen 
sind nicht erkennbar. 

- 

Wechselwirkungen 
zwischen den 
Schutzgütern 

zu a), d), e), f), g) und h): Umwelt-
auswirkungen sind nicht erkenn-
bar. 
zu b) und c): Durch verkehrsver-
meidende Strukturen sowie eine 
geringere Inanspruchnahme des 
Schutzgutes Boden werden auch 
die Entwicklungen der übrigen 
Schutzgüter positiv beeinflusst. 

- 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Die positiven Umweltauswirkungen 
sind auch grenzüberschreitend zu 
erwarten. 

- 

 

2.4.2 Alternativenprüfung 

Die Regelungen stärken und entwickeln dauerhaft die flächendeckende, gute Erreichbarkeit von 

Einrichtungen und Angeboten der Einzelhandelsversorgung. Alternativen, die eine Zielerrei-

chung mit noch positiveren Umweltauswirkungen verbinden lassen, sind nicht erkennbar. 
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2.4.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Gegenüber den aktuellen Festlegungen im Landes-Raumordnungsprogramm wird möglichen ne-

gativen Umweltauswirkungen stärker entgegengewirkt. Ein Verzicht auf die Änderungen wäre im 

Hinblick auf die Umweltauswirkungen ungünstiger zu beurteilen. 

 

2.5 Elemente und Funktionen des landesweiten Frei-
raumverbundes, Bodenschutz (3.1.1, Anlage 2) 

Die Änderungen in 3.1.1 LROP dienen dem Schutz kohlenstoffhaltiger Böden im Allgemeinen 
und von mächtigen Torfkörpern im Besonderen. Zielsetzung ist dabei in erster Linie der Klima-
schutz (Bindung von klimaschädlichen Stoffen) unter gleichzeitiger Berücksichtigung weiterer 
Funktionen der Böden im Naturhaushalt. Um das Ziel der Torferhaltung zu erreichen, dürfen 
keine Nutzungen stattfinden, die eine stark beschleunigte Torfzehrung wie bei der Rohstoffge-
winnung zur Folge haben. Eine landwirtschaftliche Nutzung kann in den Vorranggebieten Torfer-
haltung weiterhin erfolgen. Zudem sind einzelne Ausnahmen vorgesehen, unter deren Voraus-
setzungen ein Rohstoffabbau in den Vorranggebieten Torferhaltung auch zukünftig genehmigt 
werden kann.  
 

2.5.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die Umweltauswirkungen der Regelungen hängen von ihrer Umsetzung ab: Wesentliche Para-
meter bei der Realisierung der Zielsetzungen sind die Ausgestaltung und Akzeptanz von Maß-
nahmen und Förderprogrammen sowie, als Rahmenbedingungen, Entwicklungen im Bereich der 
Torfersatzstoffe, der Reduzierung des Torfeinsatzes und, damit zusammenhängend, des Tor-
fimports. Generell gilt, dass die Kompensation absehbar reduzierter Abbaumengen durch Tor-
fimporte die Umweltauswirkungen nicht nur verlagern, sondern zu weiteren transportbedingten 
negativen Umweltauswirkungen führen würde. Diese Verlagerung unterliegt Marktmechanismen, 
die durch das LROP nicht steuerbar sind.  
Gleiches gilt für die Landbewirtschaftung. Das LROP entfaltet keine direkte Bindungswirkung 
gegenüber Privaten, gleichwohl erfolgt eine Festlegung, die dies klarstellt. Die Verwirklichung 
einer klimaschonenden Landbewirtschaftung kann daher zunächst nur auf freiwilliger Basis er-
folgen. Sie ist nicht durch die Raumordnung steuerbar und zurzeit allenfalls über die Ausgestal-
tung von Förderprogrammen und weiterer Rechtsnormen, z. B. dem Grünlandumbruchverbot, 
realisierbar. 
Veränderungen der Rahmenbedingungen können die Umweltauswirkungen der Regelung – po-
sitiv wie negativ – verstärken oder abschwächen. Mit Blick auf erhebliche Prognoseunsicherhei-
ten werden diese Aspekte daher nachstehend nur randlich behandelt. Der Fokus liegt auf ab-
sehbaren Umweltauswirkungen. 
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 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Die Regelungen führen zu Ein-
schränkungen der industriellen 
Torfgewinnung. Negative Umwelt-
auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch durch Torf-Abbautätigkeit 
(Lärm, Beeinträchtigung ruhiger Er-
holung in Natur und Landschaft) 
werden vermindert. 

Durch die Ausnahme für Torfab-
bau zwecks Gewinnung als Heil-
mittel wird sichergestellt, dass die 
gesundheitliche Anwendung un-
verändert fortgesetzt werden 
kann. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt 

Die Zielsetzung, kohlenstoffhaltige 
Böden und insbesondere torfmäch-
tige Moore zu erhalten, führt grund-
sätzlich zu einer Beibehaltung der 
Habitatstrukturen für auf Moorle-
bensräume spezialisierte Arten 
(z. B. Torfmoose oder bestimmte 
Schmetterlinge), da die lokalen 
Standortbedingungen (z. B. Was-
serstände) grundsätzlich unverän-
dert bleiben.  
 

Die anderen natürlichen Funktio-
nen der kohlenstoffhaltigen Böden 
bzw. insbesondere der Moore – 
und damit gerade auch der Arten-
schutz – finden in der Festlegung 
Erwähnung und sind daher bei al-
len Vorhaben und Maßnahmen auf 
diesen Flächen zu berücksichti-
gen. Um Zielkonflikte im Bereich 
des Arten- und Biotopschutzes 
weiter zu minimieren, wurden Na-
turschutz- und Natura 2000-Ge-
biete nicht in die Vorranggebiets-
kulisse Torferhaltung aufgenom-
men. Potenziell negative Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt 
werden so vermieden. 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Gebiete des europäischen Schutz-
gebietsnetzes Natura 2000 werden 
nicht in die Vorranggebietskulisse 
Torferhaltung aufgenommen, um 
Zielkonflikte mit Natura 2000-
Schutzzwecken und -Erhaltungs-
zielen von vornherein auszuschlie-
ßen. 
Potenzielle Beeinträchtigungen 
von Schutzzwecken und Erhal-
tungszielen von Natura 2000-Ge-
bieten durch benachbarte Vorrang-
gebiete Torferhaltung sind auf-
grund der rechtlichen Vorgaben im 
Rahmen der notwendigen Konkreti-
sierung auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen zu lösen. 

Durch den Ausschluss der Na-
tura 2000-Gebiete zur Aufnahme 
in die Vorranggebietskulisse und 
der notwendigen Konkretisierung 
auf nachfolgenden Planungsebe-
nen werden potenzielle Beein-
trächtigungen der Natura 2000-
Gebiete vollständig vermieden. 

Schutzgut Boden Die Regelungen dienen dem 
Schutz kohlenstoffhaltiger Böden 
im Allgemeinen und von mächtigen 
Torfkörpern im Besonderen und 

Nachteilige Auswirkungen für das 
Schutzgut Boden infolge einer 
landwirtschaftlichen Nutzung kön-
nen zurzeit nur durch freiwillige 
Maßnahmen verringert werden. 
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 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

entfalten daher positive Umwelt-
auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden. 
Da sich aber große Bereiche wie 
die Landwirtschaft einer raumord-
nerischen Steuerungsmöglichkeit 
entziehen, erfolgt je nach Intensität 
der landwirtschaftlichen Nutzung  
der entwässerten Moorböden eine 
mehr oder minder starke, kontinu-
ierliche Torfzehrung. Diese setzt 
sich mit einem Schwund von 1 – 
3 cm Torf pro Jahr fort, oftmals bis 
die Torfschicht vollständig ver-
schwunden ist. 

Solche sind z. B. besondere Flur-
bereinigungsverfahren Klima und 
Umwelt oder Maßnahmen im Rah-
men des Projektes Niedersächsi-
sche Moorlandschaften. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Die Regelung zur Torferhaltung be-
inhaltet keinerlei Wasserstandsver-
hältnisse betreffende Vorgaben. Es 
kommt aufgrund der Regelung we-
der zu Wasserstandsanhebungen 
noch zu Wiedervernässungen. 
Grundsätzlich ist deswegen davon 
auszugehen, dass die Regelung 
„Torferhaltung“ sich positiv auf die 
Beibehaltung der Retentionsfähig-
keit des Bodens auswirkt und damit 
z. B. Hochwasserrisiken weiterhin 
mindern kann. 
Auswirkungen auf die Wasserquali-
tät ergeben sich aufgrund der zu-
lässigen Drainage und landwirt-
schaftlichen Nutzung der Vorrang-
gebietsflächen. Sie sind einzelfall- 
und maßstabsbedingt ebenfalls auf 
Ebene des LROP nicht zu prüfen, 
sondern in nachfolgenden Pla-
nungsebenen zu betrachten. 
Bei der Festlegung der Gebietsku-
lisse für die Vorranggebiete Torfer-
haltung werden Niedermoorflächen 
nicht aufgenommen, wenn sie sich 
mit einem Trinkwasser- oder Heil-
quellenschutzgebiet, einem Trink-
wassergewinnungsgebiet oder ei-
nem Vorranggebiet Trinkwasserge-
winnung des LROP überlagern. So 
wird sichergestellt, dass es nicht zu 

Gebiete mit Trinkwassergewin-
nung, Trinkwasser- und Heilquel-
lenschutzgebiete und Vorrangge-
biete Trinkwassergewinnung des 
LROP werden, sofern sie Nieder-
moore betreffen, aufgrund der 
Grundwasserabhängigkeit der Nie-
dermoore nicht in die Vorrangge-
bietskulisse Torferhaltung aufge-
nommen, um Zielkonflikte mit aktu-
eller oder zukünftiger Trinkwasser-
gewinnung von vornherein auszu-
schließen. Potenzielle negative 
Auswirkungen auf das Schutzgut 
Wasser werden so vermieden. 
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 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Rückkopplungen mit der Gewin-
nung von Trink- oder Heilwasser 
kommt. Die Herausnahme der ge-
nannten Überlagerungsfälle Trink-
wassergewinnung / Niedermoor 
bleibt auf Niedermoore beschränkt, 
da die gewählten Hochmoorflächen 
hinreichend grundwasserunabhän-
gig sind und somit keine Beeinflus-
sung durch die Festlegung erkenn-
bar ist. 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Moorflächen sind grundsätzlich 
Kaltluftentstehungsgebiete und ha-
ben aufgrund ihres Wasserreich-
tums generell eine regulierende 
(positive) Wirkung für den lokalen 
und regionalen Klimahaushalt. 
Die Regelungen dienen der Erhal-
tung von Moorflächen und haben 
insofern positive Auswirkungen auf 
die Schutzgüter Klima und Luft. 

- 

Schutzgut Land-
schaft 

Natürliche oder naturnahe Moorflä-
chen waren ein prägendes Land-
schaftselement weiter Bereiche 
Niedersachsens, sind aber auf ei-
nen Bruchteil ihrer ursprünglichen 
Fläche zurückgedrängt worden. 
Die Festlegungen unterstützen den 
Schutz dieser Landschaften und 
haben daher positive Umweltaus-
wirkungen auf das Schutzgut. 

- 

Schutzgüter Kultur-
güter und sonstige 
Sachgüter 

Kulturgüter, die sich in Mooren be-
finden (z. B. Kultstätten, Bohlen-
wege), werden durch das nasse, 
sauerstoffarme Milieu erhalten. Der 
Schutz dieser Kulturgüter wird 
durch die Festlegung im LROP be-
dingt unterstützt, da die landwirt-
schaftliche Nutzung und die dafür 
erforderliche Entwässerung weiter-
hin möglich sind. Die damit verbun-
dene Torfzehrung kann mit der Zeit 
etwaige Kulturgüter sowohl zerstö-
ren als auch zu Tage befördern. 
Erhebliche Auswirkungen auf 
Sachgüter (z. B. Zerstörung von 
Bauwerken) sind aufgrund einer 

Sollten ursprünglich im Moorboden 
eingebettete Kulturgüter aufgrund 
der Torfzehrung freigelegt werden, 
so ist der Denkmalschutz hinzu zu 
ziehen. 
Über die Ausnahme für Torfabbau 
zwecks Gewinnung von Brenntorf 
zur Herstellung von Torfbrandklin-
ker wird die Produktion eines regi-
onaltypischen Baustoffs, der eine 
Bedeutung für den Denkmalschutz 
aufweist, weiter ermöglicht; mögli-
che negative Auswirkungen auf 
Kulturgüter werden dadurch ver-
mieden. 
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 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

bloßen Torferhaltung nicht anzu-
nehmen. 

Wechselwirkungen 
zwischen den 
Schutzgütern 

Die positiven Umweltauswirkungen 
auf die Schutzgüter Boden, Was-
ser, Klima, Luft und Landschaft zie-
hen grundsätzlich ebenfalls posi-
tive Auswirkungen auf die Schutz-
güter Mensch (menschliche Ge-
sundheit z. B. durch Klimaverbes-
serung, Verbesserung der Erho-
lungseignung der Landschaft) als 
auch auf Tiere, Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt nach sich. 

- 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Die Festlegung dient dem globalen 
Klimaschutz (positive Umweltaus-
wirkungen). Die beschriebenen lo-
kalen und regionalen Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter können 
kleinräumig auch grenzüberschrei-
tend wirksam werden. Es handelt 
sich grundsätzlich um positive Um-
weltauswirkungen. 
Hinsichtlich Umweltauswirkungen 
durch eine etwaige Verlagerung 
des Torfabbaus bestehen zu große 
Prognoseunsicherheiten, als dass 
konkrete Aussagen getroffen wer-
den können. Abstrakt betrachtet 
führt eine Verlagerung zunächst zu 
negativen Umweltauswirkungen 
am neuen Abbauort (Beeinträchti-
gungen der Schutzgüter Men-
schen, Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt, Boden, Wasser, Klima, 
Luft, Landschaft, Kulturgüter und 
evtl. sonstige Sachgüter durch Be-
seitigung der gewachsenen Ober-
fläche, Veränderung des Wasser-
stands und die Abbautätigkeit 
selbst). Ggf. kann es, wie in Nieder-
sachsen auch, nach Abbau zu po-
sitiven Umweltauswirkungen durch 
Wiedervernässung kommen. Bei 
einer Verlagerung des Torfabbaus 
weg von den Verbrauchsorten ent-
stehen jedoch weitere negative 
Umweltauswirkungen durch den 
dann notwendigen (weiteren) 

Maßnahmen, die zu einer Reduzie-
rung des Torfeinsatzes führen, ver-
meiden oder verringern negative 
Umweltauswirkungen einer Verla-
gerung des Torfabbaus. 
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 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Transport. Dieser führt, je nach 
Verkehrsmittel und -strecke, zu ne-
gativen Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Menschen (Lärm, 
Schadstoffe, Beeinträchtigung Er-
holung in der Landschaft), Tiere / 
Pflanzen / biologische Vielfalt (Zer-
schneidungseffekte, Erhöhung Kol-
lisionsrisiken), Boden / Wasser / 
Klima / Luft (Schadstoffausstoß 
bzw. -einträge, vermehrter Ausstoß 
von Treibhausgasen), Kultur- und 
sonstige Sachgüter (Beeinträchti-
gung von Bauwerken und Denkma-
len durch Schadstoffeinwirkung 
und Erschütterungen). 

 

2.5.2 Alternativenprüfung 

Eine anders gefasste Regelung im LROP, die die Zielsetzung mit entsprechend positiven Um-

weltauswirkungen erreichen könnte, würde deutlich über das Ziel der Torferhaltung hinausge-

hen. Sie müsste auf eine Veränderung der Wasserstände und letztendlich die Wiedervernässung 

der festgelegten Vorranggebiete abzielen. Maßnahmen zur Wiedervernässung können jedoch 

nur in Absprache mit Ober- und Unterliegern und nur auf freiwilliger Basis umgesetzt werden. 

Sie werden nicht von der Raumordnung geregelt und durchgeführt, so dass eine derartige alter-

native Reglung nicht erfolgt. 

Hinsichtlich der Kriteriensetzung für die Abgrenzung der Gebietskulisse der Vorranggebiete 

Torferhaltung wäre zwar auch die Wahl anderer Torfmächtigkeiten als die gewählten 1,30 m 

denkbar. Deswegen wurde anhand der vorliegenden Daten eine Gebietsabgrenzung für Torf-

mächtigkeiten ab 2 m überprüft. Ergebnis dieser Prüfung ist, dass dadurch der Flächenumfang 

geringfügig kleiner ausfiele. Entsprechend blieben die o.g. positiven Umweltauswirkungen auf 

diese etwas kleinere Flächenkulisse beschränkt. Würden hingegen geringere Torfmächtigkeiten 

herangezogen werden, würden deutlich mehr Flächen in die Vorranggebietskulisse überführt 

werden. Dies würde zu immensen Flächennutzungskonflikten mit Landnutzungen führen. 

Ein Verzicht auf die Ausnahmeregelung für Moor-Gewinnung als Heilmittel hätte zwar grund-

sätzlich positive Umweltauswirkungen durch weniger Torfabbau, dem würde jedoch eine nega-

tive Auswirkung auf das Schutzgut Mensch (menschliche Gesundheit) gegenüber stehen. Die 

jährlich in Niedersachsen gewonnene Menge an Moor als ortstypisches Heilmittel ist gering, so 

dass die Zielsetzung der Torferhaltung kaum berührt wird. 

Die Ausnahmeregelung für Torfabbau, der aus naturschutzfachlichen und hydrologischen Grün-

den zur Nivellierung des Torfkörpers zwingend erforderlich ist, um eine gewünschte Wieder-

vernässung zu erreichen, hat positive Umweltauswirkungen, die anders nicht zu erzielen sind. 
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Auch ein Verzicht auf die Ausnahmeregelung für Torfgewinnung zur Herstellung von Torfbrand-

klinker hätte zwar grundsätzlich einige positive Umweltauswirkungen durch weniger Torfabbau. 

Dem würden jedoch negative Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturgüter gegenüber stehen, 

da die Sanierung historischer Gebäude mit dem regionaltypischen Torfbandklinker bei einem 

Verzicht nicht mehr erfolgen könnte. Der für die Herstellung von Torfbrandklinker jährlich benö-

tigte Schwarztorf ist mengenmäßig von untergeordneter Bedeutung und berührt die landesweite 

Zielsetzung der Torferhaltung somit nur minimal. 

Eine weitere Ausnahme für Torfabbau in den Vorranggebieten Torferhaltung gilt für bestimmte 

Konzeptgebiete. Die negativen Auswirkungen des Abbaus werden durch die Gestaltung der 

Festlegung in engen Grenzen gehalten. Auf diese Ausnahme soll trotz teilweiser negativer Um-

weltauswirkungen nicht verzichtet werden, um nachfolgenden Planungsebenen einen angemes-

senen raumordnerischen Ausgleich der Nutzungsinteressen – einschließlich Torfgewinnung – in 

diesen Gebieten zu ermöglichen. Dadurch, dass für diese Torfabbauten die Festlegung zu kli-

maschutzbezogener Kompensation gelten soll, werden negative Umweltauswirkungen vermin-

dert. 

Aus Sicht der Raumordnung steht das Vorranggebiet Torferhaltung einer der guten fachlichen 

Praxis entsprechenden landwirtschaftlichen und erwerbsgärtnerischen sowie einer ordnungsge-

mäßen forstwirtschaftlichen Nutzung nicht entgegen. Die Tatsache, dass das LROP keine un-

mittelbare Bindungswirkung für Privatpersonen entfaltet, wird aufgrund der besonderen Betrof-

fenheit der großen Zahl von Landwirten klargestellt. 

 

2.5.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Bei Verzicht auf die Festlegung entfallen die – zumeist positiven – Umweltauswirkungen. Torfab-

bau könnte auch auf den als Vorranggebiete Torferhaltung vorgesehenen Flächen weiterhin 

stattfinden (Genehmigung neuer Vorhaben). Dieser führt zu Umweltauswirkungen, die grund-

sätzlich negativ zu werten sind (Lärm, Beeinträchtigung Landschaftsbild, Beeinträchtigung Ar-

tenschutz, Klima und Wasserhaushalt, Zerstörung Kulturgüter). In Abhängigkeit von der Folge-

nutzung können zwar durchaus auch positive Wirkungen aus abgetorften Flächen hervorgehen 

(Schaffung weiträumig wiedervernässter Bereiche mit positiven Wirkungen auf Tiere, Pflanzen 

und die biologische Vielfalt, das regionale Klima, den Wasserhaushalt und das Landschaftsbild), 

jedoch treten diese zum einen erst zeitversetzt ein und zum anderen geht diesen eine erhebli-

che, stark beschleunigte torfabbbau- und wiedervernässungsbedingte Freisetzung klimaschäd-

licher Gase (CO2, Methan) voraus. 

Auf entwässerten, zumeist landwirtschaftlich genutzten Moorböden kommt es zu Mineralisie-

rungsprozessen, die zu einem Schwund der Torfmächtigkeit in Größenordnungen bis 3 cm/a 

führen können. Um die heutige land- oder forstwirtschaftliche Nutzung aufrechterhalten zu kön-

nen, wird die Entwässerung i. d. R. sukzessive nachgeführt. Auf lange Sicht (Dauer abhängig 

von Torfmächtigkeit und Torfzersetzungsrate) verschwinden so die Moorböden vollständig und 

es werden erhebliche Mengen des klimaschädigenden CO2 freigesetzt. Abhängig vom minerali-

schen Untergrund unter der Torfauflage kann eine landwirtschaftliche Nutzung oftmals nach Ver-

schwinden des Torfs nicht weitergeführt werden und ist an diesen Standorten somit bei Beibe-
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haltung heutiger Bewirtschaftungspraktiken, die eine Entwässerung erfordern, endlich. Die Fest-

legung von Vorranggebieten Torferhaltung kann somit bei positiven Umweltauswirkungen die 

sowieso notwendige Veränderung der Bewirtschaftung fördern. 

Die angestrebte Vermeidung der Freisetzung von Treibhausgasen hängt von der Ausgestaltung 

der Umsetzung der Regelungen ab. Bei Nichtumsetzung der Regelungen wird die Klimabilanz 

schlechter ausfallen. Die Regelungen stellen für die kohlenstoffhaltigen Böden den Einstieg in 

einen langfristigen, in mehreren Dekaden zu denkenden Prozesses zum Klimaschutz dar. Es ist 

offensichtlich, dass eine wirkliche Torferhaltung weit mehr bedarf als nur das bloße Belassen 

des entwässerten Torfes in der Fläche. Ab Rest-Torfauflagen von weniger als 50 cm ist die 

Torfzehrung ggf. kaum mehr umzukehren, da dies nach bisherigen Erfahrungen das Mindestmaß 

für eine erfolgreiche Wiedervernässung und Ansiedlung / Wachstum von Torfmoosen ist.  

Zusammenfassend überwiegen die positiven Umweltauswirkungen der Festlegung.  

 

2.6 Natur und Landschaft: Regelungen zum Bio-
topverbund und zur Steuerung der großräumigen 
Kompensation (3.1.2, Anlage 2) 

Die Regelungen sollen den Aufbau eines Biotopverbunds unterstützen und insbesondere Kern-
gebiete des Biotopverbunds und ihre Funktionalität gegenüber entgegenstehenden Planungen 
schützen. Ferner ergeht ein Handlungsauftrag zur Vernetzung der Kerngebiete. 
Des Weiteren ist als Grundsatz vorgesehen, dass naturschutzrechtliche Kompensationsmaß-
nahmen vorrangig in Flächenpools und Flächen des Biotopverbunds umgesetzt werden sollen. 
 

2.6.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Es sind keine direkten Auswirkun-
gen der Regelung auf das Schutz-
gut Menschen erkennbar. Effekte 
ergeben sich z. B. indirekt, wenn 
naturnahe Verbundflächen oder 
Flächenpools den Erholungswert ei-
ner Landschaft erhöhen. 

- 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Es sind positive Auswirkungen auf 
die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und 
die biologische Vielfalt zu erwarten: 
Der Austausch zwischen den Popu-
lationen verringert die Gefahr gene-
tischer Verarmung aufgrund kleiner 
Populationsgrößen. Zudem wird die 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Wiederbesiedlung geeigneter, aber 
derzeit unbesiedelter Habitate 
durch die jeweilige Tier- oder Pflan-
zenart gefördert, wodurch lokal und 
regional die Artenvielfalt erhöht 
wird. 
 
Der Grundsatz der Bündelung von 
Kompensationsmaßnahmen in Flä-
chenpools und zur Unterstützung 
des Biotopverbunds steht im Ein-
klang mit dem Naturschutzrecht. 
Durch die planerisch-räumliche 
Steuerung von Kompensationsmaß-
nahmen sind i.d.R. positive Umwelt-
auswirkungen zu erwarten, z. B. 
weil die vorhabenübergreifende 
Bündelung von Kompensations-
maßnahmen zu naturschutzfachlich 
besseren Lösungen führt (u. a. in 
Bezug auf Flächengrößen  oder die 
Einbindung von Maßnahmen in na-
turschutzfachliche Konzepte). 

 
 
 
 
 
 
 
Die Regelung zu Kompensations-
maßnahmen ist als Grundsatz der 
Raumordnung einer Abwägung zu-
gänglich. Aus naturschutzfachli-
chen Gründen z. B. ist deshalb eine 
Abweichung von dieser Festlegung 
begründet möglich; potenziell ne-
gative Umweltauswirkungen wer-
den so durch Handlungsspielraum 
der nachfolgenden Planungsebe-
nen abgewendet. 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Es sind sämtliche Natura 2000-Ge-
biete in der Vorrangfestlegung ent-
halten. Bereits aus der Bezeich-
nung von Natura 2000 als „zusam-
menhängendes europäisches öko-
logisches Netz“ (§ 31 BNatSchG) 
ergibt sich der Auftrag der Vernet-
zung der Gebiete, zumindest in 
funktionaler Hinsicht. Die Festle-
gung unterstützt somit die Umset-
zung der FFH-Richtlinie 
(92/43/EWG). 
Die Schutzzwecke und Erhaltungs-
ziele sämtlicher Natura 2000-Ge-
biete werden durch die Festlegung 
absehbar nicht beeinträchtigt, son-
dern ggf. unterstützt. Es ist somit 
pauschal eine FFH-Verträglichkeit 
gegeben. 

- 

Schutzgut Boden Aufgrund der Freihaltung der Flä-
chen vor entgegenstehenden Nut-
zungen, z. B. Versiegelungen, wir-
ken die Festlegungen grundsätzlich 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

bodenschützend. Beeinträchtigun-
gen des Schutzguts Boden können 
sich im Einzelfall ergeben, wenn 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Funktionalität des Biotopverbunds 
in den Boden eingreifen (z. B. Ab-
schieben des Oberbodens, um ma-
gere Standorte zu etablieren). Dies 
ist jedoch im Einzelfall bei Planung 
der jeweiligen Maßnahme vor Ort zu 
prüfen und maßstabsbedingt im 
LROP nicht erkennbar. 
 
Der Grundsatz der Bündelung von 
Kompensationsmaßnahmen in Flä-
chenpools kann den Entzug von aus 
Sicht der Landwirtschaft wertvollen 
Flächen reduzieren, wodurch die 
Flächenkonkurrenz und Intensivie-
rung der Landwirtschaft etwas ver-
mindert werden kann. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Aufgrund der Freihaltung der Flä-
chen vor entgegenstehenden Nut-
zungen, z. B. Versiegelungen, wirkt 
die Festlegung grundsätzlich was-
serschützend. Beeinträchtigungen 
des Schutzguts Wasser können sich 
im Einzelfall ergeben, wenn Maß-
nahmen zur Verbesserung der 
Funktionalität des Biotopverbunds 
in Gewässer eingreifen oder deren 
stoffliche Zusammensetzung beein-
flussen (z. B. Bodenveränderungen 
und dadurch stoffliche Freisetzun-
gen, die ins Oberflächen- oder 
Grundwasser gespült werden). Dies 
ist jedoch im Einzelfall bei Planung 
der jeweiligen Maßnahme vor Ort zu 
prüfen und maßstabsbedingt im 
LROP nicht erkennbar.  

- 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Aufgrund der Freihaltung der Flä-
chen vor entgegenstehenden Nut-
zungen, z. B. Bauwerken, die 
Frischluftschneisen beeinträchtigen 
können, hat die Festlegung grund-
sätzlich positive Auswirkungen. 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Beeinträchtigungen der Schutzgü-
ter können sich im Einzelfall erge-
ben, z. B. wenn zur Vernetzung von 
Waldbiotopen ein Offenland-Be-
reich aufgeforstet wird, der Kaltluft- 
und Frischluftentstehungsgebiet im 
Umfeld eines Verdichtungsraumes 
ist. Dies ist jedoch im Einzelfall bei 
Planung der jeweiligen Maßnahme 
vor Ort zu prüfen und maßstabsbe-
dingt im LROP nicht erkennbar. 

Schutzgut Land-
schaft 

Aufgrund der Freihaltung der Flä-
chen gegen entgegenstehende Nut-
zungen, z. B. landschaftsbildbeein-
trächtigende Bauwerke, wirkt die 
Festlegung grundsätzlich land-
schaftsschützend. Beeinträchtigun-
gen des Schutzguts Landschaft 
können sich im Einzelfall ergeben, 
wenn Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Funktionalität des Bio-
topverbunds in die Landschaft, ins-
bes. in das Landschaftsbild, negativ 
eingreifen. Dies ist jedoch im Ein-
zelfall bei Planung der jeweiligen 
Maßnahme vor Ort zu prüfen und 
maßstabsbedingt im LROP nicht er-
kennbar.  
Zumeist werden jedoch die positi-
ven Auswirkungen einer Biotopver-
netzung überwiegen, da sich eine 
Bereicherung der Artenvielfalt zu-
meist auch positiv auf Landschaft 
(Landschaftshaushalt) und Land-
schaftsbild auswirkt. 

- 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Es sind keine direkten Auswirkun-
gen der Regelung auf Kultur- und 
sonstige Sachgüter erkennbar. Po-
sitive Synergien von Biotopver-
bundmaßnahmen, die zugleich die 
Pflege einer historischen Kultur-
landschaft bzw. historischer Kultur-
landschaftselemente sicherstellen, 
sind denkbar. 
Beeinträchtigungen der Schutzgü-
ter können sich im Einzelfall erge-
ben, z. B. wenn bei Eingriffen in den 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Boden Bodendenkmäler beein-
trächtigt oder zerstört werden. Dies 
ist jedoch im Einzelfall bei Planung 
der jeweiligen Maßnahme vor Ort zu 
prüfen und maßstabsbedingt im 
LROP nicht erkennbar. Dabei sind 
die Umweltziele für die Schutzgüter 
Kultur- und sonstige Sachgüter zu 
beachten. 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Es ergeben sich positive Wechsel-
wirkungen. So kann z. B. eine Bio-
topverbundmaßnahme das Land-
schaftsbild beleben, was eine Auf-
wertung für die Erholungseignung 
nach sich ziehen kann. 
Konkrete Maßnahmen sind maß-
stabsbedingt auf nachfolgenden 
Planungsebenen zu prüfen. 

- 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Die Umweltauswirkungen der Fest-
legung auf die verschiedenen 
Schutzgüter gelten auch grenzüber-
schreitend.  

- 

 

2.6.2 Alternativenprüfung 

Die positiven Umweltauswirkungen der Festlegung würden grundsätzlich verstärkt, wenn auch 

die Vernetzungskorridore und -elemente im LROP festgelegt werden könnten. Dazu fehlen je-

doch bislang hinreichende Datengrundlagen. 

 

2.6.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Die ergänzenden Regelungen zum Biotopverbund führen zu positiven Umweltauswirkungen. Die 

Regelungen zur Bündelung von Kompensationsmaßnahmen beinhalten die notwendige Flexibi-

lität, um im Einzelfall potenziell negative Auswirkungen abzuwenden. 

Ein Verzicht auf die Regelung würde daher im Allgemeinen dazu führen, dass diese positiven 

Umweltauswirkungen nicht oder nicht in ihrer Gesamtheit eintreten können. 
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2.7 Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung: Re-
gelung zur Abfolge von Rohstoffgewinnung 
(3.2.2 02, 08, 09, 10) 

Die Regelungen zur räumlichen Steuerung des Bodenabbaus (Abbaustufenregelung) werden 
der aktuellen Rechtsprechung angepasst. 
Zur geordneten räumlichen Steuerung des Bodenabbaus soll den Trägern der Regionalplanung 
die Möglichkeit eröffnet werden, Festsetzungen zur Differenzierung der Abbaufolge für einzelne 
Rohstoffarten in den Regionalen Raumordnungsprogrammen zu treffen. Dafür sollen in Pla-
nungsräumen oder -teilräumen, die eine hohe Belastung durch Bodenabbau aufweisen, neben 
Vorranggebieten Rohstoffgewinnung auch Vorranggebiete Rohstoffsicherung festgelegt werden 
können. Letztere stehen für einen Rohstoffabbau nicht zur Verfügung, sondern dienen lediglich 
der Freihaltung der Lagerstätten vor konkurrierenden Nutzungen, die eine spätere Rohstoffge-
winnung erheblich erschweren würden. 
Bei der Differenzierung in Vorranggebiete Rohstoffgewinnung und Vorranggebiete Rohstoffsi-
cherung müssen die Vorranggebiete Rohstoffgewinnung und Rohstoffsicherung zusammen Ab-
bauvorräte für mindestens 30 Jahre umfassen, wovon Abbauvorräte für mindestens 20 Jahre 
über Vorranggebiete Rohstoffgewinnung zu sichern sind. Zur Überwachung des Abbaufort-
schritts und zur Vermeidung von Engpässen bei der Rohstoffversorgung ist ein Monitoring vor-
zusehen und sind die Regionalen Raumordnungsprogramme rechtzeitig fortzuschreiben. 
 

2.7.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die Regelungen dienen der Reduzierung von mit dem Rohstoffabbau verbundenen negativen 
Umweltauswirkungen in durch Bodenabbau besonders belasteten Räumen.  
 
 voraussichtliche erhebliche Aus-

wirkungen der Regelung 
Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Die Regelungen zur differenzieren-
den räumlichen Steuerung des Bo-
denabbaus in der Regionalplanung 
wirken negativen Umweltauswir-
kungen auf das Schutzgut Men-
schen (z.B. Verkehrsbelastungen, 
Lärm- und Staubemissionen, Ver-
lust von Erholungsräumen) in durch 
Bodenabbau besonders belasteten 
Räumen entgegen, indem die mit 
einem Bodenabbau verbundenen 
Umweltauswirkungen gebündelt 
bzw. konzentriert werden und so 
Beeinträchtigungen andernorts ver-
mieden werden können. 

- 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Die Regelungen zur differenzieren-
den räumlichen Steuerung des Bo-
denabbaus in der Regionalplanung 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

wirken negativen Umweltauswir-
kungen auf das Schutzgut Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt 
(z.B. Verkehrsbelastungen, Lärm- 
und Staubemissionen, Verlust von 
Lebensräumen, Erschütterungen, 
Zerschneidung von Biotopstruktu-
ren, Störung und Verlust von Pflan-
zen und Tieren) in durch Bodenab-
bau besonders belasteten Räumen 
entgegen.  
Dabei wirkt positiv, dass während 
der Dauer des Abbaus in den be-
troffenen Gebieten tendenziell grö-
ßere Rückzugsgebiete für störungs-
empfindliche Arten, Vernetzungs-
korridore und Lebensräume erhal-
ten bleiben, da die Vorranggebiete 
Rohstoffsicherung bis zu einer Neu-
festlegung in den Regionalen 
Raumordnungsprogrammen nicht 
für einen Abbau zur Verfügung ste-
hen.  

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass der mit der Abbausteue-
rung verbundene geringere Zer-
schneidungseffekt bzw. Verbleib 
größerer Rückzugsgebiete und Po-
tenzialflächen und die daraus resul-
tierenden Umweltauswirkungen 
sich grundsätzlich positiv auf Na-
tura 2000 auswirken. 

- 

Schutzgut Boden Es sind weder positive noch nega-
tive Auswirkungen auf das Schutz-
gut Boden zu erwarten. 

- 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Die Regelungen zielen auf die Re-
duzierung von Anzahl und Intensität 
von negativen Auswirkungen auf 
das Schutzgut zur gleichen Zeit. 
Dies unterstützt das Regenerati-
onsvermögen der Oberflächen- und 
Grundwasserkörper und ist daher 
als positive Umweltauswirkungen 
zu werten. 

- 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Die Regelungen zielen auf die Re-
duzierung der Anzahl und Intensität 
von Emissionsquellen, von denen 
zur gleichen Zeit Staubemissionen 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

ausgehen. Daher sind grundsätz-
lich positive Umweltauswirkungen 
für das Schutzgut Luft zu erwarten. 
Erhebliche Auswirkungen auf das 
Schutzgut Klima sind nicht erkenn-
bar. 

Schutzgut Land-
schaft 

Die Regelungen zur differenzieren-
den räumlichen Steuerung des Bo-
denabbaus in der Regionalplanung 
wirken negativen Umweltauswir-
kungen auf das Schutzgut Land-
schaft (z. B. Verkehrsbelastungen, 
Lärm- und Staubemissionen, Er-
schütterungen, Zerschneidungsef-
fekte, Verlust von prägenden Land-
schaftselementen, Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes) in 
durch Bodenabbau besonders be-
lasteten Räumen durch zeitliche 
und räumliche Staffelung des Ab-
baus entgegen. 

- 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Es sind weder positive noch nega-
tive Auswirkungen auf die Schutz-
güter zu erwarten. 

- 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Es sind positive Wechselwirkungen 
zu erwarten, da die Reduzierung 
zeitgleicher negativer Auswirkun-
gen auf einzelne Schutzgüter insge-
samt eine höhere Regenerationsfä-
higkeit insbesondere der Schutzgü-
ter Wasser, Pflanzen, Tiere und bi-
ologische Vielfalt begünstigt. 

- 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Die beschriebenen Auswirkungen 
auf die Schutzgüter können klein-
räumig auch grenzüberschreitend 
wirksam werden. Es handelt sich 
grundsätzlich um positive Umwelt-
auswirkungen. 
Eine Aussage zu möglichen Um-
weltauswirkungen hervorgerufen 
durch eine etwaige Verlagerung von 
Bodenabbau in Räume außerhalb 
des Planungsraumes in Folge der 
Abbaustufenregelung kann nicht 
getroffen werden, weil das Eintreten 
einer solchen Fallkonstellation der-
zeit nicht prognostizierbar ist.  

- 
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2.7.2 Alternativenprüfung 

Eine anders gefasste Regelung im LROP, die die Zielsetzung mit noch mehr positiven Umwelt-

auswirkungen erreichen lässt, ist nicht erkennbar. 

 

2.7.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Bei Verzicht auf die Festlegung entfallen die – zumeist positiven – Umweltauswirkungen. 

 

2.8 Rohstoffsicherung und Rohstoffgewinnung: 
Streichung einiger Vorranggebiete Rohstoffge-
winnung für den Torfabbau und Folgeänderungen 
(3.2.2 04, 05, 06, Anlage 2) 

Die Vorranggebiete Rohstoffgewinnung (VRR) für den Torfabbau, die zuletzt im LROP 2012 um-
fassend überarbeitet wurden, werden nun aus dem LROP teilweise gestrichen (s. Zeichnerische 
Darstellung (Anlage 2) des LROP). Dies ergibt Folgeänderungen in den textlichen Regelungen 
des LROP (s. LROP 3.2.2 Ziffern 04 und 06), wie z. B. die Streichung von Vorranggebietsnen-
nungen und der Festlegungen zu den noch nicht begonnenen integrierten Gebietsentwicklungs-
konzepten. Für die verbleibenden VRR für den Torfabbau werden Festlegungen, wie eine klima-
schutzbezogene Kompensation, getroffen, unter deren Voraussetzung ein Torfabbau möglich ist 
(s. LROP 3.2.2 Ziffer 05). 
 

2.8.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Mit der teilweisen Streichung der Vorranggebiete Rohstoffgewinnung (VRR) für den Torfabbau 
entfällt für diese gestrichenen Gebiete die in 3.2.2 Ziffer 02 Satz 2 festgelegte Übernahmever-
pflichtung dieser LROP-Vorrangflächen in die Regionalen Raumordnungsprogramme. Aus Grün-
den des Klima- und Biotopschutzes sind grundsätzlich positive Umweltauswirkungen insbeson-
dere beim Schutzgut Klima zu erwarten, da die Freisetzung von im Boden (Torf) gebundenen 
klimaschädlichen Gasen verzögert oder (bei ausreichender Vernässung) sogar verhindert wer-
den kann, sofern kein Torfabbau stattfindet. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die 
Streichung von VRR für den Torfabbau für sich genommen nicht dazu führt, dass ein Torfabbau 
auf diesen Flächen nicht mehr genehmigungsfähig wäre. Es entfällt nur der Vorrang des Torfab-
baus vor entgegenstehenden Nutzungen.  
Die künftige Entwicklung der Flächen, die bislang als VRR für den Torfabbau festgelegt sind, ist 
nicht prognostizierbar. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die derzeit i. d. R. landwirt-
schaftliche Nutzung auf diesen Flächen beibehalten wird. Wird für die Flächen eine andere Nut-
zung vorgesehen (z. B. Baugebiet), so sind deren Umweltauswirkungen im Rahmen der jeweili-
gen Planung zu betrachten. 
Sofern diese Flächen zukünftig als Vorranggebiete Torferhaltung festgelegt werden, bestehen 
im Hinblick auf die Umweltauswirkungen enge Zusammenhänge zu dieser Regelung (sh. dazu 
Kap. 2.5): Die Aufhebung von VRR für den Torfabbau schafft eine Grundlage dafür, im LROP 
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Abschnitt 3.1.1 und der Zeichnerischen Darstellung des LROP neue Ziele zur Torferhaltung fest-
zulegen, die voraussichtlich mit weitergehenden positiven Umweltauswirkungen verbunden sein 
werden. Diese Umweltauswirkungen sind jedoch keine unmittelbare Folge allein der Aufhebung 
der VRR für den Torfabbau und deshalb an dieser Stelle nicht einzubeziehen. 
 
In den verbleibenden VRR für den Torfabbau ist zukünftig ein Torfabbau möglich (Zulassung 
neuer Torfabbauten) unter der Voraussetzung, dass besondere klimaschutzbezogene Kompen-
sationsleistungen erbracht werden. Dabei wird den Wertigkeiten der Flächen durch besondere 
klimaschutzbezogene Faktoren Rechnung getragen.  
 
 
 voraussichtliche erhebliche 

Auswirkungen der Regelung 
Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Mit einer Streichung von Vorrangge-
bieten Rohstoffgewinnung (VRR) für 
den Torfabbau entfällt der Vorrang der 
Rohstoffgewinnung gegenüber kon-
kurrierenden Nutzungen. Dies führt 
potenziell zu Einschränkungen der 
industriellen Torfgewinnung. Somit 
werden negative Umweltauswir-
kungen auf das Schutzgut Men-
schen durch Torf-Abbautätigkeit 
(Lärm, Beeinträchtigung ruhiger Er-
holung in Natur und Landschaft) 
tendenziell vermieden. Dies gilt 
nicht für die Gebiete, in denen zu-
künftig Torfabbau weiterhin zuläs-
sig ist.  

- 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt 

Mit einer Streichung von Vorrang-
gebieten Rohstoffgewinnung 
(VRR) für den Torfabbau entfällt 
der Vorrang der Rohstoffgewin-
nung gegenüber konkurrierenden 
Nutzungen. Dies führt potenziell zu 
Einschränkungen der industriellen 
Torfgewinnung. Somit werden Be-
einträchtigungen der Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt tendenziell vermieden: Die 
im Umweltbericht zur LROP-Ände-
rung 2012 festgestellten negativen 
Auswirkungen durch die Auswei-
tung der VRR für den Torfabbau 
entfallen größtenteils (sehr großflä-
chige Beeinträchtigung von Stand-
orten mit aus naturschutzfachlicher 
Sicht wertvollen Funktionen für 
Flora und Fauna oder entsprechen-

Da für die verbleibenden VRR für 
den Torfabbau bestimmte, klima-
schutzbezogene Maßnahmen 
(Wiedervernässung) festgelegt 
werden, die zumeist auch positive 
Folgen für Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt haben, werden die 
grundsätzlich negativen Folgen ei-
nes Torfabbaus auf diese Schutz-
güter verringert. 
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 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

den Entwicklungspotenzialen, Be-
troffenheit von Flächen des Nieder-
sächsischen Moorschutzpro-
gramms mit insgesamt erheblichem 
Konfliktpotenzial, potenzielle Be-
einträchtigung angrenzender 
Schutzgebiete durch Entwässe-
rung). 
Auf den gestrichenen Vorrangflä-
chen entfällt allerdings auch die po-
tenzielle, zumindest auf Teilflächen 
mögliche langfristige Aufwertung 
des Umweltzustandes durch Kom-
pensationsleistungen im Anschluss 
an den Torfabbau. Diese Leistun-
gen sind allerdings auch bislang 
nicht Bestandteil der VRR-Festle-
gung. Eine Streichung der VRR für 
den Torfabbau umfasst daher nicht 
direkt das Ausbleiben dieser poten-
ziellen positiven Umweltauswirkun-
gen auf die Schutzgüter. 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Einige VRR für den Torfabbau 
grenzen an oder liegen zum Teil 
bzw. gänzlich in Gebieten des eu-
ropäischen Schutzgebietsnetzes 
Natura 2000. Für diese VRR sind 
im LROP Regelungen festgelegt, 
die auf einen FFH-verträglichen 
Rohstoffabbau bzw. eine Reduzie-
rung von Abbauflächen abzielen. 
Durch eine Streichung von VRR für 
den Torfabbau werden tendenziell 
mit einem Bodenabbau verbun-
dene Störungen vermieden. Damit 
hat die LROP-Änderung positive 
Auswirkungen bezüglich des As-
pektes „FFH-Verträglichkeit“. 
Erhebliche Beeinträchtigungen von 
Schutzzwecken und Erhaltungszie-
len der Natura 2000-Gebiete kön-
nen ausgeschlossen werden. 

- 

Schutzgut Boden Rohstoffgewinnung bedeutet im-
mer einen erheblichen Eingriff in 
das Schutzgut Boden, da das Bo-
dengefüge stark verändert wird und 
im Falle des Torfabbaus wesentli-
che Bodenbestandteile entnommen 

- 
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 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

werden. Durch eine Streichung von  
Vorranggebieten Rohstoffgewin-
nung für den Torfabbau werden in 
den betreffenden Gebieten tenden-
ziell die negativen Auswirkungen 
des Torfabbaus auf das Schutzgut 
vermieden. Die Regelung hat inso-
fern positive Auswirkungen. Für die 
verbleibenden VRR für den Torfab-
bau sind negative Auswirkungen 
grundsätzlich möglich; diese Um-
weltauswirkungen sind bereits mit 
der Umweltprüfung zum LROP 
2012 erfasst. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Torfabbau führt immer zu erhebli-
chen Eingriffen in den Wasser-
haushalt. Durch die teilweise Strei-
chung von Vorranggebieten für 
Rohstoffgewinnung werden ten-
denziell die negativen Auswirkun-
gen des Torfabbaus auf das 
Schutzgut vermieden. Andererseits 
erfolgt ohne den Torfabbau eine 
Fortsetzung der landwirtschaftli-
chen Nutzung. Diese erfordert in 
der Regel eine Flächenentwässe-
rung mittels Drainagen und bedingt 
den Eintrag von Nährstoffen und 
anderen in der Landwirtschaft ein-
gesetzten Stoffen. Die Regelung 
hat somit positive und negative 
Auswirkungen. 

- 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Durch die Streichung von Vorrang-
gebieten Rohstoffgewinnung für 
den Torfabbau werden tendenziell 
die negativen Auswirkungen des 
Torfabbaus auf das Schutzgut 
Klima vermieden: 
Durch die Erhaltung von Lagerstät-
ten wird der im Torf gebundene 
Kohlenstoff deutlich langsamer mi-
neralisiert als im Falle eines Ab-
baus. Auf Flächen, die für eine 
Wiedervernässung vorgesehen 
sind, wird zudem die Freisetzung 
von CO2 mittelfristig vollständig ge-

In den Fällen, in denen keine Strei-
chung der Vorranggebiete erfolgt 
und somit Vorrangfestlegungen zu-
gunsten des Torfabbaus beibehal-
ten werden, sollen negative Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Klima 
durch eine möglichst rasche Wie-
dervernässung der Abbauflächen 
(oder anderer geeigneter Flächen 
im gleichen Umfang) und zusätzli-
che klimaschutzbezogene Kom-
pensationsleistungen vermieden o-
der verringert werden. 
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 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

stoppt (nach einer Übergangs-
phase mit ggf. verstärkten Treib-
hausgasemissionen). 
Die Streichung der VRR für den 
Torfabbau leistet also zunächst 
grundsätzlich einen Beitrag zum 
globalen Klimaschutz. 
Bei den VRR für den Torfabbau 
handelt es sich allerdings um zu-
meist entwässerte, intensiv (land-
wirtschaftlich) genutzte Flächen, 
die aufgrund des Kontakts mit Sau-
erstoff laufend mineralisieren und 
somit CO2 freisetzen. Dem steht 
nach Torfabbau i. d. R. eine Wie-
dervernässung gegenüber, die ide-
alerweise wieder ein wachsendes 
und damit Kohlenstoff bindendes 
Moor etabliert. 
Die positiven Umweltauswirkungen 
der Streichung von VRR für den 
Torfabbau auf das globale Klima 
gelten also nur insoweit, wie recht-
zeitig der heutigen Entwässerung 
der Flächen entgegengesteuert 
wird (Prognoseunsicherheiten hin-
sichtlich der zukünftigen Entwick-
lung der Flächen). 
Da es hinsichtlich wirksamer Maß-
nahmen zum Klimaschutz jedoch 
insbesondere auf die Entwicklung 
der Treibhausgasemissionen in 
den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten ankommt, überwiegen die 
positiven Auswirkungen der Strei-
chung von VRR für den Torfabbau 
auf das Schutzgut Klima. 
In den Fällen, in denen keine Strei-
chung der VRR für den Torfabbau 
vorgenommen wird, können abbau-
bedingt beschleunigt große Men-
gen Treibhausgase freigesetzt wer-
den; hier bestehen negative Um-
weltauswirkungen des LROP 
grundsätzlich fort. 
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 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Für das Schutzgut Luft ist durch die 
Streichung der VRR für den Torfab-
bau kleinräumig mit der Vermei-
dung negativer Auswirkungen des 
Torfabbaus zu rechnen (Vermei-
dung von Schadstoff- und Staube-
missionen von den Abbauflächen). 

Schutzgut Land-
schaft 

Bei den VRR für den Torfabbau 
handelt es sich zumeist um Grün-
land oder Ackerflächen, die für das 
Landschaftsbild prägend geworden 
sind. Durch die Streichung von Vor-
rangflächen Rohstoffgewinnung für 
den Torfabbau werden in diesen 
Bereichen tendenziell Beeinträchti-
gungen des infolge der früheren 
Meliorationsmaßnahmen bis heute 
entstandenen Landschaftsbildes 
vermieden.  
Die Regelung hat auf diesen Typus 
somit positive Auswirkungen. 
Dort, wo VRR für den Torfabbau 
bestehen bleiben, entsteht auf der 
Grundlage einer Folgenutzung 
Wiedervernässung sukzessive das 
ursprüngliche Bild einer Moorland-
schaft wieder. Dieser Teil der Re-
gelung hat somit auf diesen Typus 
positive Auswirkungen. 

In den Fällen, in denen keine Strei-
chung der Vorranggebiete erfolgt 
und somit Vorrangfestlegungen zu-
gunsten des Torfabbaus beibehal-
ten werden, werden negative Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Land-
schaft durch eine möglichst rasche 
Wiedervernässung der Abbauflä-
chen (oder anderer geeigneter Flä-
chen im gleichen Umfang) und zu-
sätzliche klimaschutzbezogene 
Kompensationsleistungen, die 
i.d.R. auch positiv auf das Land-
schaftsbild wirken werden, verrin-
gert werden, indem zügig und um-
fassend das natürliche Bild einer 
Moorlandschaft wieder entsteht. 

Schutzgüter Kultur-
güter und sonstige 
Sachgüter 

In den Moorböden befinden sich 
vielfältige Kulturgüter (z. B. jahr-
tausendealte Bohlenwege, Kult-
stätten usw.), die durch das 
feuchte, sauerstoffarme Milieu er-
halten wurden. Eine industrielle Ab-
torfung führt häufig zu deren voll-
ständiger Zerstörung; aufgrund der 
heute üblichen maschinellen Bear-
beitung zumeist auch ohne Doku-
mentationsmöglichkeit. Der Schutz 
dieser Kulturgüter wird daher durch 
die Streichung von VRR für den 
Torfabbau im LROP unterstützt. 
Erhebliche Auswirkungen auf 
Sachgüter sind auf dieser Maß-
stabsebene nicht erkennbar. 

- 
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 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Wechselwirkungen 
zwischen den 
Schutzgütern 

Durch die Streichung eines Groß-
teils der VRR für den Torfabbau 
werden eine Reihe negativer Um-
weltauswirkungen, u. a. auf die 
Schutzgüter Boden, Wasser, Klima 
und Landschaft, tendenziell ver-
mieden. Damit sind grundsätzlich 
positive Wechselwirkungen auf 
weitere Schutzgüter verbunden, 
bspw. die Erhaltung der Erholungs-
qualität für den Menschen in den 
für die Vorranggebietsstreichung 
vorgesehenen Gebieten.  

In den Fällen, in denen keine Strei-
chung der Vorranggebiete erfolgt 
und somit Vorrangfestlegungen zu-
gunsten des Torfabbaus beibehal-
ten werden, werden negative Aus-
wirkungen auf mehrere Schutzgü-
ter durch eine möglichst rasche 
Wiedervernässung der Abbauflä-
chen und zusätzliche klimaschutz-
bezogene Kompensationsleistun-
gen, die i.d.R. auch positiv auf an-
dere Schutzgüter wirken werden, 
verringert werden. Z. B. kann so 
die Erholungsqualität der Land-
schaft vergrößert werden, was po-
sitive Folgen für das Schutzgut 
Menschen nach sich zieht. 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Die beschriebenen Auswirkungen 
der Regelung auf die Schutzgüter 
können kleinräumig auch grenz-
überschreitend wirksam werden. 
Es handelt sich grundsätzlich um 
positive Umweltauswirkungen. 
Hinsichtlich der mit einer etwaigen 
Verlagerung des Torfabbaus (in 
Gebiete außerhalb Niedersach-
sens) verbundenen Umweltauswir-
kungen bestehen zu große Progno-
seunsicherheiten, als dass Aussa-
gen getroffen werden können. 

Um etwaigen Verlagerungsprozes-
sen und den damit verbundenen 
negativen Umweltauswirkungen 
entgegen zu wirken, werden wei-
terhin VRR für den Torfabbau fest-
gelegt. In diesen ist die Zulassung 
weiteren Torfabbaus unter der Vo-
raussetzung der Realisierung einer 
zusätzlichen klimaschutzbezoge-
nen Kompensation auch zukünftig 
möglich. 

 

2.8.2 Alternativenprüfung 

Eine anders gefasste Regelung im LROP, mit der die Zielsetzung mit noch mehr positiven Um-

weltauswirkungen erreicht werden könnte, ist nicht erkennbar (sh. aber auch Kap. 2.5). Zwar ist 

auch ein vollständiger Verzicht auf die Festlegung von VRR für den Torfabbau im LROP denkbar. 

Aufgrund des Fehlens ausreichender Mengen und Qualitäten von Torfersatzstoffen wäre bei 

einer kurzfristigen vollständigen Streichung aller VRR für den Torfabbau aus dem LROP aller-

dings damit zu rechnen, dass sich der Torfabbau zu erheblichen Teilen inkl. negativer Umwelt-

auswirkungen nur verlagert und zugleich negative Umweltauswirkungen durch den verlängerten 

Transportweg hinzukommen. Deshalb wurde von einer vollständigen Streichung aller VRR für 

den Torfabbau abgesehen. 

Um dennoch positive Umweltauswirkungen der LROP-Änderung insbesondere im Bereich des 

Klimaschutzes auch bei Beibehaltung von VRR für den Torfabbau zu erreichen, ist eine Festle-

gung vorgesehen, die neue Torfabbauten in den VRR für den Torfabbau nur unter der Bedingung 
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einer klimaschutzbezogenen Kompensation zulässt. Der Umfang dieser Kompensation über-

steigt i.d.R. den Umfang einer Kompensation nach Naturschutzrecht und gibt zudem dem Klima-

schutz ein höheres Gewicht. 

Die bei der klimaschutzbezogenen Kompensation anzuwendenden Faktoren basieren auf einem 

Bilanzierungskonzept, das der wirtschaftlichen Bedeutung des Torfes und den Klimaschutzzie-

len der Torferhaltung in einem ausgewogenen Verhältnis Rechnung trägt und ein geordnetes 

Auslaufen der Torfgewinnung in Niedersachsen ermöglicht. Die Wahl von Faktoren, die mehr 

Fläche für eine klimaschutzbezogene Kompensation vorgesehen hätte, hätte aufgrund daraus 

folgender Unwirtschaftlichkeit eines Torfabbaus eine deutlich verstärkte Verlagerung des Ab-

baugeschehens zur Folge gehabt mit den o. g. negativen Umweltauswirkungen, so dass die po-

sitiven Umweltauswirkungen der Regelung zur klimaschutzbezogenen Kompensation in der Pra-

xis wenig bis keine Wirkung für den globalen Klimaschutz zur Folge hätte. Daher werden die 

dem Verordnungstext zu entnehmenden Flächenfaktoren festgelegt. 

Für zwei VRR für den Torfabbau erfolgt eine Ausnahme von der Festlegung der klimaschutzbe-

zogenen Kompensation, da für diese VRR bereits jeweils ein abgestimmtes Integriertes Gebiets-

entwicklungskonzept besteht, das in Umsetzung bestehender Ziele der Raumordnung erstellt 

wurde. Der Verzicht auf diese Ausnahme und damit eine weitergehende klimaschutzbezogene 

Kompensation hätte überwiegend positive Umweltauswirkungen. Um jedoch der Umsetzung der 

Integrierten Gebietsentwicklungskonzepte Rechnung zu tragen und nicht im Nachhinein ein zu-

sätzliches Erschwernis für den Torfabbau in diesen Flächen zu schaffen, wird für diese VRR die 

Ausnahme von der klimaschutzbezogenen Kompensation vorgesehen, soweit das Integrierte 

Gebietsentwicklungskonzept umgesetzt wird. 

Die Regelung in Ziffer 05 Satz 9, nach der die Festlegungen zur klimaschutzbezogenen Kom-

pensation auch bei allen Planungen zu beachten sind, die neue Flächen für den Torfabbau aus-

weisen, weitet den Regelungsbereich der klimaschutzbezogenen Kompensation mit ihren posi-

tiven Umweltauswirkungen weitestmöglich aus; eine Festlegung mit positiveren Umweltauswir-

kungen ist nicht erkennbar. 

 

2.8.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Bei Verzicht auf die Festlegung entfallen die – zumeist positiven – Umweltauswirkungen. Torfab-

bau bliebe auf den Flächen gegenüber allen anderen Raumnutzungen vorrangig. Torfabbau führt 

zu jeweils im konkreten Fall zu prüfenden Umweltauswirkungen, die grundsätzlich negativ (Lärm, 

Beeinträchtigung Landschaftsbild, Klima und Wasserhaushalt, Zerstörung Kulturgüter), z. T. 

aber auch positiv sein können (Eröffnung der Option, nach Abtorfung weiträumig wieder-

vernässte Bereiche zu schaffen: positiv für Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, das regionale 

Klima, den Wasserhaushalt und das Landschaftsbild). 

In der Gesamtbetrachtung überwiegen die positiven Umweltauswirkungen der teilweisen Strei-

chung der VRR für den Torfabbau, bei allerdings erheblichen Prognoseunsicherheiten hinsicht-

lich der zukünftigen Entwicklungen, die auf den Flächen stattfinden können. 
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Die Festlegung von klimaschutzbezogenen Kompensationsleistungen auf den verbleibenden 

VRR für den Torfabbau hat positive Umweltauswirkungen, die bei Verzicht auf diese Regelung 

entfallen würden. 

 

2.9 Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- 
und Hochwasserschutz: Streichung eines Vor-
ranggebiets Trinkwassergewinnung (3.2.4, An-
lage 2) 

In der Zeichnerischen Darstellung (Anlage 2) des LROP wird das Vorranggebiet Trinkwasserge-
winnung in den Gebieten Rinteln-Süd („Rintelner Wiesen“ / „Möllenbecker Feld“) südwestlich 
von Rinteln gestrichen, da es sich für die Trinkwasserversorgung der Stadt Rinteln nicht mehr 
eignet. 
 

2.9.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Vorranggebiete Trinkwassergewinnung sichern Wasservorkommen für die Trinkwassergewin-
nung gegenüber entgegenstehenden Planungen und Maßnahmen. Während bei der planeri-
schen Sicherung grundsätzlich von positiven Umweltauswirkungen auszugehen ist, können mit 
der Trinkwassergewinnung negative Umweltauswirkungen verbunden sein. 
Umweltauswirkungen an anderen Standorten, die ggf. aus einer Verlagerung der Trinkwasser-
gewinnung resultieren könnten, sind nicht zu erwarten, da das zu streichende Vorranggebiet 
Trinkwassergewinnung gegenwärtig nicht für eine öffentliche Trinkwassergewinnung genutzt 
wird. 
 
 voraussichtliche erhebliche Aus-

wirkungen der Regelung 
Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Direkte Umweltauswirkungen der 
Streichung auf das Schutzgut sind 
nicht erkennbar. Die Wasserversor-
gung ist über andere Wassergewin-
nungsgebiete sichergestellt. 
Potenzielle, insbesondere baube-
dingte negative Auswirkungen 
durch Aufnahme einer Wasserge-
winnung (Lärm, Schadstoffe und 
Stäube bei Bauarbeiten) werden 
vermieden. Dabei ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass die Strei-
chung des Vorranggebiets für sich 
genommen nicht dazu führt, dass 
eine Trinkwassergewinnung auf 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

diesen Flächen nicht mehr stattfin-
den kann. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Direkte erhebliche Umweltauswir-
kungen der Streichung auf die 
Schutzgüter sind nicht erkennbar. 
Indirekt werden potenzielle nega-
tive Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter vermieden, die bei Auf-
nahme einer Wasserentnahme 
durch eine Grundwasserabsenkung 
(Absenktrichter um die Entnahme-
stellen) entstehen könnten. Dabei 
ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass die Streichung des Vorrangge-
biets für sich genommen nicht dazu 
führt, dass eine Trinkwassergewin-
nung auf diesen Flächen nicht mehr 
stattfinden kann. 
Ebenfalls indirekt kann es zu Aus-
wirkungen dadurch kommen, dass 
Vorhaben durch Entfallen des Vor-
ranggebiets Trinkwassergewinnung 
genehmigungsfähig werden. Deren 
Umweltauswirkungen sind jedoch 
nicht durch das LROP verursacht 
und im jeweiligen Genehmigungs-
verfahren zu betrachten. 

- 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Im Vorranggebiet Trinkwasserge-
winnung befindet sich ein FFH-Ge-
biet (FFH-Gebiet 373 „Ostenuther 
Kiesteiche“, EU-Kennzahl: 3820-
331). Eine Beeinflussung des FFH-
Gebiets durch die Streichung des 
Vorranggebiets Trinkwassergewin-
nung ist auszuschließen, da das 
Vorranggebiet Trinkwassergewin-
nung dort nicht für eine Wasserent-
nahme genutzt wird und sich durch 
die Streichung somit die tatsächli-
chen Verhältnisse für das FFH-Ge-
biet nicht ändern. 

- 

Schutzgut Boden Die Streichung vermeidet negative 
Auswirkungen auf das Schutzgut, 
die bau- und anlagebedingt durch 
eine Wasserentnahme entstehen 
könnten (Bohrung und Verlegung 
von Leitungen zu den Brunnen mit 
entsprechenden Eingriffen in den 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Boden). Dabei ist allerdings zu be-
rücksichtigen, dass die Streichung 
des Vorranggebiets für sich genom-
men nicht dazu führt, dass eine 
Trinkwassergewinnung auf diesen 
Flächen nicht mehr stattfinden 
kann. 
Indirekt kann es zu Auswirkungen 
dadurch kommen, dass Vorhaben 
durch Entfallen des Vorranggebiets 
Trinkwassergewinnung genehmi-
gungsfähig werden. Deren Umwelt-
auswirkungen sind jedoch nicht 
durch das LROP verursacht und im 
jeweiligen Genehmigungsverfahren 
zu betrachten. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Die Streichung vermeidet negative 
Umweltauswirkungen des Vorrang-
gebiets, da bei der Umsetzung des 
Ziels eine Wasserentnahme und so-
mit eine quantitative Beeinträchti-
gung des Grundwasserkörpers zu 
erwarten wäre. 
Gleichzeitig entfällt der Schutz, den 
der Vorrang gegenüber anderen 
Nutzungen für das Grundwasser 
etabliert. Dadurch kann es zu (v. a. 
negativen) Auswirkungen kommen, 
da Vorhaben durch Entfallen des 
Vorranggebiets Trinkwassergewin-
nung ggf. erst genehmigungsfähig 
werden. Deren Umweltauswirkun-
gen sind jedoch nicht durch das 
LROP verursacht und im jeweiligen 
Genehmigungsverfahren zu be-
trachten. 

- 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Es sind keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen der Streichung des 
Vorranggebiets Trinkwassergewin-
nung auf die Schutzgüter erkenn-
bar. 

- 

Schutzgut Land-
schaft 

Die Streichung vermeidet negative 
Auswirkungen auf das Schutzgut, 
die bau- und anlagebedingt durch 
eine Wasserentnahme entstehen 
könnten (Bauarbeiten, oberirdische 
Bauwerke in der freien Landschaft). 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Dabei ist allerdings zu berücksichti-
gen, dass die Streichung des Vor-
ranggebiets für sich genommen 
nicht dazu führt, dass eine Trink-
wassergewinnung auf diesen Flä-
chen nicht mehr stattfinden kann. 
Indirekt kann es zu Auswirkungen 
dadurch kommen, dass Vorhaben 
durch Entfallen des Vorranggebiets 
Trinkwassergewinnung genehmi-
gungsfähig werden. Deren Umwelt-
auswirkungen sind jedoch nicht 
durch das LROP verursacht und im 
jeweiligen Genehmigungsverfahren 
zu betrachten. 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Die Streichung vermeidet negative 
Auswirkungen auf die Schutzgüter, 
die bau- und anlagebedingt durch 
eine Wasserentnahme entstehen 
könnten (Bauarbeiten mit Lärm, Er-
schütterungen und Schadstoff- und 
Staub-Freisetzung, oberirdische 
Bauwerke in Sichtbeziehungen um 
Denkmale, Beeinträchtigung von 
Bodendenkmalen durch unterirdi-
sche Anlagenteile). Dabei ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass die 
Streichung des Vorranggebiets für 
sich genommen nicht dazu führt, 
dass eine Trinkwassergewinnung 
auf diesen Flächen nicht mehr statt-
finden kann. 
Indirekt kann es zu Auswirkungen 
dadurch kommen, dass Vorhaben 
durch Entfallen des Vorranggebiets 
Trinkwassergewinnung genehmi-
gungsfähig werden. Deren Umwelt-
auswirkungen sind jedoch nicht 
durch das LROP verursacht und im 
jeweiligen Genehmigungsverfahren 
zu betrachten. 

- 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Die vermiedenen Umweltauswir-
kungen einer Wasserentnahme wir-
ken als vermiedene Auswirkungen 
gleichermaßen auch für andere 
Schutzgüter: 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

• Vermeidung der Beeinträch-
tigungen des Landschafts-
bilds (bau- und anlagebe-
dingt) vermeidet Beein-
trächtigungen der Erho-
lungseignung der Land-
schaft (Schutzgut Men-
schen), 

• quantitative Erhaltung des 
Grundwasserkörpers ver-
meidet potenziell negative 
Umweltauswirkungen einer 
Grundwasserabsenkung auf 
Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt, 

• Wegfall der Schutzfunktion 
des Vorranggebiets für das 
Grundwasser kann über den 
Wasserpfad zu (negativen) 
Auswirkungen auf Men-
schen, Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt und Boden 
führen (jedoch als Auswir-
kungen anderer Planun-
gen). 

Dabei ist allerdings zu berücksichti-
gen, dass die Streichung des Vor-
ranggebiets für sich genommen 
nicht dazu führt, dass eine Trink-
wassergewinnung auf diesen Flä-
chen nicht mehr stattfinden kann. 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Das Vorranggebiet grenzt an Nord-
rhein-Westfalen. Vorstehend be-
schriebene Umweltauswirkungen 
sind daher kleinräumig auch grenz-
überschreitend möglich, jedoch als 
marginal zu werten. Erhebliche di-
rekte grenzüberschreitende Um-
weltauswirkungen der Streichung 
des Vorranggebiets Trinkwasserge-
winnung sind nicht erkennbar. 

- 

 

2.9.2 Alternativenprüfung 

Alternativen sind nicht erkennbar. Der Bedarf für ein anderes Gebiet als Ersatz ist nicht gegeben. 
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2.9.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Die Streichung des Vorranggebiets Trinkwassergewinnung vermeidet potenzielle negative Um-

weltauswirkungen einer Wasserentnahme, gleichzeitig entfällt jedoch der mit der Vorrangfestle-

gung verbundene Schutz des Grundwasservorkommens vor entgegenstehenden Nutzungen. Die 

mit anderen Planungen verbundenen Umweltauswirkungen sind im Rahmen der jeweiligen Ge-

nehmigungsverfahren zu prüfen. 

Da dem Gebiet keine landesweite Bedeutung für die Sicherung der öffentlichen Trinkwasserge-

winnung zukommt und auch qualitative Gründe gegen eine zukünftige Entnahme sprechen, ist 

die Streichung des Vorranggebiets Trinkwassergewinnung sachgerecht. 

 

2.10 Entwicklung der technischen Infrastruktur, Logis-
tik: Regelungen zu Logistikregionen und Güter-
verkehrszentren (4.1.1, Anlage 2) 

 
In 4.1.1 Ziffer 03 Satz 2 sollen im zweiten Spiegelstrich der Standort Flughafen Hannover-Lan-
genhagen, im vierten Spiegelstrich jeweils die Standorte Göttingen und Bovenden sowie im fünf-
ten Spiegelstrich Bohmte als landesbedeutsamer logistischer Knoten als Grundsatz ergänzt wer-
den. 
In Ziffer 03 Satz 5 erfolgt eine Klarstellung, dass es sich bei den bisherigen Standorten Göttin-
gen-Bovenden und Osnabrück jeweils um zwei räumlich getrennte Güterverkehrszentren han-
delt: Göttingen und Bovenden einerseits, Osnabrück und Bohmte andererseits. Die Zeichneri-
sche Darstellung (Anlage 2) des LROP wird entsprechend ergänzt. 
 
Die Prüftiefe hinsichtlich Konkretisierungsgrad und Verbindlichkeit erfolgt bezogen auf die mit 
der LROP-Festlegung einschätzbaren Auswirkungen. Detailliertere Einschätzungen sowie die 
Darstellung entsprechender Alternativen und Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich müssen auf der Basis konkreter Flächenausweisungen auf den nachfolgenden 
Planungsebenen erfolgen.  
 

2.10.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 
 voraussichtliche erhebliche Aus-

wirkungen der Regelung 
Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Es ist bei der Weiterentwicklung der 
Standorte bedingt durch steigendes 
Verkehrsaufkommen und ggf. die 
Inanspruchnahme weiterer Flächen 
von negativen Umweltauswirkun-
gen, insbesondere durch Lärm- und 

In den räumlich konkretisierenden 
Planungsebenen sollten je nach 
Umfang und Erfordernis geeignete 
Maßnahmen des aktiven und passi-
ven Schallschutzes festgesetzt 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Abgasemissionen sowie Versiege-
lung, auszugehen.  

werden. Zudem sind Verkehrsfüh-
rungen mit möglichst geringen Um-
weltauswirkungen auf das Schutz-
gut zu bevorzugen. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Es ist von negativen Umweltauswir-
kungen, insbesondere durch Lärm- 
und Abgasemissionen sowie der 
Versiegelung von Flächen und 
Lichtemissionen auszugehen. 
Zudem sind baubedingte Eingriffe 
in den Naturhaushalt zu erwarten. 

In den räumlich konkretisierenden 
Planungsebenen sollten je nach 
Umfang und Erfordernis Vermei-
dungs- und Kompensationsmaß-
nahmen sowie geeignete Maßnah-
men des aktiven Schallschutzes 
festgesetzt werden. 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Die Regelung hat keine erkennba-
ren Auswirkungen auf Natura 2000-
Gebiete. 

- 

Schutzgut Boden Aus zu erwartenden Baumaßnah-
men und Versiegelungen werden  
negative Umweltauswirkungen auf 
das Schutzgut Boden resultieren. 

In den räumlich konkretisierenden 
Planungsebenen sollten je nach 
Umfang und Erfordernis geeignete 
Vorkehrungen zur Verringerung der 
Inanspruchnahme von Boden fest-
gesetzt werden. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Im Einzelfallfall können von der 
Festlegung Oberflächengewässer 
betroffen sein. Das muss jedoch im 
Rahmen der räumlichen Konkreti-
sierung  (nachgeordnete Planungs-
ebenen) geprüft werden. 
Hinsichtlich der Versiegelung sind 
negative Umweltauswirkungen auf 
den Grundwasserhaushalt  möglich. 

In den räumlich konkretisierenden 
Planungsebenen sollten je nach 
Umfang und Erfordernis geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung oder zum  Ausgleich ne-
gativer Wirkungen auf das Schutz-
gut Wasser vorgesehen werden. 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Es ist sowohl in der Bau- als auch 
in der Betriebsphase von negativen 
Umweltauswirkungen, insbeson-
dere durch Lärm- und Abgasemissi-
onen, auszugehen. 

In den räumlich konkretisierenden 
Planungsebenen sollten je nach 
Umfang und Erfordernis geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung oder zum  Ausgleich ne-
gativer Wirkungen auf die Schutz-
güter Klima und Luft vorgesehen 
werden. 

Schutzgut Land-
schaft 

Bedingt durch Gebäude und Versie-
gelungen ist mit Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbilds und der Erho-
lungseignung der vom Eingriff be-
troffenen Landschaft zu rechnen. 

In den räumlich konkretisierenden 
Planungsebenen sollten je nach 
Umfang und Erfordernis geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung oder zum Ausgleich ne-
gativer Wirkungen auf das Schutz-
gut Landschaft  vorgesehen werden 
(z. B. Eingrünung, landschaftsge-
rechte Gestaltung und Einbindung). 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Bedingt durch Baumaßnahmen, 
Gebäude und Versiegelungen, ggf. 
in Verbindung mit Eingriffen in den 
Naturhaushalt,  können je nach ört-
licher Betroffenheit negative Aus-
wirkungen auf Kultur- und sonstige 
Sachgüter auftreten.   

In den räumlich konkretisierenden 
Planungsebenen können negative 
Auswirkungen durch vorausschau-
ende Planung und  je nach Umfang 
und Erfordernis geeignete Maßnah-
men zur Vermeidung, Verringerung 
oder zum  Ausgleich negativer Wir-
kungen auf Sach- und Kulturgüter 
vorgesehen werden 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Durch Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbilds kann auch die Er-
holungseignung und damit das 
Schutzgut Menschen negativ beein-
flusst werden. Dies ist jedoch nur im 
räumlich konkreten Zusammenhang 
in den nachgeordneten Planungs-
ebenen einzuschätzen. 

In den räumlich konkretisierenden 
Planungsebenen sollten je nach 
Umfang und Erfordernis geeignete 
Vorkehrungen zur Vermeidung o-
der Verringerung negativer Wech-
selwirkungen getroffen werden. 
Es bestehen hierbei möglicher-
weise ausgeprägte Wechselwirkun-
gen zwischen den Umweltbelangen 
der einzelnen Schutzgüter. So kön-
nen die Maßnahmen für die Minder-
belastung eines Schutzguts (z. B. 
Lenkung des Verkehrs weg von 
Wohnbebauung) negative Auswir-
kungen auf andere Schutzgüter 
(z. B. Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt oder Luft, Klima) ha-
ben. Diese müssen entsprechend 
berücksichtigt werden.  

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

voraussichtlich keine, da die Stand-
orte hinreichend weit von den Pla-
nungsgrenzen entfernt liegen 

- 

 

2.10.2 Alternativenprüfung 

Ein Vergleich oder gar eine Gesamtbilanzierung konkreter, flächenbezogener Umweltauswirkun-

gen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf Maßstabsebene des LROP nicht möglich. 

 

2.10.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Mit der Änderung wird die Konkretisierung bestehender Festlegungen vorgenommen bzw. für 
die Standorte Bovenden und Bohmte klargestellt, dass Sie als eigenständige GVZ planerisch 
gesichert werden. Insofern werden keine grundsätzlich neuen zusätzlichen Standorte festgelegt, 
vielmehr sollen die bereits entwickelten landesbedeutsamen logistischen Knoten und Güterver-
kehrszentren an ihren konkreten Standorten für die weitere zukunftsfähige Entwicklung gesichert 



Begründung, Teil H - Umweltbericht -  

 

 - 191 -

werden. Damit verbindet sich der Auftrag für eine vorausschauende und nachhaltige Flächen-
vorsorge auf regionaler und kommunaler Ebene. 

Da mit der Regelung keine neuen Standorte entwickelt, sondern nur bereits existierende erfasst 

und hinsichtlich Ihrer Bedeutung als landesbedeutsame logistische Knoten benannt werden, tre-

ten die Umweltauswirkungen auch bei Nichtdurchführung der Regelung auf. 

 

2.11 Schienenverkehr, öffentlicher Personennahver-
kehr, Fahrradverkehr: Bahnstrecke Bassum – Su-
lingen – Landesgrenze (Rahden) (4.1.2, Anlage 2) 

In Ziffer 4.1.2 04 Satz 4 wird die raumordnerische Sicherung der Bahntrasse Bassum – Sulingen 
– Landesgrenze (Rahden) festgeschrieben. Diese Strecke ist zwar nicht mehr durchgängig im 
Bahnbetrieb, z. T. sind kleinere Gleisabschnitte entfernt oder nicht mehr nutzbar. Gleichwohl 
handelt es sich um eine im RROP des Landkreises Diepholz festgelegte und gewidmete Strecke, 
die als potenzielle Anbindung der Seehäfen vorgehalten und daher landesplanerisch gesichert 
werden soll. 
Die Regelung zielt zunächst auf die planerische Absicherung der Freihaltung des Trassenkorri-
dors vor entgegenstehenden Nutzungen. Folgen einer etwaigen Wiederinbetriebnahme bzw. ei-
ner Ertüchtigung der Strecke einschl. ggf. erforderlich werdender Baumaßnahmen können zum 
jetzigen Zeitpunkt nur überschlägig beurteilt werden. 
 

2.11.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Nachstehend wird explizit auf die Umweltauswirkungen der Regelung entlang der Strecke ein-

gegangen. Parallel ergeben sich durch die Schienenstrecke bei großräumigerer Betrachtung 

grundsätzlich positive Umweltauswirkungen durch Verlagerung von Verkehr von der Straße auf 

die umweltfreundlichere Schiene (energieeffizienter, klimafreundlicher und weniger Schadstof-

femissionen im Vergleich zur Straße), auf die Schutzgüter Menschen (auch: Erholung), Tiere, 

Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft, Kultur- und sonstige 

Sachgüter. Durch Reaktivierung vorhandener Bahnstrecken kann im Allgemeinen von geringe-

ren Zerschneidungseffekten gegenüber einem Neubau ausgegangen werden; dies ist daher im 

Vergleich positiv zu werten insbesondere für die Schutzgüter Menschen (auch: Erholung), Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt zu werten. 

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Bei Wiederinbetriebnahme und Er-
tüchtigung der Strecke ist mit bau- 
und betriebsbedingten Lärmbelas-
tungen für die Anwohner zu rech-
nen. Deren Ausprägung ist jedoch 
gegenwärtig nicht abzuschätzen. 

Im Falle einer möglichen Wiederin-
betriebnahme oder Ertüchtigung 
der Strecke können Maßnahmen 
ergriffen werden, um die negativen 
Umweltauswirkungen zu vermin-
dern (z. B. Lärmschutz). 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Bei Wiederinbetriebnahme und Er-
tüchtigung der Strecke ist mit bau- 
und betriebsbedingten Lärmbelas-
tungen und Zerschneidungseffek-
ten, bei Ausbau der Strecke auch 
mit bau- und anlagebedingten ne-
gativen Umweltauswirkungen auf 
Arten und Biotope selbst zu rech-
nen. Deren Ausprägung ist jedoch 
gegenwärtig nicht abzuschätzen.  

Im Falle einer möglichen Wiederin-
betriebnahme oder Ertüchtigung 
der Strecke können Maßnahmen 
ergriffen werden, um die negativen 
Umweltauswirkungen zu vermin-
dern (z. B. Lärmschutz). Beein-
trächtigungen von Arten und Bioto-
pen im Zuge evtl. Ausbaumaßnah-
men können im Zuge der Detailpla-
nung vermieden oder verringert 
werden (möglichst flächensparen-
der Bau und unter Umgehung von 
seltenen Biotopen oder Vorkom-
men seltener Arten). 
Durch die Nutzung der bereits vor-
handenen Trasse werden gegen-
über einem Neubau auf neuer 
Trasse erhebliche negative Um-
weltauswirkungen auf die Schutz-
güter vermieden. 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Bei Wiederinbetriebnahme und Er-
tüchtigung könnten ggf. folgende 
Natura 2000-Gebiete beeinträchtigt 
werden: 

• FFH-Gebiet „Geestmoor und 
Klosterbachtal“ (Melde-Nr. 
3118-331), 

• FFH-Gebiet „Pastorendiek 
und Amphibiengewässer 
nördlich Schwaförden“ 
(Melde-Nr. 3218-332), 

• EU-Vogelschutzgebiet 
„Diepholzer Moorniederung“ 
(EU-Kennzeichen DE3418-
401), 

• FFH-Gebiet „Renzeler Moor“ 
(Melde-Nr. 3418-301), 

wobei keines dieser Gebiete von 
der Trasse unmittelbar durchquert 
wird.  
Ob und in welchem Umfang  kon-
krete Auswirkungen entstehen, 
kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
jedoch nicht abschließend beurteilt 
werden.  

Ob und in welchem Umfang kon-
krete Auswirkungen entstehen, 
kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht abschließend beurteilt wer-
den. Insofern können auch keine 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur 
Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 
bestimmt werden. 
Durch die Nutzung der bereits vor-
handenen Trasse werden gegen-
über einem Neubau auf neuer 
Trasse erhebliche negative Um-
weltauswirkungen vermieden. 

Schutzgut Boden Bei Wiederinbetriebnahme und Er-
tüchtigung ist baubedingt, ggf. auch 
anlagebedingt, mit Eingriffen zu 

Im Falle einer möglichen Wiederin-
betriebnahme oder Ertüchtigung 
der Strecke können Maßnahmen 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

rechnen. Deren Ausprägung ist je-
doch gegenwärtig nicht abzuschät-
zen. 

ergriffen werden, um die negativen 
Umweltauswirkungen zu vermin-
dern (z. B. möglichst flächenspa-
rende Trassenführung). 
Durch die Nutzung der bereits vor-
handenen Trasse werden gegen-
über einem Neubau auf neuer 
Trasse erhebliche negative Um-
weltauswirkungen auf das Schutz-
gut vermieden. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Bei Wiederinbetriebnahme und Er-
tüchtigung ist bedingt durch Bau-
maßnahmen mit Eingriffen zu rech-
nen. Deren Ausprägung ist jedoch 
gegenwärtig nicht abzuschätzen. 

Im Falle einer möglichen Wiederin-
betriebnahme oder Ertüchtigung 
der Strecke können Maßnahmen 
ergriffen werden, um die negativen 
Umweltauswirkungen zu vermin-
dern (z. B. möglichst  Umgehung 
von Oberflächengewässern). 
Durch die Nutzung der bereits vor-
handenen Trasse werden gegen-
über einem Neubau auf neuer 
Trasse erhebliche negative Um-
weltauswirkungen auf das Schutz-
gut vermieden. 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Bei Wiederinbetriebnahme und Er-
tüchtigung der Strecke sind erhebli-
che negative Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Klima nicht zu er-
warten. Die perspektivische Siche-
rung von Schienentransportkapazi-
täten für die Seehäfenanbindung 
lässt – mit Blick auf die Alternative 
Straße / LKW – durch die Vermei-
dung bzw. Verminderung von Treib-
hausgasausstoß und Abgasemissi-
onen eine positivere Bilanz erwar-
ten. Im Umfeld der Trasse kann es 
jedoch, sofern keine Elektrifizierung 
erfolgt, zu negativen Umweltauswir-
kungen durch den Schadstoffaus-
stoß der Lokomotiven kommen. 

- 

Schutzgut Land-
schaft 

Bei Wiederinbetriebnahme und Er-
tüchtigung der Strecke ist bedingt 
durch Baumaßnahmen mit Eingrif-
fen in voraussichtlich eher gerin-
gem Umfang zu rechnen. Deren 
Ausprägung ist jedoch gegenwärtig 
nicht abzuschätzen. 

Im Falle einer möglichen Wiederin-
betriebnahme oder Ertüchtigung 
der Strecke können Maßnahmen 
ergriffen werden, um die negativen 
Umweltauswirkungen zu vermin-
dern (z. B. Nutzung vorhandener o-
der Anpflanzung weiterer bahnbe-
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 
gleitender Gehölze zwecks Einbin-
dung der Strecke in das Land-
schaftsbild). 
Durch die Nutzung der bereits vor-
handenen Trasse werden gegen-
über einem Neubau auf neuer 
Trasse erhebliche negative Um-
weltauswirkungen auf das Schutz-
gut vermieden. 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Bei Wiederinbetriebnahme und Er-
tüchtigung der Strecke können 
bau-, anlage- und betriebsbedingt 
einzelne negative Auswirkungen 
möglich sein. Deren Ausprägung ist 
jedoch gegenwärtig nicht abzu-
schätzen. 

Im Falle einer möglichen Wiederin-
betriebnahme oder Ertüchtigung 
der Strecke können Maßnahmen 
ergriffen werden, um die negativen 
Umweltauswirkungen zu vermin-
dern (z. B. möglichst weitgehende 
Nutzung vorhandener Bausub-
stanz, möglichst wenig Erschütte-
rungen im Umfeld von Baudenkmä-
lern, Berücksichtigung von Denk-
mälern bei evtl. Ausbau der Stre-
cke). 
Durch die Nutzung der bereits vor-
handenen Trasse werden gegen-
über einem Neubau auf neuer 
Trasse erhebliche negative Um-
weltauswirkungen auf das Schutz-
gut vermieden. 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern können bei Wiederin-
betriebnahme und Ertüchtigung der 
Strecke auftreten. Diese sind zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ab-
schließend zu beurteilen. Denkbar 
sind z. B. negative Auswirkungen 
auf das Landschaftsbild durch einen 
Ausbau, der ebenfalls negativ auf 
das Schutzgut Menschen (Erho-
lungseignung der Landschaft) wirkt. 

Die Maßnahmen, die zu Vermei-
dung, Verminderung oder zum Aus-
gleich negativer Auswirkungen auf 
die Schutzgüter beitragen, wirken 
i. d. R. auch positiv auf die durch 
Wechselwirkungen damit verknüpf-
ten Schutzgüter. 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Bei Wiederinbetriebnahme und Er-
tüchtigung ist mit der Entlastung al-
ternativer Transportrouten – also 
positiven Umweltauswirkungen – zu 
rechnen. 

- 
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2.11.2 Alternativenprüfung 

Die Festlegung soll der Sicherung und Weiterentwicklung der Hinterlandanbindung der Seehä-

fen, vor allem Bremens dienen. Da die Bestandsstrecken, insbesondere Bremen – Hannover, 

perspektivisch kaum mehr zusätzliche Transportkapazitäten aufnehmen können, bedarf es al-

ternativer Trassen. Die Bahnverbindung Bassum – Sulingen – Landesgrenze (Rahden) stellt hier 

eine raum- und fachplanerisch nach wie vor gesicherte Möglichkeit dar, deren Nichtinanspruch-

nahme eine Abwicklung der entstehenden Seehafenhinterlandverkehre nur mit   

• der Führung über die Bestandsstrecken, verbunden mit der Folge der Überlastung, also 

auch steigenden Umweltbelastungen, 

• den Neubau von (Teil-) Strecken oder  

• der Verlagerung der Verkehre, beispielsweise von der Schiene auf die Straße,  

möglich machen würde. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Umweltbelastungen sind 

diese Alternativen nach derzeitigem Erkenntnisstand als schlechter zu werten.  

Ein Vergleich oder gar eine Gesamtbilanzierung konkreter, trassenbezogener Umweltauswirkun-

gen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beurteilbar. 

 

2.11.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Die Nichtdurchführung der Regelung würde – für den Fall der Streckenentwidmung und der In-

anspruchnahme der Flächen zugunsten konkurrierender Raumnutzungen – i. W. zu den bereits 

im Punkt 2.11.2 erörterten Alternativen führen.  

Die Festlegung führt somit zu relativ konkreten, lokalisierbaren negativen Umweltauswirkungen, 

denen globale, positive Effekte gegenüberstehen. Die Umweltauswirkungen einer ggf. stattfin-

denden Ertüchtigung und insbesondere die FFH-Verträglichkeit sind auf den nachfolgenden Pla-

nungsebenen detaillierter zu prüfen. 

 

2.12 Schienenverkehr, öffentlicher Personennahver-
kehr, Fahrradverkehr: Bahnstrecke Dannenberg – 
Lüchow – Landesgrenze (Salzwedel) (4.1.2, An-
lage 2) 

In Ziffer 4.1.2 04 Satz 4 wird die raumordnerische Sicherung der Bahntrassen Dannenberg – 
Lüchow und Lüchow – Wustrow sowie die Entwicklung einer Trasse Wustrow – Landesgrenze 
(Salzwedel) als sonstige Eisenbahnstrecke festgelegt. Die Strecke soll als potenzielle Anbin-
dung der Seehäfen (Ostkorridor) gesichert und entwickelt werden. 
Die Strecke ist nicht mehr durchgängig betriebsbereit, z. T. sind die Gleiskörper entfernt oder 
nicht mehr nutzbar. Der Streckenabschnitt Dannenberg (Ost) – Lüchow ist betriebsbereit, 
Lüchow – Wustrow wurde 1996 stillgelegt, Wustrow (Han) – Landesgrenze (und weiter nach 
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Salzwedel) ist größtenteils abgetragen, insbesondere im Abschnitt Lübbow – Landesgrenze, 
rechtlich jedoch weiterhin größtenteils als stillgelegte Bahnstrecke anzusehen (Folgen der in-
nerdeutschen Teilung). 
Die Regelung bezieht sich hinsichtlich des Abschnitts Dannenberg (Ost) – Lüchow und Lüchow 
– Wustrow auf die räumliche Sicherung des Bahnkörpers. Für den Abschnitt Wustrow – Landes-
grenze (Salzwedel) wird festgelegt, dass eine geeignete Trasse zu entwickeln ist.  
 

2.12.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Nachstehend wird explizit auf die Umweltauswirkungen der Regelung entlang der Strecke ein-

gegangen. Parallel ergeben sich durch die Schienenstrecke bei großräumigerer Betrachtung 

grundsätzlich positive Umweltauswirkungen durch Verlagerung von Verkehr von der Straße auf 

die umweltfreundlichere Schiene (energieeffizienter, klimafreundlicher und weniger Schadstof-

femissionen im Vergleich zur Straße), auf die Schutzgüter Menschen (auch: Erholung), Tiere, 

Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft, Kultur- und sonstige 

Sachgüter. Durch Reaktivierung vorhandener Bahnstrecken kann im Allgemeinen von geringe-

ren Zerschneidungseffekten gegenüber einem Neubau ausgegangen werden; dies ist daher im 

Vergleich positiv zu werten insbesondere für die Schutzgüter Menschen (auch: Erholung), Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt zu werten. 

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Soweit Teile der Strecke bereits in 
Betrieb sind, ergeben sich durch die 
Regelung keine Auswirkungen, da 
der tatsächliche Betrieb auf der 
Strecke durch die raumordnerische 
Sicherung nicht beeinflusst wird. 
Bei Wiederinbetriebnahme der an-
deren Abschnitte und im Falle einer 
Ertüchtigung sowie bei Neubau auf 
neuer Trasse sind bau- und anlage-
bedingte, v. a. betriebsbedingte er-
hebliche negative Auswirkungen zu 
erwarten: Anwohner werden durch 
Lärm und Schadstoffe belastet. Um-
fang und Intensität der Belastungen 
sind im gegenwärtigen Planungs-
stadium nicht abschätzbar. 

Bei Entwicklung der neuen Trasse 
können durch Abstände zu besie-
delten Bereichen negative Umwelt-
auswirkungen auf das Schutzgut 
vermieden oder zumindest verrin-
gert werden. Durch Bauzeitenbe-
schränkung und günstige Organi-
sation des Betriebs können Lärm-
belastungen, insbesondere zu Ru-
hezeiten, vermieden und verringert 
werden. Dies ist auf nachfolgen-
den Planungsebenen weiter zu un-
tersuchen. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Im baulich nicht mehr vorhandenen 
Abschnitt im Bereich Lübbow – Lan-
desgrenze hat die Wiedererrichtung 
des Bahnkörpers absehbar erhebli-
che Eingriffe in die Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt zur Folge und auch eine 

Konkrete Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen können erst 
entwickelt werden, wenn der Um-
fang der Eingriffe nach einer detail-
lierteren Planung ermittelbar wird. 
Im Zuge der Planung ergeben sich 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

neue Trasse (Lüchow – ) Wustrow – 
Salzwedel würde die Schutzgüter 
tangieren: Das Gebiet ist als für 
Brut- und Gastvögel wertvoller Be-
reich kartiert (Gebiet 3033/3.1, 
Lüchower Landgraben; Quelle: Um-
weltserver MU). Des Weiteren fin-
den sich Biotope der landesweiten 
Biotopkartierung in diesem Bereich 
(Quelle: Umweltserver MU). Der ge-
samte Bereich liegt im Naturpark 
Elbhöhen-Wendland (ebd.). Die 
Querung erfolgt zudem im Verlauf 
des „Grünen Bandes“, des ehemali-
gen innerdeutschen Grenzstreifens, 
der heute besondere Funktionen in 
der Biotopvernetzung übernehmen 
soll. 
 
Die Jeetzel, die nahe der Bahnstre-
cke verläuft, ist FFH-Gebiet, teil-
weise Biotop der landesweiten Bio-
topkartierung und Bestandteil des 
niedersächsischen Fließgewässer-
schutzsystems. 
Sofern der bestehende Bahnkörper 
genutzt wird, werden die anlagebe-
dingten Auswirkungen auf die um-
liegenden geschützten bzw. schutz-
würdigen Bereiche reduziert. In die-
sem Fall wäre allerdings auf nach-
folgenden Planungsebenen zu 
überprüfen, inwiefern der stillge-
legte Bahnkörper zwischenzeitlich 
durch geschützte Arten besiedelt 
wurde.  
 
Im Falle einer abschnittsweisen 
Neutrassierung ist auf die Schutz-
gebiete und die Belange des Arten-
schutzes entsprechend den gesetz-
lichen Vorgaben Rücksicht zu neh-
men. 

vielfältige Berücksichtigungsmög-
lichkeiten und z. T. -pflichten hin-
sichtlich der Schutzgüter (z. B. Be-
achtung des Artenschutzrechts). 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Es ist das EU-Vogelschutzgebiet 
„Landgraben- und Dummeniede-
rung“ (V 29, DE 3032-401) zu que-
ren wie auch das gleichnamige 
FFH-Gebiet (75, 3031-301).  

Aufgrund der Lage und Ausdeh-
nung des FFH- und des Vogel-
schutzgebiets kommt für die ange-
strebte Verbindung (Lüchow –) 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Wird im Bereich des nicht mehr vor-
handenen Streckenabschnitts die 
frühere Trasse wieder gewählt, er-
folgt die Querung auf einer Länge 
von unter 300 m, parallel zur Bun-
desstraße B 248. In diesem Bereich 
ist bereits ein erheblicher Zer-
schneidungseffekt durch die Bun-
desstraße vorhanden, dementspre-
chend wird die Wiederherstellung 
der Bahnstrecke zu keiner Neuzer-
schneidung führen, jedoch die be-
reits vorhandenen Zerschneidungs-
effekte verstärken. 
 
Die Schutzwürdigkeit des FFH-Ge-
biets rührt aus der „Repräsentanz 
verschiedener Lebensraumtypen 
und Arten im zur kontinentalen Re-
gion gehörenden Ostteil des nieder-
sächsischen Tieflands, u. a. Erlen-
Eschenwälder, Fließgewässer, Bin-
nensalzstelle, Fischotter, Kleinfi-
sche, Bachmuschel“ (Meldebogen 
des FFH-Gebiets). 
Die Schutzwürdigkeit des Vogel-
schutzgebiets wird wie folgt be-
schrieben (Standarddatenbogen): 
„Sehr hohe Bedeutung für Großvo-
gelarten (Seeadler, Rotmilan, Kra-
nich) mit großen Raumansprüchen 
(großflächige, unzerschnittene, stö-
rungsarme Landschaftskomplexe), 
Schwerpunktvorkommen für Klein-
vogelarten halboffener Niederungs-
landschaft.“ 
 
Trotz der vorgenannten relativ kur-
zen Querung der Natura 2000-Ge-
biete und der beschriebenen Bün-
delung entlang der Vorbelastung 
durch die Bundesstraße können er-
hebliche Beeinträchtigungen des 
FFH- und des Vogelschutzgebiets 
nicht ausgeschlossen werden. 
Dementsprechend ist eine – maß-
stabsangepasste – FFH-Verträg-

Wustrow – Salzwedel nur die Que-
rung der Natura 2000-Gebiete als 
vernünftige Planungsalternative in 
Betracht. 
Findet die Querung über den Land-
graben in Anlehnung an die frühere 
Trassenführung, östlich nahe der 
B 248 an einer besonders schma-
len Stelle, statt (auf etwa 300 m), 
können so die Beeinträchtigungen 
der Gebiete grundsätzlich minimiert 
werden (vorbehaltlich genauerer 
Prüfung der Arten- und Lebens-
raumtyp-Vorkommen auf der 
Trasse). Zerschneidungseffekte 
werden durch die Nähe zur vorhan-
denen B 248, also den damit be-
reits wirksamen Effekten, im Ver-
gleich zu unbelasteten Räumen re-
lativ gering gehalten (Vorbelas-
tung / Bündelungseffekt). 
Durch technische Ausgestaltung 
der Querung und Wahl einer ent-
sprechenden Bautechnologie kön-
nen Beeinträchtigungen des Fließ-
gewässers vermindert bzw. vermie-
den werden. 
Diese und weitere mögliche Ver-
meidungs- und Verminderungs-
maßnahmen sind auf den weiteren 
Planungsebenen zu prüfen, zu er-
gänzen und zu konkretisieren. 
 
Die nicht vermeidbaren bau- und 
anlagebedingten Beeinträchtigun-
gen durch die (Wieder-) Errichtung 
des Bahnkörpers können im Rah-
men der vertieften FFH-Verträglich-
keitsprüfung und Abarbeitung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung voraussichtlich durch Kohä-
renzsicherungsmaßnahmen bzw. 
naturschutzfachliche Kompensati-
onsmaßnahmen ausgeglichen wer-
den (z. B. durch Neuanlage von 
Grünland und Extensivierung der 
Bewirtschaftung). Auch dieser As-
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

lichkeitsprüfung nach § 34 Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) vor-
zunehmen. Diese ist auf nachfol-
genden Planungsebenen bedarfs-
gerecht zu aktualisieren und zu kon-
kretisieren. 
 
An der Schienenverbindung Dan-
nenberg über Lüchow nach Salzwe-
del besteht ein – voraussichtlich 
zwingendes überwiegendes – öf-
fentliches Interesse.  
Die Unterbrechung der Strecke re-
sultiert aus der innerdeutschen Tei-
lung, nicht aus Wirtschaftlichkeits-
erwägungen jüngerer Zeit. Gleich-
wohl sind weite Teile der Strecke 
(z. T. vom Rechtsstatus her, z. T. 
auch real) noch vorhanden, was als 
Beleg für das überwiegende öffent-
liche Interesse für die Gesamtstre-
cke gewertet werden kann. Zudem 
besteht ein starkes öffentliches In-
teresse an einer Wiederinbetrieb-
nahme der Streckenverbindung als 
großräumige Anbindung für Hafen-
hinterlandverkehre (Ostkorridor). In 
der Summe wird daher von einem 
zwingenden überwiegenden öffent-
lichen Interesse an der Strecke aus-
gegangen. 
 
Zumutbare Alternativen bestehen 
nicht. 
Bei Querung des Landgrabens an 
der Stelle der früheren Trassenfüh-
rung (östlich nahe der Bundes-
straße B 248), werden das FFH- 
und das Vogelschutzgebiet jeweils 
an einer ihrer schmalsten Stellen 
gequert, die Beeinträchtigung also 
grundsätzlich geringer gehalten 
(vorbehaltlich genauerer Prüfung 
der Arten- und Lebensraumtyp-Vor-
kommen auf der Trasse). Da die 
Gebiete mit großer Längsausdeh-
nung quer zur nord-südlichen Ver-

pekt ist auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen zu prüfen und vertieft 
zu behandeln. 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

bindung Lüchow – Salzwedel lie-
gen, gibt es keine zumutbare Alter-
native zu einer Querung. 
 
Somit können die Zulassungsvo-
raussetzungen des § 34 
Abs. 3 BNatSchG erfüllt sein und 
kann auf dieser Plan- und Daten-
ebene von der Zulässigkeit der 
raumordnerischen Festlegung aus-
gegangen werden. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung 
von prioritären natürlichen Lebens-
raumtypen oder prioritären Arten 
(vgl. § 34 Abs. 4 BNatSchG) ist auf 
Ebene des LROP nicht erkennbar 
und ist auf nachfolgenden Ebenen 
im Einzelnen zu prüfen. 

Schutzgut Boden Insbesondere im baulich nicht mehr 
vorhandenen Abschnitt im Bereich 
Lübbow – Landesgrenze ist bei der 
notwendigen Errichtung eines 
Bahnkörpers sowohl bei Führung 
auf alter als auch auf neuer Trasse 
mit erheblichen Eingriffen in das 
Schutzgut Boden zu rechnen. 

Beeinträchtigungen des Schutzguts 
Boden können insbesondere durch 
flächensparende Planung und bau-
liche Umsetzung sowie baubeglei-
tende Maßnahmen (z. B. Verhinde-
rung von Bodenverdichtung durch 
Baufahrzeuge) gemindert werden. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Im baulich nicht mehr vorhandenen 
Abschnitt im Bereich Lübbow –Lan-
desgrenze ist bei der notwendigen 
Errichtung eines Bahnkörpers so-
wohl bei Führung auf alter als auch 
auf neuer Trasse mit erhebliche Be-
einträchtigungen des Schutzguts 
Wasser zu rechnen:  Zu nennen 
sind insbesondere ein für die Ver-
bindung erforderliche Brückenbau 
über den Lüchower Landgraben so-
wie potenzielle Auswirkungen auf 
das Grundwasser, z. B. durch 
Schadstoffeintrag.  

Die potenziellen Beeinträchtigun-
gen können durch entsprechende 
technische Planung und bauliche 
Umsetzung der Strecke sowie des 
Brückenbauwerks sowie baubeglei-
tende Maßnahmen gemindert wer-
den. 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Anlagebedingte Auswirkungen sind 
auf der Maßstabsebene des LROP 
nicht zu erkennen. 
Bau- und betriebsbedingt werden 
Schadstoffemissionen auftreten, die 
jedoch voraussichtlich nicht erheb-
lich sind.  

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Land-
schaft 

Da der Bahnkörper auch auf den 
stillgelegten Streckenabschnitten 
noch größtenteils erkennbar ist, 
wird die Wiederinbetriebnahme der 
Strecke voraussichtlich nur mit rela-
tiv geringen Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild verbunden sein.  
 
In den Bereichen, in denen ein Aus-
bau oder eine Neutrassierung der 
Strecke erforderlich ist, sind erheb-
liche Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes nicht auszuschließen. 

Negative Auswirkungen auf das 
Schutzgut Landschaft können 
durch die landschaftsgerechte Ein-
bindung des Bahnkörpers (bahnbe-
gleitende Gehölze) verringert bzw. 
ggf. ganz vermieden werden. 
Bei der Neutrassierung der Teils-
trecke Wustrow – Landesgrenze 
(Salzwedel) können negative Aus-
wirkungen darüber hinaus wesent-
lich durch die Trassenführung ver-
ringert werden. 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Die Wiederinbetriebnahme der his-
torischen Bahnstrecke kann zur Er-
haltung dieses Kulturguts und sei-
ner Nebenanlagen beitragen. Aus-
baumaßnahmen (z. B. Brückener-
neuerung etc.) können sich aller-
dings auch negativ auf den histori-
schen Baubestand auswirken (z. B. 
Beeinträchtigung der unter Denk-
malschutz stehenden ehemaligen 
Empfangsgebäude in Jameln und 
Grabow). 
Der Neubau auf einer zu entwi-
ckelnden Trasse kann ebenfalls 
Denkmale, insbesondere Boden-
denkmale, beeinträchtigen. Bei ei-
ner Querung des Lüchower Land-
grabens im Bereich Lübbow nahe 
der Bundesstraße B 248 sind die 
bekannten dortigen Bodendenk-
male (Burg, Damm) auf den nach-
folgenden Planungsebenen bei der 
Trassenwahl zu berücksichtigen. 
Mit Vorkommen weiterer, noch nicht 
bekannter Bodendenkmale ist zu 
rechnen. 
Im Bereich des ehemaligen Emp-
fangsgebäudes in Wustrow stehen 
Gebäude auf der früheren Trasse, 
die bei Wiederinbetriebnahme be-
seitigt werden müssten (nachteilige 
Auswirkung auf sonstige Sachgü-
ter). 

Negative Auswirkungen auf Kultur- 
und sonstige Sachgüter können 
vermieden werden, indem bei der 
Wiederinbetriebnahme möglichst 
die vorhandenen baulichen Anla-
gen genutzt bzw. instand gesetzt 
werden. 
Bei Neubauabschnitten können ne-
gative Auswirkungen auf Denkmale 
durch genügenden Abstand verrin-
gert werden. Mithilfe rechtzeitiger 
archäologischer Prospektion kön-
nen ggf. bislang unbekannte Bo-
dendenkmale ausfindig gemacht 
und entsprechend bei der Trassen-
planung berücksichtigt werden. 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Mögliche Wechselwirkungen bezie-
hen sich auf die Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes mit negati-
ven Auswirkungen auf die Erho-
lungseignung (Schutzgut Men-
schen) sowie auf mögliche Verun-
reinigungen von Gewässern bei Bau 
oder Betrieb (auch: Unfälle), was zu 
Beeinträchtigungen der Tier- und 
Pflanzenarten führen kann. 

Die Maßnahmen, die zu Vermei-
dung, Verminderung oder zum Aus-
gleich negativer Auswirkungen auf 
die Schutzgüter beitragen, wirken 
i. d. R. auch positiv auf die per 
Wechselwirkung damit verknüpften 
Schutzgüter. 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Kleinräumig können oben beschrie-
bene Umweltauswirkungen grenz-
überschreitend nach Sachsen-An-
halt wirken. Da allerdings auch dort 
die Strecke im Bereich des ehema-
ligen Grenzstreifens wieder zu er-
richten ist, sind nicht nur die Auswir-
kungen, sondern auch das Vorha-
ben grenzüberschreitend zu be-
trachten. Bei den dabei notwendi-
gen Umweltprüfungen der nachfol-
genden Planungsebenen ist durch 
die grenzüberschreitende Art des 
Vorhabens sichergestellt, dass 
auch die Auswirkungen grenzüber-
schreitend analysiert werden. 
Dabei wird insbesondere auf die 
Thematik des „Grünen Bandes“ (Er-
haltung der Vernetzungsfunktion 
unter Berücksichtigung der Vorbe-
lastung durch die Bundesstraße) 
einzugehen sein. 

Es gelten die oben zu den einzel-
nen Schutzgütern beschriebenen 
Maßnahme-Möglichkeiten. 

 

2.12.2 Alternativenprüfung 

In Bereichen, in denen kein Bahnkörper mehr vorhanden oder dieser nicht ausreichend bemes-

sen ist, ergeben sich zumeist Trassenalternativen. Diese sind maßstabsbedingt erst auf den 

nachfolgenden Planungsebenen konkretisierbar. 

Aufgrund der West-Ost-Ausdehnung des FFH- und Vogelschutzgebiets „Landgraben- und Dum-

meniederung“ ist davon auszugehen, dass auch bei Trassenalternativen eine Querung – und 

somit voraussichtlich Beeinträchtigung – der Gebiete unvermeidbar ist (s. o.). Diese Alternativen 

dürften grundsätzlich mehr negative Umweltauswirkungen aufweisen, da die Gebiete auf größe-

rer Länge zu queren wären – für eine abschließende Aussage sind allerdings die Vorkommen 

von Arten und Lebensraumtypen genauer zu untersuchen. 
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Eine Alternative, die das Ziel einer Schienenverbindung Dannenberg – Lüchow – Landesgrenze 

(Salzwedel) insgesamt mit geringeren Umweltauswirkungen erreicht, ist nicht erkennbar. Durch 

die LROP-Festlegung, dass für den Abschnitt Wustrow – Landesgrenze (Salzwedel) eine geeig-

nete (raumverträgliche) Strecke zu entwickeln ist, werden nachfolgende Planungsebenen beauf-

tragt, eine Trasse zu wählen, die auch die (negativen) Umweltauswirkungen berücksichtigt. 

 

2.12.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Die Festlegung dient einer Förderung des Schienenverkehrs gegenüber anderen Verkehrsträ-

gern. Eine Nichtfestlegung würde daher den Verzicht auf eine Regelung bedeuten, die durch 

Verlagerung von Verkehr auf die Schiene grundsätzlich positive Umweltauswirkungen nach sich 

zieht (weniger LKW-Fahrten und dadurch insgesamt weniger Lärm, Schadstoffausstoß und Zer-

schneidungseffekte). Negative Umweltauswirkungen sowohl einer Wiederinbetriebnahme der 

Strecke, die entlang der Trasse auftreten, als auch entlang einer neu gewählten Trasse würden 

bei Nichtfestlegung allerdings vermieden. 

Die Festlegung führt somit zu relativ konkreten, lokalisierbaren negativen Umweltauswirkungen, 

denen globale, positive Effekte gegenüberstehen. Die Umweltauswirkungen einer ggf. stattfin-

denden Neuerrichtung auf alter oder neuer Trasse und insbesondere die FFH-Verträglichkeit 

sind auf den nachfolgenden Planungsebenen detaillierter zu prüfen. 

 

2.13 Schienenverkehr, öffentlicher Personennahver-
kehr, Fahrradverkehr: ÖPNV-ergänzende Mobili-
tätsangebote (4.1.2) 

Die Festlegung in Ziffer 4.1.2 05 Satz 2 dient der Sicherung und Verbesserung der Mobilität ins-

besondere auch in ländlichen Räumen. So sind ÖPNV-ergänzende Mobilitätsangebote, wie bei-

spielsweise flexible Bedienformen weiter zu entwickeln und zu stärken, um die flächendeckende 

Erreichbarkeit zentraler Einrichtungen der Daseinsvorsorge insbesondere in den Grund- und 

Mittelzentren sicherzustellen. Wo öffentlicher Personennahverkehr nicht tragfähig ist, muss die 

Erreichbarkeit durch ergänzende Mobilitätsangebote unterstützt werden. 
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2.13.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Die Regelung hat voraussichtlich 
positive Umweltauswirkungen auf 
das Schutzgut Menschen, weil sie 
darauf abzielt, eine verbesserte, 
vom eigenen Automobil unabhän-
gige Erreichbarkeit von Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge sicherzu-
stellen. Tendenziell führt eine Stär-
kung des ÖPNV bzw. ÖPNV-ergän-
zender Mobilitätsangebote zur Re-
duzierung des motorisierten Indivi-
dualverkehrs, so dass in Folge der 
Regelung grundsätzlich von einer 
Minderung verkehrsbedingter nega-
tiver Umweltauswirkungen (Lärm, 
Schadstoffe, etc.) ausgegangen 
werden kann.  

- 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Tendenziell führt eine Stärkung des 
ÖPNV bzw. ÖPNV-ergänzender 
Mobilitätsangebote zur Reduzie-
rung des motorisierten Individual-
verkehrs, so dass des Weiteren von 
einer Minderung verkehrsbedingter 
negativer Umweltauswirkungen 
(Lärm, Schadstoffe, Zerschnei-
dungswirkung und Kollisionsrisiken 
für die Fauna etc.) ausgegangen 
werden kann. 

- 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Von der Regelung sind keine Na-
tura 2000-Gebiete betroffen. 

- 

Schutzgut Boden Tendenziell führt eine Stärkung des 
ÖPNV bzw. ÖPNV-ergänzender 
Mobilitätsangebote zur Reduzie-
rung des motorisierten Individual-
verkehrs, so dass von einer Redu-
zierung der verkehrsbedingten ne-
gativen Umweltauswirkung (Schad-
stoffeinträge in Böden) ausgegan-
gen werden kann. 

- 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Tendenziell führt eine Stärkung des 
ÖPNV bzw. ÖPNV-ergänzender 
Mobilitätsangebote zur Reduzie-

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

rung des motorisierten Individual-
verkehrs, so dass von einer Redu-
zierung der verkehrsbedingten Um-
weltauswirkung (Schadstoffeinträge 
in Oberflächen- und Grundwasser) 
ausgegangen werden kann. 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Tendenziell führt eine Stärkung des 
ÖPNV bzw. ÖPNV-ergänzender 
Mobilitätsangebote zur Reduzie-
rung des motorisierten Individual-
verkehrs, so dass von einer Redu-
zierung der verkehrsbedingten Um-
weltauswirkung (Emissionen) aus-
gegangen werden kann. 

- 

Schutzgut Land-
schaft 

Tendenziell führt eine Stärkung des 
ÖPNV bzw. ÖPNV-ergänzender 
Mobilitätsangebote zur Reduzie-
rung des motorisierten Individual-
verkehrs, so dass von einer Redu-
zierung der verkehrsbedingten Um-
weltauswirkung auf das Schutzgut 
(z. B. Lärm, der das Erleben der 
Landschaft stört) ausgegangen 
werden kann. 

- 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Tendenziell führt eine Stärkung des 
ÖPNV bzw. ÖPNV-ergänzender 
Mobilitätsangebote zur Reduzie-
rung des motorisierten Individual-
verkehrs, so dass von einer Redu-
zierung der verkehrsbedingten Um-
weltauswirkungen (Schadstoff-
Emissionen oder Erschütterungen, 
die z. B. Gebäudesubstanz angrei-
fen) ausgegangen werden kann. 

- 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Die mit der Stärkung des ÖPNV 
bzw. der ÖPNV-ergänzenden Mobi-
litätsangebote verbundene Redu-
zierung der verkehrsbedingten Um-
weltauswirkungen, insbesondere 
die reduzierten Stoffeinträge in ver-
schiedenen Schutzgütern, rufen po-
sitive Wechselwirkungen hervor 
(beispielsweise können sich ver-
minderte Schadstoffmengen in der 
Luft oder in Gewässern positiv auf 
Vorkommen von Tier- und Pflan-
zenarten auswirken). 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Regelungsänderung 
die o. g. positiven Umweltauswir-
kungen auch in grenznahen Über-
gangsbereichen bewirkt. 

- 

 

2.13.2 Alternativenprüfung 

Alternativen zur Regelungsänderung mit positiven Umweltauswirkungen sind nicht ersichtlich. 

Ein Verzicht auf die Änderung wäre im Hinblick auf die Umweltauswirkungen ungünstiger zu 

beurteilen. 

 

2.13.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Bei Verzicht auf die Festlegung entfallen die verkehrsmindernden Wirkungen und damit die po-

sitiven Umwelteffekte. Die Sicherstellung der Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvor-

sorge unabhängig vom eigenen Automobil wäre insbesondere in dünn besiedelten Räumen ge-

fährdet.  

 

2.14 Schifffahrt, Häfen: Schifffahrtsstraßen umweltver-
träglich sichern und ausbauen (4.1.4 01 Satz 1) 

In 4.1.4 Ziffer 01 Satz 1 erfolgt eine Präzisierung der bisherigen Regelung, wonach die Siche-
rung und der Ausbau des transeuropäischen Netzes der Seeschifffahrtsstraßen und Binnenwas-
serstraßen umweltverträglich und nur bei entsprechendem Bedarf erfolgen sollen.  
Die ergänzte Regelung stellt somit eine stärker auf Umweltbelange ausgerichtete Festlegung als 
bisher dar, betont die Umweltverträglichkeit und stellt einen möglichen Ausbau unter den Vor-
behalt eines entsprechenden Bedarfs.  
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2.14.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Die Regelungsergänzung hat vo-
raussichtlich positive Umweltaus-
wirkungen, da aufgrund der Festle-
gung insgesamt weniger Ausbauar-
beiten zu erwarten sind. 

- 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Die Regelungsergänzung hat vo-
raussichtlich positive Umweltaus-
wirkungen, da aufgrund der Festle-
gung insgesamt weniger Ausbauar-
beiten zu erwarten sind. 

- 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Die Regelungsergänzung hat vo-
raussichtlich positive Umweltaus-
wirkungen, da aufgrund der Festle-
gung insgesamt weniger Ausbauar-
beiten zu erwarten sind. 

- 

Schutzgut Boden Die Regelungsergänzung hat vo-
raussichtlich positive Umweltaus-
wirkungen, da aufgrund der Festle-
gung insgesamt weniger Ausbauar-
beiten zu erwarten sind. 

- 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Die Regelungsergänzung hat vo-
raussichtlich positive Umweltaus-
wirkungen, da aufgrund der Festle-
gung insgesamt weniger Ausbauar-
beiten zu erwarten sind. 

- 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Die Regelungsergänzung hat vo-
raussichtlich positive Umweltaus-
wirkungen, da aufgrund der Festle-
gung insgesamt weniger Ausbauar-
beiten zu erwarten sind. 

- 

Schutzgut Land-
schaft 

Die Regelungsergänzung hat vo-
raussichtlich positive Umweltaus-
wirkungen, da aufgrund der Festle-
gung insgesamt weniger Ausbauar-
beiten zu erwarten sind. 

- 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Die Regelungsergänzung hat vo-
raussichtlich positive Umweltaus-
wirkungen, da aufgrund der Festle-
gung insgesamt weniger Ausbauar-
beiten zu erwarten sind. 

- 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

keine - 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Die Regelungsergänzung hat vo-
raussichtlich positive Umweltaus-
wirkungen, da aufgrund der Festle-
gung insgesamt weniger Ausbauar-
beiten zu erwarten sind. 

- 

 

2.14.2 Alternativenprüfung 

Zur geplanten Regelung sind keine geeigneten Alternativen mit positiveren Umweltauswirkungen 

erkennbar, mit denen die mit der Festlegung beabsichtigten Zielsetzungen erreicht werden könn-

ten. 

 

2.14.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Bei Nichtdurchführung der Regelung bliebe der Status Quo erhalten, die positiven Umweltaus-

wirkungen der Regelung würden nicht eintreten.  

 

2.15 Schifffahrt, Häfen: Hafenhinterlandanbindungen 
(4.1.4 01 Sätze 3 und 4) 

In Ziffer 01 erfolgt in den Sätzen 3 und 4 eine Änderung der bestehenden Regelung dahinge-
hend, dass die Hinterlandanbindung der Seehäfen durch Eisenbahnstrecken und Binnenwasser-
straßen weiterentwickelt werden soll. Es wird zudem im Grundsatz in Satz 4 festgelegt, dass 
dafür nach Bedarf auch die Reaktivierungsmöglichkeit von stillgelegten Bahnstrecken genutzt 
werden soll. 
 

2.15.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Mit der Weiterentwicklung der Ha-
fenhinterlandanbindungen ein-
schließlich der Reaktivierung still-
gelegter Strecken sind bau- und be-
triebsbedingte Lärmemissionen 
verbunden.  

Für Ausbaumaßnahmen und im 
Falle der Wiederinbetriebnahme 
und / oder der Ertüchtigung stillge-
legter Strecken sollten geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur 
Verringerung und zum Ausgleich 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Die jeweilige konkrete Beeinträchti-
gung ist jedoch aufgrund des Abs-
traktionsgrades der Regelung nicht 
abzuschätzen. 
Dem stehen positive Umweltauswir-
kungen durch Vermeidung von 
Lärm- und Schadstoffeinwirkungen 
auf das Schutzgut durch Verlage-
rung von Verkehren von der Straße 
auf Schiff und Schiene gegenüber. 

nachteiliger Umweltauswirkungen 
(z. B. Lärmschutz) geprüft werden. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Mit der Weiterentwicklung der Ha-
fenhinterlandanbindungen ein-
schließlich der Reaktivierung still-
gelegter Strecken sind bau- und be-
triebsbedingte Lärmemissionen 
verbunden. Deren Beeinträchti-
gungsgrad ist jedoch gegenwärtig 
nicht abzuschätzen. Darüber hinaus 
sind mit den Baumaßnahmen di-
rekte Eingriffe in die Biozönosen 
verbunden. Des Weiteren kann die 
Anlage oder die Erweiterung von 
Wasser- und Schienentrassen zu 
Zerschneidungseffekten und Que-
rungserschwernissen führen. 
Dem stehen positive Umweltauswir-
kungen durch Vermeidung von 
Lärm- und Schadstoffeinwirkungen 
sowie Zerschneidungseffekten auf 
die Schutzgüter durch Verlagerung 
von Verkehren von der Straße auf 
Schiff und Schiene gegenüber. 
Die jeweilige Ausprägung ist jedoch 
aufgrund des Abstraktionsgrades 
der Regelung nicht abzuschätzen. 

Für Ausbaumaßnahmen und im 
Falle der Wiederinbetriebnahme 
und / oder der Ertüchtigung stillge-
legter Strecken sollten geeignete 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur 
Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 
(z. B. Lärmschutz, Querungshilfen, 
Kompensation) geprüft werden.  

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Die Betroffenheit von Natura 2000-
Gebieten kann im Rahmen der 
LROP-Änderung aufgrund fehlen-
der räumlicher Konkretisierung der 
Regelung nicht abschließend beur-
teilt werden und muss deswegen in 
den nachgeordneten Planungsebe-
nen erfolgen.   

- 

Schutzgut Boden Sowohl im Falle von Ausbauarbei-
ten an Bahn- und Schifffahrtstras-
sen sowie bei der Ertüchtigung und 
Wiederinbetriebnahme stillgelegter 

Im Falle der Wiederinbetriebnahme 
und / oder der Ertüchtigung stillge-
legter Strecken sollten geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur 
Verringerung und zum Ausgleich 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Bahnstrecken ist mit negativen Um-
weltauswirkungen auf das Schutz-
gut zu rechnen. Deren Ausprägung 
ist jedoch gegenwärtig nicht abzu-
schätzen. Mit der Weiterentwick-
lung der Hafenhinterlandanbindun-
gen einschließlich der Reaktivie-
rung stillgelegter Strecken sind 
bau-  und betriebsbedingte 
Lärmemissionen verbunden. 
Dem stehen positive Umweltauswir-
kungen durch Vermeidung von 
Schadstoffeinwirkungen und weite-
ren Versiegelungen durch Straßen-
ausbaumaßnahmen auf das 
Schutzgut durch Verlagerung von 
Verkehren von der Straße auf Schiff 
und Schiene gegenüber. 
Die jeweilige Ausprägung ist jedoch 
aufgrund des Abstraktionsgrades 
der Regelung nicht abzuschätzen. 

nachteiliger Umweltauswirkungen 
(z. B. Kompensation) geprüft wer-
den. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Im Falle von Ausbauarbeiten und 
insbesondere der Ertüchtigung und 
Wiederinbetriebnahme stillgelegter 
Bahnstrecken ist mit Eingriffen zu 
rechnen. 
Dem stehen positive Umweltauswir-
kungen durch Vermeidung von 
Schadstoffeinwirkungen auf das 
Schutzgut durch Verlagerung von 
Verkehren von der Straße auf Schiff 
und Schiene gegenüber. 
Die jeweilige Ausprägung ist jedoch 
aufgrund des Abstraktionsgrades 
der Regelung nicht abzuschätzen. 

Im Falle der Wiederinbetriebnahme 
und / oder der Ertüchtigung stillge-
legter Strecken sollten geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur 
Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 
(z. B. Kompensation) geprüft wer-
den. 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Die durch die Regelung erfolgte 
veränderte Gewichtung der Hafen-
hinterlandanbindung zu Gunsten 
von Schiene und Wasserstraße ge-
genüber dem Gütertransport über 
die Straße ist im Hinblick auf die 
Schutzgüter Luft und Klima durch 
Vermeidung von Straßenverkehren 
positiv zu bewerten. 
Kleinräumig kann es im Umfeld der 
Trassen zu mehr Schadstoffaus-
stoß kommen. Die jeweilige Ausprä-

- 



Begründung, Teil H - Umweltbericht -  

 

 - 211 -

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

gung ist jedoch aufgrund des Abs-
traktionsgrades der Regelung nicht 
abzuschätzen. 

Schutzgut Land-
schaft 

Im Falle von Ausbauarbeiten und 
insbesondere der Ertüchtigung und 
Wiederinbetriebnahme stillgelegter 
Bahnstrecken ist mit negativen Um-
weltauswirkungen zu rechnen. 
Dem stehen positive Umweltauswir-
kungen durch Vermeidung von Ein-
wirkungen auf das Landschaftsbild 
durch Straßenausbaumaßnahmen 
durch Verlagerung von Verkehren 
von der Straße auf Schiff und 
Schiene gegenüber. 
Die jeweilige Ausprägung ist jedoch 
aufgrund des Abstraktionsgrades 
der Regelung nicht abzuschätzen. 

Im Falle der Wiederinbetriebnahme 
und / oder der Ertüchtigung stillge-
legter Strecken sollten geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur 
Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 
(z. B. Kompensation) geprüft wer-
den. 
Durch Schutz bestehender land-
schaftsgerechter Einbindung (ins-
besondere bahn- und Schifffahrts-
straßen-begleitende Gehölze) kön-
nen die negativen Auswirkungen 
auf das Schutzgut vermieden oder 
zumindest verringert werden. 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Im Falle von Ausbauarbeiten und 
insbesondere der Ertüchtigung und 
Wiederinbetriebnahme stillgelegter 
Bahnstrecken ist mit negativen Um-
weltauswirkungen zu rechnen. 
Dem stehen positive Umweltauswir-
kungen durch Vermeidung von Ein-
wirkungen auf z. B. Denkmale 
durch Straßenausbaumaßnahmen 
durch Verlagerung von Verkehren 
von der Straße auf Schiff und 
Schiene gegenüber. 
Die jeweilige Ausprägung ist jedoch 
aufgrund des Abstraktionsgrades 
der Regelung nicht abzuschätzen. 

Im Falle der Wiederinbetriebnahme 
und / oder der Ertüchtigung stillge-
legter Strecken sollten geeignete 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur 
Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 
(z. B. Kompensation) geprüft wer-
den. 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Wechselwirkungen zwischen den 
Umweltbelangen der Schutzgüter 
sind nicht auszuschließen, können 
jedoch aufgrund des geringen 
räumlichen Konkretisierungsgrades 
der Regelung nicht abschließend 
beurteilt werden. 

Möglicherweise entstehende 
Wechselwirkungen zwischen den 
Umweltbelangen der Schutzgüter 
sollten in den nachgeordneten Pla-
nungsebenen genauer betrachtet 
werden. 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Die perspektivische Sicherung von 
Schienentransport- und Binnenwas-
serstraßenkapazitäten für die See-
häfenanbindung lässt eine Entlas-
tung alternativer Transportrouten – 
auch grenzüberschreitend –mit po-
sitiven Umweltauswirkungen erwar-
ten. 

- 
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2.15.2 Alternativenprüfung 

Ein Vergleich oder gar eine Gesamtbilanzierung konkreter, trassenbezogener Umweltauswirkun-

gen lässt zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf Maßstabsebene des LROP keine umweltverträgli-

cheren Alternativen erkennen. 

 

2.15.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Vor dem Hintergrund der angestrebten verstärkten Nutzung des am wenigsten umweltbelasten-

den Gütertransports auf See- und Binnenwasserstraßen soll das Ziel verfolgt werden, die Ha-

fenhinterlandanbindungen mit Eisenbahnstrecken und Binnenwasserstraßen weiter zu entwi-

ckeln. Im Falle der Nichtfestsetzung würden die Anbindungsverkehre voraussichtlich in größe-

rem Maße über Straße  / LKW abgewickelt.  

Die Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken ist in besonderer Weise geeignet, flächenscho-

nende Lösungen zu finden und Eingriffe in Natur und Landschaft zu minimieren, weil auf vor-

handene Flächen und Infrastruktur zurückgegriffen werden kann. Sie ist in der Regel raumver-

träglicher als ein Neubau von Strecken. 

Die Festlegung führt somit zu relativ konkreten, lokalisierbaren negativen Umweltauswirkungen 

entlang der – hier jedoch nicht festgelegten – Trassen, denen globale, positive Effekte gegen-

überstehen. 

 

2.16 Schifffahrt, Häfen: Tiefwasserhafen Wilhelms-
haven weiterentwickeln (4.1.4 02 Satz 4) 

Die Festlegung in Ziffer 02 Satz 4 sieht nach der erfolgten Fertigstellung des Bauabschnittes 
des Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Hafens so-
wie der hafenaffinen Logistikflächen vor.  
 

Mit dieser textlichen Ergänzung wird die vorhandene Regelung des LROP innerhalb des in An-

lage 2 (zeichnerische Darstellung) bereits festgelegten Vorranggebietes „hafenorientierte wirt-

schaftliche Anlagen“ präzisiert.  

Weitergehende Festlegungen, z. B. über das Vorranggebiet hinausreichende Flächenansprü-
che, sind mit der Ergänzung nicht verbunden. Die Umweltauswirkungen sind somit bereits mit 
dem gültigen LROP abgeprüft. Da keine Veränderungen der Umweltsituation bekannt sind, ist 
eine neuerliche Betrachtung der Umweltauswirkungen nicht notwendig und entfällt daher. 
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2.17 Schifffahrt, Häfen: Hafenstandorte Hannover 
(4.1.4 02 S. 5, Anlage 2) 

In Ziffer 4.1.4 02 Satz 5 des LROP werden für den Hafen Hannover vier Standorte aufgezählt, 
diese werden auch in Anlage 2 des LROP dargestellt. 
Diese vier Standorte waren auch bislang von der Regelung umfasst. Es handelt sich somit um 
eine redaktionelle Klarstellung, sowohl textlich als auch zeichnerisch. 
Dementsprechend verursacht die Regelung keinerlei Umweltauswirkungen. 
 

2.18 Schifffahrt, Häfen: Flächenbemessung hafenori-
entierter Wirtschaftsbetriebe (4.1.4 03 Satz 2) 

Die Regelung besagt, dass bei der Flächenbemessung zur Ansiedlung hafenorientierter Wirt-

schaftsbetriebe die zu erwartende oder angestrebte verkehrliche Entwicklung sowie ausrei-

chende Abstandsflächen für Lärmschutz zu berücksichtigen sind. 

Mit dieser Ergänzung wird die vorhandene Regelung des LROP zur Ansiedlung hafenorientierter 
Wirtschaftsbetriebe (LROP 4.1.4 03 Satz 1) präzisiert. Weitergehende Anforderungen z. B. an 
die Flächensicherung resultieren aus der Ergänzung mit Satz 2 nicht. Aus der Regelung ergeben 
sich keine Umweltauswirkungen. 
 

2.19 Schifffahrt, Häfen: Oberweser (4.1.4 04 Satz 1) 

Die Regelung legt fest, dass die Oberweser in ihrer verkehrlichen Funktion zu erhalten und nach 
Bedarf zu entwickeln ist. 
 

2.19.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die Erhaltung der verkehrlichen Funktion der Oberweser hat keine Umweltauswirkungen, die 
über den Status quo hinausgehen. Bezüglich der bedarfsgerechten Entwicklung liegen noch 
keine Informationen über konkrete Maßnahmen vor. Entsprechend kann die Beurteilung der Um-
weltauswirkungen nur sehr pauschal und überblicksartig sein (erhebliche Prognoseunsicherhei-
ten über Umfang und Eintrittswahrscheinlichkeit der Umweltauswirkungen). 
Offen bleiben muss auch, inwiefern nach einem möglichen Ausbau eine Verkehrsverlagerung 
auf die Oberweser stattfinden könnte, was Belastungen durch Verkehr andernorts vermindern 
würde. 
 
 voraussichtliche erhebliche Aus-

wirkungen der Regelung 
Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Bei Ausbau einer Wasserstraße 
kann es zu erheblichen baubeding-
tem Lärm und Schadstofffreisetzun-

Konkrete Maßnahmen zur Verrin-
gerung, Vermeidung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltauswir-
kungen sind im LROP aufgrund 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

gen mit entsprechenden Belastun-
gen für Anwohner und Erholungssu-
chende kommen. 
Durch eine nach Ausbau zu erwar-
tende Zunahme des Schifffahrtver-
kehrs sind voraussichtlich keine zu-
sätzlichen erheblichen Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Menschen 
zu erwarten.  

des Abstraktionsgrads der Rege-
lung nicht möglich und daher im 
Zuge des Genehmigungsverfah-
rens festzulegen (z. B. Bauzeiten-
beschränkung, Festlegungen zur 
Ausführung der Baumaßnahme 
usw.). 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Beim Ausbau kann es zu erhebli-
chen bau-, anlage- und betriebsbe-
dingten Beeinträchtigungen kom-
men (z. B. Lärm, Freisetzung von 
Schadstoffen, Sedimentaufwirbe-
lungen, Zerstörung von Lebensräu-
men in der aquatischen und der ter-
restrischen Uferzone, Veränderun-
gen der Gewässersohle und des 
Fließverhaltens), die sich negativ 
auf die Tier- und Pflanzenwelt (und 
damit auch die biologische Vielfalt) 
im Fluss und am Uferbereich aus-
wirken können.  
Je nach Umfang und Intensität der 
Eingriffe werden Individuen oder 
Populationen vorübergehend oder – 
bei deutlicher Änderung der Gewäs-
serstruktur oder -güte – dauerhaft 
verdrängt. 

Konkrete Maßnahmen zur Verrin-
gerung, Vermeidung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltauswir-
kungen sind im LROP aufgrund des 
Abstraktionsgrads der Regelung 
nicht möglich und daher im Zuge 
des Genehmigungsverfahrens fest-
zulegen (z. B. Steinschüttungen 
anstelle von betonierten Uferbefes-
tigungen; sofern möglich Verzicht 
auf uferbegleitende Arbeitsstreifen 
usw.). 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Im Bereich der Oberweser liegen 
mehrere Natura 2000-Gebiete (so-
wohl FFH- als auch EU-Vogel-
schutzgebiete). Da es keine konkre-
ten Ausbauplanungen gibt, sind ge-
nerelle Aussagen zur FFH-Verträg-
lichkeit auf Ebene des LROP nicht 
möglich.  
 
Zudem erstreckt sich keines der Na-
tura 2000-Gebiete von einem Ufer 
der Oberweser bis zum anderen, 
abgesehen vom großflächigen EU-
Vogelschutzgebiet V 68 „Solling-
vorland“ (DE4022-431). Dieses Vo-
gelschutzgebiet dient v. a. dem 
Schutz von Großvogelarten wie 
Rotmilan und Uhu. Da diese nicht 
die Weser selbst, sondern ihre Ufer 

Zur Vermeidung von Beeinträchti-
gungen kommen Bauzeitbeschrän-
kungen wie auch eine andere Aus-
gestaltung von Maßnahmen in Be-
tracht. Die konkreten Vermeidungs- 
und ggf. Kohärenzsicherungsmög-
lichkeiten können erst bei Vorliegen 
konkreter Planungen auf nachfol-
genden Planungsebenen entwickelt 
werden. 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

und die angrenzenden Grünlandbe-
reiche als Nahrungshabitate und 
ggf. Bruthabitate nutzen, betrifft sie 
der Ausbau nicht unmittelbar. Er-
hebliche Störungen können wiede-
rum durch die Verlagerung der Bau-
maßnahmen auf Zeiten außerhalb 
der Brutzeit vermieden werden. 

Schutzgut Boden Bau- und anlagebedingt kann es, 
insbesondere im Bereich des Ufer-
streifens der Wasserstraße zu er-
heblichen Beeinträchtigungen des 
Schutzguts kommen (Verdichtung 
durch Baufahrzeuge, Versiegelung, 
Abgrabungen). 

Erhebliche Beeinträchtigungen 
können durch Maßnahmen zumin-
dest teilweise vermieden, vermin-
dert oder ausgeglichen werden, 
z. T. dürfte durch die konkrete Aus-
gestaltung des Ausbaus und der 
Bautechnologie auch eine Vermei-
dung möglich sein. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Bau-, anlage- und betriebsbedingt 
kann es  zu erheblichen Beeinträch-
tigungen des Schutzguts kommen 
(Sedimentverwirbelung durch Bau-
arbeiten, Schadstoffeintrag beim 
Bau oder bei Unfall auf der Wasser-
straße). 

Erhebliche Beeinträchtigungen 
können durch Maßnahmen zumin-
dest teilweise vermieden, vermin-
dert oder ausgeglichen werden; 
konkrete Maßnahmen können erst 
bei Vorliegen konkreter Planungen 
auf nachfolgenden Planungsebe-
nen entwickelt werden. 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Bau-, anlage- und betriebsbedingt 
kann es zu Beeinträchtigungen des 
Schutzguts kommen (bau- und be-
triebsbedingte Abgase), die jedoch 
voraussichtlich nicht erheblich sind. 

- 

Schutzgut Land-
schaft 

Bau-, anlage- und betriebsbedingt 
kann es bei Ausbau einer Wasser-
straße zu erheblichen Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbilds kom-
men. 

Erhebliche Beeinträchtigungen 
können durch Maßnahmen zumin-
dest teilweise vermieden, vermin-
dert oder ausgeglichen werden 
bzw. das Landschaftsbild neu ge-
staltet werden. 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
entlang der Oberweser können bau-
bedingt und anschließend anlage-
bedingt erheblich beeinträchtigt 
werden (z. B. Beeinträchtigung von 
Denkmalensembles am Weserufer). 

Erhebliche Beeinträchtigungen 
können durch Maßnahmen zumin-
dest teilweise vermieden, vermin-
dert oder ausgeglichen werden, 
z. T. dürfte durch die konkrete Aus-
gestaltung des Ausbaus und der 
Bautechnologie auch eine Vermei-
dung möglich sein. 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbilds können auch die Erho-
lungseignung (z. B. Weserradweg) 
und damit das Schutzgut Menschen 
negativ beeinflussen. 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen zu den einzelnen Schutz-
gütern wirken in der Folge positiv 
auch auf die durch Wechselwirkun-
gen verknüpften Schutzgüter (z. B. 



Begründung, Teil H - Umweltbericht -  

 

 - 216 -

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 
Ausgleichsmaßnahmen für Beein-
trächtigungen des Landschaftsbil-
des vermindern die Beeinträchti-
gung der Erholungseignung). 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Die beschriebenen Auswirkungen 
können kleinräumig auch grenz-
überschreitend (hier: nach Hessen 
und Nordrhein-Westfalen) auftre-
ten. Konkrete Auswirkungen kön-
nen erst bei Vorliegen konkreter 
Ausbauplanungen ermittelt und be-
urteilt werden. 

Konkrete Maßnahmen können erst 
bei Vorliegen konkreter Ausbaupla-
nungen erarbeitet werden. 

 

2.19.2 Alternativenprüfung 

Neben dem Verzicht auf die Regelung sind keine Alternativen erkennbar. 

 

2.19.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Der Verzicht auf die Regelung bedeutet zunächst Beibehaltung des Status quo und führt weder 

zu unmittelbaren positiven noch negativen Umweltauswirkungen. 

 

2.20 Schifffahrt, Häfen: Großmotorgüterschiffe, Stich-
kanäle Mittellandkanal (4.1.4 04 Sätze 2 bis 5) 

In 4.1.4 Ziffer 04 Satz 2 wird der Bemessungsstandard „übergroße Großmotorgüterschiff“ durch 
„Großmotorgüterschiff“ ersetzt, so dass die dort im gültigen LROP genannten Wasserstraßen 
nicht mehr zwingend für „übergroße Großmotorgüterschiffe“ auszubauen sind, sondern auch ein 
Ausbau für „Großmotorgüterschiffe“ möglich ist. Es wird ein neuer Satz 3 ergänzt, der festlegt, 
dass zu prüfen ist, inwieweit unter bestimmten Bedingungen auch übergroße Großmotorgüter-
schiffe zugelassen werden können. 
Im Satz 4 wird die Nennung der Schleuse in Dörverden gestrichen, da diese mittlerweile fertig 
gestellt ist (keine Umweltauswirkungen). Die alte Regelung zum Schiffshebewerk in Scharne-
beck wird auf Grund fortgeschrittener Planungen konkretisiert und der Neubau einer Schleuse 
neben den bestehenden Hebewerk festgelegt. 
Satz 5 legt anstelle der bisherigen Ausbaufestlegung fest, dass der Ausbau differenzierter auf 
Basis einer konkreten Bedarfsermittlung erfolgen soll.  
Die neuen Regelungen stellen somit eine Reduzierung gegenüber der bisherigen Ausbaufestle-
gung dar. 
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2.20.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die Regelung hat, im Vergleich zur bisherigen, voraussichtlich positive Umweltauswirkungen auf 
alle Schutzgüter, da mit der Festlegung insgesamt weniger Ausbauarbeiten anfallen: Die an die-
ser Stelle im LROP genannten Wasserstraßen sind nicht mehr zwingend, sondern nur nach Prü-
fung für übergroße Großmotorgüterschiffe auszubauen, ansonsten genügt der kleinere Standard 
für Großmotorgüterschiffe. Die Ausbaufestlegung für die Stichkanäle zum Mittellandkanal wird 
vom Bedarf abhängig gemacht. 
Wechselwirkungen sind keine erkennbar. 
 

2.20.2 Alternativenprüfung 

Zur geplanten Regelung sind keine geeigneten Alternativen mit positiveren Umweltauswirkungen 
erkennbar, mit denen die mit der Festlegung beabsichtigten Zielsetzungen erreicht werden könn-
ten. 
 

2.20.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Die Nichtdurchführung der Regelung würde zu insgesamt negativeren Umweltauswirkungen füh-
ren.  
 

2.21 Energie: Regelung zu Energieclustern (4.2 01 
Satz 4) 

An geeigneten Standorten sollen die Voraussetzungen für die Entwicklung von Energieclustern 
auf Basis erneuerbarer Energien geschaffen werden. Dafür erscheint eine verbrauchsnahe Ener-
gieerzeugung aus erneuerbaren Energien an Standorten mit hohem Energiebedarf in besonde-
rer Weise geeignet. Am Standort des Verkehrsflughafens Hannover-Langenhagen soll ein lan-
desbedeutsamer Energiecluster auf Basis erneuerbarer Energien unter besonderer Berücksich-
tigung der Tiefengeothermie entwickelt werden. 
 

2.21.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 
 

voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Bedingt durch den allgemeinen, 
Rahmen setzenden Charakter der 
Regelung sind derzeit keine direk-
ten Auswirkungen der Regelung auf 

Durch Maßnahmen der Bautechnik 
oder Bauzeitbeschränkungen kön-
nen negative Umweltauswirkungen 
ggf. vermindert oder vermieden 
werden. 
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voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

das Schutzgut Menschen erkenn-
bar. Denkbar sind Auswirkungen 
grundsätzlicher Art, z. B. baube-
dingte Erschütterungen, Lärm- und 
Schadstoffemissionen, die das 
Schutzgut beeinträchtigen können. 
Diese Aspekte sind, abhängig von 
konkreten Planungen, auf nachfol-
genden Planungsebenen genauer 
zu betrachten. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Die Regelungen haben weder einen 
konkreten Flächenbezug noch wird 
die Art der Nutzung erneuerbarer 
Energien abschließend bestimmt. 
In Abhängigkeit von der Art der 
Energieträger und deren Nutzung 
(ober- oder unterirdisch, wie für den 
Standortbereich Flughafen Hanno-
ver –Langenhagen zur Berücksich-
tigung empfohlen) können sich un-
terschiedliche Umweltauswirkun-
gen auf die Schutzgüter ergeben. 
Eine konkretere standortbezogene 
Prüfung der Umweltauswirkungen 
muss daher auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen erfolgen. 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 
Minimierung und zum Ausgleich 
sind auf nachfolgenden Planungs-
ebenen in Abhängigkeit von festge-
stellten Belastungswirkungen zu 
konkretisieren. In der Regel beste-
hen dabei gute Möglichkeiten einer 
Minimierung negativer Umweltaus-
wirkungen. 
 
 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Bedingt durch den allgemeinen, 
Rahmen setzenden Charakter der 
Regelung sind derzeit keine direk-
ten Auswirkungen der Regelung auf 
Natura 2000 erkennbar. Bei hinrei-
chend raumkonkreten Festlegun-
gen auf nachfolgenden Planungs-
ebenen und nicht auszuschließen-
der erheblicher Beeinträchtigung ist 
eine einzelgebietliche Prüfung er-
forderlich. 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 
Minimierung und zum Ausgleich 
sind auf nachfolgenden Planungs-
ebenen in Abhängigkeit von festge-
stellten Belastungswirkungen zu 
konkretisieren. In der Regel beste-
hen dabei gute Möglichkeiten einer 
Minimierung negativer Umweltaus-
wirkungen. 

Schutzgut Boden Die Regelungen haben weder einen 
konkreten Flächenbezug noch wird 
die Art der Nutzung erneuerbarer 
Energien abschließend bestimmt. 
Allgemein kann bei der Nutzung er-
neuerbarer Energien das Schutzgut 
Boden beeinträchtigt werden (z. B. 
bau- und anlagebedingt durch Er-
schütterungen, Bohrungen, Funda-
mente und Leitungen). Dies gilt 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 
Minimierung und zum Ausgleich 
sind auf nachgeordneten Planungs-
ebenen in Abhängigkeit von festge-
stellten Belastungswirkungen zu 
konkretisieren. 
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voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

auch bei der unterirdischen Nut-
zung erneuerbarer Energien, wie 
Tiefengeothermie. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Insbesondere bei der unterirdi-
schen Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, wie Tiefengeothermie, können 
direkte oder mittelbare Wirkungen 
auf das Schutzgut Wasser nicht 
ausgeschlossen werden. 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 
Minimierung und zum Ausgleich 
sind auf nachgeordneten Planungs-
ebenen in Abhängigkeit von festge-
stellten Belastungswirkungen zu 
konkretisieren. 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Die Regelung verfolgt die verstärkte 
Nutzung erneuerbarer Energien 
und die Senkung von Treibhaus-
gasemissionen; sie hat somit posi-
tive Wirkungen auf das Schutzgut 
Klima. 
Das Schutzgut Luft kann insbeson-
dere baubedingt ggf. zeitweise be-
einträchtigt werden, z. B. durch 
Schadstoffemissionen durch Bau-
fahrzeuge oder Aufwirbelung von 
Stäuben. 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 
Minimierung und zum Ausgleich 
sind auf nachgeordneten Planungs-
ebenen in Abhängigkeit von festge-
stellten Belastungswirkungen auf 
das Schutzgut Luft zu konkretisie-
ren. 

Schutzgut Land-
schaft 

Die Regelungen nehmen grund-
sätzlich keinen Bezug auf konkrete 
Flächen und die Art der Nutzung er-
neuerbarer Energien. In Abhängig-
keit von der Art der Energieträger 
und deren Nutzung (ober- oder un-
terirdisch, wie für den Standortbe-
reich Flughafen Hannover –Lan-
genhagen zur Berücksichtigung 
empfohlen) können sich unter-
schiedliche Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut ergeben. Eine 
konkretere standortbezogene Prü-
fung der Umweltauswirkungen 
muss daher auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen erfolgen. 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 
Minimierung und zum Ausgleich 
sind auf nachgeordneten Planungs-
ebenen in Abhängigkeit von festge-
stellten Belastungswirkungen zu 
konkretisieren. Denkbar sind z. B. 
Eingrünungen, um die Einbindung 
der technischen Anlagen in die 
Landschaft zu verbessern. 
 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Die Regelungen nehmen grund-
sätzlich keinen Bezug auf konkrete 
Flächen und die Art der Nutzung er-
neuerbarer Energien. In Abhängig-
keit von der Art der Energieträger 
und deren Nutzung (ober- oder un-
terirdisch, wie für den Standortbe-
reich Flughafen Hannover –Lan-
genhagen zur Berücksichtigung 
empfohlen) können sich unter-
schiedliche Umweltauswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 
Minimierung und zum Ausgleich 
sind auf nachgeordneten Planungs-
ebenen in Abhängigkeit von festge-
stellten Belastungswirkungen zu 
konkretisieren. In der Regel beste-
hen dabei gute Möglichkeiten einer 
Minimierung räumlicher Umwelt-
auswirkungen, z. B. durch Abstand-
halten gegenüber Baudenkmalen. 
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voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

auf die betr. Schutzgüter ergeben. 
Eine konkretere standortbezogene 
Prüfung der Umweltauswirkungen 
muss daher auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen erfolgen. 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Die Regelung zielt auf die Vermei-
dung des Ausstoßes von Treib-
hausgasen. Indirekt werden so 
Schutzgüter, die durch den anthro-
pogen verursachten Treibhausef-
fekt beeinträchtigt werden, entlastet 
(z. B. best. Tier- und Pflanzenar-
ten). Diese Effekte sind jedoch nicht 
direkt mit Bezug zur Regelung 
quantifizierbar. 
Negative Umweltauswirkungen wie 
Lärm und Schadstoffausstoß, v. a. 
baubedingt, können über die abioti-
schen Schutzgüter (Luft, Wasser, 
Boden) auf Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt und den Menschen 
(auch: Erholungseignung der Land-
schaft) zurückwirken mit i.d.R. ne-
gativen Auswirkungen. 

Maßnahmen, die negative Auswir-
kungen auf die Schutzgüter vermei-
den oder verringern bzw. zum Aus-
gleich beitragen, wirken i.d.R. dann 
auch positiv auf die biotischen 
Schutzgüter (Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt, Menschen inkl. 
landschaftsbezogener Erholung). 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Die Regelung zielt auf die Vermei-
dung des Ausstoßes von Treib-
hausgasen. Indirekt werden so 
Schutzgüter, die durch den anthro-
pogen verursachten Treibhausef-
fekt beeinträchtigt werden, entlas-
tet. Diese Effekte gelten auch 
grenzüberschreitend, sind jedoch 
nicht direkt mit Bezug zur Regelung 
quantifizierbar. 
Die Regelungen nehmen grund-
sätzlich keinen Bezug auf konkrete 
Flächen und die Art der Nutzung er-
neuerbarer Energien. In Abhängig-
keit von der Art der Energieträger 
und deren Nutzung können sich un-
terschiedliche – auch negative – 
bau-, anlage- und betriebsbedingte 
Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter grenzüberschreitend 
ergeben. Eine konkretere standort-
bezogene Prüfung der grenzüber-
schreitenden Umweltauswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 
Minimierung und zum Ausgleich 
sind auf nachgeordneten Planungs-
ebenen in Abhängigkeit von festge-
stellten Belastungswirkungen zu 
konkretisieren. 
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voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

kann und muss daher auf nachfol-
genden Planungsebenen erfolgen. 

 

2.21.2 Alternativenprüfung 

Eine Regelungsalternative mit günstigeren Umweltauswirkungen ist nicht erkennbar. 

Der Regelungsbedarf für den Standort des Flughafens Hannover-Langenhagen resultiert aus 

dem besonders hohen Energiebedarf und aus der Möglichkeit der verbrauchsnahen Nutzung der 

Tiefengeothermie. 

 

2.21.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Ein Verzicht auf die Änderung wäre im Hinblick auf die positiven Umweltauswirkungen insbe-

sondere durch die klimafreundliche Energiegewinnung ungünstiger zu beurteilen. Die kleinräu-

migen negativen Umweltauswirkungen am jeweiligen Vorhabensort würden hingegen vermie-

den. 

Die Regelungen sollen die bisherigen Festlegungen zur Nutzung erneuerbarer Energien weiter 

konkretisieren und deren Nutzung erhöhen und damit zur weiteren Umsetzung der energie- und 

klimapolitischen Ziele des Landes beitragen. 

 

2.22 Energie: Regelung zum Wirkungsgrad in Vorrang-
gebieten Großkraftwerke (4.2 03 Sätze 3 und 4) 

Für die – im LROP bereits festgelegten – Vorranggebiete Großkraftwerk wird eine ergänzende 
Regelung als Ziel der Raumordnung aufgenommen, die besagt, dass der Wirkungsgrad eines 
neu zu bauenden Großkraftwerks in diesen Vorranggebieten mindestens 55 % erreichen muss 
(LROP Abschnitt 4.2 Ziffer 03 Satz 3). Dies soll dazu führen, dass an den Standorten nur Kraft-
werke realisiert werden, bei denen auch die Prozesswärme genutzt wird. Sofern der Kraftwerks-
neubau zur Begleitung des Ausbaus der erneuerbaren Energien (als Reserve-, Regel- oder Aus-
gleichskraftwerke) oder für industrielle Prozesse erfolgt, darf der Mindestwirkungsgrad unter-
schritten werden (LROP Abschnitt 4.2 Ziffer 03 Satz 4). 
 

2.22.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die Regelung wird aufgrund ihrer positiven Umweltauswirkungen (höhere Effizienz beim Res-
sourceneinsatz, geringerer Ausstoß an Treibhausgasen und Schadstoffen) in das LROP aufge-
nommen. 
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Die Umweltauswirkungen der Vorranggebiete Großkraftwerk und dort errichteter Kraftwerke 
selbst sind nicht Bestandteil dieser LROP-Änderung und nachstehend daher nicht als neue Um-
weltauswirkungen einbezogen. 
 
 voraussichtliche erhebliche Aus-

wirkungen der Regelung 
Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Direkte Auswirkungen auf das 
Schutzgut sind nicht erkennbar. In-
direkt ergeben sich positive Auswir-
kungen durch die Verringerung von 
Treibhausgas- und Schadstoffaus-
stoß (dadurch weniger negative 
Auswirkungen von Folgen des Kli-
mawandels und von Gesundheits-
beeinträchtigungen durch Schad-
stoffe). 

- 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Direkte Auswirkungen auf die 
Schutzgüter sind nicht erkennbar. 
Indirekt ergeben sich positive Aus-
wirkungen durch die Verringerung 
von Treibhausgas- und Schadstoff-
ausstoß (dadurch weniger negative 
Auswirkungen von Folgen des Kli-
mawandels und von Beeinträchti-
gungen durch Schadstoffe). 

- 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Negative Auswirkungen auf Na-
tura 2000 sind auszuschließen. 
Ggf. ergeben sich indirekt positive 
Auswirkungen durch die Verringe-
rung von Treibhausgas- und Schad-
stoffausstoß. 

- 

Schutzgut Boden Auswirkungen auf das Schutzgut 
sind nicht erkennbar. 

- 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Auswirkungen auf das Schutzgut 
sind nicht erkennbar. 

- 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Die Schutzgüter Klima und Luft wer-
den durch die Festlegung geschont: 
Die Regelung dient dem globalen 
Klimaschutz und der Verringerung 
des Ausstoßes von Schadstoffen 
(bei Einsatz fossiler Brennstoffe in 
den Großkraftwerken). Auswirkun-
gen auf Lokal- und Regionalklima 
sind nicht erkennbar. 

- 

Schutzgut Land-
schaft 

Auswirkungen auf das Schutzgut 
sind nicht erkennbar. 

- 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Direkte Auswirkungen auf das 
Schutzgut Kulturgüter sind nicht er-

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

kennbar. Indirekt ergeben sich posi-
tive Auswirkungen durch die Verrin-
gerung von Schadstoffausstoß 
(dadurch weniger Beeinträchtigun-
gen insbesondere von Baudenkma-
len durch Schadstoffe). 
Für das Schutzgut sonstige Sach-
güter ergeben sich durch die Fest-
legung eines Mindestwirkungsgrads 
positive Umweltauswirkungen 
durch verminderten Einsatz endli-
cher Ressourcen (hier: fossiler 
Brennstoffe). Bezüglich anderer 
Sachgüter wie z. B. Gebäuden er-
geben sich des Weiteren die Aus-
wirkungen wie bei Kulturgütern be-
schrieben. 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Die Verringerung des Ausstoßes an 
Treibhausgasen und Schadstoffen 
wirkt über die Schutzgüter Klima 
und Luft positiv auf Menschen 
(auch: menschliche Gesundheit), 
Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt sowie Kulturgüter und sons-
tige Sachgüter. 

- 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Die Festlegung dient dem globalen 
Klimaschutz und der Vermeidung 
des Ausstoßes von Schadstoffen 
(bei Einsatz fossiler Brennstoffe in 
den Großkraftwerken). Diese positi-
ven Umweltauswirkungen greifen 
grenzüberschreitend und bezüglich 
des Klimaschutzes sogar global. 

- 

 

2.22.2 Alternativenprüfung 

Denkbar ist die Festlegung anderer Wirkungsgrade: Ein höherer Wirkungsgrad hätte zwar grund-

sätzlich mehr positive Umweltauswirkungen, erscheint jedoch in der großmaßstäblichen Anwen-

dung als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Fläche des Vorranggebiets noch nicht 

praktikabel. Ein geringerer Wirkungsgrad hätte weniger positive Umweltauswirkungen und wird 

daher nicht gewählt. 

Ein Verzicht auf die Einschränkung gem. LROP 4.2 03 Satz 4, nach der der Mindestwirkungs-

grad unter bestimmten Voraussetzungen unterschritten werden darf, brächte zwar zunächst auf-

grund der geringeren Ressourceneffizienz der Ausnahme mehr positive Umweltauswirkungen 

mit sich. Mit dieser Ausnahmeregelung wird jedoch zum einen der Ausbau der erneuerbaren 
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Energien, der grundsätzlich zumeist positive Umweltauswirkungen zur Folge hat (Vermeidung 

von Treibhausgas- und Schadstoffemissionen, nachhaltige Energieversorgung), gefördert. 

Diese Unterstützung des Umbaus der Energieinfrastruktur ist allerdings nicht quantifizierbar. 

Zum anderen gilt die Ausnahme der Unterschreitung des Mindestwirkungsgrads für Kraftwerke, 

die für industrielle Prozesse errichtet werden sollen. Hier wird die Energie verbrauchsnah (und 

damit vergleichsweise umweltschonend) eingesetzt, zumeist wird nicht nur Strom, sondern auch 

Wärme genutzt, so dass sich hier oftmals von selbst eine relativ hohe Energieeffizienz ergibt. 

Des Weiteren wird hier der Belang des Schutzes der Industrien, die auf diese Kraftwerke bislang 

angewiesen sind, höher gewichtet als die möglichen größeren positiven Umweltauswirkungen 

bei Verzicht auf diese Ausnahme vom Mindestwirkungsgrad. 

 

2.22.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Bei Verzicht auf die Festlegung würden auch ihre positiven Umweltauswirkungen entfallen. Die 

Regelung soll daher getroffen werden. 

 

2.23 Energie: Grenze der Ausschlusswirkung zur 
Windenergienutzung auf See und zeitliche Befris-
tung der Eignungsgebiete für die Erprobung der 
Windenergienutzung auf See (4.2 05 Sätze 9 
und 10, Anlage 2) 

Mit der Änderung der Regelung wird die Grenze der Ausschlusswirkung für die Windenergienut-

zung auf See im Küstenmeer räumlich im strittigen Grenzgebiet zu den Niederlanden an staats-

vertragliche Regelungen angepasst. Zusätzlich soll die zeitliche Festlegung der Eignungsge-

biete um drei Jahre verlängert werden und erst mit Ablauf des 31. Dezember 2020 enden. So 

soll der weiterhin bestehenden Nachfrage begegnet werden. 

 

2.23.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Da die Grenze der Ausschlusswirkung für Anlagen der Windenergienutzung auf See inhaltlich 

gänzlich unverändert bleibt und räumlich nur im strittigen Grenzgebiet zu den Niederlanden an 

die geplanten staatsvertraglichen Regelungen angepasst wird, ergeben sich aus der Verkleine-

rung des Ausschlussgebiets im LROP keine erheblichen Umweltauswirkungen. Durch grenzver-

tragliche Regelungen mit den Niederlanden ergibt sich ein neuer Zuschnitt des Ausschlussge-

biets: Dieses wird etwas verkleinert. Jenseits dieser Grenzziehung ist das Königreich der Nie-

derlande zuständig. Eventuelle Planungen zur Windenergienutzung und daraus resultierende 

Umweltauswirkungen sind nicht dem LROP anzulasten, da sie nicht auf einer Planänderung des 

LROP fußen. Vielmehr sind solche Umweltauswirkungen im Zuge von Neuplanungen durch den 
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Planungsträger, auch grenzüberschreitend, zu betrachten. Insoweit löst die LROP-Änderung 

auch keine direkten grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen aus. 

Durch die Verlängerung des Zeitpunktes, ab dem sich die Ausschlusswirkung auf die gesamte 

12-Seemeilen erstreckt, können negative Umweltauswirkungen durch den Bau von Anlagen zur 

Nutzung der Windenergie in den festgelegten Eignungsgebieten zur Erprobung der Windener-

gienutzung auf See auch nach 2017 auftreten. In der Summe sind keine zusätzlichen Umwelt-

auswirkungen zu erwarten, da die festgelegten Kriterien für die Errichtung und den Betrieb der 

Anlagen zur Windenergienutzung unverändert bleiben und es hierbei um eine zeitlich Verschie-

bung des Auftretens der Umweltauswirkungen handelt. Die Umweltauswirkungen sowie Maß-

nahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich negativer Umweltauswirkungen 

wurden im Rahmen der Festlegung dieser Gebiete umfassend geprüft. 

 

2.23.2 Alternativenprüfung 

Die Anpassung an staatsvertragliche Regelungen ist alternativlos. 

Die Beibehaltung der bisherigen Regelung zur Laufzeit der Eignungsgebiete würde ein Auftreten 

der baubedingten Auswirkungen ab dem Jahr 2017 vermeiden, die vorgesehene Erprobung der 

Windenergie auf See, die auch Umweltziele verfolgt, jedoch begrenzen. 

 

2.23.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Die zu erwartenden Auswirkungen durch die geänderte Regelung sind im Vergleich zu den zu 

erwartenden Umweltauswirkungen für den Fall der Beibehaltung der bisherigen Regelung nicht 

ungünstiger zu bewerten, da es sich im Wesentlichen um eine zeitliche Verschiebung der bishe-

rigen Ausbauplanung handelt. 

 

2.24 Energie: Regelung zur unterirdischen Führung 
von Höchstspannungsleitungen (4.2 07 Satz 3) 

In Abschnitt 4.2 Ziffer 07 Satz 3 LROP wird die Regelung zur unterirdischen Führung von Höchst-

spannungsleitungen präzisiert. Bezüglich der Erprobung wird verdeutlicht, dass diese zur Kon-

fliktlösung bei Siedlungsannäherung sowie bei Konflikten mit dem Naturschutzrecht als Pla-

nungsalternative geprüft werden soll. 
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2.24.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Es handelt sich lediglich um eine Präzisierung der Regelung und um eine Anpassung an geän-

derte rechtliche Rahmenbedingungen, so dass keine zusätzlichen Umweltauswirkungen zu er-

warten sind und an dieser Stelle auf den Umweltbericht zur LROP-Änderung 2012 verwiesen 

wird. Wenn eine Erdverkabelung zur Lösung von Konflikten mit dem Naturschutzrecht durchge-

führt werden soll, kann dies – trotz der Umweltauswirkungen der Erdverkabelung – die Umwelt-

auswirkungen, die durch einen Ausbau des Höchstspannungsleitungsnetz insgesamt zu erwar-

ten wären, verringern (insbesondere in sehr empfindlichen Umweltbereichen). 

 

2.24.2 Alternativenprüfung 

Die Präzisierung der Regelung in Ziffer 07 Satz 3 soll die zu berücksichtigenden gesetzlichen 

Grundlagen (NABEG; EnWG, EnLAG, BBPlG) stärker hervorheben und eine Berücksichtigung 

von Erdkabelalternativen in Konfliktfällen einfordern. Eine Regelung für Erdkabel über den ge-

setzlichen Rahmen hinaus ist nicht möglich. Ein Verzicht auf die Prüfung von Erdkabelalternati-

ven erhöht das Konfliktpotenzial beim Netzausbau und birgt das Risiko, dass möglicherweise 

umweltverträglichere Varianten in den Raumordnungs-, Bundesfachplanungs- und Planfeststel-

lungsverfahren nicht geprüft werden. 

 

2.24.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Ein Verzicht auf die Präzisierung würde den Einsatz von Erdkabeln möglicherweise verringern. 

Eine vermehrte Prüfung von Erdkabelalternativen erhöht die Zahl der zu prüfenden Alternativen 

und damit die Möglichkeit, eine raum- und umweltverträgliche Trassenführung zu finden. 

 

2.25 Energie: Regelung zur Bauleitplanung bei unterir-
discher Führung von Höchstspannungsleitungen 
(4.2 07 Satz 12) 

Abschnitt 4.2 Ziffer 07 Satz 12 macht deutlich, dass die Einhaltung des Abstandes von 400 m 

zu Vorranggebieten Leitungstrasse bei der Ausweisung von Baugebieten, die dem Wohnen die-

nen sollen, nicht notwendig ist, sofern im Zuge der Planfeststellung auf diesem Trassenabschnitt 

eine Genehmigung zur Erdverkabelung erteilt wurde. In diesem Fall ist der Wohnumfeldschutz, 

der nur für den Freileitungsbau gilt, nicht erforderlich. 
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2.25.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Im Falle der Erdverkabelung müssen die Regelungen von Ziffer 07 Satz 6, 7, 8 und 13, die 

ausschließlich für Höchstspannungsfreileitungen gelten, nicht beachtet werden. Umgekehrt 

muss in solchen Fällen die Bauleitplanung auch das Vorranggebiet Leitungsbau nicht über die 

gesetzlichen Regelungen zum Immissionsschutz hinaus berücksichtigen. Hierzu bedarf es je-

doch einer Festlegung der Erdverkabelung auf bestimmten Abschnitten in der Planfeststellung. 

Dadurch ist ein Siedlungsbau in Trassennähe möglich. 

 

2.25.2 Alternativenprüfung 

Auf der Ebene der Bauleitplanung ist eine Einhaltung der 400 m Abstande auch bei Erd-verka-

belung möglich. 

 

2.25.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Ein Verzicht auf die Regelung würde zu einer unbegründeten Einschränkung der kommunalen 

Planung führen. 

 

2.26 Energie: Regelung zum Vorranggebiet Leitungs-
trasse Dörpen Richtung Niederrhein (4.2 07 
Satz 15, Anlage 2) 

In Abschnitt 4.2 Ziffer 07 Satz 15 LROP wird eine ergänzende Zielfestlegung zur Sicherung der 

Leitungstrasse des 380 kV-Höchstspannungsnetzes Dörpen – Niederrhein als kombinierte Kabel 

– Freileitungstrasse mit entsprechender zeichnerischer Festlegung als Vorrangtrasse vorgenom-

men. 

Die raumordnerische Prüfung im Zuge eines Raumordnungsverfahrens wurde mit der Landes-

planerischen Feststellung vom 23.01.2013 durch den Landkreis Emsland abgeschlossen. 

Für das Vorhaben wurde bereits mit der Änderung des Landes-Raumordnungsprogramms 2012 

festgelegt, dass ein vordringlicher Ausbaubedarf besteht und auf eine beschleunigte Trassen-

planung und -sicherung hinzuwirken ist (Kapitel 4.2 Ziffer 07 Satz 14 LROP). 
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2.26.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Die im LROP festgesetzten Min-
destabstände zu Wohnhäusern 
können nicht eingehalten werden. 
Da es sich gemäß EnLAG um ein 
Pilotvorhaben handelt, sind Teilerd-
verkabelungen möglich, so dass 
auf diesem Wege Beeinträchtigun-
gen des Wohnumfeldes vermieden 
werden können.  
 

Die in Kapitel 4.2 Ziffer 07 Sät-
zen 6 und 7 als Ziele bzw. 13 und 
24 als Grundsätze festgelegten 
Planungsleitlinien tragen im Rah-
men der Konkretisierung der Pla-
nung auf der nachfolgenden Pla-
nungsebene dazu bei, erhebliche 
negative Umweltauswirkungen zu 
vermindern. 
Die Eingriffe wurden durch die 
Trassenfestlegung (siehe nachfol-
gend unter Alternativen) minimiert. 
Weitere Vermeidungsmaßnahmen 
sind im Zuge der Detailplanung 
vorzusehen. 
Durch Teilerdverkabelungen kön-
nen Beeinträchtigungen des 
Schutzguts vermieden oder zumin-
dest vermindert werden. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt 

bei oberirdischer Führung: 
• Kollisionsrisiken für die 

Avifauna 
• Sofern Gehölze nicht über-

spannt werden, ist der Tras-
senbereich inklusive eines 
Schutzstreifens in Breiten 
zwischen 40 und 60 m 
(100 m) dauerhaft von Ge-
hölzen frei zu halten 

bei unterirdischer Führung: 
• Trasse ist von tief wurzeln-

den Pflanzen und damit von 
Gehölzen frei zu halten 

Somit sind erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Schutzgüter 
zu erwarten. 

Die Eingriffe wurden durch die 
Trassenfestlegung (siehe nachfol-
gend unter Alternativen) minimiert. 
Weitere Vermeidungsmaßnahmen 
sind im Zuge der Detailplanung 
vorzusehen. 
 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Erhebliche Beeinträchtigungen ei-
nes Natura 2000-Gebiets in seinen 
für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteilen sind bei Umsetzung ge-
eigneter Vermeidungs- und Minde-

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

rungsmaßnahmen bei der als Vor-
ranggebiet dargestellten Trasse 
nicht zu erwarten. 

Schutzgut Boden Verdichtungen im Zuge der Bau-
phase sind nicht ausgeschlossen. 
bei oberirdischer Führung : 

• dauerhafte Auswirkungen 
durch Versiegelungen sind 
nur kleinflächig im Bereich 
der Masten zu erwarten 

bei unterirdischer Führung: 
• großflächige Aufgrabung 

mit der Gefahr von Beein-
trächtigungen der Boden-
struktur 

• Erwärmung 

Beeinträchtigungen während der 
Bauphase können durch boden-
schonende Bauausführung vermie-
den werden. 
Bei unterirdischer Führung ist eine 
Verringerung der Erwärmung durch 
geeignetes Bettungsmaterial im 
Kabelgraben möglich. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

bei oberirdischer Führung: 
• lokale und kleinräumige, 

bau- und anlagebedingte 
Auswirkungen auf Oberflä-
chengewässer und das 
Grundwasser sind im Be-
reich der Maststandorte 
möglich  

bei unterirdischer Führung: 
• möglicherweise temporäre 

Auswirkungen während der 
Bauphase durch Abpumpen 
von Grundwasser aus dem 
Kabelgraben  

• bau- und anlagebedingte 
Eingriffe in die Grundwas-
serdeckschichten 

Die Auswirkungen sind durch ent-
sprechende Maßnahmen minimier- 
bzw. weitgehend vermeidbar. 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Es sind lokale, negative Auswirkun-
gen während der Bauphase durch 
Maschinen (Abgase, Staub) zu er-
warten. 

- 

Schutzgut Land-
schaft 

bei oberirdischer Führung: 
• Auswirkungen der 50 - 90 m 

hohen, weithin sichtbaren 
Masten und Leitungsbündel 

bei unterirdischer Führung: 
• in gehölzreichen Bereichen 

Erkennbarkeit, da Trasse 
nicht mit Gehölzen be-
pflanzt werden darf 

Die mit Kapitel 4.2 Ziffer 07 Sätze 
6 und 7 als Ziele bzw. 13 und 24 
als Grundsätze festgelegten Pla-
nungsleitlinien tragen im Rahmen 
der Konkretisierung der Planung 
auf der nachfolgenden Planungs-
ebene dazu bei, erhebliche nega-
tive Umweltauswirkungen zu ver-
mindern. 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

bei Übergang von Freileitung zu 
Erdkabel wirken die eingezäunten 
Kabelübergangsanlagen mit einer 
Fläche von ca. 50 x 50 m negativ 
auf das Landschaftsbild  

Die Eingriffe wurden durch die 
Trassenfestsetzung (siehe nach-
folgend unter Alternativen) mini-
miert. Weitere Vermeidungsmaß-
nahmen sind im Zuge der Detail-
planung vorzusehen. 
In gehölzarmen Bereichen können 
durch Teilerdverkabelungen Beein-
trächtigungen des Schutzguts ver-
mieden oder zumindest vermindert 
werden. 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Durch die Arbeiten in der Bauphase 
können Bau- und Bodendenkmale 
(inkl. archäologischer Fundstellen) 
gefährdet werden. 
Durch die Anlage der Freileitungen 
kann es in der Nähe von Kulturgü-
tern zu visuellen Beeinträchtigun-
gen kommen. 

Beeinträchtigungen können im 
Zuge der Detailplanung durch ge-
eignete Vermeidungs- und Vermin-
derungsmaßnahmen minimiert 
werden.  

Wechselwirkungen 
zwischen den 
Schutzgütern 

Auswirkungen auf das Landschafts-
bild wirken sich auch auf den Men-
schen aus (Erholungseignung der 
Landschaft). 

- 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Auswirkungen sind aufgrund deutli-
cher Entfernung zum Staatsgebiet 
der Niederlande nicht zu erwarten. 
Da die Trasse an Nordrhein-West-
falen grenzt bzw. dort weitergeführt 
wird, ergeben sich sämtliche oben 
genannten Auswirkungen kleinräu-
mig auch beiderseitig grenzüber-
schreitend. 

- 

 

2.26.2 Alternativenprüfung 

Im nördlichen Trassenbereich von Dörpen bis auf Höhe Geeste würde eine Trasse östlich des 

dargestellten Vorranggebiets zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Menschen füh-

ren, da dort größere Siedlungsbereiche gequert werden müssten. Hinzu kommt, dass die Trasse 

hier durch das hinsichtlich der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sowie Land-

schaft sensible Emstal führen würde.  

Eine Trassenverschiebung nach Westen in diesem Abschnitt würde das EU-Vogelschutzgebiet 

„Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor“ berühren. Es wäre nicht ausgeschlossen, 

dass es auch bei Durchführung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu erheblichen 

Beeinträchtigungen dieses Gebietes in seinem für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
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maßgeblichen Bestandteilen kommt. Mit der als Vorranggebiet dargestellten Trassenführung 

können solche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, deshalb werden Alternativtrassen 

in diesem Bereich ausgeschlossen.  

Hinzu kommt, dass im Bereich Twist bei einer Trasse westlich der A 31 die Austauschbeziehun-

gen zwischen Wasserflächen im Europäischen Vogelschutzgebiet „Bargerveen“ (Niederlande) 

und den Nahrungsflächen um das Naturschutzgebiet „Versener Heidesee“ gestört würden.  

Im Bereich Meppen Nord (Hüntel) ist sowohl eine Bündelung mit der bestehenden 380 kV-Lei-

tung als auch eine Trassenführung westlich der als Vorranggebiet dargestellten Trasse hinsicht-

lich der zu erwartenden Umweltauswirkungen konfliktreicher als die mit dem Vorranggebiet fest-

gelegte Trasse, da die Querung des avifaunistisch bedeutsamen FFH-Gebiets „Ems“ zu erheb-

lichen artenschutzrechtlichen Konflikten führen würde.  

Die Abwägung der Trassenwahl ist somit im nördlichen Abschnitt von unüberwindbaren Vorga-

ben des europäischen Habitat- und Artenschutzrechts gekennzeichnet und somit der gewählte 

Trassenkorridor alternativlos. 

Im mittleren Abschnitt gelten hinsichtlich von weiter östlich liegenden Alternativen die Aussagen, 

die zum nördlichen Abschnitt gemacht wurden, in gleicher Weise. 

In diesem Bereich hat die als Vorranggebiet dargestellte Trasse einen hohen Bündelungsanteil 

mit vorhandenen Leitungen. Sie ist aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes günstig, weil 

sie, im Gegensatz zu weiter westlich verlaufenden Alternativen, keine erheblichen Beeinträchti-

gungen des EU-Vogelschutzgebietes „Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor“ er-

warten lässt. 

Sie ist beim Landschaftsbild aufgrund ihres Verlaufes durch ausgedehnte Waldbereiche in Bün-

delung mit parallel verlaufenden bereits bestehenden Leitungen günstiger als Alternativen in 

anderen Bereichen. Trotzdem kreuzt sie Waldgebiete insgesamt nur auf vergleichsweise kurzen 

Abschnitten, so dass erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter Pflanzen und biologische 

Vielfalt nicht zu erwarten sind. 

Auch im südlichen Abschnitt hat die als Vorranggebiet dargestellte Trasse einen hohen Bünde-

lungsanteil mit vorhandenen Leitungen. Auch hinsichtlich des Schutzguts Menschen führt die 

dargestellte Variante zu einer Minimierung der zu erwartenden Beeinträchtigungen. Weiterhin 

ist diese Variante hinsichtlich der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt geeignet. 

Auf der gesamten Länge werden erhebliche Umweltauswirkungen durch eine möglichst weitge-

hende Bündelung des dargestellten Vorranggebiets Leitungstrasse mit vorhandenen Leitungen, 

soweit deren Trassenführung raumverträglich ist, soweit wie möglich minimiert.  

Da die 380 kV-Leitung Dörpen – Niederrhein, für die durch das Vorranggebiet Leitungstrasse 

eine raumordnerische Sicherung erfolgt, zu den im Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) fest-

gelegten Pilotvorhaben gehört, ist bei Wohnhausannäherungen die Durchführung eines Plan-

feststellungsverfahrens für eine Teilerdverkabelung möglich. Auswirkungen auf das Wohnumfeld 

(Schutzgüter Menschen und Landschaft) können durch die technische Alternative weitgehend 

minimiert werden. Die festgelegte Trasse ist hinsichtlich der zu erwartenden Umweltauswirkun-

gen die beste Lösung, um den erforderlichen Transportbedarf zu erfüllen. 
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2.26.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Die bei Realisierung dieser Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen der Umweltmedien 

würden bei einer Nichtdurchführung vermieden. Die Leitung ist aber insbesondere im Zuge des 

Umbaus der Energieversorgung auf regenerative Quellen erforderlich. Ohne diese Leitung 

könnte in Nordwestdeutschland klimafreundlich erzeugte regenerative Energie nicht in die west- 

und süddeutschen Lastschwerpunkte transportiert werden. Zur dortigen Bedarfsdeckung wäre 

die Erzeugung von Strom durch fossile oder atomare Kraftwerke mit den entsprechenden Um-

weltbeeinträchtigungen erforderlich. 

 

2.27 Energie: Regelung zum Vorranggebiet Leitungs-
trasse Emden - Conneforde (4.2 07 Satz 15, An-
lage 2) 

In Abschnitt 4.2 Ziffer 07 Satz 15 LROP wird eine ergänzende Zielfestlegung zur Sicherung der 

Leitungstrasse des 380 kV-Höchstspannungsnetzes Emden - Conneforde als kombinierte Kabel 

– Freileitungstrasse mit entsprechender zeichnerischer Festlegung als Vorrangtrasse vorgenom-

men. 

Die raumordnerische Prüfung im Zuge eines Raumordnungsverfahrens wurde am 10.02.2014 

eingeleitet. Der Erörterungstermin wurde am 23.07.2014 durchgeführt. Dieses Raumordnungs-

verfahren wurde am 24.06.2015 abgeschlossen.  

 

2.27.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Die im LROP festgesetzten Min-
destabstände zu Wohnhäusern 
können nicht auf allen Streckenab-
schnitten eingehalten werden. Das 
aktuelle Bundesrecht schließt den 
Bau von Erdkabeln – auch auf Teil-
abschnitten – aus. Derzeit ist eine 
Gesetznovelle im Verfahren, die für 
diese Leitung eine Teilerdverkabe-
lungsoption eröffnen würde. Kriti-
sche Siedlungsannäherungen sind 

Die in Kapitel 4.2 Ziffer 07 Sät-
zen 6 und 7 als Ziele bzw. 13 und 
24 als Grundsätze festgelegten 
Planungsleitlinien tragen im Rah-
men der Konkretisierung der Pla-
nung auf der nachfolgenden Pla-
nungsebene dazu bei, erhebliche 
negative Umweltauswirkungen zu 
vermindern. 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

identifiziert und in der Planfeststel-
lung auf Teilerdverkabelung zu prü-
fen. 

Die Eingriffe wurden durch die 
Trassenfestlegung (siehe nachfol-
gend unter Alternativen) minimiert. 
Weitere Vermeidungsmaßnahmen 
sind im Zuge der Detailplanung 
vorzusehen. 
Durch Teilerdverkabelungen kön-
nen Beeinträchtigungen des 
Schutzguts vermieden oder zumin-
dest vermindert werden. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt 

bei oberirdischer Führung: 
• Kollisionsrisiken für die 

Avifauna 
• Sofern Gehölze nicht über-

spannt werden, ist der Tras-
senbereich inklusive eines 
Schutzstreifens in Breiten 
zwischen 40 und 60 m 
(100 m) dauerhaft von Ge-
hölzen frei zu halten 

bei unterirdischer Führung: 
• Trasse ist von tief wurzeln-

den Pflanzen und damit von 
Gehölzen frei zu halten 

Somit sind erhebliche negative 
Auswirkungen auf die Schutzgüter 
zu erwarten. 

Die Eingriffe wurden durch die 
Trassenfestlegung (siehe nachfol-
gend unter Alternativen) minimiert. 
Weitere Vermeidungsmaßnahmen 
sind im Zuge der Detailplanung 
vorzusehen. 
 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Erhebliche Beeinträchtigungen des 
EU-Vogelschutzgebiets V07 
„Fehntjer Tief und Umgebung (DE 
2511-331) in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen wären 
bei einer Freileitung nicht auszu-
schließen. Der Bau einer Freilei-
tung durch dieses Gebiet ist natur-
schutzrechtlich nicht genehmi-
gungsfähig und damit nicht raum-
verträglich.  
Eine raumverträgliche Trassenal-
ternative für eine Freileitung be-
steht in diesem Bereich nicht. 
Hier können mit einer Erdverkabe-
lung im Rahmen einer südlichen 
Umgehung des Gebietes parallel 
zur BAB 31 die Beeinträchtigung 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

von V07 erheblich reduziert wer-
den, so dass eine naturschutzrecht-
liche Zulässigkeit und eine Raum-
verträglichkeit erreicht werden 
kann. 
Für die Gebiete EU Vogelschutzge-
biet V10 „Emsmarsch von Leer bis 
Emden (DE 2609-401)“, FFH-Ge-
biet „Fehntjer Tief und Umgebung 
(DE 2511-331)“ sowie FFH-Gebiet 
„Legener Meer, Stapeler Moor, 
Baasenmeeres Moor (DE 2613-
301“ sind FFH-Verträglichkeitsprü-
fungen im Rahmen des Planungs- 
und Genehmigungsverfahren erfor-
derlich. Auch hier ist nach Ände-
rung der bundesrechtlichen Rah-
menbedingungen eine Teilerdver-
kabelung zu prüfen.  

Schutzgut Boden Verdichtungen im Zuge der Bau-
phase sind nicht ausgeschlossen. 
bei oberirdischer Führung : 

• dauerhafte Auswirkungen 
durch Versiegelungen sind 
nur kleinflächig im Bereich 
der Masten zu erwarten 

bei unterirdischer Führung: 
• großflächige Aufgrabung 

mit der Gefahr von Beein-
trächtigungen der Boden-
struktur 

• Erwärmung 

Beeinträchtigungen während der 
Bauphase können durch boden-
schonende Bauausführung vermie-
den werden. 
Bei unterirdischer Führung ist eine 
Verringerung der Erwärmung durch 
geeignetes Bettungsmaterial im 
Kabelgraben möglich. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

bei oberirdischer Führung: 
• lokale und kleinräumige, 

bau- und anlagebedingte 
Auswirkungen auf Oberflä-
chengewässer und das 
Grundwasser sind im Be-
reich der Maststandorte 
möglich  

bei unterirdischer Führung: 
• möglicherweise temporäre 

Auswirkungen während der 
Bauphase durch Abpumpen 
von Grundwasser aus dem 
Kabelgraben  

Die Auswirkungen sind durch ent-
sprechende Maßnahmen minimier- 
bzw. weitgehend vermeidbar. 



Begründung, Teil H - Umweltbericht -  

 

 - 235 -

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

• bau- und anlagebedingte 
Eingriffe in die Grundwas-
serdeckschichten 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Es sind lokale, negative Auswirkun-
gen während der Bauphase durch 
Maschinen (Abgase, Staub) zu er-
warten. 

- 

Schutzgut Land-
schaft 

bei oberirdischer Führung: 
• Auswirkungen der 50 - 60 m 

hohen, weithin sichtbaren 
Masten und Leitungsbündel 

bei unterirdischer Führung: 
• in gehölzreichen Bereichen 

Erkennbarkeit, da Trasse 
nicht mit Gehölzen be-
pflanzt werden darf 

bei Übergang von Freileitung zu 
Erdkabel wirken die eingezäunten 
Kabelübergangsanlagen mit einer 
Fläche von min 100 m x 150 m ne-
gativ auf das Landschaftsbild  

Die mit Kapitel 4.2 Ziffer 07 Sätze 
6 und 7 als Ziele bzw. 13 und 24 
als Grundsätze festgelegten Pla-
nungsleitlinien tragen im Rahmen 
der Konkretisierung der Planung 
auf der nachfolgenden Planungs-
ebene dazu bei, erhebliche nega-
tive Umweltauswirkungen zu ver-
mindern. 
Die Eingriffe wurden durch die 
Trassenfestsetzung (siehe nach-
folgend unter Alternativen) mini-
miert. Weitere Vermeidungsmaß-
nahmen sind im Zuge der Detail-
planung vorzusehen. 
In gehölzarmen Bereichen können 
durch Teilerdverkabelungen Beein-
trächtigungen des Schutzguts ver-
mieden oder zumindest vermindert 
werden. 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Durch die Arbeiten in der Bauphase 
können Bau- und Bodendenkmale 
(inkl. archäologischer Fundstellen) 
gefährdet werden. 
Durch die Anlage der Freileitungen 
kann es in der Nähe von Kulturgü-
tern zu visuellen Beeinträchtigun-
gen kommen. 

Beeinträchtigungen können im 
Zuge der Detailplanung durch ge-
eignete Vermeidungs- und Vermin-
derungsmaßnahmen minimiert 
werden.  

Wechselwirkungen 
zwischen den 
Schutzgütern 

Auswirkungen auf das Landschafts-
bild wirken sich auch auf den Men-
schen aus (Erholungseignung der 
Landschaft). 

- 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Auswirkungen sind aufgrund deutli-
cher Entfernung zum Staatsgebiet 
der Niederlande nicht zu erwarten. 

- 
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2.27.2 Alternativenprüfung 

Die Bestandstrasse und die kleinräumigen Alternativen haben einen relativ geradlinigen Verlauf. 

Jede weiträumige Alternative würde zu Mehrlängen führen, die teilweise erheblich sind. Durch 

diese Mehrlängen erhöht sich insgesamt das Konfliktpotential, da die Trasse entsprechend in 

einem größeren Raum Beeinträchtigungen (insbesondere auf das Schutzgut Mensch/Wohnbe-

bauung und das Landschaftsbild) hervorrufen wird. Ein Ausweichen auf grundsätzlich weniger 

empfindlichere Landschaftsräume ist nicht möglich.  

Hinzu kommt, dass großräumige Alternativen durch bisher nicht von Freileitungen gequerte 

Räume verlaufen würden. Es liegt auf der Hand, dass eine vollkommene Neutrassierung Kon-

flikte verlagern, neue Konflikte schaffen und, da Einwirkungen der bisherigen Trasse in Natur 

und Landschaft auch nach deren Abbau zumindest eine geraume Zeit fortwirken, in gewissem 

Umfang erhöhen könnte. Schwerwiegende Gründe, die eine weiträumige Neutrassierung uner-

lässlich machen würden, liegen nicht vor.  

Im Bereich der bestehenden 220-kV-Leitung existieren schutzbedürftige Bereiche, die in der 

Planung zu berücksichtigen sind und eine Neutrassierung oder die Nutzung technischer Alter-

nativen erforderlich machen. Dabei handelt es sich um die folgenden Gebiete: 

• Die Bestandsleitung durchquert auf den Gebieten der Stadt Emden und des Landkreises 
Leer das EU Vogelschutzgebiet V10 „Emsmarsch von Leer bis Emden (DE2609-401)“. 
Durch eine nördliche Umgehung des Gebiets werden Beeinträchtigungen des Gebiets 
V10 minimiert, auch wenn für den großräumigen Vogelflug eine Barrierewirkung durch 
die Leitung weiterhin besteht. Auf Ebene des LROP ist nicht abschließend abschätzbar, 
ob eine Verträglichkeit mit diesem EU Vogelschutzgebiet für eine Freileitung gegeben 
ist. Im Zuge der weiteren Planung ist bei einer Unverträglichkeit eine Teilerdverkabelung 
als Alternative einzustellen.  

• Die bestehende 220-kV-Leitung verläuft auf dem Gebiet der Landkreise Leer und Au-
rich durch das EU-Vogelschutzgebiet V07 „Fehntjer Tief und Umgebung (DE 2511-
331)“. Der Bau einer Freileitung durch dieses Gebiet ist naturschutzrechtlich nicht ge-
nehmigungsfähig und damit nicht raumverträglich.  
Eine raumverträgliche Trassenalternative für eine Freileitung besteht in diesem Bereich 
nicht: Eine Umgehung mit einer Freileitung in nördlicher Richtung ist wegen der Wohn-
bebauung nicht mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. Eine Südumgehung würde 
zu einer Entwertung von wertvollen und empfindlichen Vogellebensräumen führen, die 
in funktionaler Beziehung zum Gebiet V07 stehen. Hinzu kommt dass die Trasse er-
heblich verlängert würde und so Konflikte mit den Belangen Landschaftsbild und Erho-
lung hervorgerufen würden.  
Hier können mit einer Erdverkabelung im Rahmen einer südlichen Umgehung des Ge-
bietes parallel zur BAB 31 die Beeinträchtigung von V07 erheblich reduziert werden, so 
dass eine naturschutzrechtliche Zulässigkeit und eine Raumverträglichkeit erreicht wer-
den kann.  

• Die 220-kV-Bestandsleitung verläuft eng am Ortsteil Timmel der Gemeinde Großefehn 
(Landkreis Aurich) entlang. Der 400-Meter-Abstand zu Wohngebäuden im Innenbe-
reich, der als Ziel der Raumordnung einzuhalten ist, wird hier über eine längere Stre-
cke unterschritten.  
Verschiedene Varianten der Umgehung Timmels wurden geprüft: Eine enge südliche 
Umgehung verliefe innerhalb des 400-m-Abstandsbereich eines geplanten Wohnge-
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biets, eine weitere Verschwenkung würde zu neuen Annäherungen an Außenbereichs-
häuser führen. Außerdem wären bei allen Südumgehungen erhebliche Auswirkungen 
auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu erwarten: Insbesondere 
die Auswirkungen auf die Brutvogellebensräume sind als sehr erheblich zu bewerten. 
Bei einer nördlichen Umgehung sind Neuannäherungen an Wohngebäude im Außenbe-
reich unvermeidbar, die Auswirkungen auf die Belange von Natur und Landschaft sind 
aber wesentlich geringer als südlich von Timmel. Insgesamt ist hier eine Nordumge-
hung die raumverträglichste Trassenführung.  

• Auf dem Gebiet des Landkreises Leer durchquert die Bestandstrasse das FFH-Gebiet 
„Legener Meer, Stapeler Moor, Baasenmeers Moor (DE 2613-301)“. Hier wurde jeweils 
eine Variante untersucht, mit der das Gebiet im Norden bzw. im Süden umgangen wird. 
Beide Varianten führen jedoch neben einer deutlichen Erhöhung der Trassenlänge zu 
neuen Annäherungen an Wohngebäude und Beeinträchtigungen anderer ökologisch be-
deutsamer Gebiete. Angesichts dieser Konflikte hat die Abwägung als raumverträglichste 
Lösung eine Orientierung an der Bestandstrasse mit kleinräumigen Optimierungen erge-
ben, auch wenn eine Umgehungen das FFH-Gebiet entlasten würden. 

• Der Ortsteil Oltmannsfehn (Gemeinde Uplengen, Landkreis Leer) ist durch die Bestand-
strasse im starken Maße beeinträchtigt. Der 400-m-Abstand im Innenbereich wird hier 
über einen längeren Abschnitt nicht eingehalten. Durch eine Nordumgehung kommt es 
zu einer Entlastung der Wohnbebauung im Innenbereich. Der 400 m Abstand könnte bei 
einer weiten Ostumgehung durchgehend eingehalten werden. Dann käme es aber zu 
starken Annäherungen an Wohngebäude im Außenbereich. Aus diesem Grund wird im 
Osten des Ortsteils die Bestandstrasse genutzt, denn insgesamt kommt es zu einer Ent-
lastung der Wohnhäuser.  

• Schließlich ist im Bereich Bockhornerfeld (Gemeinde Bockhorn, Landkreis Friesland) 
eine erhebliche Belastung von Wohnbebauung im Innenbereich durch die bestehende 
220-kV-Leitung festzustellen. Eine südliche Umgehung würde zu neuen Konflikten füh-
ren, da der 200-m-Abstand zu Wohngebäuden nicht eingehalten werden kann. Außer-
dem würde es zu einer Querung der 380-kV-Leitung Conneforde – Diele kommen, wobei 
die erforderlichen sehr hohen Masten das Landschaftsbild intensiv beeinträchtigen wür-
den. Daher ist eine Nordumgehung vorzuziehen, die den Trassenverlauf der 220-kV-
Leitung nach Wilhelmshaven aufgreift und eine enge Bündelung mit dieser und der ge-
planten 380-kV-Leitung nach Wilhelmshaven/Maade ermöglicht. Es kommt zwar zu Neu-
annäherungen an Wohngebäude nördlich von Bockhornerfeld, aber dennoch ist diese 
Variante den anderen Optionen vorzuziehen, da sie am raumverträglichsten und konflikt-
ärmsten ist. 

Mögliche weitere Beeinträchtigungen der beschriebenen Gebiete und im übrigen Trassenverlauf 

sind bei Orientierung an der Bestandstrasse im Zuge der folgenden Planungs- und Genehmi-

gungsverfahren kleinräumig soweit wie möglich zu minimieren. 

 

2.27.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Die bei Realisierung dieser Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen der Umweltmedien 

würden bei einer Nichtdurchführung vermieden. Die Leitung ist aber insbesondere im Zuge des 

Umbaus der Energieversorgung auf regenerative Quellen erforderlich. Ohne diese Leitung 

könnte in Nordwestdeutschland klimafreundlich erzeugte regenerative Energie nicht in die west- 

und süddeutschen Lastschwerpunkte transportiert werden. Zur dortigen Bedarfsdeckung wäre 
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die Erzeugung von Strom durch fossile oder atomare Kraftwerke mit den entsprechenden Um-

weltbeeinträchtigungen erforderlich. 

 

2.28 Energie: Regelungen zum Neubau von Höchst-
spannungsleitungen (4.2 07 Sätze 16 und 17) 

Für die Höchstspannungswechselstromleitungen  
− zwischen Wehrendorf und Lüstringen und weiter in Richtung Gütersloh (Nordrhein-West-

falen)  
− Emden Ost und Halbemond 
− Conneforde und Cloppenburg Ost und Merzen 
− Dollern und Elsfleth West 
− Stade und Landesbergen sowie 
− Wahle und Helmstedt und weiter in Richtung Wolmirstedt (Sachsen-Anhalt) 

wird als Ziel der Raumordnung geregelt, dass die Trassen und Nebenanlagen als Neubauvorha-
ben zwischen den festgelegten Netzknotenpunkten wegen ihrer hohen Bedeutung gesichert wer-
den und deshalb alle anderen Planungen und Maßnahmen mit den künftigen Leitungsvorhaben 
verträglich sein müssen. 
 
Für die Höchstspannungsgleichstromleitungen 

− Emden und der Landesgrenze in Richtung Osterath (Nordrhein-Westfalen 
− Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) und Großgartach (Bayern) sowie zwischen Wilster 

(Schleswig-Holstein) und Grafenrheinfeld (Bayern) 
wird als Grundsatz der Raumordnung geregelt, dass die Trassen und Nebenanlagen als Neu-
bauvorhaben zwischen den festgelegten Netzknotenpunkten wegen ihrer Bedeutung gesichert 
werden und von allen anderen Planungen und Maßnahmen berücksichtigt werden müssen. 
 
Eine räumliche Festlegung im Sinne einer Trassenführung ist nicht Gegenstand dieser Regelung 
und bleibt weiteren Verfahren vorbehalten.  
 

2.28.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

In der nachfolgenden Tabelle werden zunächst die Umweltauswirkungen beschrieben, die in 

Folge der raumordnerischen Sicherung der Leitungsvorhaben zu erwarten sind. 

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Mit dem Bau von Höchstspan-
nungsleitungen erfolgt ein optischer 
Eingriff in den Lebens- und Erho-
lungsraum von Menschen.  
Mit dem Betrieb werden elektrische 
und magnetische Felder erzeugt, 

Die mit den Sätzen 6 und 7 als 
Ziele bzw. 13 und 24 als Grunds-
ätze festgelegten Planungsleitli-
nien tragen im Rahmen der Kon-
kretisierung der Planung auf der 
nachfolgenden Planungsebene 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

die sich auf die menschliche Ge-
sundheit auswirken können.  

dazu bei, erhebliche negative Um-
weltauswirkungen zu vermindern. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt 

bei oberirdischer Führung  
• Kollisionsrisiken für die 

Avifauna 
• Sofern Gehölze nicht über-

spannt werden, ist der 
Trassenbereich inklusive 
eines Schutzstreifens in 
Breiten zwischen 40 und 
60 m (100 m) dauerhaft von 
Gehölzen frei zu halten 

bei unterirdischer Führung 
• Trasse ist von tief wurzeln-

den Pflanzen und damit 
von Gehölzen frei zu halten 

Die Eingriffe können im Zuge der 
weiteren Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren durch eine raum-
verträgliche Trassenführung mini-
miert werden. 
 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Ob erhebliche Beeinträchtigungen 
von Natura 2000-Gebieten in ihren 
für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteilen zu erwarten sind, kann 
noch nicht abgeschätzt werden, da 
noch keine räumlichen Festlegun-
gen erfolgt sind. 

Umsetzung geeigneter Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnah-
men 

Schutzgut Boden Verdichtungen im Zuge der Bau-
phase sind nicht ausgeschlossen 
bei oberirdischer Führung  

• dauerhafte Auswirkungen 
durch Versiegelungen sind 
nur kleinflächig im Bereich 
der Masten zu erwarten 

bei unterirdischer Führung 
• großflächige Aufgrabung 

mit der Gefahr von Beein-
trächtigungen der Boden-
struktur während der Bau-
phase 

• Erwärmung 

Beeinträchtigungen während der 
Bauphase können durch boden-
schonende Bauausführung vermie-
den werden. 
Eine Verringerung der Erwärmung 
kann durch geeignetes Bettungs-
material erfolgen. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

bei unterirdischer Führung 
• möglicherweise temporäre 

Auswirkungen während der 
Bauphase durch Abpumpen 
von Grundwasser aus dem 
Kabelgraben  

- 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

lokale Auswirkungen während der 
Bauphase durch Maschinen (Ab-
gase, Staub) 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Land-
schaft 

bei oberirdischer Führung  
• Auswirkungen der Masten 

und Leitungsbündel 
bei unterirdischer Führung 

• in gehölzreichen Bereichen 
Erkennbarkeit, weil Trasse 
nicht mit Gehölzen be-
pflanzt werden darf 

bei Übergang von Freileitung zu 
Erdkabel wirken die eingezäunten 
Kabelübergangsanlagen mit einer 
Fläche von ca. 50 x 50 m auf das 
Landschaftsbild  

Die mit den Sätzen 6 und 7 als 
Ziele bzw. 13 und 24 als Grunds-
ätze festgelegten Planungsleitli-
nien tragen im Rahmen der Kon-
kretisierung der Planung auf der 
nachfolgenden Planungsebene 
dazu bei, erhebliche negative Um-
weltauswirkungen zu vermindern. 
Die Eingriffe können im Zuge der 
weiteren Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren durch eine raum-
verträgliche Trassenführung mini-
miert werden. 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Durch die Arbeiten in der Bauphase 
können Boden-, Kultur- und Bau-
denkmäler sowie archäologische 
Fundstellen gefährdet werden. 
Durch die Anlage der Freileitungen 
kann es in der Nähe von Kulturgü-
tern zu visuellen Beeinträchtigun-
gen kommen. 

Beeinträchtigungen können im 
Zuge der Detailplanung minimiert 
werden.  

Wechselwirkungen 
zwischen den 
Schutzgütern 

Auswirkungen auf das Landschafts-
bild wirken sich auch auf den Men-
schen aus. 

- 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

kann noch nicht abgeschätzt wer-
den, da noch keine räumlichen 
Festlegungen erfolgt sind  

- 

 

Die mit diesem Ziel der Raumordnung erfolgende Steuerung von anderen Planungen und Maß-

nahmen wird hinsichtlich der zu erwartenden Umweltauswirkungen wie folgt eingeschätzt: So-

weit andere Planungen und Maßnahmen diesem Ziel widersprechen, sind sie unzulässig und 

dürfen nicht realisiert werden, entsprechende Umweltauswirkungen entfallen dann. Möglicher-

weise werden Planungen und Maßnahmen in Folge des Ziels verändert (beispielsweise andere 

Standorte oder Trassen) mit der Folge, dass stärkere Umweltbeeinträchtigungen erfolgen. 

 

2.28.2 Alternativenprüfung 

Alternativen zu den festgelegten Netzknotenpunkten bestehen nicht, da diese durch Bundesvor-

gaben (Energieleitungsausbaugesetz, Bundesbedarfsplangesetz und Netzentwicklungsplan 

2013) festgelegt sind.  
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Ein Neubau ist alternativlos, da zwischen den Netzknotenpunkten nicht durchgehend vorhan-

dene Leitungen bestehen oder bei vorhandenen Leitungen eine Bündelung ganz oder in Teilbe-

reichen nicht raumverträglich wäre, insbesondere weil die in 4.2 07 Satz 6 ff. LROP festgelegten 

Mindestabstände zu Wohngebäuden und anderen sensiblen Anlagen unterschritten würden.  

 

Eine Festlegung von „Vorranggebieten Leitungstrasse“ als Alternative zu dieser Regelung in der 

beschreibenden Darstellung kommt in diesem Verfahren noch nicht in Betracht, da die Ermittlung 

von raum- und umweltverträglichen Trassenführungen nur in Zusammenarbeit mit den Übertra-

gungsnetzbetreibern erfolgen kann, da diese die technischen Sachverhalte einbringen müssen. 

Diese für die Planung relevanten Rahmenvorgaben liegen aber noch nicht vor. Die Alternativen- 

(und Umwelt-) Prüfung erfolgt in den nachfolgenden Verfahren nach Bundesfachplanung oder 

Raumordnungsverfahren sowie Planfeststellungsverfahren. 

 

2.28.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Die bei Realisierung der Leitungsvorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen der Umwelt-

medien würden bei einer Nichtdurchführung vermieden. Die Leitungen sind aber insbesondere 

im Zuge des Umbaus der Energieversorgung auf regenerative Quellen erforderlich. Ohne diese 

Leitung könnte in Nordwestdeutschland klimafreundlich erzeugte regenerative Energie nicht in 

die west- und süddeutschen Lastschwerpunkte transportiert werden. Zur dortigen Bedarfsde-

ckung wäre die Erzeugung von Strom durch fossile oder atomare Kraftwerke mit den entspre-

chenden Umweltbeeinträchtigungen erforderlich. Gleichzeitig würden auch die Auswirkungen 

auf andere Planungen und Maßnahmen nicht eintreten. 

 

2.29 Energie: Regelung zur frühzeitigen Einbeziehung 
von Erdkabeloptionen als Alternativen in die 
Raumverträglichkeitsprüfung (4.2 07 Satz 18) 

In Abschnitt 4.2 Ziffer 07 Satz 18 LROP wird die bezüglich der unterirdischen Führung von 

Höchstspannungswechselstromleitungen geregelt, dass diese frühzeitig als Planungsalternative 

in die Raumverträglichkeitsprüfung einzubeziehen ist.  

 

2.29.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die gesetzliche Möglichkeit zur Teilerdverkabelung der Leitungsbaumaßnahmen wird durch die 

Regelung nicht geändert. Eine frühzeitige Einbeziehung der Möglichkeiten in die Planung könnte 

jedoch insbesondere bei der Bundesfachplanung, deren Ergebnis für das Planfeststellungsver-
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fahren verbindlich ist, den Anteil der Teilerdverkabelung erhöhen. Dies erhöht die Umweltaus-

wirkungen von Erdkabeln – gleichzeitig kann die Erdverkabelung verstärkt zur Lösung natur-

schutzfachlicher Konflikte herangezogen werden. 

Prüfgegenstand voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Mit dem Bau von Höchstspan-
nungsleitungen erfolgt ein optischer 
Eingriff in den Lebens- und Erho-
lungsraum von Menschen.  
Mit dem Betrieb werden elektrische 
und magnetische Felder erzeugt, 
die sich auf die menschliche Ge-
sundheit auswirken können.  

Die mit den Sätzen 6 und 7 als 
Ziele bzw. 13 und 24 als Grunds-
ätze festgelegten Planungsleitli-
nien tragen im Rahmen der Kon-
kretisierung der Planung auf der 
nachfolgenden Planungsebene 
dazu bei, erhebliche negative Um-
weltauswirkungen zu vermindern. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt 

Die Trasse ist von tief wurzelnden 
Pflanzen frei zu halten. 

Die Eingriffe können im Zuge der 
weiteren Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren durch eine raum-
verträgliche Trassenführung mini-
miert werden. 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Ob erhebliche Beeinträchtigungen 
von Natura 2000-Gebieten in ihren 
für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteilen zu erwarten sind, kann 
noch nicht abgeschätzt werden, da 
noch keine räumlichen Festlegun-
gen erfolgt sind. 

Umsetzung geeigneter Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnah-
men 

Schutzgut Boden Verdichtungen im Zuge der Bau-
phase sind nicht ausgeschlossen 

• großflächige Aufgrabung 
mit der Gefahr von Beein-
trächtigungen der Boden-
struktur während der Bau-
phase 

• Erwärmung 

Beeinträchtigungen während der 
Bauphase können durch boden-
schonende Bauausführung vermie-
den werden. 
Eine Verringerung der Erwärmung 
kann durch geeignetes Bettungs-
material erfolgen. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Möglicherweise temporäre Auswir-
kungen während der Bauphase 
durch Abpumpen von Grundwasser 
aus dem Kabelgraben 
 

- 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

lokale Auswirkungen während der 
Bauphase durch Maschinen (Ab-
gase, Staub) 

- 

Schutzgut Land-
schaft 

In gehölzreichen Bereichen ist eine 
Erkennbarkeit gegeben, weil die 
Trasse nicht mit Gehölzen be-
pflanzt werden darf. 
Beim Übergang von Freileitung zu 
Erdkabel wirken die eingezäunten 

Die mit den Sätzen 6 und 7 als 
Ziele bzw. 13 und 24 als Grunds-
ätze festgelegten Planungsleitli-
nien tragen im Rahmen der Kon-
kretisierung der Planung auf der 
nachfolgenden Planungsebene 
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Prüfgegenstand voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Kabelübergangsanlagen mit einer 
Fläche von ca. 50 x 50 m negativ 
auf das Landschaftsbild.  

dazu bei, erhebliche negative Um-
weltauswirkungen zu vermindern. 
Die Eingriffe können im Zuge der 
weiteren Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren durch eine raum-
verträgliche Trassenführung mini-
miert werden. 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Durch die Arbeiten in der Bauphase 
können Boden-, Kultur- und Bau-
denkmäler sowie archäologische 
Fundstellen gefährdet werden. 

Beeinträchtigungen können im 
Zuge der Detailplanung minimiert 
werden.  

Wechselwirkungen 
zwischen den 
Schutzgütern 

Auswirkungen auf das Landschafts-
bild wirken sich auch auf den Men-
schen (Erholungsqualität der Land-
schaft) aus. 

- 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

kann noch nicht abgeschätzt wer-
den, da noch keine räumlichen 
Festlegungen erfolgt sind  

- 

 

2.29.2 Alternativenprüfung 

Eine Regelung für Erdkabel über den gesetzlichen Rahmen hinaus ist nicht möglich. Dieser soll 

jedoch durch die Regelung maximal ausgeschöpft werden, um möglichst alle umweltverträgli-

chen Varianten frühzeitig zu identifizieren und im Rahmen der weiteren Planung mit zu prüfen. 

Eine Prüfung der Erdkabelalternativen erst während der Planfeststellung führt dazu, dass mög-

licherweise verträglichere Trassenvarianten nicht entdeckt und geprüft werden. Dies vereinfacht 

zwar den Planungsprozess, ist aber aus Sicht der Umweltverträglichkeit weniger erstrebenswert. 

 

2.29.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Ein Verzicht auf die Regelung führt dazu, dass gesetzlichen Möglichkeiten und Anforderungen 

zur Teilerdverkabelung erst auf sehr später Planungsebene umgesetzt werden. Dadurch werden 

jedoch voraussichtlich Planungsalternativen übersehen, die ggf. im Vergleich mit reinen Freilei-

tungsvarianten umweltverträglicher wären. 
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2.30 Energie: Regelungen zur Offshore-Netzanbindung 
(4.2 09 und 10, Anlage 2) 

Es erfolgt eine Darstellung der Trasse „Norderney II“ sowie eine Trassierung von Anbindungs-

leitungen im Bereich Wangerooge / Langeoog / Baltrum mit folgenden Inhalten: 

• Zielfestlegung eines dritten Ableitungskorridors für in der deutschen Ausschließlichen 

Wirtschaftszone (AWZ) erzeugte Windenergie unter Berücksichtigung der Anforderun-

gen des Naturschutzes, 

• Zielfestlegungen für die unterirdische Weiterführung und Vorgaben für die Regionalen 

Raumordnungsprogramme zur Festlegung des Korridors, 

• Regelungen zum Bedarf für weitere Anbindungsleitungen im Bereich Wangerooge / 

Langeoog / Baltrum. 

 

Der Korridor „Norderney II“ beginnt am Anlandungspunkt Hilgenriedersiel westlich der vorhan-

denen Kabelsysteme mit einer ca. 1.300 m langen HD-Bohrung bis ins Hilgenriederwatt. Mit die-

ser Horizontalbohrung ist es möglich, nachhaltige Veränderungen von Lebensraum und Arten 

der Salzwiesen zu vermeiden. 

Der weitere Verlauf bis Norderney führt westlich parallel zu den vorhandenen Kabeltrassen, 

quert das Riffgat und kommt im Grohdewatt an. Die Trasse verläuft mit Ausnahme des Riffgats 

überwiegend in Sand- und Mischwatt. Im Zuge der Detailplanung ist die Trasse so zu wählen, 

dass die empfindlichen Bereiche des Rückseitenwatts umgangen werden.  

Die Insel Norderney wird mittels 2 langer HD-Bohrungen gequert. Die Bohrungen gehen von 

einem zentralen Punkt im Grohdepolder bis ins Grohdewatt und bis zum Nordstrand Norderney. 

Durch diese Technik werden Beeinträchtigungen der Lebensräume und Arten beispielsweise der 

als Ruhezone geschützten Dünen vermieden. Es ist kein Leerrohrbauwerk wie bei Norderney I 

notwendig.  

Das vorhandene Leerrohrbauwerk würde im Bereich der Kreuzung an der Baueinrichtungsfläche 

Karl Rieger Weg unterbohrt. Mittels des HDD-Verfahrens würden die neuen Kabel schnell eine 

ausreichende Tiefe erlangen, die das sichere Kreuzen der bestehenden Systeme gewährleistet.  

Ab dem Nordstrand von Norderney verläuft die Trasse östlich parallel zum BorWin2-Kabelsystem 

durch die Küstenverkehrszone und das Verkehrstrennungsgebiet „Terschelling German Bight“ 

zur Grenze der deutschen Hoheitsgewässer / Grenze zur Ausschließlichen Wirtschaftszone. Da-

bei verläuft die Trasse durch das System der Sandbänke und Riffs. 

Die Trasse liegt auf einer Länge von 26 km im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Die 

Ruhezone nördlich des Norderneyer Wattfahrwassers wird auf einer Länge von 1,4 km durch-

quert. 

Für den weiteren Netzanbindungsbedarf wird das Erfordernis von weiteren Kabeltrassierungen 

im Bereich Wangerooge / Langeoog / Baltrum formuliert. 
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2.30.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

geringfügige kleinräumige Auswir-
kungen ausschließlich während der 
Bauphase im Zuge der Inselque-
rung Norderney durch Lärm, Abgas 
und Staub 

Die Auswirkungen können ggf. 
durch Bauzeitenbeschränkungen 
oder best. Bautechnik verringert 
werden. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt 

Eine direkte Betroffenheit durch 
Bautätigkeiten ergeben sich für die 
Lebensraumtypen `Sandbänke´ 
(Lebensraum-Typ Nr. 1110), `Watt-
flächen´ (Lebensraum-Typ Nr. 
1140) und `Pioniervegetation´ (Le-
bensraum-Typ Nr. 1310). 
Diese Lebensräume weisen eine 
hohe Regenerationsfähigkeit auf. 
Die Schwere der Beeinträchtigun-
gen ist deshalb v. a. von der Dauer 
der Beeinträchtigungen abhängig. 
Bei den baubedingten Auswirkun-
gen kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sich die Störung von 
Lebensräumen, Sedimentumlage-
rungen und Verdichtungen, Vegeta-
tionsbeeinträchtigungen, Schad-
stoffbelastungen durch Baumaschi-
nen sowie allgemeine Störungen 
durch Menschen und Baumaschi-
nen in einer Weise häufen und 
wechselseitig so verstärken, dass 
Beeinträchtigungen in erheblichem 
Umfang auftreten. 

Die Eingriffe wurden durch die 
Trassenfestsetzung (siehe nachfol-
gend unter Alternativen) und die 
Bauzeitenregelungen in Satz 2 mi-
nimiert. Weitere Vermeidungsmaß-
nahmen sind im Zuge der Detailpla-
nung vorzusehen. Insbesondere 
durch geeignete Verlegemethoden 
können Beeinträchtigungen ver-
mieden werden.  

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Ausführungen sind in Kapitel 4 des 
Prüfberichts (Teil F zur Begrün-
dung des LROP) enthalten. 

- 

Schutzgut Boden Die Auswirkungen auf die Wattmor-
phologie werden überwiegend kurz- 
bis mittelfristig und überwiegend 
kleinräumig auftreten, die auf die 
Bodentypen mittelfristig und eben-
falls kleinräumig. 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Auswirkungen auf das Wasser mit 
Ausnahme von kurzfristigen Trü-
bungen während der Bauphase 
werden nicht erwartet. 

- 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Keine erheblichen Auswirkungen. 
Lokal begrenzte Auswirkungen 
während der Bauphase durch Ma-
schinen (Abgase, Staub). 

- 

Schutzgut Land-
schaft 

geringfügige Auswirkungen aus-
schließlich während der Bauphase 
durch Vorhandensein von Bauma-
schinen  

- 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Durch die Arbeiten in der Bauphase 

können Boden-, Kultur- und Bau-

denkmäler sowie archäologische 

Fundstellen gefährdet werden. 

Beeinträchtigungen können im 
Zuge der Detailplanung minimiert 
werden.  

Wechselwirkungen 
zwischen den 
Schutzgütern 

bestehen zwischen den Schutzgü-
tern Mensch, Klima, Luft und Land-
schaft: Negative, insbesondere 
baubedingte Auswirkungen auf 
Klima, Luft und Landschaft wirken 
ebenfalls negativ auf die Erho-
lungseignung und damit auf das 
Schutzgut Menschen. 

Eine Verringerung der negativen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter 
minimiert auch die Wechselwirkun-
gen zum Schutzgut Menschen ent-
sprechend. 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

sind nicht zu erwarten 

 

- 

 

2.30.2 Alternativenprüfung 

Bei der Trassierung von Anbindungsleitungen sind erhebliche Umweltauswirkungen in erster 

Linie hinsichtlich der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden sowie Kultur-

güter und sonstige Sachgüter zu erwarten (vgl. Kapitel 2.30.1).  

Kabelverlegungen in den Flussästuaren von Ems, Jade, Weser und Elbe wurden im Zuge der 

Entwurfsaufstellung mit folgendem Ergebnis geprüft: 
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• Im Bereich der Ems ist eine Ausweitung der mit dem festgelegten „Vorranggebiet Kabelt-

rasse für die Netzanbindung“ bestehenden Verlegemöglichkeiten wegen der entgegen-

stehenden Belange der Schifffahrt nicht raumverträglich möglich. 

• Im Bereich der Jade bestehen auf der Ostseite möglicherweise raumverträgliche Verle-

gemöglichkeiten für bis zu zwei Kabelsystemen, auf der Jadewestseite ist eine Kabel-

verlegung technisch möglich, hier sind jedoch erhebliche Konflikte mit den Belangen des 

Naturschutzes, insbesondere mit dem Nationalpark "Niedersächsisches Wattenmeer", 

erkennbar. 

• Im Bereich der Weser und der Elbe ist eine Kabelverlegung technisch nicht möglich bzw. 

wegen erheblicher Konflikte mit dem Belang Schifffahrt nicht raumverträglich 

Trassierungen im Bereich westlich von Norderney würden wegen der langen Wattstrecken mit 

erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden 

sowie Kulturgüter und sonstige Sachgüter einhergehen.  

Bei einer Kabelverlegung östlich von Norderney scheiden die Seegatten aus technischen Grün-

den aus. Inselquerungen wären mit erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt sowie Boden verbunden, insbesondere weil die Verkehrsinfra-

struktur der Inseln nicht für das erforderliche Baugerät ausreicht und entsprechend ausgebaut 

werden müsste.  

Die Trasse „Norderney II“ ist hinsichtlich der zu erwartenden Umweltauswirkungen die beste 

Lösung für den anstehenden Transportbedarf.  

Es besteht das Erfordernis von weiteren Kabeltrassierungen im Bereich Wangerooge / Lange-

oog / Baltrum. Zu einer Kabelverlegung in diesem Raum bestehen keine sinnvollen räumlichen 

Alternativen, da eine Trassierung von dem im Bundesfachplan Offshore an der Grenze zwischen 

AWZ und der 12 sm-Zone festgelegten Grenzkorridor III zu den Netzverknüpfungspunkten Wil-

helmshaven, Elsfleth-West und Unterweser westlich oder östlich dieses Raumes zu erheblichen 

Trassenmehrlängen und den damit einher gehenden Beeinträchtigungen der Umweltschutzgüter 

führen würde. Konkrete Trassenalternativen in diesem Raum sind im Zuge der nachfolgenden 

Planungs- und Genehmigungsverfahren zu prüfen.  

Hinsichtlich von Trassenalternativen wird auch auf den vorliegenden Prüfbericht verwiesen, der 

als Teil E der Begründung zur Änderung des LROP beigefügt ist. 

 

2.30.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Die bei Realisierung dieser Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen der Umweltmedien 

würden bei einer Nichtdurchführung vermieden.  

Die Netzanbindung von Offshore-Windparks ist jedoch im Zuge des Umbaus der Energieversor-

gung auf regenerative Quellen erforderlich. Die Offshore-Windenergie soll einen wesentlichen 
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Beitrag zur zukünftigen Stromversorgung leisten. Ohne Netzanbindung könnten Offshore-Wind-

parks diesen Beitrag nicht leisten, eine Kompensation könnte durch regenerative Stromerzeu-

gung an Land nur sehr bedingt geleistet werden (weniger Volllaststunden). 

 

2.31 Energie: Regelung zu Kavernen in Salzgestein 
(4.2 11) 

In 4.2 Ziffer 11 Satz 1 des LROP soll der Grundsatz, dass zur Sicherung der Gasversorgung 

zusätzliche Lagerstätten (Kavernen) geschaffen werden sollen, gestrichen werden. Die beab-

sichtigte Regelung in Satz 2 legt fest, dass wesentliche Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft, Infrastruktur, Wasserwirtschaft und Landwirtschaft beim Bau von Kavernen in Salzge-

stein ausgeschlossen werden müssen. 

 

2.31.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die Streichung und die neue Regelung haben positive Auswirkungen auf Natur und Landschaft 
und damit auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und Landschaft sowie über 
Wechselwirkungen auch auf andere Schutzgüter, da Beeinträchtigungen zu vermeiden sind. Ne-
gative Umweltauswirkungen sind durch die Regelung nicht zu erwarten.  

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Über Wechselwirkungen hat die 
Festlegung positive Umweltauswir-
kungen auf das Schutzgut Men-
schen (i. S. der landschaftsbezoge-
nen Erholung, die durch die positi-
ven Auswirkungen der Festlegung 
auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt sowie Land-
schaft ausgelöst werden). 

- 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Die Regelung hat positive Auswir-
kungen auf die Schutzgüter, indem 
sie für den Ausgleich negativer Aus-
wirkungen von Kavernen sorgt. 

- 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Auswirkungen auf Natura 2000 wer-
den auf dieser Planungsebene nicht 
gesehen. 

- 

Schutzgut Boden Es sind keine erheblichen Auswir-
kungen erkennbar. 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Es sind keine erheblichen Auswir-
kungen erkennbar. 

- 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Es sind keine erheblichen Auswir-
kungen erkennbar. 

- 

Schutzgut Land-
schaft 

Die Regelung hat positive Auswir-
kungen auf das Schutzgut, indem 
sie für den Ausgleich negativer Aus-
wirkungen von Kavernen sorgt 
(z. B. bessere Einbindung der Ab-
senkbereiche in das Landschafts-
bild). 

- 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Es sind keine erheblichen Auswir-
kungen erkennbar. 

- 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Die positiven Auswirkungen der 
Festlegung auf die Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt sowie Landschaft wirken 
über die Erholungseignung positiv 
auf das Schutzgut Menschen. 

- 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Grenzüberschreitende Umweltaus-
wirkungen sind nicht erkennbar. 

- 

 

2.31.2 Alternativenprüfung 

Das Erfordernis für die Änderung ergibt sich aus der Zielsetzung, die Auswirkungen von Boden-

senkungen, die durch Kavernenspeicher verursacht werden, auf die Umgebung sowie ihre Nut-

zungen und Schutzansprüche zu minimieren. Zur Erreichung dieser Ziele bestehen keine realis-

tischen Alternativen, insbesondere keine mit günstigeren Umweltauswirkungen. 

 

2.31.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Bei Beibehaltung des Grundsatzes in 4.2 Ziffer 11 Satz 1 LROP, dass zusätzliche Kavernen ge-

schaffen werden sollen, würden die negativen Auswirkungen der Regelung fortbestehen. Bei 

einem Verzicht auf die Regelung in 4.2 Ziffer 11 Satz 2 LROP würden ausschließlich die fach-

gesetzlichen Regelungen, insbesondere die des Bundesberggesetzes, zur Anwendung kommen. 

Durch die Regelung wird ein erhöhter Schutz- und Kompensationsanspruch formuliert, auf den 

ansonsten verzichtet würde.  
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2.32 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen: 
Streichung des Vorranggebiets Entsorgung radi-
oaktiver Abfälle in Gorleben (4.3 02, Anlage 2) 

In Abschnitt 4.3, Ziffer 02 wird das Vorranggebiet Entsorgung radioaktiver Abfälle für das Berg-

werk Gorleben sowie das benachbarte Zwischenlager für radioaktive Abfälle in der Gemeinde 

Gorleben gestrichen. 

Das Standortauswahlgesetz (StandAG) für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle wurde am 

26. Juli 2013 im Bundesgesetzblatt verkündet und trat am 27. Juli 2013 in Kraft. Eine Kommis-

sion soll bis Ende des Jahres 2015 u. a. Vorschläge für die Entscheidungsgrundlagen (u. a. 

allgemeine Sicherheitsanforderungen an die Lagerung, geowissenschaftliche, wasserwirtschaft-

liche und raumplanerische Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen im Hinblick auf die 

Eignung geologischer Formationen für die Endlagerung) erarbeiten (StandAG § 4, Abs. 2, Nr. 2) 

Nach § 29, Abs. 1 StandAG wird der Salzstock Gorleben wie jeder andere in Betracht kommende 

Standort gemäß den nach dem Standortauswahlgesetz festgelegten Kriterien und Anforderun-

gen in das Standortauswahlverfahren einbezogen. Gemäß § 29, Abs. 2 StandAG ist die berg-

männische Erkundung des Salzstockes mit Inkrafttreten des Standortauswahlgesetzes beendet, 

jedoch ist das Bergwerk bis zu der Standortentscheidung unter Gewährleistung aller rechtlichen 

Erfordernisse und der notwendigen Erhaltungsarbeiten offen zu halten, sofern der Salzstock 

nicht nach § 29 (1) Standortauswahlgesetz aus dem Verfahren ausgeschlossen wurde.  

Zusätzlich wird die verbleibende Vorranggebietsfestlegung bezüglich des Endlagerstandorts 

Schacht Konrad bei Salzgitter gemäß dem bestehenden Planfeststellungsbeschluss textlich an-

gepasst und dementsprechend auf die Endlagerung fester oder verfestigter radioaktiver Abfälle 

mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung ausschließlich für den nationalen Bedarf bezogen. 

Dies war auch bislang Inhalt der Festlegung, es handelt sich somit um eine redaktionelle Klar-

stellung ohne Umweltauswirkungen. 

 

2.32.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 
 voraussichtliche erhebliche Aus-

wirkungen der Regelung 
Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Die Streichung des bisherigen VR 
hat keine unmittelbaren Umwelt-
auswirkungen auf das Schutzgut. 
Sie drückt die Offenheit der Stand-
ortsuche nach StandAG aus, aller-
dings wird das Bergwerk Gorleben 
bis zur Standortentscheidung nach 
dem Standortauswahlgesetz unter 

- 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Gewährleitung aller rechtlichen Er-
fordernisse und der notwendigen 
Erhaltungsarbeiten offen gehalten. 
Mit der möglichen Wahl eines ande-
ren Standortes werden die Men-
schen in der Region von allen Be-
lastungen durch Transport und End-
lagerung entlastet. 
Da es für das Endlager Schacht 
Konrad einen rechtskräftigen Plan-
feststellungsbeschluss gibt, ist dar-
aus die Abfallbezeichnung zu über-
nehmen. So soll sichergestellt wer-
den, dass Schacht Konrad nicht in 
das laufende Standortauswahlver-
fahren für demgegenüber andersar-
tige radioaktive Abfälle einbezogen 
werden kann. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Die Streichung hat keine unmittel-
baren Umweltauswirkungen auf die 
genannten Schutzgüter, da die be-
stehenden Anlagen und die damit 
verbundene Belastung des Stan-
dortes erhalten bleiben. Sie ist al-
lerdings in Verbindung mit der er-
gebnisoffenen Standortsuche für 
die Endlagerung hochradioaktiver 
Abfälle zu sehen. Sollte Gorleben 
aufgrund des Standortauswahlver-
fahrens zukünftig nicht mehr als 
Endlager infrage kommen, wäre 
dies positiv für die Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt in der Region.  

- 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Da keine unmittelbaren Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt zu 
erkennen sind, gilt dies auch für Be-
einträchtigungen der FFH-relevan-
ten Arten und Lebensraumtypen. 

- 

Schutzgut Boden Die Streichung des bisherigen VR 
hat keine unmittelbaren Umwelt-
auswirkungen auf das genannte 
Schutzgut. 

- 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Die Streichung des bisherigen VR 
hat keine unmittelbaren Umwelt-
auswirkungen auf das genannte 
Schutzgut. 

- 



Begründung, Teil H - Umweltbericht -  

 

 - 252 -

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Da das Bergwerk Gorleben bis zur 
Standortentscheidung nach dem 
Standortauswahlgesetz unter Ge-
währleitung aller rechtlichen Erfor-
dernisse und der notwendigen Er-
haltungsarbeiten offen gehalten 
werden soll, ist davon auszugehen, 
dass weiterhin Wasserhaltungs-
maßnahmen erforderlich sein wer-
den und dass Emissionen erfolgen 
können (z. B. Salzausträge aus der 
Halde). 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Die Streichung des bisherigen VR 
hat keine unmittelbaren Umwelt-
auswirkungen auf das genannte 
Schutzgut. 
Da das Bergwerk Gorleben bis zur 
Standortentscheidung nach dem 
Standortauswahlgesetz unter Ge-
währleitung aller rechtlichen Erfor-
dernisse und der notwendigen Er-
haltungsarbeiten offen gehalten 
werden soll, ist davon auszugehen, 
dass Emissionen erfolgen können.  

- 

Schutzgut Land-
schaft 

Die Streichung des bisherigen VR 
hat keine unmittelbaren Umwelt-
auswirkungen auf das genannte 
Schutzgut, da das Bergwerk Gorle-
ben bis zur Standortentscheidung 
nach dem Standortauswahlgesetz 
unter Gewährleitung aller rechtli-
chen Erfordernisse und der notwen-
digen Erhaltungsarbeiten offen ge-
halten werden soll und sich somit 
bzgl. oberirdischer Anlagen und 
Bauwerken keine Veränderungen 
ergeben.  

- 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Die Streichung des bisherigen VR 
hat keine unmittelbaren Umwelt-
auswirkungen auf das genannte 
Schutzgut. Grundsätzlich werden e-
her positive Effekte erwartet. 

 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

keine erheblichen Auswirkungen - 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

keine erheblichen Auswirkungen  - 
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2.32.2 Alternativenprüfung 

Mit der Streichung soll einer Vorfestlegung im Standortsuchverfahren entgegengewirkt werden. 

Der Verzicht auf die Streichung ist somit alternativlos.  

Die Alternative zur Streichung der Vorrangfestlegung wäre es, den Status Quo zu belassen. 

Gemäß Standortauswahlgesetz (StandAG) ist aber die bergmännische Erkundung des Salzsto-

ckes Gorleben beendet (§ 29 Abs. 2 StandAG). Zukünftig soll über ein abgestuftes Verfahren 

(übertägige, untertägige und vertiefte geologische Erkundung) insbesondere für hoch radioak-

tive Abfälle ein Standort für eine Anlage zur Endlagerung gefunden werden, der die bestmögliche 

Sicherheit für einen Zeitraum von einer Million Jahren gewährleistet (§ 1 StandAG). Zur Vorbe-

reitung des Standortauswahlverfahrens wird eine Kommission eingesetzt, die einen Bericht er-

arbeitet und diesen bis zum 31.12.2015 beschließt. Das Standortauswahlverfahren soll bis zum 

Jahr 2031 abgeschlossen sein. Frühestens nach Vorlage des Kommissionsberichts, in dem auch 

Empfehlungen für Ausschlusskriterien, Mindestanforderungen und weitere Entscheidungsgrund-

lagen erarbeitet werden sollen, könnte der grundsätzliche Ausschluss des Standortes Gorleben 

aus dem Standortauswahlverfahren erfolgen. Ohne einen solchen Ausschluss würde der Stand-

ort Gorleben gleichsam mit anderen infrage kommenden Standorten geprüft und unter Umstän-

den beibehalten werden. 

 

2.32.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Sh. Kap. 2.32.2. 
 

2.33 Sonstige Standort- und Flächenanforderungen: 
Regelungen zu Kapazitäten für Abfallentsor-
gungsanlagen (4.3 03) 

Mit der Regelung in Abschnitt 4.3 Ziffer 03 LROP-Entwurf wird dafür Sorge getragen, dass in 

allen Landesteilen ausreichende Kapazitäten für Abfallentsorgungsanlagen zur Verfügung ste-

hen. Die Regelungen der Ziffer 03 tragen dem besonderen Bedarf an Deponiekapazitäten der 

Deponieklasse I Rechnung, lassen aber gleichzeitig Raum für speziell abgestimmte regionale 

Entsorgungslösungen und Konzepte. 
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2.33.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen sowie 
Maßnahmen zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Im Hinblick auf verbleibende Rest-
kapazitäten bzw. Restvolumina, 
Restlaufzeiten ist unter Beachtung 
des Prinzips der räumlichen Nähe 
für überwiegende Teile des Landes 
ein besonderer Bedarf für die 
Schaffung von Deponiekapazitäten 
der Klasse I erkennbar. 
Eine geordnete Abfallentsorgung ist 
aus Gründen des Umwelt- und Ge-
sundheitsschutzes zwingend erfor-
derlich und bezogen auf das 
Schutzgut Mensch grundsätzlich 
positiv zu bewerten (z. B. Vermei-
dung der Ausbreitung von Schad-
stoffen und deren Aufnahme durch 
den Menschen). Im Umfeld eines 
Deponiestandortes – das LROP legt 
diese ausdrücklich nicht fest – kann 
es zu Emissionen (Staub, Lärm 
etc.) kommen. Die Schaffung von 
Deponien unter Beachtung des 
Prinzips der räumlichen Nähe zwi-
schen dem Ort der Abfallentstehung 
und -entsorgung wirkt verkehrsre-
duzierend.  

Nachteiligen Umweltauswirkungen 
wird im jeweiligen Genehmigungs-
verfahren für eine Abfallentsor-
gungsanlage Rechnung getragen. 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

Die Festlegung hat keine unmittel-
baren Auswirkungen auf die ge-
nannten Schutzgüter, da die LROP-
Regelung keine räumlich konkreti-
sierten Standortfestlegungen bein-
haltet. 
Eine direkte Betroffenheit der 
Schutzgüter wird erst durch die Ent-
wicklung und Umsetzung von kon-
kreten fachlichen Planungen für 
neue Deponiestandorte der Klasse I 
in den identifizierten Bedarfsräu-
men ausgelöst. Die Umweltauswir-
kungen sind daher auf den nachfol-
genden Planungsebenen zu be-
trachten. 

Nachteiligen Umweltauswirkungen 
und der Vorsorge zu ihrer Minimie-
rung wird im jeweiligen Genehmi-
gungsverfahren für eine Abfallent-
sorgungsanlage Rechnung getra-
gen. 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Da es sich nicht um die Planung 
konkreter Deponiestandorte han-
delt, sondern um die Identifizierung 
von Bedarfsräumen, ist eine Beein-
trächtigung von Schutzzwecken 
und Erhaltungszielen von Na-
tura 2000-Gebieten nicht ersicht-
lich. Im Rahmen der Entwicklung 
und Umsetzung von konkreten fach-
lichen Planungen für neue Deponie-
standorte der Klasse I muss die 
FFH-Verträglichkeit erneut geprüft 
werden. 

Nachteiligen Umweltauswirkungen 
wird im jeweiligen Genehmigungs-
verfahren für eine Abfallentsor-
gungsanlage Rechnung getragen. 

Schutzgut Boden Die Festlegung hat keine unmittel-
baren Auswirkungen auf das ge-
nannte Schutzgut, da keine Festle-
gungen zu konkreten Deponie-
standorten getroffen werden. 

Nachteiligen Umweltauswirkungen 
wird im jeweiligen Genehmigungs-
verfahren für eine Abfallentsor-
gungsanlage Rechnung getragen. 

Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Die Festlegung hat keine unmittel-
baren Auswirkungen auf das ge-
nannte Schutzgut, da keine Festle-
gungen zu konkreten Deponie-
standorten getroffen werden. 

Nachteiligen Umweltauswirkungen 
wird im jeweiligen Genehmigungs-
verfahren für eine Abfallentsor-
gungsanlage Rechnung getragen. 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Die Schaffung ausreichender Depo-
niekapazitäten in allen Teilräumen 
des Landes führt zu einer Vermin-
derung der Abfalltransporte.  
Dadurch können verkehrsbedingte 
Emissionen reduziert werden. 

Nachteiligen Umweltauswirkungen 
wird im jeweiligen Genehmigungs-
verfahren für eine Abfallentsor-
gungsanlage Rechnung getragen. 

Schutzgut Land-
schaft 

Die Festlegung hat keine unmittel-
baren Auswirkungen auf das ge-
nannte Schutzgut, da keine Festle-
gungen zu konkreten Deponie-
standorten getroffen werden. 

Nachteiligen Umweltauswirkungen 
wird im jeweiligen Genehmigungs-
verfahren für eine Abfallentsor-
gungsanlage Rechnung getragen. 

Schutzgüter Kul-
turgüter und sons-
tige Sachgüter 

Die Festlegung hat keine unmittel-
baren Auswirkungen auf das ge-
nannte Schutzgut, da keine Festle-
gungen zu konkreten Deponie-
standorten getroffen werden. 

Nachteiligen Umweltauswirkungen 
wird im jeweiligen Genehmigungs-
verfahren für eine Abfallentsor-
gungsanlage Rechnung getragen. 

Wechselwirkun-
gen zwischen den 
Schutzgütern 

Durch die Festlegung können 
Transportwege zu Deponien ver-
kürzt werden. Dies hat direkt posi-
tive Auswirkungen auf die Schutz-
güter Klima und Luft und in der 
Folge positive Auswirkungen auf 
die Schutzgüter Menschen, Tiere, 
Pflanzen, biologische Vielfalt, Bo-
den und Wasser. 

Nachteiligen Umweltauswirkungen 
wird im jeweiligen Genehmigungs-
verfahren für eine Abfallentsor-
gungsanlage Rechnung getragen. 
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 voraussichtliche erhebliche Aus-
wirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

grenzüberschrei-
tende Umweltaus-
wirkungen 

Die genannten Auswirkungen der 
Festlegung können im grenznahen 
Raum grenzüberschreitend wirken. 
Die grenzüberschreitenden Auswir-
kungen bleiben jedoch gleicherma-
ßen abstrakt wie die vorgenannten 
Auswirkungen innerhalb Nieder-
sachsens. 

Nachteiligen Umweltauswirkungen 
wird im jeweiligen Genehmigungs-
verfahren für eine Abfallentsor-
gungsanlage Rechnung getragen. 

 

2.33.2 Alternativenprüfung 

Im Rahmen der Alternativenprüfung käme in Betracht, die der Bestimmung von Bedarfsräumen 

für die Schaffung von Deponiekapazitäten zugrunde liegenden Kriterien in Abschnitt 4.3, Ziffer 

03 Satz 2 LROP-Entwurf zu modifizieren (Entfernung zu Deponien, Restlaufzeiten und verblei-

bende Aufnahmekapazitäten von vorhandenen Deponien der Klasse I). Die gewählten Kriterien 

sind mit der Fachplanung abgestimmt und berücksichtigen Erfahrungswissen sowohl im Hinblick 

auf die für die Schaffung von Deponiekapazitäten erforderlichen Vorlaufzeiten (Dauer von Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren) als auch der unter Transportkostenaspekten noch vertret-

baren Einzugsgebiete von Deponien der Klasse I. Eine Verringerung der Einzugsgebietsgrößen 

ist aus Sicht der Transportentfernungen nicht geboten und insbesondere für einen wirtschaftlich 

sinnvollen Deponiebetrieb abträglich (auskömmliches Mengengerüst). Da es sich bei der Rege-

lung um einen Grundsatz handelt, ist in begründeten Fällen eine Abweichung möglich; diese 

kann sich z. B. auf Transportentfernungen oder Kooperationen mit anderen Entsorgungsträgern 

beziehen. Eine Festlegung mit positiveren Umweltauswirkungen ist nicht erkennbar bzw. nicht 

zu treffen (kein Ziel der Raumordnung aufgrund der fehlenden Schlussabgewogenheit). 

 

2.33.3 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Gem. Abfallwirtschaftsplan Niedersachsen fehlen bereits heute Entsorgungskapazitäten der De-

ponieklasse I. Um Transportverkehre zu reduzieren und eine ersatzweise Inanspruchnahme 

hochwertigen Deponieraums der Klasse II zu vermeiden, ist es notwendig, den abfallwirtschaft-

lichen Belang im Rahmen planerischer Abwägungen höher zu gewichten. Bei Verzicht auf die 

Regelung ist eine Beseitigung des Entsorgungsengpasses nicht zu erwarten. 
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2.34 Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen 

Gemäß § 10 Abs. 2 ROG ist für den Fall, dass die Durchführung eines Plans voraussichtlich 
erhebliche Auswirkungen auf das Gebiet eines anderen Staates hat, dieser Staat nach den 
Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit nach § 14j i.V.m. § 8 Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zu beteiligen. Es werden sämtliche voraussichtlich er-
heblichen Auswirkungen im Sinne des UVPG betrachtet, d.h. sowohl negative als auch positive 
Auswirkungen. 
 
Die voraussichtlich erheblichen grenzüberschreitenden Auswirkungen auf benachbarte Staaten 
oder Bundesländer, die jede einzelne geänderte bzw. neue Regelung des LROP hervorruft, sind 
in den vorhergehenden Kapiteln aufgeführt.  
Nachfolgend erfolgt zur besseren Nachvollziehbarkeit eine zusammenfassende Darstellung der 
voraussichtlich erheblichen grenzüberschreitenden Auswirkungen. Nicht aufgeführt sind Rege-
lungen, die keine erheblichen grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen hervorrufen (z. B. 
die Streichung des Vorranggebiets Trinkwassergewinnung „Rintelner Wiesen“ / „Möllenbecker 
Feld“ südwestlich von Rinteln). 
 
Die Aufzählung erfolgt in der Reihenfolge der geänderten LROP-Abschnitte (mit Nennung der 
LROP-Ziffern) getrennt nach positiven und negativen Auswirkungen. 
 
 
• Positive Auswirkungen 
 
Die positiven Umweltauswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter der Festlegungen in Zif-
fer 2.1, die auf eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und -versiegelung für Zwecke 
der Siedlungsentwicklung zielen, wirken kleinräumig auch grenzüberschreitend. Insbesondere 
wird die Erhaltung und Entwicklung kompakter und verkehrsvermeidender Siedlungsstrukturen 
unterstützt. Dadurch können verkehrsbedingte Belastungen (Lärm, Schadstoffe) reduziert, sied-
lungsnahe Freiflächen für die Naherholung geschützt und das System der Zentralen Orte in sei-
ner Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung auch grenzüberschreitend gestärkt werden. 
Des Weiteren unterstützt der Vorrang der Innenentwicklung die Wieder- bzw. Umnutzung bauli-
cher Kulturgüter, beispielsweise ortsprägender Gebäude, und wirkt dem Leerstand in histori-
schen Ortsmitten entgegen (Schutz von Sach- und Kulturgütern).  
 
Die Regelungen zu Verflechtungsbereichen und Erreichbarkeitsräumen unterstützen die Siche-
rung und Entwicklung verkehrsvermeidender Raumstrukturen und die flächendeckende, gute Er-
reichbarkeit zentralörtlicher Einrichtungen und Angebote der Daseinsvorsorge. Die positiven 
Umweltauswirkungen der Festlegungen in Ziffer 2.2 wirken auf verschiedene Schutzgüter und 
sind auch grenzüberschreitend zu erwarten. 
 
Die mit den Regelungen in Ziffer 2.3 beabsichtigte Sicherung und Entwicklung verkehrsvermei-
dender Raumstrukturen führt zu positiven Umweltauswirkungen bei den Schutzgütern Men-
schen, Boden, Klima, Luft (einschl. deren Wechselwirkungen). 
 
Die Festlegungen zum Schutz kohlenstoffhaltiger Böden und zu Vorranggebieten Torferhaltung 
in Ziffer 3.1.1 leisten einen Beitrag zum globalen Klimaschutz. Das damit verbundene Auslaufen 
des Torfabbaus könnte grenzüberschreitend relevante Verlagerungsprozesse auslösen. 
 
Die Festlegungen zum Biotopverbund und zur räumlichen Steuerung von Kompensationsmaß-
nahmen in Ziffer 3.1.2 haben positive Umweltauswirkungen, da sie grenzüberschreitend Bio-
topvernetzungen berücksichtigen.  
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Da die Regelung zur Abbaufolge in Ziffer 3.2.2 die Reduzierung zeitgleicher Belastungen für 
Schutzgüter – wie Wasser, Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt – bewirkt und eine höhere 
Regenerationsfähigkeit begünstigt, sind durch die Regelung positive Umweltauswirkungen zu 
erwarten. Negative Umweltauswirkungen in durch Bodenabbau besonders belasteten grenzna-
hen Räumen – beispielsweise Verkehrsbelastungen, Lärm- und Staubemissionen, Verlust von 
Erholungsräumen – können auch grenzüberschreitend gemindert werden. Eine Aussage zu mög-
lichen Umweltauswirkungen, hervorgerufen durch eine etwaige Verlagerung von Bodenabbau in 
Räume außerhalb des Planungsraumes in Folge der Regelung zur Abbaufolge, kann nicht ge-
troffen werden, weil das Eintreten einer solchen Fallkonstellation derzeit nicht prognostizierbar 
ist. 
 
Durch die Streichung von Vorranggebieten Rohstoffgewinnung (VRR) für den Torfabbau in der 
Ziffer 3.2.2 und der Anlage 2 des LROP werden eine Reihe negativer Umweltauswirkungen auf 
die Schutzgüter, die insbesondere durch einen industriellen Abbau hervorgerufen werden, ver-
mieden. Diese positiven Umweltauswirkungen können kleinräumig auch grenzüberschreitend 
wirksam werden. Die Streichung von VRR für den Torfabbau, mit der eine stärkere Gewichtung 
des Klimaschutzes beabsichtigt ist, führt dazu, dass der in den Rohstofflagerstätten (im Torf) 
gebundene Kohlenstoff deutlich langsamer mineralisiert wird als im Falle eines Abbaus, insbe-
sondere wenn der heutigen Entwässerung bzw. der Torfzehrung entgegengesteuert wird. Da es 
beim globalen Klimaschutz auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten ankommt, überwiegen die mit der Streichung von VRR für den Torfab-
bau verbundenen positiven Auswirkungen auf das Schutzgut Klima. Hinsichtlich der mit einer 
etwaigen Verlagerung des Torfabbaus in Gebiete außerhalb Niedersachsens verbundenen Um-
weltauswirkungen bestehen zu große Prognoseunsicherheiten, als dass Aussagen getroffen 
werden können. Um einer solchen Problemverlagerung entgegen zu wirken, sollen in begrenz-
tem Umfang und nur unter der Voraussetzung einer klimaschutzbezogenen Kompensationsleis-
tung weiterhin VRR für den Torfabbau festgelegt werden. Dies soll auch zu einem geordneten 
Auslaufen des Torfabbaus und zur Entwicklung von geeigneten Alternativen beitragen. 
 
In Ziffer 4.1.2 04 Satz 4 wird die raumordnerische Sicherung der Bahntrassen Bassum – Sulin-
gen – Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen (Rahden), Dannenberg – Lüchow und Lüchow – 
Wustrow sowie die Entwicklung einer Bahntrasse Wustrow – Landesgrenze zu Sachen-Anhalt 
(Salzwedel) als sonstige Eisenbahnstrecke festgelegt. Diese Strecken sind nicht mehr durch-
gängig im Bahnbetrieb. Bei Wiederinbetriebnahme und Ertüchtigung ist mit der Entlastung alter-
nativer Transportrouten außerhalb des Planungsraums und damit positiven Umweltauswirkun-
gen zu rechnen.  
 
Die in Ziffer 4.1.2 05 Satz 2 getroffene Festlegung führt zu einer Stärkung des ÖPNV bzw. der 
ÖPNV-ergänzenden Mobilitätsangebote und damit tendenziell zur Reduzierung des motorisier-
ten Individualverkehrs, so dass von einer Reduzierung der verkehrsbedingten Umweltauswir-
kungen auf Schutzgüter auch in grenznahen Bereichen ausgegangen werden kann. 
 
Die Festlegung in Ziffer 4.1.4 01 Satz 1 zur Sicherung und zum Ausbau des transeuropäischen 
Netzes der Seeschifffahrtsstraßen und Binnenwasserstraßen stellt eine stärker auf Umweltbe-
lange ausgerichtete Präzisierung der bisherigen Festlegung dar, die einen möglichen Ausbau 
unter den Vorbehalt eines entsprechenden Bedarfs stellt. Die Festlegung wirkt tendenziell auch 
grenzübergreifend positiv, da dadurch insgesamt weniger Ausbauarbeiten zu erwarten sind. 
 
Die bestehende Festlegung in Ziffer 4.1.4 01 Sätze 3 und 4 wird dahingehend präzisiert, dass 
für die erforderliche Hinterlandanbindung der Seehäfen Eisenbahnstrecken und Binnenwasser-
straßen zu stärken sind. Bei Bedarf sollen auch stillgelegte Bahnstrecken reaktiviert werden. 
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Neben der verstärkten Nutzung von wenig umweltbelastenden Gütertransporten für die Seehä-
fenanbindung lässt die perspektivische Sicherung von Schienentransport- und Binnenwasser-
straßenkapazitäten eine Entlastung alternativer, insbesondere straßengebundener Transport-
routen – auch grenzüberschreitend – mit positiven Umweltauswirkungen erwarten. 
 
An Standorten mit hohem Energiebedarf sollen die Voraussetzungen für die Entwicklung von 
Energieclustern auf Basis erneuerbarer Energien geschaffen werden. Die Festlegung in Zif-
fer 4.2 01 Satz 4 zielt, wie auch die Festlegung zum Mindestwirkungsgrad in Vorranggebieten 
Großkraftwerk (Ziffer 4.2 03 Sätze 3 und 4) auf die Verringerung des Ausstoßes von klima-
schädlichen Gasen und Schadstoffen. Indirekt werden so Schutzgüter, die durch den anthropo-
gen verursachten Treibhauseffekt oder durch Schadstoffeinwirkung beeinträchtigt werden, ent-
lastet. Diese Effekte sind auch grenzüberschreitend. 
 
Durch die Festlegung in Ziffer 4.3 03 können Transportwege zu Deponien verkürzt werden. Die 
Vermeidung von Transportverkehren hat positive Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und 
Luft sowie auf die Schutzgüter Menschen, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden und Was-
ser. Sie wirken im grenznahen Raum kleinräumig grenzüberschreitend. Eine unmittelbare Be-
troffenheit der Schutzgüter wird erst durch die Entwicklung und Umsetzung von konkreten fach-
lichen Planungen für neue Deponiestandorte der Klasse I in den identifizierten Bedarfsräumen 
ausgelöst, da die LROP-Regelung keine räumlich konkretisierten Standortfestlegungen beinhal-
tet. Die unmittelbaren Umweltauswirkungen sind daher auf den nachfolgenden Planungsebenen 
zu betrachten. 
 
 
• Negative Auswirkungen 
 
Die neuen Regelungen in Ziffer 2.1, die auf eine Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
und -versiegelung für Zwecke der Siedlungsentwicklung zielen, wirken kleinräumig auch grenz-
überschreitend. In grenznahen Räumen kann es prinzipiell zu einer Verlagerung von Siedlungs-
entwicklungen in den benachbarten Grenzraum mit entsprechenden negativen Umweltauswir-
kungen (Zersiedlung, zusätzliche Verkehre usw.) kommen. 
 
Hinsichtlich von Umweltauswirkungen durch eine etwaige Verlagerung des Torfabbaus auf 
Grund der neuen Regelungen in den Ziffern 3.1.1 und 3.2.2 bestehen zu große Prognoseunsi-
cherheiten, als dass konkrete Aussagen getroffen werden können. Die Verlagerung des Abbaus 
führt zunächst zu negativen Umweltauswirkungen am neuen Abbauort. (Ggf. kann es, wie in 
Niedersachsen auch, nach dem Abbau zu positiven Umweltauswirkungen durch Wiedervernäs-
sung kommen.) Bei einer Verlagerung des Torfabbaus in weiter entfernte Gebiete (z. B. Balti-
kum) entstehen zusätzliche transportbedingte negative Umweltauswirkungen. Diesen potenziel-
len negativen Umweltauswirkungen wird durch die Beibehaltung von einigen VRR für den Torfab-
bau entgegengewirkt. 
 
Bei den ergänzenden Regelungen zum Biotopverbund und zur Bündelung von Kompensations-
maßnahmen in Ziffer 3.1.2 sind nur im Einzelfall Beeinträchtigungen der Schutzgüter auch 
grenzüberschreitend bzw. in grenznahen Räumen denkbar, z. B. wenn zur Vernetzung von 
Waldbiotopen ein Offenland-Bereich aufgeforstet wird, der Kaltluft- und Frischluftentstehungs-
gebiet im Umfeld eines Verdichtungsraums ist. Darüber hinaus können sich im Einzelfall grenz-
überschreitende Beeinträchtigungen des Schutzguts Landschaft ergeben, wenn Maßnahmen zur 
Verbesserung der Funktionalität des Biotopverbunds in die Landschaft bzw. das Landschaftsbild 
negativ eingreifen. 
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Mit der raumordnerischen Sicherung der Bahntrassen Bassum – Sulingen – Landesgrenze zu 
Nordrhein-Westfalen (Rahden), Dannenberg – Lüchow und Lüchow – Wustrow sowie der Ent-
wicklung einer Bahntrasse Wustrow – Landesgrenze zu Sachen-Anhalt (Salzwedel) als sonstige 
Eisenbahnstrecke (Ziffer 4.1.2 04 Satz 4) können über die Landesgrenze hinaus weitere Ertüch-
tigungs- bzw. Aktivierungsmaßnahmen erforderlich sein. In diesem Fall sind mit diesen Maßnah-
men verbundene bau-, anlage- und betriebsbedingte negative Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. 
 
In Bezug auf die Oberweser wird eine Festlegung (in Ziffer 4.1.4 04 Satz 1) getroffen, die besagt, 
dass die verkehrliche Funktion erhalten und nach Bedarf entwickelt werden soll. Die Erhaltung 
der verkehrlichen Funktion der Oberweser hat grundsätzlich keine Umweltauswirkungen, die 
über den Status quo hinausgehen. Bezüglich der bedarfsgerechten Entwicklung liegen noch 
keine Informationen über konkrete Maßnahmen vor. Entsprechend kann die Beurteilung der Um-
weltauswirkungen diesbezüglich nur sehr pauschal erfolgen. Generell kann es bei einem Ausbau 
zu erheblichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen kommen (z. B. Lärm, 
Freisetzung von Schadstoffen, Sedimentaufwirblungen, Zerstörung von Lebensräumen in der 
aquatischen und der terrestrischen Uferzone, Veränderungen der Gewässersohle und des Fließ-
verhaltens), die sich negativ auf die Schutzgüter, auch grenzübergreifend nach Hessen und 
Nordrhein-Westfalen, auswirken können.  
 
An verbrauchsnahen Standorten mit hohem Energiebedarf sollen die Voraussetzungen für die 
Entwicklung von Energieclustern auf Basis erneuerbarer Energien geschaffen werden. Die Re-
gelungen in Ziffer 4.2  01 Satz 4 nehmen grundsätzlich keinen Bezug auf konkrete Flächen und 
die Art der Nutzung erneuerbarer Energien. In Abhängigkeit von der Art der Energieträger und 
deren Nutzung können sich unterschiedliche – auch negative – bau-, anlage- und betriebsbe-
dingte Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter grenzüberschreitend ergeben. Eine konkretere 
standortbezogene Prüfung der grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen muss auf den nach-
folgenden Planungsebenen erfolgen. 
 
In Ziffer 4.2 07 Satz 15 wird eine Zielfestlegung zur Sicherung der Leitungstrasse des 380 kV-
Höchstspannungsnetzes Dörpen – Niederrhein als kombinierte Kabel- – Freileitungstrasse mit 
entsprechender zeichnerischer Festlegung als Vorrangtrasse vorgenommen. Bei oberirdischer 
Führung können die im LROP festgesetzten Mindestabstände zu Wohnhäusern nicht durchgän-
gig eingehalten werden. Da es sich gemäß EnLAG um ein Pilotvorhaben handelt, sind Teilerd-
verkabelungen möglich, so dass auf diesem Wege Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes ver-
mieden werden können. Im Allgemeinen sind weitere erhebliche negative Auswirkungen durch 
bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen, wie Gefährdung von Bodendenkmalen, 
Schaffung von gehölzfreien Streifen, optische Störungen und die Erzeugung von magnetischen 
Feldern zu erwarten. Eine Beschreibung von konkreten negativen Auswirkungen bei oberirdi-
scher bzw. unterirdischer Führung und deren Vermeidung, Minderung und Kompensation ist erst 
auf detaillierteren Planungsebenen möglich. Aufgrund deutlicher Entfernung zum Staatsgebiet 
der Niederlande sind insoweit grenzübergreifend keine Auswirkungen zu erwarten. Da die 
Trasse an Nordrhein-Westfalen grenzt bzw. dort weitergeführt wird, ergeben sich die in Kapitel 
2.26 genannten Auswirkungen für den niedersächsischen Trassenteil hier kleinräumig grenz-
überschreitend. 
Zudem wird eine Zielfestlegung zur Sicherung der Leitungstrasse des 380 kV Höchstspannungs-
netzes Emden – Conneforde als Freileitungstrasse mit entsprechender zeichnerischer Festle-
gung als Vorrangtrasse vorgenommen. Die im LROP festgesetzten Min-desabstände zu Wohn-
häusern können nicht durchgängig eingehalten werden. Die Querung des EU-Vogelschutzgebie-
tes V07 „Fehntjer Tief und Umgebung“ ist in Freileitungstechnik naturschutzrechtlich nicht ge-
nehmigungsfähig und damit nicht raumverträglich. Nur mit Hilfe einer rechtlichen Freigabe der 
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Trasse für die Teilerdverkabelung könnten die Beeinträchtigungen reduziert werden. Im Allge-
meinen sind weitere erhebliche negative Auswirkungen durch bau-, anlage- und betriebsbe-
dingte Beeinträchtigungen, wie Kollisionsrisiken für die Avifauna, optische Störungen, Gefähr-
dung von Bau- und Bodendenkmalen sowie die Erzeugung von elektrischen und magnetischen 
Feldern. Eine Beschreibung von konkreten negativen Auswirkungen und deren Vermeidung, 
Minderung und Kompensation ist erst auf detaillierteren Planungsebenen möglich. Aufgrund 
deutlicher Entfernung zum Staatsgebiet der Niederlande sind insoweit grenzübergreifend keine 
Auswirkungen zu erwarten. 
Für den in Ziffer 4.2. 07 Satz 16 und 17 genannten Neubau von Höchstspannungsleitungen wird 
das Ziel bzw. der Grundsatz festgelegt, dass zwischen den festgelegten Netzknotenpunkten die 
Vorhaben (wegen ihrer hohen Bedeutung) gesichert werden und alle anderen Planungen und 
Maßnahmen die künftigen Leitungsvorhaben je nach Planungsstand der Netzausbauvorhaben 
zu beachten haben, so dass Wege für eine umweltverträgliche Lösung nicht verbaut werden. 
Eine räumliche Festlegung im Sinne einer Trassenführung ist nicht Gegenstand dieser Regelung 
und bleibt weiteren Verfahren vorbehalten. Da noch keine räumlichen Festlegungen erfolgt sind, 
können noch keine konkreten Auswirkungen genannt werden. Deswegen wird auf die oben bzw. 
in Kapitel 2.28 genannten möglichen bau-, anlage- und betriebsbedingten negativen Auswirkun-
gen von Höchstspannungsleitungen verwiesen. Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen 
können ebenfalls noch nicht abgeschätzt werden. 
 

2.35 Zusammenfassende Prüfung der Umweltauswir-
kungen 

Nachstehend werden die Auswirkungen der Festlegungen der LROP-Änderung je Schutzgut 
summarisch betrachtet. Danach erfolgt die schutzgutübergreifende Betrachtung der Änderung 
des Landes-Raumordnungsprogramms. 
 

2.35.1 Schutzgutweise summarische Betrachtung der voraussicht-
lichen erheblichen Umweltauswirkungen sowie der Maßnah-
men zur Verhinderung, zur Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

Schutzgut Men-
schen, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 

Viele Festlegungen der LROP-Än-
derung haben keine (z. B. Hochge-
schwindigkeitsbreitbandnetze) o-
der positive Auswirkungen (Zent-
rale Orte, Versorgungsstrukturen, 
Rohstoffgewinnung mit Regelun-
gen zur Abbauabfolge, zur Strei-
chung von Vorranggebieten Roh-
stoffgewinnung für die Rohstoffart 
Torf, Torfabbau nur mit klima-
schutzbezogener Kompensation, 
Biotopverbund, Erhaltung kohlen-
stoffhaltiger Böden / Torferhaltung, 

Die negativen Auswirkungen auf 
das Schutzgut können durch ge-
eignete Maßnahmen bei der Um-
setzung bzw. durch geeignete Aus-
gestaltung der Vorhabensplanung 
vermieden, verringert oder ausge-
glichen werden, z. B. durch Lärm-
schutz oder durch landschaftsge-
rechte Einbindung / Eingrünung 
von Vorhaben (Erholungswert der 
Landschaft erhalten). 
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 voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen der Regelung 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
zur Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen 

flexible Bedienformen im ÖPNV, 
umweltverträglicher Ausbau der 
Schifffahrtsstraßen, Mindestwir-
kungsgrad in Vorranggebieten 
Großkraftwerk, Kavernen, Verkür-
zung von Transportwegen zu De-
ponien) auf das Schutzgut Mensch. 
Negative Auswirkungen ergeben 
sich v. a. bei raumkonkreten Fest-
legungen zur Sicherung und Ent-
wicklung von Infrastrukturen (z.B. 
logistischen Knoten / Güterver-
kehrszentren, Wasserstraßen, 
Schienenstrecken, Hafenhinter-
landanbindungen, Höchstspan-
nungsleitungen), z. B. durch Lärm 
und Schadstoffbelastungen. Die-
sen stehen z. T. positive Auswir-
kungen gegenüber (z. B. durch 
Verlagerung von Straßenverkehr 
auf die weniger umweltbelastenden 
Verkehrsträger Schiene und Schiff 
und damit Vermeidung von Belas-
tungen durch Lärm und Schad-
stoffe). 
 
Insgesamt überwiegen die posi-
tiven Auswirkungen der LROP-
Änderung auf das Schutzgut 
Menschen. 
 

Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt 

Viele Festlegungen der LROP-Än-
derung haben keine (z. B. Hochge-
schwindigkeitsbreitbandnetze) o-
der positive Auswirkungen auf die 
Schutzgüter. Dabei können indi-
rekte (Regelungen zur Inanspruch-
nahme von Fläche, Zentrale Orte, 
Versorgungsstrukturen, flexible 
Bedienformen im ÖPNV, Mindest-
wirkungsgrad in Vorranggebieten 
Großkraftwerk) und direkte positive 
Auswirkungen unterschieden wer-
den (z. B. Sicherung kohlenstoff-
haltiger Böden / Torferhaltung, Bio-
topverbund, Rohstoffgewinnung 
mit Regelungen zur Abbauabfolge, 

Den negativen Auswirkungen be-
stimmter Festlegungen auf die 
Schutzgüter kann durch geeignete 
Maßnahmen auf nachfolgenden 
Planungsebenen entgegengewirkt 
werden, z. B. durch Anlage von 
Querungshilfen bei linienförmigen, 
bodengebundenen Infrastruktur-
vorhaben oder durch Aufwertung 
von Biotopen als Kompensations-
maßnahmen. 
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zur Streichung von Vorranggebie-
ten Rohstoffgewinnung für die Roh-
stoffart Torf, Torfabbau nur mit kli-
maschutzbezogener Kompensa-
tion, Kavernen). 
Bezogen auf die Schutzgüter 
kommt der Festlegung von Vor-
ranggebieten Biotopverbund be-
sondere Bedeutung zu, da sie we-
gen ihrer positiven Auswirkungen 
auf diese Schutzgüter vorgenom-
men wird. 
Negative Auswirkungen auf die 
Schutzgüter ergeben sich v. a. ent-
lang raumkonkreter Infrastruktur-
Festlegungen wie den logistischen 
Knoten / Güterverkehrszentren, 
Höchstspannungsleitungen, Schie-
nenstrecken, Hafenhinterlandan-
bindungen, Binnenwasserstraßen 
einschl. der Regelung zur Oberwe-
ser. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass den konkreten negativen Aus-
wirkungen nahe dem Vorhabensort 
z. T. großräumige, hinsichtlich der 
konkreten Festlegung nicht quanti-
fizierbare positive Auswirkungen 
gegenüberstehen (z. B. durch Ver-
lagerung von Straßenverkehr auf 
die weniger umweltbelastenden 
Verkehrsträger Schiene und Schiff, 
dadurch z. B. geringere Zerschnei-
dungseffekte). 
 
Insgesamt überwiegen die posi-
tiven Umweltauswirkungen der 
LROP-Änderung auf die Schutz-
güter Tiere, Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt,  
 

FFH-Verträglich-
keitsprüfung 

Der überwiegende Teil der Festle-
gungen der LROP-Änderung be-
rührt, auch in Summation, Na-
tura 2000-Gebiete nicht oder ab-
sehbar in nicht erheblichem Aus-
maß. 
Maßstabsbedingt und / oder auf-
grund des Konkretisierungsgrades 

Einige Regelungen wurden in der 
Entwurfserarbeitung zwecks Ge-
währleistung der FFH-Verträglich-
keit verändert: So wurden die Vor-
ranggebiete Torferhaltung auf Flä-
chen außerhalb der Natura 2000-
Gebiete beschränkt. Die Schienen-
strecke Lüchow – Landesgrenze 
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lassen sich bei einigen Festlegun-
gen keine abschließenden Aussa-
gen treffen. Die LROP-Festlegun-
gen belassen in diesen Fällen hin-
reichenden Spielraum für nachfol-
gende Planungsebenen, um bei der 
weiteren Konkretisierung der Pla-
nungen eine FFH-Verträglichkeit 
sicherzustellen (z. B. Vorrangge-
biete Torferhaltung, Entwicklung 
der Schienenstrecken (Lüchow) 
Wustrow –Landesgrenze (Salzwe-
del) und Bassum – Sulingen – Lan-
desgrenze (Rahden), Hafenhinter-
landanbindungen, Regelungen zur 
Oberweser, zu Energieclustern und 
Höchstspannungsleitungen). 
Die erstmalige Festlegung von Vor-
ranggebieten Biotopverbund unter-
stützt das zusammenhängende eu-
ropäische ökologische Netz Na-
tura 2000 gem. § 31 BNatSchG. 
Weitere positive Auswirkungen der 
LROP-Änderung sind aus der Strei-
chung der Vorranggebiete Roh-
stoffgewinnung für den Torfabbau, 
der Regelung zur Abbauabfolge 
und zum umweltverträglichen Aus-
bau der Schifffahrtsstraßen zu er-
warten. 
 
Es ist daher eine FFH-Verträg-
lichkeit der LROP-Änderung er-
kennbar. 
 

(Salzwedel) wird nur bis Wustrow 
zeichnerisch dargestellt, für die 
restliche Strecke mit notwendiger 
Querung von Natura 2000-Gebie-
ten erfolgt der planerische Auftrag, 
eine verträgliche Trasse zu entwi-
ckeln. 

Schutzgut Boden Neben Regelungen ohne Auswir-
kung auf das Schutzgut (z. B. Än-
derung zu Hochgeschwindigkeits-
breitbandnetzen) sind mit vielen 
Festlegungen positive Umweltaus-
wirkungen verbunden: beispiels-
weise direkte Auswirkungen der 
Festlegungen zur flächensparen-
den Siedlungsentwicklung (sparsa-
mer Umgang mit Boden), zum 
Schutz kohlenstoffhaltiger Böden, 
zu den Vorranggebieten Torferhal-

Neben den Vermeidungsmaßnah-
men der Inanspruchnahme von 
Fläche, die aus Regelungen der 
LROP-Änderung selbst bestehen, 
ist auf nachfolgenden Planungs-
ebenen gemäß den rechtlichen 
Vorgaben sparsam mit Grund und 
Boden umzugehen und der Flä-
chenbedarf möglichst zu reduzie-
ren. 
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tung, Vorranggebieten Biotopver-
bund, zur Streichung von Vorrang-
gebieten Rohstoffgewinnung für 
die Rohstoffart Torf und Torfabbau 
nur mit klimaschutzbezogener 
Kompensation. Indirekte positive 
Wirkungen gibt es bei Regelungen 
zu Zentralen Orten, zur Versor-
gungsstruktur und flexiblen Be-
dienformen im ÖPNV, die auf kon-
zentrierte Siedlungsformen und da-
mit eine geringere Inanspruch-
nahme von Boden hinwirken. 
Negative Auswirkungen der LROP-
Änderung auf das Schutzgut resul-
tieren aus Festlegungen zu Infra-
strukturvorhaben (logistischen 
Knoten / Güterverkehrszentren, 
Schienenstrecken und Hafenhin-
terlandanbindungen, Oberweser, 
Energiecluster und Höchstspan-
nungsleitungen) durch Versiege-
lung oder sonstiger Inanspruch-
nahme von Boden. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass den konkreten 
negativen Auswirkungen z. T. 
großräumige, hinsichtlich der kon-
kreten Festlegung nicht quantifi-
zierbare positive Auswirkungen ge-
genüberstehen (z. B. durch Verla-
gerung von Straßenverkehr auf die 
weniger Fläche in Anspruch neh-
menden Verkehrsträger Schiene 
und Schiff). 
 
Zusammenfassend überwiegen 
die positiven Auswirkungen der 
LROP-Änderung auf das Schutz-
gut Boden, insbesondere durch 
die erstmalige Festlegung von 
Vorranggebieten Torferhaltung 
sowie von Vorranggebieten Bio-
topverbund und den Festlegun-
gen zur Reduzierung der Flä-
cheninanspruchnahme. 
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Schutzgut Wasser 
(Oberflächen- und 
Grundwasser) 

Neben Regelungen ohne Auswir-
kung auf das Schutzgut (Änderung 
zu Hochgeschwindigkeitsbreit-
bandnetzen) sind bei vielen Festle-
gungen – zumindest grundsätzlich 
– positive Umweltauswirkungen 
festzustellen: bei den Festlegun-
gen zur sparsamen Inanspruch-
nahme von Fläche, zu kohlenstoff-
haltigen Böden / Vorranggebieten 
Torferhaltung, zu Vorranggebieten 
Biotopverbund, zur Streichung von 
Vorranggebieten Rohstoffgewin-
nung für die Rohstoffart Torf, zu 
Torfabbau nur mit klimaschutzbe-
zogener Kompensation (weniger 
Entwässerung, mehr Wieder-
vernässung) und umweltverträgli-
chem Ausbau der Schifffahrtsstra-
ßen. 
Negative Auswirkungen der LROP-
Änderung auf das Schutzgut Was-
ser resultieren aus Festlegungen 
zu Infrastrukturvorhaben (logisti-
schen Knoten / Güterverkehrszen-
tren, Schienenstrecken und Hafen-
hinterlandanbindungen, Oberwe-
ser, Energiecluster und Höchst-
spannungsleitungen) und den da-
mit verbundenen Versiegelungen 
(Einschränkung Grundwasserneu-
bildung) oder sonstigen Eingriffen 
in das Grundwasser. Auch Oberflä-
chengewässer können im Einzelfall 
betroffen sein. Diese Festlegungen 
sind bezüglich ihrer Auswirkungen 
auf das Schutzgut Wasser aller-
dings zumeist noch sehr unkonkret; 
eine eingehendere Prüfung muss 
auf nachfolgenden Planungsebe-
nen erfolgen. Zudem ist zu berück-
sichtigen, dass den konkreten ne-
gativen Auswirkungen z. T. groß-
räumige, hinsichtlich der konkreten 
Festlegung nicht quantifizierbare 
positive Auswirkungen gegenüber-
stehen (z. B. durch Verlagerung 

Neben den Vermeidungsmaßnah-
men der Inanspruchnahme von 
Fläche, die aus Regelungen der 
LROP-Änderung selbst bestehen, 
können konkrete Vermeidungs-, 
Verminderungs- und Ausgleichs-
maßnahmen für das Schutzgut zu-
meist erst auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen bei fortgeschrittener 
Konkretisierung der einzelnen Vor-
haben festgelegt werden. 
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von Straßenverkehr auf die weni-
ger umweltbelastenden Verkehrs-
träger Schiene und Schiff und 
dadurch Reduzierung von Schad-
stoffeinträgen in Oberflächenge-
wässer und Grundwasser). 
Sowohl positive als auch negative 
Auswirkungen hat die Streichung 
eines Vorranggebiets Trinkwasser-
gewinnung bei Rinteln. 
 
Zusammenfassend überwiegen 
die positiven Auswirkungen der 
LROP-Änderung auf das Schutz-
gut Wasser. 
 

Schutzgüter Luft, 
Klima 

Eine Reihe von Festlegungen hat 
absehbar keine Auswirkungen auf 
die Schutzgüter Klima und Luft 
(Hochgeschwindigkeitsbreitband-
netze, Kavernen in Salzgestein, 
Streichung Vorranggebiet Entsor-
gung radioaktiver Abfälle in Gorle-
ben). 
Positiv wirken sich Festlegungen 
aus, die die Reinhaltung der Luft 
und entweder den klimatischen 
Ausgleich oder den globalen Klima-
schutz fördern. Dazu gehören Fest-
legungen zur Reduzierung des Flä-
chenverbrauchs, zu Zentralen Or-
ten und verkehrsmindernden Ver-
sorgungsstrukturen, zum Schutz 
kohlenstoffhaltiger Böden / Vor-
ranggebieten Torferhaltung, zur 
Streichung von Vorranggebieten 
Rohstoffgewinnung für die Rohstof-
fart Torf und Torfabbau nur mit kli-
maschutzbezogener Kompensa-
tion, zum Biotopverbund, zu flexib-
len Bedienformen im ÖPNV, zum 
umweltverträglichen Ausbau der 
Schifffahrtsstraßen, zum Mindest-
wirkungsgrad in Vorranggebieten 
Großkraftwerk sowie zu Abfallent-
sorgungskapazitäten durch Ver-

Festlegungen mit negativen Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter las-
sen sich auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen noch klimaschonen-
der bzw. luftreinhaltender konzipie-
ren (z. B. durch verkehrsvermei-
dende räumliche Anordnung von 
Bestandteilen in Güterverkehrs-
zentren). 
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minderung der Treibhausgasemis-
sionen und / oder Verminderung 
des Schadstoffausstoßes. 
Positiv für das Schutzgut Klima 
(wegen des globalen Klimaschut-
zes), zugleich aber mit keinen oder 
vergleichsweise geringen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Luft zei-
gen sich des Weiteren die Festle-
gungen zur Wiederinbetriebnahme 
von Schienenstrecken und Hafen-
hinterlandanbindung, zu Ener-
gieclustern und Höchstspannungs-
leitungen (inkl. Offshore-Anbin-
dung). 
Negative Auswirkungen sind insbe-
sondere bei logistischen Knoten / 
Güterverkehrszentren zu erwarten. 
 
Zusammenfassend überwiegen 
die positiven Auswirkungen der 
LROP-Änderung auf die Schutz-
güter Klima und Luft. 
Dabei wirken einige Festlegun-
gen positiv in Bezug auf den glo-
balen Klimaschutz, haben aber 
keine oder geringe Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Luft. 
 

Schutzgut Land-
schaft 

Neben Regelungen ohne oder mit 
lediglich geringen Auswirkungen 
auf das Schutzgut (z. B. Änderung 
zu Hochgeschwindigkeitsbreit-
bandnetzen, Mindestwirkungsgrad 
in Vorranggebieten Großkraftwerk, 
Offshore-Netzanbindung, Strei-
chung Vorranggebiet Entsorgung 
radioaktiver Abfälle in Gorleben, 
Regelung zu Abfallentsorgungska-
pazitäten) sind mit vielen Festle-
gungen positive Umweltauswirkun-
gen verbunden: direkt bei den Re-
gelungen zur Inanspruchnahme 
von Fläche (sparsamer Umgang 
mit Boden), zu kohlenstoffhaltigen 
Böden / Vorranggebieten Torfer-
haltung, zu Vorranggebieten Bio-
topverbund, bei Streichung von 

Bei Einbindung der Vorhaben in die 
Landschaft, u. a. durch Anordnung 
der Baukörper und landschaftsge-
rechte Eingrünung, können Beein-
trächtigungen des Schutzguts ver-
mindert oder sogar vermieden wer-
den. Diese Maßnahmen können 
maßstabsbedingt erst auf nachfol-
genden Planungsebenen genauer 
beschrieben werden. 
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Vorranggebieten Rohstoffgewin-
nung für die Rohstoffart Torf, bei 
Torfabbau nur mit klimaschutzbe-
zogener Kompensation, zur Abbau-
abfolge bei Vorranggebieten Roh-
stoffgewinnung, zum umweltver-
träglichem Ausbau der Schifffahrts-
straßen und zu Kavernen in Salz-
gestein. Indirekte positive Wirkun-
gen gibt es bei Regelungen zu 
Zentralen Orten, zur Versorgungs-
struktur und flexiblen Bedienfor-
men im ÖPNV durch die Förderung 
konzentrierter, verkehrsmindern-
der Siedlungsstrukturen und 
dadurch Schonung der freien Land-
schaft. 
Negative Auswirkungen der LROP-
Änderung auf das Schutzgut resul-
tieren aus Festlegungen zu Infra-
strukturvorhaben (logistischen 
Knoten / Güterverkehrszentren, 
Schienenstrecken und Hafenhin-
terlandanbindungen, Oberweser, 
Energiecluster und insbesondere 
Höchstspannungsleitungen). 
Dabei ist bei diesen Verkehrsinfra-
strukturvorhaben zu berücksichti-
gen, dass den konkreten negativen 
Auswirkungen nahe dem Vorha-
bensort z. T. großräumige, hin-
sichtlich der konkreten Festlegung 
nicht quantifizierbare positive Aus-
wirkungen gegenüberstehen 
(durch Verlagerung von Straßen-
verkehr auf die Verkehrsträger 
Schiene und Schiff, wodurch die 
Erholungseignung der Landschaft 
in den entlasteten Bereichen ge-
schont wird und diese Bereiche vor 
weiteren Eingriffen in das Land-
schaftsbild bewahrt werden). 
 
Insgesamt sind sowohl positive 
als auch negative Auswirkungen 
durch die LROP-Festlegungen 
auf das Schutzgut Landschaft zu 
erwarten.  
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Schutzgüter Kultur-
güter und sonstige 
Sachgüter 

Einige Festlegungen der LROP-Än-
derung haben keine oder lediglich 
geringe Auswirkungen auf die 
Schutzgüter (Regelung zu Hochge-
schwindigkeitsbreitbandnetzen, zu 
Zentralen Orten und Versorgungs-
struktur, zum Biotopverbund, zur 
Abbauabfolge der Rohstoffgewin-
nung, zur Streichung des Vorrang-
gebiets in Gorleben und zu Abfall-
entsorgungskapazitäten). 
Positive Auswirkungen resultieren 
aus den Festlegungen zur Siche-
rung kohlenstoffhaltiger Böden und 
zur Festlegung von Vorranggebie-
ten Torferhaltung sowie aus der 
Streichung von Vorranggebieten 
Rohstoffgewinnung für den Torfab-
bau. 
Negative Auswirkungen auf die 
Schutzgüter können verursacht 
werden durch die Festlegungen zu 
Infrastrukturvorhaben (logistischen 
Knoten / Güterverkehrszentren, 
Schienenstrecken und Hafenhin-
terlandanbindungen, Oberweser, 
Energiecluster und Höchstspan-
nungsleitungen inkl. Offshore-
Netzanbindung). 
Dabei ist allerdings zu berücksich-
tigen, dass bei diesen Infrastruktur-
vorhaben den konkreten negativen 
Auswirkungen nahe dem Vorha-
bensort z. T. großräumige, hin-
sichtlich der konkreten Festlegung 
nicht quantifizierbare positive Aus-
wirkungen gegenüberstehen 
(durch Verlagerung von Straßen-
verkehr auf die Verkehrsträger 
Schiene und Schiff, wodurch weni-
ger Schadstoffe und Erschütterun-
gen z. B. Baudenkmale beeinträch-
tigen). 
Ebenfalls ambivalent verhält sich 
die Festlegung zur sparsamen In-
anspruchnahme von Fläche: 
dadurch werden zwar Kulturgüter in 

Negative Auswirkungen auf die 
Schutzgüter lassen sich durch Pla-
nungsmöglichkeiten nachfolgender 
Ebenen vermeiden oder vermin-
dern, z. B. durch Schonung von ar-
chäologischen Verdachtsflächen, 
durch behutsame Um- oder Nach-
nutzung von Baudenkmalen und, 
bezüglich Schutzgut Sachgüter, 
durch möglichst Weiternutzung des 
Bestands an Bauwerken. 
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der freien Landschaft geschont, 
ggf. jedoch solche im besiedelten 
Bereich durch Nachverdichtung po-
tenziell beeinträchtigt; zugleich er-
öffnet sich aber auch die Chance, 
Baudenkmale im besiedelten Be-
reich durch entsprechend sensibel 
geplante Umnutzung zu erhalten. 
 
Insgesamt stehen einige positive 
Auswirkungen der LROP-Ände-
rung auf Kulturgüter und sons-
tige Sachgüter einigen negativen 
gegenüber. Das konkrete Ver-
hältnis dieser Auswirkungen 
hängt zum größten Teil von der 
Konkretisierung der Festlegun-
gen auf den nachfolgenden Pla-
nungsebenen ab. 
 

Wechselwirkungen 
zwischen den 
Schutzgütern 

Wechselwirkungen bestehen v. a. 
zwischen den abiotischen Schutz-
gütern (Boden, Wasser, Klima, 
Luft) und den biotischen Schutzgü-
tern (Menschen, Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt) sowie zwi-
schen den Schutzgütern Land-
schaft und Kulturgüter und dem 
Schutzgut Menschen (Erholungs-
eignung der Landschaft). 
Vorstehend beschriebene direkte 
Auswirkungen auf die abiotischen 
Schutzgüter, Landschaft und Kul-
turgüter ziehen Auswirkungen auf 
die biotischen Schutzgüter nach 
sich. Diese wirken in gleicher 
Weise, d. h. positive direkte Wir-
kungen ziehen positive weitere 
Wirkungen nach sich; umgekehrt 
ziehen negative Auswirkungen auf 
die abiotischen Schutzgüter nega-
tive Wirkungen auf die biotischen 
nach sich. 
 
Erhebliche zusätzliche Umwelt-
auswirkungen durch Wechsel-
wirkungen sind nicht erkennbar. 
 

Maßnahmen zur Verhinderung, 
Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 
wirken aufgrund der Wechselwir-
kungen positiv auf die sekundär, 
indirekt betroffenen Schutzgüter 
(sh. dazu bei den einzelnen Festle-
gungen). 
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2.35.2 Schutzgutübergreifende summarische Betrachtung der vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

Eine Kumulation von Umweltauswirkungen kann sich zumeist nur bei hinreichender räumlicher 

Nähe der Festlegungen zueinander ergeben. Die Änderung des LROP beinhaltet zum einen nicht 

raumkonkrete, landesweite Festlegungen (z. B. zu Versorgungsstruktur) oder weiträumig gültige 

raumkonkrete Festlegungen (Vorranggebiete Torferhaltung, Vorranggebiete Biotopverbund), die 

vielfach positive Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter aufweisen. Überlagerungen dieser 

positiven Auswirkungen verstärken die positiven Effekte. 

Zum anderen werden raumkonkrete Festlegungen zur Sicherung und Entwicklung von Infrastruk-

tur getroffen, die zwar zum Teil – vor allem bei großräumiger Betrachtung – positive Umweltaus-

wirkungen haben (z. B. durch Verlagerung von Verkehren auf umweltfreundliche Transportmittel 

oder durch globalen Klimaschutz aufgrund vermehrter Nutzung erneuerbarer Energien), im Um-

feld der Festlegung aber überwiegend negative Umweltauswirkungen haben oder haben können. 

Kumulationswirkungen sind aufgrund der räumlichen Lage oder der nicht hinreichenden Konkre-

tisierung der Infrastrukturvorhaben auf Ebene des LROP nicht erkennbar.  

Der Aspekt möglicher Kumulationswirkungen insbesondere negativer Umweltauswirkungen ist 

daher auf nachfolgenden Planungsebenen besonders zu prüfen. Bei der Konkretisierung bleibt 

nachfolgenden Planungsebenen absehbar genügend planerischer Spielraum, um unzulässige 

Kumulationen negativer Auswirkungen (z. B. Überschreiten von Grenzwerten bei Lärm oder 

Schadstoffen) zu vermeiden. 

 

Insgesamt führt die LROP-Änderung zu weiträumig positiven Umweltauswirkungen mit vereinzelt 

negativen Umweltauswirkungen. Es bleiben gewisse Prognoseunsicherheiten bezüglich der Ent-

wicklung von Rahmenbedingungen (Verdrängungseffekte, Auslastung von Infrastruktur usw.). 

In der Gesamtschau über alle Schutzgüter hinweg überwiegen die positiven Umweltaus-

wirkungen der LROP-Änderung. 

 

2.35.3 Alternativenprüfung 

Alternativen ergeben sich einerseits bei den jeweiligen Festlegungen (sh. vorstehende Kapitel) 

sowie bei der Gesamtalternative der Nichtdurchführung der LROP-Änderung (sh. nachstehend). 

Weitere Alternativen bestehen nicht. 

 

2.35.4 Vergleich mit der Situation bei Nichtdurchführung / Ergebnis 

Die mit der LROP-Änderung verbundenen vielfach positiven Umweltauswirkungen würden bei 

Nichtdurchführung der LROP-Änderung nicht eintreten. 
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Die konkreten Umweltauswirkungen hängen dabei ab von 

- den einzelnen Festlegungen, die Bestandteil der LROP-Änderung sind, 

- der Ausgestaltung der einzelnen Festlegungen (sh. Spalte Vermeidungsmaßnahmen zu 

den einzelnen Kapiteln) sowie 

- von Rahmenbedingungen, die nicht im Regelungsbereich des LROP liegen (z. B. För-

dermittelanreize). 

Auch vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten und insbesondere den nicht im Einwir-

kungsbereich des LROP liegenden Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass die 

Durchführung der LROP-Änderung zu mehr positiven als negativen Umweltauswirkungen 

führt. 
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3 Zusätzliche Angaben 
 

3.1 Geplante Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 9 Abs. 4 ROG sind die erheblichen, insbesondere die nachteiligen Auswirkungen der 

Durchführung der Raumordnungspläne auf die Umwelt von der für die Landesplanung zuständi-

gen Stelle (hier: oberste Landesplanungsbehörde des Landes Niedersachsen) zu überwachen. 

Die vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen sind im Umweltbericht und mit Abschluss des 

LROP-Änderungsverfahrens in einer zusammenfassenden Erklärung zu beschreiben (Nr. 3 b 

Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 ROG, § 11 Abs. 3 ROG). Hierbei sollen Angaben zu Art, Zeitpunkt und 

Wiederholungsintervall der Überwachungsmaßnahmen enthalten sein. 

Ziel der Überwachung ist es insbesondere, frühzeitig unvorhergesehene (und demzufolge im 

Umweltbericht nicht beschriebene) nachteilige Umweltauswirkungen festzustellen, um bei Be-

darf geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können (Etablierung eines sog. Frühwarnsys-

tems). Eine Pflicht, solche Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, besteht gemäß ROG und UVPG 

jedoch nicht. 

Der zeitliche Abstand zur Fortschreibung bzw. Neuaufstellung des LROP1 wird als Überwa-

chungsroutine genutzt; d. h., die Überwachung erfolgt gemeinsam mit der Erhebung der Um-

weltzustandsdaten für den Umweltbericht im neuen SUP-Verfahren. 

Es bietet sich an, die aktive2 Überwachung zu konzentrieren auf 

• negative Umweltauswirkungen, deren Prognose mit Unsicherheiten behaftet ist, so dass 

mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit unvorhergesehene Entwicklungen eintreten kön-

nen, 

• die Wirkung von Maßnahmen, mit denen erhebliche negative Umweltauswirkungen ver-

hindert, verringert oder kompensiert werden sollen und 

• die Programmdurchführung, insbesondere die Umsetzung von LROP-Festlegungen auf 

nachfolgenden Planungsstufen („aktive Umsetzungskontrolle“). 

Demgegenüber ist eine Überwachung auf der Ebene des LROP nicht zweckmäßig, wenn von 

den vorgenommenen Festlegungen unmittelbar keine erheblichen Umweltauswirkungen ausge-

hen können, weil 

• die getroffenen Festlegungen einen abstrakten, nicht raumbezogenen Regelungscharak-

ter haben (z. B. die Grundsätze zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes) 

oder 

                                                      

1 Das Landes-Raumprogramm wird kontinuierlich weiterentwickelt. Bei Betrachtung der letzten Jahre wurde es alle 2 
bis 4 Jahre fortgeschrieben. 

2 gemeint ist hier eine Überwachung durch den Planungsträger (hier: oberste Landesplanungsbehörde) 
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• räumlich-konkrete Regelungen auf der Grundlage getroffener Festlegungen erst auf der 

nachgeordneten Ebene der Regional- und Bauleitplanung erfolgen. 

Vielmehr müssen hier die Überwachungsmaßnahmen auf derjenigen Ebene der Planung erfol-

gen, auf der die konkreten räumlichen Auswirkungen auf Umweltschutzgüter beschrieben und 

bewertet werden können. Hierbei ist die überwachende Stelle auf LROP-Ebene auf Mitteilungen 

der nachfolgenden Ebenen der Regional- und Bauleitplanung (sog. „Gegenstromprinzip“) über 

die festgestellten erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. -veränderungen angewie-

sen, um eine sog. „passive Kontrolle“ im Umweltüberwachungskonzept des LROP integrieren zu 

können. 

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, die sich aus der Durchführung der Än-

derung des LROP ergeben, baut auf bestehenden Überwachungsmechanismen, Daten und In-

formationsquellen des Landes und seiner Behörden auf. 

 

Folgende Überwachungsmechanismen sind wesentlich: 

• Unterrichtungs- und Mitteilungspflichten gem. § 9 Abs. 4 ROG / Umsetzungskontrolle 
des Landes-Raumordnungsprogramms 

Bei der Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen kommt den in ihren Belangen 

berührten öffentlichen Stellen eine Mitwirkungspflicht zu. Gemäß § 9 Abs. 4 S. 2 ROG ist die 

oberste Landesplanungsbehörde zu unterrichten, sofern den in ihren Belangen berührten 

öffentlichen Stellen Erkenntnisse vorliegen, dass die Durchführung der Änderung des LROP 

erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

Aufgrund dieser Mitteilungspflichten erhält die oberste Landesplanungsbehörde Kenntnis 

über die unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen der raumbedeutsamen Pla-

nungen und Maßnahmen, die unmittelbar oder mittelbar in Verbindung mit Festlegungen der 

Änderung des LROP stehen. 

Insbesondere fallen unter die Unterrichtungspflicht die erheblichen umweltrelevanten Aus-

wirkungen im Zusammenhang mit Festlegungen, die im Gefolge der Änderung des LROP auf 

der Ebene der Regionalen Raumordnungsprogramme zu beurteilen sind. Dazu gehören z. B. 

Vorhaben im Rahmen der Vorranggebietsfestlegungen für Rohstoffgewinnung. Die oberste 

Landesplanungsbehörde ist dabei als Genehmigungsbehörde an den Regionalen Raumord-

nungsprogrammen beteiligt. 

• Überwachung des Umweltzustands aufgrund von EU-Gemeinschaftsrecht 

Es existieren unterschiedliche Vorgaben, aufgrund derer der Zustand der Umwelt zu über-

wachen ist. Die FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Er-

haltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) und die 

Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 

Wasserpolitik) begründen jeweils Verpflichtungen zum Monitoring und zur regelmäßigen Be-

richterstattung an die EU-Kommission über den Zustand der Schutzgüter. Dem Land Nieder-

sachsen als Verordnungsgeber stehen hierfür die Überwachungsinstrumente seiner Umwelt-

fachverwaltung zur Verfügung. Die Erkenntnisse aus den Monitoringmaßnahmen können in 

Verbindung mit den oben genannten Mitteilungspflichten auch für die Überwachung der Um-

weltauswirkungen durch die Änderung des LROP genutzt werden. 
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Aufgrund des Abstraktionsgrades und des häufig fehlenden konkreten Raumbezugs der 

Festlegungen wird allerdings ein unmittelbarer Zusammenhang zu beobachteten Umweltwir-

kungen nur selten zu belegen sein, nämlich nur dann, wenn sowohl ein räumlicher als auch 

ein zeitlicher Zusammenhang zu der jeweiligen Festlegung besteht, ein sachlicher Zusam-

menhang nahe liegt und gleichzeitig andere Ursachen ausgeschlossen werden können. 

Nachteilige Veränderungen des Umweltzustands können auch von anderen menschlichen 

Einflüssen (z. B. Nutzungsänderungen, anderen Planungen oder umweltrelevanten politi-

schen Beschlüssen) und nicht zuletzt durch natürliche Prozesse verursacht werden. 

 

Die effiziente Nutzung der vorhandenen Fachinformationssysteme soll gefördert werden. Dabei 

kommt der Schaffung einer homogenen Datengrundlage für ganz Niedersachsen eine besondere 

Bedeutung zu. Als Informationsquellen kommen folgende Systeme in Betracht: 

• Fachinformationssystem Raumordnung (FIS-RO) 

Die für die Raumordnung relevanten Informationen des LROP und der Regionalen Raumord-

nungsprogramme werden auf der Basis der Geodateninfrastruktur Niedersachsen (GDI-NI) 

im Fachinformationssystem Raumordnung (FIS-RO) zusammengeführt. Im FIS-RO werden 

die nach § 15 NROG mitzuteilenden Informationen zu raumbedeutsamen Planungen, Maß-

nahmen und Einzelvorhaben aufgenommen. Auch enthält das FIS-RO raumbezogene um-

weltrelevante Fachinformationen, die Grundlage bzw. Abwägungsmaterial für Festlegungen 

des LROP sind. Dazu gehören z. B. die raumbezogenen Daten zu den besonders schutzwür-

digen Bereichen aus Fachprogrammen des Naturschutzes sowie raumbezogene Daten zu 

den Schutzgütern Wasser und Boden. Das FIS-RO ist eine wichtige Informationsgrundlage 

für die Überwachung von erheblichen Umweltauswirkungen des LROP. 

• Umweltbezogene Fachinformationssysteme 

Zu den verwendbaren umweltbezogenen Fachinformationssystemen gehört das Niedersäch-

sische Umweltinformationssystem (NUMIS). In diesem werden die vorgenannten raumbezo-

genen Umweltinformationen im GEOSUM (GEOinformations- System UMwelt) auf dem je-

weils aktuellsten Stand vorgehalten und auch als interaktive Fachkarten im Internet bereit 

gestellt. Weiterhin ist auf die Informationen des Umweltdatenkatalogs (UDK) abzustellen, in 

welchem verschiedene fachspezifische Daten mit Bedeutung für die Überwachung zur Ver-

fügung stehen. 

 

Folgende Ansätze für eine Überwachung ergeben sich vor diesem Hintergrund für die unter-

schiedlichen Inhalte der Änderung des LROP: 

• Keine Überwachung soll bei den Festlegungen stattfinden, bei denen aufgrund ihres abs-
trakten, nicht konkreten raumbezogenen Regelungscharakters eine Messbarkeit nicht gege-
ben ist. 

• Überwachung durch aktive Kontrolle der Festlegungen auf den nachgeordneten Ebenen 
der Regional- und Bauleitplanung, Abgleich mit den Aussagen des Umweltberichts und ggf. 
passive Kontrolle durch Prüfung einer Anpassung der zeichnerischen Darstellung für alle in 
Anlage 2 des LROP vorgenommenen Festlegungen. 
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• Sofern eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde bzw. entsprechende Vorga-
ben zur FFH-Verträglichkeit für nachgeordnete Planungsebenen enthalten sind, ist deren 
Einhaltung durch aktive bzw. passive Kontrolle zu prüfen. Aus dem Ergebnis dieser FFH-
Verträglichkeitsprüfungen kann ggf. Anpassungsbedarf resultieren. 

 

Durch die genannten Informationssysteme und -verpflichtungen wird gewährleistet, dass die in 

den Fachverwaltungen des Landes, der Kommunen und in weiteren öffentlichen Einrichtungen 

vorliegenden Erkenntnisse für die Überwachung der LROP-induzierten Umweltauswirkungen ge-

nutzt werden können. 

Dadurch wird zum einen nachvollziehbar, ob und inwieweit die erwarteten bzw. vorhersehbaren 

Wirkungen tatsächlich eintreten. Zum anderen kann bei einer späteren Änderung, Ergänzung 

oder Neuaufstellung des LROP überprüft werden, ob und inwieweit nicht vorhergesehene erheb-

liche Negativwirkungen im Zusammenhang mit Festlegungen der Änderung des LROP stehen 

und Anlass für eine Revision des Programms geben sollten. 

 

3.2 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 
Angaben 

Schwierigkeiten ergeben sich bei den Prognosen von Umweltauswirkungen, da diese mit mehr 
oder weniger großen Unsicherheiten behaftet sind. 
 
Des Weiteren ergeben sich Schwierigkeiten, wenn Datengrundlagen nicht flächendeckend mit pas-
sendem Detaillierungsgrad und hoher Aktualität vorliegen. Ungewissheiten ergeben sich dies-
bezüglich bspw. hinsichtlich von Torfmächtigkeiten bzw. des Zustands von Torfkörpern (als Ein-
gangsgröße für die Vorranggebiete Torferhaltung) und bezüglich der Informationen über Na-
tura 2000-Gebiete (für die FFH-Verträglichkeitsprüfung der einzelnen Festlegungen; Aktualität 
der Vorkommen von Arten und Lebensraumtypen). 
 
Bei der Abschätzung der Umweltauswirkungen ergeben sich Schwierigkeiten insbesondere bei 
vorhabenunabhängigen, rahmensetzenden Festlegungen. Hier kann zwar einerseits eine „worst-
case-Betrachtung“ erfolgen, die die maximal möglichen negativen Umweltauswirkungen der Re-
gelung aufzeigt, doch eine realistische Abschätzung ist erst im Zusammenhang mit dem konkre-
ten Vorhaben möglich. Die Aussagen bleiben daher regelmäßig nachfolgenden Planungsebenen 
vorbehalten. Diese Einschränkung gilt vor allem für die Festlegungen zu Hochgeschwindigkeits-
Breitbandnetzen, zum Schienenverkehr / Hafenhinterlandanbindungen, zu Energieclustern und 
zu Deponiekapazitäten. 
 
Aus diesen Unsicherheiten resultieren weitere Wissensdefizite: Zum einen bei der Beurteilung 
von Wechselwirkungen der Umweltauswirkungen, zum anderen bei der Abschätzung von sekun-
dären oder langfristigen (Folge-) Wirkungen der Regelungen, insbesondere wenn sie stark von 
Rahmenbedingungen, die nicht durch das LROP gesetzt werden, abhängig sind. Letzteres gilt 
z. B. für die Entwicklung und Marktfähigkeit von Torfersatzprodukten respektive der möglichen 
Verlagerung von Torfabbauaktivitäten ins Ausland. In diesem Zusammenhang können sich po-
sitive und negative Umweltauswirkungen überlagern; eine Gesamtbeurteilung, ob die positiven 
oder negativen Umweltauswirkungen überwiegen, ist stark von der Gewichtung einzelner Para-
meter abhängig, sofern überhaupt eine Quantifizierung möglich wird. 
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Maßstabsbedingt muss die Umweltprüfung zum Landes-Raumordnungsprogramm daher vielfach 
auf die Konkretisierung im Zuge der Umweltprüfungen nachfolgender Planungsschritte verwei-
sen. Auf Ebene des LROP fehlt ein aktueller landschaftsplanerischer Fachbeitrag (Landschafts-
programm), der für die Bewertung der Umweltauswirkungen herangezogen werden könnte. Die 
Landschaftsrahmenpläne, die auf Ebene der Landkreise, kreisfreien und großen selbständigen 
Städte mit eigener unterer Naturschutzbehörde vorliegen, sind vielfach bereits zu detailliert, auf 
zu unterschiedlichen Aktualitätsständen und methodisch nicht einheitlich genug, um im landes-
weiten Zusammenhang unter vertretbarem Aufwand für sachgerechte Aussagen herangezogen 
werden zu können.  
 
Ein geeignetes Instrument, um auf derartige Unsicherheiten angemessen zu reagieren, ist die 
Überwachung im Sinne des § 9 Abs. 4 ROG. 
 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen soll geändert werden. 

Da es sich um mehr als nur geringfügige Änderungen handelt, ist gemäß gesetzlichen Vorgaben 

eine Umweltprüfung durchzuführen. Die verfügbaren Informationen, die für diese Prüfung rele-

vant sind, werden in diesem Umweltbericht zusammengetragen und im LROP-Änderungsverfah-

ren berücksichtigt. 

Das LROP wird als Rahmen für eine tragfähige Landesentwicklung und als Grundlage für die 

Aufstellung der Regionalen Raumordnungsprogramme (RROP) aktuell gehalten und weiterent-

wickelt. Es besteht aus textlichen und zeichnerischen Festlegungen. Die Inhalte des LROP ha-

ben als Rechtsnormen (Verordnung) allgemeine Geltung. Die einzelnen Festlegungen sind von 

öffentlichen Stellen (z. B. Landkreise, Städte und Gemeinden, aber auch Fachbehörden) und 

unter bestimmten Bedingungen auch von Personen des Privatrechts zu beachten oder zu be-

rücksichtigen. 

 

Methodik, Vorgehensweise 

Die Umweltprüfung nimmt dabei Bezug auf das LROP in der Fassung vom 8. Mai 2008, zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 24. September 2012. Zu berücksichtigen ist dabei die überge-

ordnete Stellung des LROP in der Hierarchie der gesamträumlichen Planung. Die weitere Um-

setzung des LROP erfolgt i. d. R. durch Regionale Raumordnungsprogramme und andere Pläne 

und Programme nachfolgender (Fach-) Planungsebenen, die selber wiederum einer Umweltprü-

fung unterzogen werden. Gleichwohl wird vielfach bereits bei Prüfung der einzelnen Festlegun-

gen des LROP erkennbar, ob erhebliche Umweltauswirkungen entstehen können. Die Umwelt-

auswirkungen können nur insoweit beurteilt werden, wie sie bereits auf der Maßstabsebene des 

LROP erkennbar sind (Maßstab der zeichnerischen Darstellung 1:500.000, d. h. 1 mm in der 

Karte entspricht 500 m in der Realität). Auch ist der Charakter der jeweiligen Festlegung rele-

vant, mit zu beachtender Bindungswirkung bei den abschließend abgewogenen Zielen der 

Raumordnung auf der einen Seite und mit der einer planerischen Abwägung zugänglichen Be-

rücksichtigungspflicht für Grundsätze der Raumordnung auf der anderen Seite. Viele Festlegun-

gen setzen einen Rahmen, dessen genaue Ausgestaltung erst auf nachfolgenden Planungsebe-

nen erfolgt. Dementsprechend kann hierbei die Umweltprüfung nur gröber durchgeführt werden 
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als bei räumlich konkreten Festlegungen, wie es die Vorranggebiete der zeichnerischen Darstel-

lung des LROP sind. 

Der Ablauf der LROP-Änderung und die darin eingebettete Umweltprüfung werden in Kap. 1.1 

erläutert. Zur Festlegung des Untersuchungsrahmens für die Umweltprüfung wurden die öffent-

lichen Stellen, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den Umweltaus-

wirkungen berührt wird, beteiligt. Ihre Anregungen wurden berücksichtigt. Die Erstellung dieses 

Umweltberichts erfolgte parallel zu den Entwurfsarbeiten für die LROP-Änderung. Dementspre-

chend konnten negative Umweltauswirkungen, die bei Erarbeitung des Umweltberichts auffielen, 

noch durch Änderung der Festlegungen teilweise vermieden oder verringert werden. 

Die Prüfung der – positiven wie negativen – Umweltauswirkungen erfolgt anhand der sog. 

„Schutzgüter“ der Umweltprüfung: 

- Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, 

- Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, 

- Boden, Wasser, Klima, Luft, 

- Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter. 

Die Ziele des Umweltschutzes und der derzeitige Zustand dieser Schutzgüter in Niedersachsen 

werden in Kap. 1.3 dargestellt. Die Vorgehensweise bei der Umweltprüfung und die Datengrund-

lagen werden in Kap. 1.4 näher erläutert. 

In Kap. 2 werden dann die geänderten (also sowohl gänzlich neue oder gestrichene als auch in 

sich veränderte) Festlegungen des LROP auf ihre Umweltauswirkungen hin einzeln geprüft. Da-

bei werden zum einen die Auswirkungen auf die Schutzgüter beschrieben und bewertet, zum 

anderen auch sogleich Maßnahmen festgehalten, die negative Umweltauswirkungen der Festle-

gung verhindern, verringern oder zumindest ausgleichen können. Diese Maßnahmen sind viel-

fach als Hinweis für nachfolgende Planungsebenen zu verstehen, auf denen Vermeidungs-, Ver-

minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ansetzen können. Neben den o. g. Schutzgütern wer-

den auch mögliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern betrachtet und die grenz-

überschreitenden Umweltauswirkungen gesondert beschrieben. Des Weiteren wird jeweils in ei-

nem gesonderten Abschnitt die sog. „FFH-Verträglichkeit“ geprüft, d. h. die Vereinbarkeit der 

jeweiligen Festlegung mit den Schutzzwecken und Erhaltungszielen des zusammenhängenden 

europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“. Auch die Alternativen, mit denen sich der be-

absichtigte Zweck der Festlegung mit anderen Umweltauswirkungen erreichen ließe, sowie die 

Alternative der Nichtdurchführung der LROP-Änderung werden je Festlegung einzeln dargestellt. 

Grenzüberschreitende Umweltauswirkungen werden zur Erleichterung der grenzüberschreiten-

den Beteiligung gesondert hervorgehoben. 

Abschließend werden in Kap. 2 die Festlegungen gemeinsam in ihren Umweltauswirkungen be-

trachtet, um zu einer Gesamteinschätzung der Umweltauswirkungen der LROP-Änderung zu 

kommen. 
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In Kap. 3 werden die Schwierigkeiten bei der Erstellung der Angaben für den Umweltbericht 

beschrieben und geplante Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen der LROP-

Änderung dargelegt. 

 

Die wichtigsten Ergebnisse 

Aus vielen Festlegungen der LROP-Änderung resultieren positive Umweltauswirkungen für ei-

nige oder alle Schutzgüter. 

Negative Umweltauswirkungen resultieren v. a. aus den Festlegungen zur Infrastruktur in Ab-

schnitt 4 des LROP, also den Regelungen zu Logistikregionen und Güterverkehrszentren, zu 

den Schienenstrecken Bassum – Sulingen – Landesgrenze (Rahden) und Dannenberg - Lüchow 

– Wustrow – Landesgrenze (Salzwedel) sowie den Hafenhinterlandanbindungen im Allgemei-

nen, zum Ausbau im Bereich der Wasserstraßen und Häfen, zu Energieclustern und Höchst-

spannungsleitungen (inkl. Offshore-Netzanbindung). Hierbei können Schutzgüter insbesondere 

beeinträchtigt werden durch 

− Lärm während der Bauarbeiten und zum Teil beim Betrieb (Schutzgüter Menschen und 

Tiere), 

− Störungen, Zerschneidungswirkungen und Lebensraumverluste (Tiere, Pflanzen und bi-

ologische Vielfalt), 

− Versiegelung, Bodenschädigung und -verdichtung (Schutzgut Boden), 

− Versiegelung von für die Grundwasserneubildung wichtigen Böden, Eintrag von Stoffen 

in Gewässer oder das Grundwasser (Schutzgut Wasser), 

− Ausstoß von Schadstoffen und Treibhausgasen (Schutzgüter Luft und Klima), 

− Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und damit des Erholungswertes der Landschaft 

(Schutzgüter Landschaft und Menschen), 

− Erschütterungen oder Zerstörung und Beeinträchtigung durch Schadstoffe bei Bau und 

Betrieb (Kulturgüter hinsichtlich Bau-, Bodendenkmale sowie Sachgüter). 

Diesen negativen Umweltauswirkungen entlang der Standorte und Trassen steht eine Reihe von 

nicht genau messbaren positiven Umweltauswirkungen gegenüber, die durch eine Verlagerung 

von Verkehr von der Straße auf die weniger umweltbelastenden Verkehrsträger Schiene und 

Schiff hervorgerufen werden bzw. durch die verstärkte Nutzung regenerativer Energiequellen 

anstelle von Kohleverstromung und Kernenergie. 

Manche Festlegungen der LROP-Änderung werden ausdrücklich im Hinblick auf ihre positiven 

Auswirkungen auf Schutzgüter getroffen: Die Vorranggebiete Biotopverbund dienen den Schutz-

gütern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt. Die neuen Vorranggebiete Torferhaltung werden 

aus Gründen des globalen Klimaschutzes und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt festgelegt. 

Aus den gleichen Gründen werden viele Vorranggebiete Rohstoffgewinnung für den Torfabbau 
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verkleinert oder gestrichen. Die Festlegungen zum sparsamen Umgang mit der Fläche reduzie-

ren die negativen Auswirkungen, die durch Flächeninanspruchnahme entstehen (insbesondere 

für das Schutzgut Boden). Gleichzeitig entstehen bei diesen Regelungen überwiegend positive 

Umweltauswirkungen für andere Schutzgüter (Menschen durch den Erholungswert der Land-

schaft, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft, Kulturgü-

ter). 

Andere Festlegungen haben absehbar keine oder sehr geringe Auswirkungen auf die Umwelt 

(z. B. die Regelung, dass Leerrohre im Zuge ohnehin anstehender Bauarbeiten v. a. für die Ver-

sorgung mit Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzen zusätzlich verlegt werden sollen) oder eher 

indirekte Wirkungen, z. B. Festlegungen zu Zentralen Orten und Versorgungsstruktur oder zu 

flexiblen Bedienformen im öffentlichen Personennahverkehr, die eine komprimierte Siedlungs-

struktur fördern und damit den „Verbrauch“ freier Landschaft und Verkehrsströme reduzieren 

helfen. 

Je mehr Ausgestaltungsspielraum den nachfolgenden Planungsebenen bleibt (z. B. durch die 

Festlegung von Grundsätzen der Raumordnung im LROP) oder je mehr die Umsetzung der Fest-

legung von Rahmenbedingungen, die nicht über das LROP steuerbar sind, abhängt (z. B. Art 

und Intensität der Nutzung in den Vorranggebieten Torferhaltung), desto ungewisser ist das Ein-

treten der Umweltauswirkungen. 

Bei den meisten Festlegungen ist pauschal absehbar, dass die FFH-Verträglichkeit gegeben ist, 

da Natura 2000 zumeist gar nicht betroffen ist oder, wie bei den Vorranggebieten Biotopverbund, 

gezielt unterstützt wird. Bei anderen Festlegungen ist erkennbar, dass Natura 2000 betroffen 

sein könnte (z. B. bei den Vorranggebieten Torferhaltung oder bei einer Bahnstrecke Lüchow – 

Wustrow – Landesgrenze (Salzwedel)). Die FFH-Verträglichkeit wurde in diesen Fällen, dem 

LROP-Maßstab angemessen, genauer geprüft. Die Regelungen sind nun so gefasst, dass die 

nachfolgenden Planungsebenen die erforderlichen Gestaltungsmöglichkeiten zur Gewährleis-

tung der FFH-Verträglichkeit haben. Für die LROP-Änderung ist daher eine Verträglichkeit mit 

Natura 2000 (FFH-Verträglichkeit) gegeben. 

Hinsichtlich grenzüberschreitender Umweltauswirkungen ergeben sich keine zusätzlichen As-

pekte an Umweltauswirkungen. 

Auch in der Gesamtbetrachtung bleiben diese Einschätzungen zu den Umweltauswirkungen 

gleich: Weder die Gesamtauswirkungen noch die FFH-Verträglichkeit verschlechtern sich bei 

Gesamtschau aller Festlegungen. Die LROP-Änderung hat somit ganz überwiegend positive 

Umweltauswirkungen – wie stark, hängt jedoch von der konkreten Umsetzung der Festlegungen 

ab. 
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